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Verordnungsblatt.

Herausgegeben vom

Magistrate der ReichshaHt- und Residenzstadt Wien.
Iahrg . 18 i9 . (Ausgegeben und versendet am 28. Februar 1879.) Ar . 1.

I.
Reichs - und Landesgesehe und Verordnungen.

Verordnung des Handelsministeriums im Einvernehmen mit dem Ministerium
des Innern vom 3 . November 1878,

womit der Z. 6 der Ministeriat - Verordnung vom 8 . Jänner 1878 (R . G . Bl . Nr . 8) ,
betrestend die Verrechnung der Gebühren der Aichbediensteten bei Vornahme von Aichungen
außerhalb des Aichamtes und für die technische Asskstensteistung bei polizeilichen Revisionen

abgeändert wird.

(Reichsgesetzblatt vom 14 . December 1878 , Nr . 135 .)

Die Bezirkshauptmannschast (beziehungweise Statthalterei ) hat das Particulare zu prüfen,
gehörig zu adjustiren , die Repartition auf die ersatzpflichtigen Parteien beizufügen und das¬
selbe unter Angabe der Steuerämter , bei welchen die Auszahlung , beziehungsweise Einzahlung
der liquidirten Beträge stattzufinden hat , an die Normal -Aichungscommission zur Veranlassung
der Zahlungsanweisung einzusenden.

Gleichzeitig hat die Bezirkshauptmannschast (beziehungsweise Statthalterei ) an die Zahlungs¬
pflichtige Partei oder Gemeinde den Auftrag bezüglich der binnen 14 Tagen an das Steueramt
zu leistenden Zahlung zu erlassen.

Auersperg w. p. Chlumeeky in. p.

1
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Verordnung des Justizministeriums vom 13 . November 1878,
betreffend die Zuweisung der Gemeinde Kladnik zu dem Sprenget des Bezirksgerichtes

Leipnik in Mähren.

(Reichsgesetzblatt vom 14 . December 18/8,  Nr . 136 .)

Aus Grund bes 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) wirb
die Gemeinde Kladnik aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Visti -itz (um Hostein ) ausgc-

schieden und jenem des Bezirksgerichtes Leipnik zugewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1 . Jänner 1879 in Wirksamkeit.

Glaser m . p.

Verordnung des Justizministeriums vom 22 . November 1878,

betreffend die Zuweisung der Drtsgemeinde See zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes
Plumenau in Mähren.

(Reichsgesetzblatt vom 14 . December 1878 , Nr . 137 ) .

Auf Grund der Gesetze vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) und 26 . April 1873
(R . G . Bl . Nr . 62 ) wird die Orlsgemeinde See aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes
Boskowitz und des Landesgerichtes Brünn ausgeschieden und jenem des Bezirksgerichtes
Plumenau und des Kreisgerichtes Olmütz zugewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1 . Jänner 1879 in Wirksamkeit.

Glaser w . p.

Im H Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1878 ist unter Nr . 139 die Verord¬
nung des Ministeriums des Innern vom 10 . December 1878 , betreffend den Anhang
zur Pharmakopoe vom Jahre  1869 und unter Nr . 140 die Verordnung des Mini¬
steriums des Innern vom 10 . December 1878 , betreffend die Ausgabe einer revi-
dirten Arzneitaxe zur 6 . Auflage der österr . Pharmakopoe und zu dem hierzu
laut der Verordnung  vom 10 . December  1878 hinausgegebenen Anhänge
enthalten *) .

Im H Stück des Reichsgesetzblattes ist unter Nr . 142 die Verordnung der Mini¬
sterien der Finanzen und des Handels vom 27 . December 1878 , betreffend die Durch¬
führung des allgemeinen Zolltarifes für das österreichisch - ungarische Zoll¬
gebiet vom 27 . Juni  1878 (R . G . Bl . Nr . 67 ) über die Einhebung der Zölle
in Gold,  enthalten.

*) Vergleiche den in Nr . 2 des Verordnungsblattes ox 1879 angeführten Statthalterei -Erlaß vom
12. Jänner 1879 , Z . 645 , Mag . Z . 14.971.
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Verordnung des Justizministeriums vom 24 . December 1878,
betreffend die Zuweisung der Drtsgemeinde Michow zu dem Sprenget des Bezirksgerichtes

Schlan in Böhmen.

(Reichsgesetzblatt vom 30 . December 1878 , Nr . 144 ) .

Auf Grund des § . 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 69 ) wird
die Ortsgemeinde Billichow aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Neustraschitz ausgeschieden,
und jenem des Bezirksgerichtes Schlan zugewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1. März 1879 in Wirksamkeit.

Glaser m . p.

Verordnung des Justizministeriums vom 24 . December 1878,
betreffend die Zuweisung der Brtsgemeinde Kaunowa zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes

Snaz in Böhmen.

(Reichsgesetzblatt vom 30 . December 1878 , Nr . 145 .)

Auf Grund der Gesetze vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) und vom 26 . April
1873 (R . G . Bl . Nr . 62 ) wird die Ortsgemeinde Kaunowa aus dem Sprengel des Bezirks¬
gerichtes Rakouitz und aus jenem des Landesgerichtes Prag ausgeschieden und dem Sprengel
des Bezirksgerichtes Saaz , beziehungweise des Kreisgerichtes Brüx zugewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1. März 1879 in Wirksamkeit.

Glaser w . p.

Im I4II . Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1878 ist unter Nr . 146 das Gesetz
vom 29 . December 1878 , womit die Regierung ermächtigt wird , im Falle , als
zwischen Oesterreich - Ungarn und dem Königreiche Italien vor Ablauf des
Jahres  1878 ein neuer Handels -, Zoll - und Schifffahrtsvertrag zu Stande
kommen sollte , für die Zeit vom 1. Jänner  1879 bis zur Ratificirung des
neuen Vertrages , jedoch längstens für die Zeit bis 31 . Jänner  1879 , im Ver¬
ordnungswege die zur Regelung der wechselseitigen Verkehrsbeziehungen
geeigneten und unumgänglich nothwendigen mittlerweiligen Vorkehrungen
zu treffen,  und im I . Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1879 unter Nr . 2 die Ver¬
ordnung der Ministerien des Handels und der Finanzen vom 31 . December 1878 , betref¬
fend die provisorische Regelung des Vertragsverhältnisses mit Italien für
die Zeit vom 1. bis einschließlich 31 . Jänner  1879 , enthalten.

1»
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Verordnung des Justizministeriums vom 24 . Deeember 1878,

betreffend die Zuweisung der Drtsgemkindkn Nischkau , Rosieka und Spinow zu dem
Sprenget des Bezirksgerichtes Polna in Böhmen.

(Reichsgesetzblatt vom 30 . Deeember 1878 , Nr . 147 .)

Auf Grund des § . 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) werden
die Ortsgemeinden Nischkau , Rosieka und Spinow aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes
Pribislau ausgeschieden und jenem des Bezirksgerichtes Polna zugewiesen.

Die Wirksamkeit dieser Verordnung beginnt mit 1 . April 1879.

Glaser w . x.

Im I ÎV . Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1878 ist unter Nr . 148 die Ver-
ordnung der Ministerien der Finanzen und des Handels vom 29 . Deeember 1878 , womit
die Durchführungsvorschrift zum allgemeinen Zolltarife des österreichisch¬
ungarischen Zollgebietes erlassen wird,  enthalten.

Kundmachung des n . ö. Landesausschuffes vom 16 . November 1878,
in Betreff der Feststellung der zu ersetzenden Verpffegskosten für die aus Grund des Landes¬
gesetzes vom 25 . Bctober 1868 in Zwangsarbcitsanstatten ungehaltenen gemeinschädlichen

Personen.

(Landesgesetzblatt vom 12 . Deeember 1878 , Nr . 11 .)

Die mit der hierämtlichen Kundmachung vom 23 . October 1875 , Landesgesetz - und
Verordnungsblatt vom 16 . November 1875 , Z . 63 , verlautbarten Bestimmungen über die
Höhe der zu ersetzenden Verpflegskosten für die auf Grund des Landesgesetzes vom 25 . Oc¬
tober 1868 in Zwangsarbeitsanstalten angehaltenen gemeinschädlichen Personen — wornach
für jeden Kopf und Tag des Zwänglingstandes in Weinhaus 38 kr., in der k. k. Besserungs¬
anstalt zu Neudorf 35 kr. zu vergüten ist — und über die Berechnung der Verpflegsgebühr-
Differenzen haben auch für das Jahr 1879 volle Giltigkeit.

Kundmachung des k. k. Statthalters tm Erzherzogthum Oesterreich unter der
Enns , vom 28 . November 1878 , Z . 35 .756,

betreffend die Auslösung der acht Verwaltungsgemeinden im politischen Bezirke Neun-
Kirchen , und zwar : Hatzbach , Köttlach , Nntschbach , Urschendorf , St . Valentin - Landschach,

Wartmannstetten , Wimpasstng und Würflach.

(Landesgesetzblatt vom 20 . Deeember 1878 , Nr . 12 .)

Die laut Kundmachung vom 26 . Mai 1875 , Z . 2708 -? r ., auf Grund des Z. 1 des
Landesgesetzes vom 16 . April 1874 , Nr . 26 , im Wege freiwilliger Vereinbarung constituirten
acht Verwaltungsgemeinden des politischen Bezirkes Neunkirchen , und zwar die Verwaltungs¬
gemeinde:
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1 . Haßbach , bestehend aus den Ortsgemeinden Haßbach und St . Valentin (zerstreut ) ;

2 . Köttlach,  bestehend aus den Ortsgemeinden Köttlach und Thiermannsdorf;

3 . Natschbach,  bestehend aus den Ortsgemeinden Loipersdorf und Natschbach;
4 . Urschender f,  bestehend aus den Ortsgemeinden Gerasdorf , Neusiedl am Stein¬

feld und Urschendorf;

5 . St . Valentin,  bestehend aus den Ortsgemeinden Grafenbach und St . Valentin-

Landschach;

6 . Wart mann st etten,  bestehend aus den Ortsgemeinden Unter - Danegg und Wart¬
mannstetten;

7 Wimpassing,  bestehend aus den Ortsgemeinden Ober - Danegg und Wimpassing;
8 . Wurf lach,  bestehend aus den Ortsgemeinden Hettmannsdorf und Würftach —

wurden über eigenes Ansuchen von der k. k. niederösterreichischen Statthalterei im Einverständ¬

nisse mit dem niederösterreichischen Landesausschusse aufgelöst , wornach die vorbenannten 17

einzelnen Ortsgemeinden die Ausübung des selbstständigen , sowie des übertragenen Wirkungs¬
kreises nach den Bestimmungen der niederösterreichischen Gemeindeordnung , und zwar vom
1 . December 1878 wieder zurück übernehmen werden.

Dies wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Circular -Verordnung des k, k. Reichs -Kriegsmimsteriums vom 30 . August

1878 , Abteilung 2 , Nr . 5246 , Statthalterei -Erluß Z . 29 .981,
M . Z . 245 .023.

Einvernehmlich mit den betheiligten k. k. Ministerien wird der k. k. höheren Gewerbe¬

schule zu Krakau und den k. k. Staatsgewerbeschulen in Reichenberg und Pilsen

die Gleichstellung mit den Ober -Gymnasien und Oberrealschulen in Bezug auf die Nachweise

der wissenschaftlichen Befähigung der Aspiranten zum einjährigen Freiwilligen¬

dienste  im Sinne des Z . 21 des Wehrgesetzes unter der Beschränkung auf jene Jünglinge

zuerkannt , welche eine dieser Lehranstalten und vor dem Eintritte in dieselbe das Unter-
Gymnasium oder die Unter -Realschule mit gutem Erfolge absolvirt haben.

Jede der vorgenannten drei Gewerbeschulen besteht aus drei Abtheilungen — für
Mechanik , Baufach und Chemie — mit je drei Jahrgängen.

Gleichzeitig wird bekannt gegeben , daß die technische Lehranstalt zu Krakau
aufgelassen  wurde.

Zuschrift der Gemetiidevorstchuiig der Stadt Steyr vom 13 . Sept . 1878,
Z . 10 .086 , M . Z . 219 .857,

die direkte Correspondeiy betreffend.

Es kommen sehr häufig Fälle vor , daß von Seite eines löbl . Magistrates Requisitions¬

schreiben und sonstige Correspondenzen , welche eine Amtshandlung im Gebiete der Stadt

betreffen , an die hiesige k. k. Bezirkshauptmannschaft in der irrigen Voraussetzung gerichtet

werden , daß die Stadt Steyr unter deren Competenz steht . Nachdem hiedurch unnöthige

Schreibereien und Verschleppungen verursacht werden , so beehre ich mich aufmerksam zu machen,
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daß die Stadtgemeinde Steyr in Folge ihres Gemeindestatutes vom 18 . Jänner 1867
zugleich politische Behörde erster Instanz für das Stadtgebiet Steyr ist,
daher gefälligst Veranlassung getroffen werden wolle , daß in Hinkunft die obenerwähnten
Correspondenzen direct  hieher gerichtet werden.

Circularschreiben des k. k. n . ö. Statthalterei - Präsidiums vom 14 . Sept.
1878 , Z . 4812 , an die Herren k. k. Bezirkshauptmänner in Niederösterreich,

betreffend Requisition in Geschäften , die znm Wirkungskreise der potitischcn oder der
Finunchehörden gehören.

(M . Z . 227 .401 .)

Die k. k. Wiener Polizeidirection hat in einem ihren Geschäftsumfang betreffenden
Berichte hervorgehoben , daß sowohl derselben , als den ihr unterstehenden Bezirks -Polizei-
Commiffariaten mancherlei Geschäfte aufgebürdet werden , welche eigentlich nicht in ihren
Wirkungskreis fallen , und um Veranlassung gebeten , daß die politischen und Finanzbehörden
aufgefordert werden , Requisitionen in Geschäften , die zum Wirkungskreise der
politischen Behörden (des Wiener Magistrates , beziehungsweise der Bezirkshauptmann¬
schaften) oder der Finanzbehörden gehören,  an diese Behörden und nicht an die Polizei¬
behörden zu richten.

Ueber eü ähnliches Einschreiten der Wiener Polizeidirection erhielten schon mit dem
hierortigen Erlasse vom 24 . November 1858 , Z . 1305/ ? r ., die bestandenen Kreis - und Bezirks¬
ämter die entsprechenden Weisungen , deren wesentlichen Inhalt ich in Folgendem zur genauen
Darnachawtung zu republiciren finde.

Es wenden sich nämlich noch immer verschiedene Behörden und Organe an die Wiener
Polizeidirection oder an die ihr unterstehenden Bezirkspolizei -Commissariate um Veranlassung
von Zustellungen und Intimationen an im Wiener Polizeirayou domicilirende Parteien und
um Einvernehmung derselben wegen Einbringung von Steuern und anderen Gebühren oder
um andere Erhebungen über Gegenstände , die nicht im Entferntesten den polizeilichen Wirkungs¬
kreis berühren , sondern der rein politisch-administrativen , der finanziellen oder der civilgericht-
lichen Sphäre angehören.

Namentlich werden noch immer in Militälstellungssacken , dann in Angelegenheiten der
Evidenzhaltung der Urlauber und Neservemänner , also in Angelegenheiten , welche, insofern es
sich nicht lediglich um polizeiliche Meldungen handelt , unbedingt in den Wirkungskreis des
Wiener Magistrates , beziehungsweise der Bezirkshauptmannschaften fallen , häufig Requisitionen
an die Polizeibehörden gerichtet.

Da durch einen solchen Vorgang die Geschäfte der ohnedies überbürdeten Polizeibehörden
eine nicht unbedeutende Vermehrung erhalten und ganz überflüssige Schreibereien verursacht
werden , finde ich mich veranlaßt , die unterstehenden politischen Behörden neuerlich anzuweisen,
in Hinkunft Requisitionen der bezeichneten Art nicht mehr an die Polizeidirection , oder an die
Bezirks -Polizei Commissariate , sondern an jene Behörden zu richten , in deren gesetzlichen, be¬
ziehungsweise instructionsmäßigen Wirkungskreis der Gegenstand gehört , über welchen die
Zustellung , Intimation , Einvernehmung oder sonstige Amtshandlung vorgenommen werden soll.

In diesem Sinne sind auch an die unterstehenden Gemeindevorstände die entsprechenden
Weisungen zu erlassen.
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Zuschrift des Präsidiums der k. k. n . ö. Finanz -Landesdirection in Wien,
vom 7 . Oetober 1878 , Z . 2136 , M . Z . 239 .364,

betreffend die Aushebung der Landes - Filialcnffa in Wien.

Laut des Erlasses des hohen k. k. Finanzministeriums vom 23 . Sept . 1878 , Z . 25 .089,

haben Se . k. k. Apostolische Majestät mit der Allerhöchsten Entschließung vom 14 . Sept.
1878 die Aufhebung der Landesfilialcassa in Wien  allergnädigst zu genehmigen

geruht . Demgemäß werden von den Geschäften dieser Cassa diejenigen , welche den Finanzetat,
dann den Contocorrente und die Baarcautionen im Empfange und in der Ausgabe betreffen,

an die niederösterreichische Landeshauptcassa , die übrigen Geschäfte aber an die bei dem k. k.

Hauptzollamte in Wien bestellte „ hauptzollämtliche Cassaabtheilung V " überwiesen.
Im Zusammenhangs mit dieser Maßregel werden auch jene Abtheilungen des hierortigen

Rechnungsdepartements , welchen die Vorschreibung , Liquidirung und Contirung der oben¬
bemerkten , an die Landeshauptcassa übertragenen Geschäfte zugewiesen ist , in das Statthalterei.

gebäude (1., Herrengasse Nr . 11 ) an Seite der Landeshauptcassa dislocirt.
Hievon beehrt man sich mit dem Beifügen in die Kenntniß zu setzen , daß diese neue

Organisation mit dem 16 . Oct . 1878 in die Wirksamkeit zu treten hat.

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 16 . Oktober 1878,
3 1618,

über die Beschwerde der Commune Wien gegen das k. k. Handelsministerium wegen mit der

Entscheidung vom 14 . Jänner 1878 , Z . 39 .040 ex 1877 verweigerter Verpflichtung der
Kaiser Ferdinands - Nordbahn )u etwa künftig nothwendig werdenden Herstellungen
an dem über das alte Donaubett an Stelle der bishin bestandenen Holchrücke erbauten

Bahndamme.

Die Beschwerde wird als ungegründet abgewiesen . Dem Ansprüche des belangten

Ministeriums und der Kaiser Ferdinands -Nordbahn auf Ersatz der Kosten des Verfahrens wird

nicht stattgegeben.
Entscheidungsgründe.

Das Eisenbahn -Concessionsgesetz vom 14 . Sept . 1854 , R . G . Bl . Nr . 238 , ver¬

pflichtet eine Eisenbahn nur , beim Bahnbaue bereits bestehende  Communicationen zu
schonen , oder — woferne solche gestört wurden — anderweitig wieder herzustellen ; von einer
Verpflichtung der Bahnunternehmung , etwa in Zukunft nothwendig werdende Communicalionen

hrrzustellcn , enthält dieses Gesetz weder in dem so eben besprochenen H. 10 , noch in dem von
der Beschwerde gleichfalls berufenen K. 6 eine Andeutung.

Das Recht , die zur Wahrung des öffentlichen Interesses erforderlichen Herstellungen den

Bahnanstalten aufzuerlegen , ist der Staatsverwaltung gewahrt.
Sollte daher in Zukunft eine neue Durchfahrt oder anderweitige Aenderung in dem

Bahndamme aus Verkehrsrücksichten sich als nothwendig Herausstellen , so wird es Sache der

Commune Wien sein , seiner Zeit diese Herstellung zu beanspruchen , über welches Einschreiten

mit Rücksicht auf die zu jener Zeit bestehenden tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse , so

wie unter Anwendung der zur Zeit in Wirksamkeit stehenden gesetzlichen Bestimmungen , gleich¬

zeitig aber auch darüber zu entscheiden sein wird , wer die Kosten für diese Herstellungen zu

tragen habe.
Dermal fehlt es an jeder concreten Grundlage , um irgend ein positives Erforderniß

constatiren zu können , und zwar um so mehr , als die hier in Betracht kommenden Grund-
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stücke zwischen dem neuen Inundationsdamme und dem alten Donaubette noch gar nicht
parcellirt sind , ein Negulirungsplan darüber nicht besteht , und nach der von den Vertretern
der Donauregulirungscommiffion bei der Localcommission am 6 . April 1877 abgegebenen
Erklärung die Verbauung dieser , dem Donauregulirungsfonde gehörigen Gründe für die nächste
Zukunst nicht in Aussicht genommen ist.

Es ist daher weder die Commune Wien derzeit in der Lage eine bestimmte Herstellung
zu begehren , noch die Behörde im Stande , ein ganz unbestimmbares Begehren ihrer Prüfung
zu unterziehen . Es fehlt an jedem gesetzlichen Anhaltspunkte , um dem ganz allgemein ge¬
haltenen Begehren der Commune Wien , es möge die Kaiser Ferdinands -Nordbahn verpflichtet
werden , künftig allenfalls erforderlich werdende Durchfahrten oder sonstige Aendernngen an
dem Bahndamme auf eigene Kosten herzustellen , stattzngeben ; es würde durch einen solchen
Ausspruch dem seinerzeitigen Erkenntnisse darüber , ob ein künftig zu stellender Anspruch in
den zu jener Zeit bestehenden tatsächlichen und rechtlichen Verhältnissen begründet ist, in un¬
zulässiger Weise vorgegriffen werden.

Die Beschwerde stellt sich daher als ungegründet dar , und muß deshalb zurückgewiesen werden.
Dem Ansprüche des belangten Ministeriums und der betheiligten Nordbahngesellschaft

auf Ersatz der Kosten des Verfahrens wird in Anwendung deS Z. 40 des Gesetzes vom
22 . Oct . 1875 , N . G . Bl . Nr . 36 ex 1876 nicht stattgegeben.

Note des k. k. Central -Taramtes vom 19 . October 1878 , Z . 26 .130,
M . Z . 250 .365,

betreffend die Gebührenbemeffung für die Ludwig Doninffche  Stiftung.

Zufolge Intimation der hohen k. k. Finanz -Landesdirection vom 26 . September 1878,
Z . 31 .908 , hat das hohe k. k. Finanzministerium mit Erlaß vom 18 . Sept . 1878 , Z . 21 .446,
bei dem Umstande , als die seit 1 . August 1876 ausständigen Interessen von den beiden Noten¬
renten ä 1000 fl. , welche Herr Ludwig Donin  als Stiftungscapital bestimmte , nicht dem
Stiftungsvermögen im Stiftbriefe vom 12 . Sept . 1877 zugeschlagen wurden , sondern das der
Stiftung gewidmete Vermögen nur aus den genannten beiden Notenrenten besteht , gestattet,
die Gebühr auch nur nach dem Courswerthe der Notenrente ohne Rücksicht auf den Zinsen --
ausstand zu bemessen und die Gebührenbemeffung wie folgt richtig zu stellen:

Von 1288 fl. resp . 1300 fl. 8L . fl. 104 -—
25A Zuschlag . „ 26 ' —

fl. 130 -—
Nachdem aber die ursprünglich sud Reg . Nr . 12 .152/11 . 1877 bemessene Gebühr per

138 fl . und zwar mit 130 fl. am 18 . März 1878 I .-Art . 3222 und mit 8 fl., B .-Z . per
12 kr., am 22 . Juni 1878 I .-Art . 6977 bereits gezahlt wurde , so wird die k. k. Taxamts-
cassa beauftragt , die am 22 . Juni 1878 gezahlte Theilgebühr per 8 fl. , V .-Z . per 12 kr.,
zusammen 8 fl. 12 kr. aus dem Taxgefälle zu beausgaben und dem löblichen Magistrate gegen
ungestempelte Empfangsbestätigung und gegen Anmerkung des zurückgezahlten Betrages auf
der beizubringenden ursprünglichen Caffaquittung baar zu erfolgen.

4
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Zuschrift des k. k. Landesgerichtes Wien vom 8 . November 1878,
Z . 80 698/20 , M . Z . 274 . 162,

betreffend die Anzulüffigkeit der Abänderung einer vom Magistrate bewilligten Parzeltirung
durch nachträgliches Partei -Uebrreinkommen ohne Zuthun der politischen Behörde.

Das hochlöbliche k. k. österr . Oberlandesgericht hat zu Folge Erlasses vom 29 . October
1878 , Z . 19 .012 , dem Recurse des F . L. v. L. und dessen Gattin St . L. v. L. wider jenen
Theil des Bescheides des k. k. Lanvesgerichtes Wien vom 3 . September 1878 , Z . 63 .992,
womit das Begehren um Abschreibung einer Grundfläche von 54 " 5 ^ 9 " Quadratmaß von
der im Iohanniter -Grundbuche U I 'ol . 262 inliegenden Parcelle I im Ausmaße von 165 " 1 ^ 11"
Quadratmaß und Zuschreibung zur Einlage des Hauses 6 . Nr . 1413 Wieden in Wien ab¬
gewiesen wurde , weil die hiezu erforderliche Abtrennungsbewilligung von Seile des Wiener-
Magistrates nicht beigebracht worden ist, keine Folge zu geben und den angefochtenen Bescheid
aus dem angeführten Grunde und in der Erwägung zu bestätigen befunden , daß es nicht an¬
gehe , eine von Seite des Magistrates bewilligte Abtheilung auf Baustellen
durch ein nachträgliches Parteiübereinkommen  ohne Zuthun der zur Wahrung der
polizeilichen und sanitären Interessen , sowie der Bestimmungen der Wiener Bauordnung vom
2 . December 1868 , L. G . Bl . Nr . 24 , berufenen politischen Behörde beliebig umzugestalten.

Dem Grundbuchsamte wird demnach gemäß Z. 131 G . G . die Löschung des abweislichen
Theiles des Bescheides , Z . 63 .992/1878 aufgetragen.

Verordnung der k. k. n . ö. Statthalterei vom 13 . November 1878,
Z . 33 283 , M . Z . 274 .285,

betreffend den zur Bedeckung der Kosten für die nicdrrösterreichische Handels - und Gewerbe¬
kammer im Jahre 1879 einzuhebenden Zuschlag zur Erwerb - und Einkommensteuer.

Mit dem Erlasse des hohen k. k. Handelsministeriums vom 1. November 1878 , Z . 29 .538,
ist der Voranschlag des Erfordernisses der niederösterreichischen Handels - und Gewerbekammer
für das Jahr 1879 in dem Betrage von 88 .150 fl. genehmigt worden.

Dieses Ersorderniß ist durch eine Umlage von vier und einem halben (4Vy ) Kreuzer
auf jeden Gulden der von den wahlberechtigten Handel - und Gewerbetreibenden und derlei

Unternehmungen entrichteten einfachen l. f. Erwerbsteuer ; von einem und einem halben ( 1 */ „)
Kreuzer aus jeden Gulden der von den wahlberechtigten Handel - und Gewerbetreibenden und

derlei Unternehmungen für ihren Geschäftsbetrieb entrichteten einfachen l. f. Einkommensteuer;
endlich von sechs (6) Kreuzern auf jeden Gulden der von den wahlberechtigten Bergbautreibenden
und derlei Unternehmungen aus dem Bergwerksbetriebe entrichteten einfachen l. f. Einkommen¬
steuer zu bedecken, wovon die Wahlberechtigten der nieder -österreichischen Handels - und Gewerbe¬
kammer behufs der vorschriftsmäßigen Entrichtung dieser Umlagen in Kenntnis ; gesetzt werden.

Ersaß des k. k. Ministeriums des Inner » vom 18 . November 1878 , Z . 14 . 198,1.
an die Firma Gebrüder Fehleisen zn Cilli ( Steiermark ) , und II . an die

Firnia Fehleisen L Anders zu Chrast ( Böhmen ),
betresst »!» die Sululstittg des Sprengmittels Hatopyliu NU Erzeugung und zum nttgemetnen

Verkehre.

(Mitgetheilt durch Zuschrift der k. k. n . ö. Statthalterei vom 18 . November 1878 , Z . 35 .821,
M . Z . 289 .641/VIII .)

Das k. k. Ministerium des Innern findet im Einvernehmen mit dem k. k. Handels¬
ministerium und dem k. k. Reichs -Kriegsministerium in Folge des von den Firmen : „ Gebrüder
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Fehleisen in Cilli " und „ Fehleisen & Anders in Chrast " gestellten Ansuchens und auf
Grund der durch das k. k. technisch - administrative Militärcomitö im Einvernehmen mit der

k. k. technischen Hochschule in Wien vorgenommenen Prüfung und Begutachtung , das Spreng¬

mittel Haloxylin,  bestehend aus:
salpctersaurem Kuli . 68 A,'
Kohle . 22 L

Holz oder Cellulose . 10A,

welches Sprengmittel in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung und Darstellung dem Staats¬

monopole nicht unterliegt , welches auch nicht als Munition im Sinne des Waffenpatentes vom

31 . März 1852 anzusehen ist und auf welches vermöge seiner Beschaffenheit die für die
Fabriksanlage , Erzeugung , Magazinirung , Verpackung , den Transport , Verschleiß und Ge¬
brauch des Schwarzpulvers geltenden Sicherheitsvorschriften Anwendung zu finden haben , im
Sinne der Sprengmittel -Verordnung vom 2 . Juli 1877 , R . G . Bl . Nr . 68 , innerhalb der

im österreichischen Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder zur Erzeugung und

zum allgemeinen Verkehre,  einschließlich des Eisenbahntransportes gegen Beobachtung
der bestehenden oder noch zu gewärtigenden Schwarzpulver -Sicherheitsvorschriften und unter

nachstehenden besonderen Bedingungen zuzulassen:

1 . Die Dosirung und Darstellungsweise des Haloxylin muß jener der bei der Prüfung

vorgelegenen Proben im Allgemeinen entsprechen und darf niemals Schwefel enthalten . Mit
Rücksicht auf die Schwierigkeiten bei der Abmengung im Großen und mit Rücksicht auf die

verschiedene Beschaffenheit der im Handel vorkommenden Schwarzkohlen ist es gestattet , den
Gehalt an Salpeter , welcher normal 68L zu betragen hat , auch innerhalb der Grenzen von

67A bis 69A,  den Gehalt an Kohle aber , welcher normal 22 ^ zu betragen hat , auch
derart zu variiren , daß das Gewichtsverhältniß zwischen Kohle und Holz ( gewöhnlich schwarze
Erlenkohle und lufttrockene Cellulose ) sich annähernd innerhalb der Grenzwerthe von 2 : 1
und 3 : 1 bewege , so daß die äußersten zulässigen Grenzen für den Gehalt des Haloxylin ' s

an Kohle sich mit 20 A und 25 A und für den Gehalt an Holzzeug mit 7A und 12A

ergeben.

2 . Das Haloxylin muß sich schon im äußern Ansehen deutlich vom gewöhnlichen in

Oestcrrcich >Ungarn erzeugten Schwarzpulver ( insbesondere von dem normalen Sprengpulver)
unterscheiden und es muß speciell die kleinkörnige Sorte derart gekörnt werden , daß die größten

Körner ungefähr die doppelte Größe jener des normalen Sprengpulvers erhalten.
3 . Das Haloxylin darf nie durch eine weitergehende Kleinung oder durch eine innigere

Mischung , durch die Weglassung oder eine Verringerung der Gravitirung , oder eine andere

Operation , ob auch die Dosirung des Präparates dabei ungeändert bliebe , derart abgeändert
werden , daß es eine höhere ballistische Wirkung als normales Sprengpulver aufweist.

Hiezu wird bemerkt , daß , wenn ein Zweifel darüber eintreten sollte , ob ein vorliegendes

Präparat aus Schwarzpulver oder Haloxylin bestehe , in der langsamen Erhitzung einer sehr
kleinen Probe auf einem Bleche , eventuell Messerklinge , bis zur Entzündung ein hinlängliches

Kennzeichen gegeben ist , indem beim Schwarzpulver der Schwefel bei langsamer allmäliger
Erhitzung sich verflüchtigt , in einem gewissen Momente mit der charakteristischen blauen Flamme

sich entzündet und hiebei den unverkennbaren Geruch nach schwefeliger Säure (wie bei Schwefel¬

hölzchen ) zeigt , während bei dem Haloxylin , welches keinen Schwefel enthalten darf , diese
Erscheinung vor der Entflammung des Pulvers nicht stattfindet.

Was den Eisenbahntransport betrifft , so sind die im § . 71 der Sprengmittel -Verordnung

vom 2 . Juli 1877 vorgeschriebenen Erfordernisse nämlich:

a ) Die genaue Bezeichnung , welche das Präparat , besten Sorte , die Firma des Erzeugers
und das Datum der Erzeugung zu enthalten hat;
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b) der Abdruck der ministeriellen Transportbewilligung , und
o) die Plombenabdrücke , und zwar für jede der beiden Fabriken in Cilli und in Chrast

abgesondert in je 50 Exemplaren unmittelbar an das k. k. Handelsministerium zur
Betheilung der Eisenbahnverwaltungen vorzulegen.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 19 . November 1878 , Z . 33 .784,
M . Z . 275 .198,

betreffend die Einbeziehung der im Bereiche der Genoffenschast der Bau - und Steinmeh-
meifter in Wien das Baugewerbe thatsächlich ausübenden autor . Civil - Ingenieure und

Architekten in den Genosscnschaftsverband.

Das h. k. k. Handelsministerium fand laut Eröffnung vom 5 . November 1878 , Z . 15 .679,
der im Nachhange zu der hochdort am 23 . October 1877 erfolgten Recursanmeldung am
6 . Februar 1878 eingebrachten Vorstellung der Bau - und Steinmetzmeister in Wien wider die
Entscheidung der k. k. n . ö. Statthalterei vom 31 . August 1877 , Z . 1226 , mit welcher das
Einschreiten dieser Genossenschaft um Einbeziehung jener behördlich autor . Civil - Ingenieure
und Architekten , die im Bereiche dieser Genossenschaft das Baugewerbe that sächlich  aus¬
üben , in den Verband eben dieser Genossenschaft , abgewiesen worden ist, Folge zu geben, und
hat in Anbetracht , daß durch die von der k. k. Statthalterei dem Art . V lit . 1. des Einfüh¬
rungspatentes zur Gewerbe -Ordnung vom 20 . December 1859 , hinsichtlich dessen Anwendbar¬
keit auf die behördlich autor . Civil -Ingenieure und Architekten beigemessene Tragweite , jene
nachtheiligen Folgen insbesondere für das Hilfspersonale der das Baumeistergewerbe that-
sächlich ausübenden autor . Civil -Ingenieure und Architekten herbeigeführt werden könnten , deren
Beseitigung durch das Genossenschaftswesen offenbar in der Absicht der Gewerbe -Ordnung gelegen
ist, ferner in Anbetracht , daß die n. ö. Ingenieur -Kammer in Wien die Verpflichtung der das
Baumeistergewerbe thatsächlich ausübenden Civil -Ingenieure und Architekten zum Eintritte in
den Verband der Genossenschaft der Wiener Bau - und Steinmetzmeister selbst anerkannt hat,
und daß sich diese Genossenschaft nunmehr mit der Ingenieur -Kammer in dieser Frage in
völliger Uebereinstimmung befindet , unter Behebung der angefochtenen hochämtlichen Entschei¬
dung verfügt , daß die im Bereiche der Genossenschaft der Wiener Bau - und
Steinmetzmeister das Baumeistergewerbe thatsächlich ausübenden behördlich
autor . Civil - Ingenieure und Architekten in Gemäßheit des Z. 107 der Ge¬
werbe - Ordnung in den Verband der eben bezeichneten Genossenschaft einzu¬
beziehen  sind.

Der Magistrat wird hievon unter Rückschluß der Beilagen des Berichtes vom 16 . April
1878 , Z . 30 .197 , zur weitern Verfügung in Kenntniß gesetzt.

Note des k. k. Central -Taramtes vom 22 . November 1878 , Z . 30 .573,
M . Z . 274 .921,

betreffend die Gebührenbcmeffung für die Freih . Anselm v. Rothschitdffche Waisenstistung.

Zufolge Intimation der hohen k. k. Finanz -- Landesdirection vom 30 . November 1878,
Z . 39 .404 , fand das hohe k. k. Finanzministerium laut Erlasses vom 19 . November 1878,
Z . 27 .394 , in Würdigung des Umstandes , daß durch die Allegate der Beschwerde der Groß-
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commune Wien an den hohen k. k. Verwaltungsgerichtshof wider die mit der hierortigen Note
vom 28 . Mai 1876 , Z . 14 . 137 , intimirte Entscheidung des hohen k. k. Finanzministeriums
vom 2 . Mai 1878 , Z . 9480 , dargethan wurde , daß die Zinsen des Freiherr Anselm von
Rothschild ' schen Waisenstiftungscapitales per fl. 100 .000 Notemente vom 24 . Juli 1874
bis zum Tage der Genehmigung des Stiftbriefes , den Anordnungen der Stifter gemäß , nicht
zum gestifteten Vermögen zugeschlagen, sondern wie andere Erträgnisse sogleich verwendet wurden,
zu gestalten , daß die Gebühr von dieser Stiftung lediglich aus dem Courswerthe des Stiftungs-
capitales , somit aus fl. 63 .100 bemessen und der in Folge dieser Richtigstellung aus der
früheren Vorschreibung sich ergebende Restbetrag in Abfall gebracht , beziehungsweise rückver¬
gütet werde.

ES wird demnach die sub Reg . Z . 5398/11 . 1877 mit 7416 fl. vorgeschriebene und im
Jnstanzenzuge auf 7412 fl. herabgeminderte Gebühr

ans die Gebühr von 63 .100 fl. zu 8 As . 5046 fl.
25A Zuschlag - 1262 „

zusammen auf den Betrag von 6310 fl.
richtig gestellt und die k. k. Taxamts -Cassa beauftragt , die zur obigen Reg .-Zahl am 7 . Fe¬
bruar 1878 sud . ck. 1536 mit 1059 fl. 60 kr. an Gebühr und 42 fl. 40 kr. an Ver¬
zugszinsen und die am 19 . Juni 1878 sub ck. 6814 mit 42 fl. 40 kr. an Gebühr und
2 fl. 62 kr. an Verzugszinsen geleisteten Mehrzahlungen , sonach den Gesammtbetrag von Eilf-
hundertvierzig und sieben Gulden 2 kr. ( 1147 fl. 2 kr.) dem löblichen Magistrate Wien gegen
Vorweisung des Verständigungsdecretes , dann gegen Einlegung einer ungestempelten Empfangs¬
bestätigung und gegen Anmerkung auf dem Rücken der beizubringenden Original -Cassaquittungen
baar zurückzuvergüten.

Erlaß des k. k. u. v. Slatthalterei -Präsidmms vom 23. November 1878,
Z . 7232/? .,

die Verwaltung der Angelegenheiten Bosniens und der Herzegowina betreffend.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom
29 . October l . I . nach einer an den Herrn Minister des Innern gelangten Mittheilnng des
k. k. Ministerraths -Präsidiums vom 5 . November l. I . , Nr . 587/iVI. k . , provisorische Be¬
stimmungen über den Wirkungskreis der im k. und k. Ministerium des Aeußeren niedergesetzten
Commission für die Angelegenheiten Bosniens und der Herzegowina,  dann über
den Wirkungskreis des Chefs der Landesregierung in Bosnien und der Herzegowina , aller¬
gnädigst zu genehmigen geruht.

Nach einer weiteren Mittheilung des k. k. Ministerraths - Präsidiums vom 5 . d. M .,
Nr . 588/dl . k . , hat der Herr Minister des Aeußern das Ersuchen gestellt , das Erforderliche
zu veranlassen , daß bei allen Seitens der k. k. Behörden an den Herrn Minister oder an das
k. und k. Ministerium des Aeußern gerichteten Angelegenheiten Bosniens und der Herzegowina
betreffenden Zuschriften , neben der Adresse der Beisatz : „Commission für die Angele¬
genheiten Bosniens und der Herzegowina"  angebracht werde.

In Folge hohen Erlasses des Herrn Ministers des Innern vom 19 . November 1878,
Z . 4294/N . ck. , beehre ich mich, Euer Hochwohlgeboren hievon zur gefälligen Darnachachtung
in die Kenntniß zu setzen.
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Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 28 . November 1878 , Z . 35 .309,
M . Z . 281 .629/VIII,

betreffend die Erzeugung Verwahrung und den Transport von Schiestmittelfabriklücn.

Nachdem bei der Erzeugung der dem Monopole unterliegenden Schießmittel - Fabri-
kate (Collodin auch Nitroxylin ) aus Volkmann ' s k. k. priv . Collodin - Fabriksge-
sell schaft H . Pernice L Comp, in March egg  der Nitrirungsproceß in Anwendung
kommt, so haben auf Grund der vom k. k. Reichs -Kriegsministerium getroffenen Bestimmung
in Absicht auf die Erzeugung , Verwahrung und den Transport jener Fabrikate diejenigen
Sicherheitsvorschristen Platz zu greifen , welche in der Verordnung vom 2 . Juli 1877 , R . G.
Bl . Nr . 68 , rücksichtlich der Sprengmittel gegeben sind.

Die speciellen Bedingungen über Verpackung , Verschleiß und Gebrauch der Collodin-
Fabrikate der oben genannten Gesellschaft werden vom k. k. Reichs -Kriegsministerium in die
betreffende definitive Zulassungsbewilligung ausgenommen und seinerzeit bekannt gegeben werden.

Hievon wird der Wiener Magistrat aus Grund der mit Erlaß des hohen k. k. Mini¬
steriums des Innern vom 14 . November 1878 , Z . 14 580 , anher bekannt gegebenen Mit¬
theilung des hohen k. k. Reichs - Kriegsministeriums vom 24 . October l. I . , Z . 4252/VII,
und im Nachhange zum h. ä. Erlasse vom 8. October 1877 , Z . 30 .696 , in die Kennt-
niß gesetzt.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 3 . December 1878 , Z . 12 .592,
M . Z . 243 ex 1879,

betreffend die Krairkheitsanzeigcn für Cholera , Typhus , Blattern , Diphtheritis , Scharlach
und ägyptischer Augenerkrankung (Trachom ) .

Nach dem Gutachten des n . ö. Landes -Sanitätsrathes sind die günstigen Erfolge , welche
die gegen die Cholera -Epidemie im Jahre 1873 , gegen den Flecktyphus im Jahre 1875 und
gegen die letzte Diphtheritis - Epidemie getroffenen sanitätspolizeilichen Maßregeln auszuweisen
haben , zunächst dem Umstande zuzuschreiben , daß in Folge behördlicher Anordnung jeder Er¬
krankungsfall zur Anzeige gebracht werden mußte , wodurch es möglich wurde , schon bei den
ersten Erkrankungssällen und bevor noch die Epidemie größere Verbreitung gefunden hatte,
geeignete Vorsichts - und Tilgungsmaßregeln zu ergreifen.

Dieser Umstand , sowie die Erwägung , daß ein wesentlicher Fortschritt der Sanitätspflege
darin zu erblicken ist, wenn auch in epidemiefreien Zeiten das sporadische oder gehäufte Auf¬
treten contagiöser Krankheiten , die zu Epidemien sich ausbreiten können, behufs der Einleitung
geeigneter Vorkehrungen zur Kenntniß der Sanitätsbehörden gelangen , bestimmte mich, in Ge¬
nehmigung eines bezüglichen Antrages des n. ö. Landes -Sanitätsrathes anzuordnen , daß die
den praktischen Aerzten Wien 's in Fusge der bei Epidemien erlassenen Anordnungen aufer .legte
Verpflichtung zur Anzeige eines jeden ausgesprochenen Erkrankungsfalles von Cholera , Typhus,
Blattern und Diphteritis auch in epidemiefreien Zeiten aufrecht erhalten bleibe
und dahin ausgedehnt werde,  daß nebst den obgenannten Krankheiten auch jeder
Fall von Scharlach und ägyptischer Augenerkrankung (l ' raelloir ») zur behörd¬
lichen Anzeige zu bringen ist.

Die praktischen Aerzte sind demnach in Hinkunft gehalten , jeden in ihrer Praxis wo
immer ihnen unterkommenden ausgesprochenen Erkrankungsfall an Blattern , Scharlach , Diph¬
theritis , Typhus , Cholera und ägyptischer Augenentzündung mittelst des beiliegenden Anzeige-
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formulares binnen 24 Stunden in der bisher üblichen Art und Weise zur behördlichen An¬

zeige zu bringen.
Da auch die Spitäler zur Anzeigeerstattung verhalten werden , so erscheint es , um

Doppelzählungen der Erkrankungen zu vermeiden , nothwendig , daß die praktischen Aerzte auch
die Uebersetzung eines in ihrer Behandlung gestandenen derartigen Kranken in ein Spital zur

Anzeige bringen , wogegen im Falle des Eintrittes der Genesung oder des Todes des Kranken
von der Einsendung einer weiteren Anzeige Umgang genommen werden kann.

Das von dem behandelnden Arzte ausgefüllte Anzeige Blanquett ist an das Gemeinde¬

haus jenes Wiener Gemeindebezirkes , resp . jenes Vorortes , in welchem der Kranke in Behand¬
lung und Pflege ist , in der inneren Stadt aber an das Stadtphysicat einzusenden , wobei
jedoch bemerkt wird , daß außerhalb Wien eine portofreie Beförderung dieser Anzeigen durch
die k. k. Postanstalt nicht statlfindet.

Die Unterlassung der Anzeige wird entsprechend zu ahnden sein . Wenn die praktischen

Aerzte diesen , die Interessen der Gesundheltspslege wie der Wissenschaft gleichzeitig fördernden
Anordnungen gewissenhaft Nachkommen , so steht zu erwarten , daß in Hinkunft ein gehäuftes
oder epidemisches Auftreten der obgenannten Krankheiten sogleich im Beginne erkannt und be¬
kämpft werden kann ; andererseits wird hiedurch auch der Grundstein gelegt zu einer wissen¬

schaftlichen Morbilitäts -Statistik dieser Krankheiten , eines Zweiges der Sanitäts -Statistik , dessen

Pflege schon wiederholt von ärztlichen Corporationen und statistischen Congressen angeregt und
als nothwendig bezeichnet worden ist.

Ueber die wissenschaftliche und statistische Verwerthung der eingelangten Anzeigen werden

seinerzeit die weiteren Weisungen erfolgen.
An die Spitäler und an die k. k. Bezirkshauptmannschaften der Vororte des Polizei-

Rayons ergehen unter Einem die entsprechenden Weisungen und wird sich unter Einem auch
an das k. k. General -Commando gewendet mit dem Ersuchen , die k. k. Militärärzte , welche

Privatpraxis ausüben , im gleichen Sinne zur Anzeigeerstattunz zu verpflichten.
Die Formularicn für diese Auzeige -Blanquette können in der k. k. Hof - und Staats¬

druckerei um den Preis von 16 kr . per Buch ä 25 Bogen bezogen werden *) .

In Hinblick auf diesen Erlaß hat der Magistrat in seiner Sitzung vom 16 . Jänner 1879 be¬
schlossen , daß die Blanquette für die neuen Krankheitsanzeigen nach Verbrauch der älteren Anzeigezettel
wie bisher aus Rechnung der Commune aufgelegt werden , und daß es sohin den Wiener Aerzten frei¬
stehen solle , dies e Blanquette beim Stadtp hysicate , beziehungsweise in deu Gemeinde-
bezirkskanzleien unentgeltlich  zu beziehen.
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Krankheits-Anzeige
für Cholera, Typhus(Flecktyphus und Abdominal-Typhus). Blattern, Scharlach.
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welche?
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in welches
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Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 29 . December 1878 , Z . 36 .760,
M . Z . 30 .074 ex 1879,

betreffend die Ballführungen im Feuerrnyon von Eisenbahnen.

Anläßlich eines speciellen Falles , in welchem von einer Gemeindevorstehung der Bau-

consens zur Errichtung eines Gebäudes im Feuerrayon einer Eisenbahn ertheilt wurde , ohne
die Bestimmungen des H. 99 der kaiserl . Verordnung vom 16 . November 1851 zu beachten,

wird in Folge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 30 . November 1878,

Z . 13 . 167 , der Magistrat zur Wissenschaft und Darnachachtung erinnert , daß nach Z. 99

der kais . Verordnung vom 16 . November 1851 (R . G . Bl . Nr . 1 ex 1852 ) neue Banfüh¬

rungen und Aenderungen bestehender Gebäude an der Eisenbahn , im Feuer¬

rayon der Letzteren , nur mit Zustimmung der zur Oberaufsicht über den

Betrieb berufenen Behörde  stattfinden können und daß zu allen Commissionen , welche

solchen Ballführungen oder Aenderungen vorangehen , die k. k. General - Inspection der österr.

Eisenbahnen behufs abfälliger Abordnung eines Vertreters , sowie auch die Eisenbahn -Unter¬
nehmung als Anrainer und Interessent einzuladen ist.

II.
Grmeinderaths -Bcschlüjse.

Vom 8 . November 1878 , Z . 3212.

Die Vorschrift , auf Grund welcher in Hinkunft die Verpachtung der städtischen
Steinbrüche  in Mauthausen und Marbach in Oberösterreich erfolgen soll , wird in der

von der Rechtssection empfohlenen Fassung genehmigt *) .

Vom 12 . November 1878 , Z . 5415.

Nach dem Magistratsantrage wird für das Versorgungshaus zu Mauerbach die Be¬

stellung von zwei auswärtigen Personen als Wächter mit einem Monatlohne von 25 fl. und

die Auflassung von zwei Wärterinnenstellen daselbst genehmigt.

Vom 14 . November 1878 , Z . 532.

Der Gemeinderath faßt bezüglich der Reorganisirung des Beamten - und ärzt¬
lich en Personales in den Versorgungsanstalten  nachstehende Beschlüsse:

1 . Mit dem Zeitpunkte der Beförderung eines oder des anderen der drei im Versor¬

gungshause zu Wieu mit 1500 fl. Iahresgehalt angeftellten Oberbeamten (Adjunct , Controlor

*) 3st separat im Selbstverläge des Magistrates erschienen.
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oder Cassier ) zum Verwalter einer auswärtigen Versorgungsanstalt ist die Adjunctenstelle im
Versorgungshause in Wien  aufzulassen , wofür in diesem Versorgungshause eine Versor-
gungshaus -Officialstelle mit 900 fl. , dann eine Versorgungshaus -Accessistenstelle mit 600 fl.
Jahresgehalt und dem Naturalquartiere in der Anstalt zu systemisiren ist , deren Besetzung
gleichfalls nach den für die Versorgungsanstalten bestehenden Normen der Dienstpragmatik
(§ . 8) zu erfolgen hat.

2 . Mit der erfolgten Pensionirung des dritten Hausarztes im Wiener Versor¬
gungshause  ist diese Stelle aufzulassen und sind hiefür zur Unterstützung der mit ihren
Bezügen verbleibenden zwei Hausärzte zwei Hilfsärzte , welche einen Jahresgehalt von 600 fl.
nebst der Bequartierung erhalten , auf drei Jahre gegen beiderseitige vierteljährige Kündigung
neu zu bestellen , die nach Ablauf von drei Jahren unter gleichen Bedingungen wieder ange¬
stellt werden können.

Die Bewerber um die auszuschreibenden Stellen haben die im ß . 11 der Dienstprag¬
matik vorgezeichneten Bedingnisse nachzuweisen und wird seinerzeit bei Verleihung von defi¬
nitiven Hausarztstellen aus die Hilfsärzte Bedacht zu nehmen sein.

3 . Mit dem Tage der ersten Belegung des auf der Area des Liesinger Versor¬
gungshauses  erfolgten Neubaues , wodurch dieses Dersorgungshaus in die zweite Kategorie
der städtischen Versorgungsanstalten gereiht wird , wird der Gehalt des Verwalters auf 1800 fl.,
dessen Zuschneidepauschale auf 84 fl. , sowie der Jahresgehalt des Controlors auf 1300 fl.
erhöht ; beiden Beamten wird im Neugebäude die Naturalwohnung angewiesen , wogegen das
Quartiergeld des Controlors nach den Normen der Dienstpragmatik einzuziehen ist.

4 . Anläßlich der Vollendung und Belegung des Neubaues in Liesing  ist die Stelle
eines Hausarztes in dieser Versorgungsanstalt mit dem Jahresgehalte von 1200 fl. und dem
Genüsse der Naturalwohnung im Anstaltsgebäude zu systemisiren , wegen Besetzung derselben
rechtzeitig, unter Einem mit dem Ansuchen um den Benützungsconsens für den Oberbau , unter
Anwendung des Z. 11 der Dienstpragmatik der Concurs auszuschreibeu und hievon der bis¬
herige provisorische Arzt zu verständigen.

5 . Wegen der großen Anzahl von Siechen und Irren im Versorgungshause zu Abbs
sind neben dem Hausarzte statt des zweiten Hausarztes zwei Hilfsärzte unter denselben Mo¬
dalitäten wie in der Versorgungsanstalt zu Wien zu bestellen.

Zur Prüfung der Einrichtungen der Versorgungshäuser und Neformirung derselben ist
eine Commission , bestehend aus drei Mitgliedern der I ., IV . nnd V . Section einzusetzen.

Vom 19 . November 1878 , Z . 258.

Nach dem Anträge der Bibliotheks - Commission wird beschlossen, dem § . 12 der In¬
struction für den städt . Archivar  folgenden Zusatz beizufügen:

„Wenn die Archivsdocumente von den Departementsvorständen und der Buchhaltung
oder dem Stadtanwalte für eine längere Zeit als zwei Monate benöthiget werden , so sind
Abschriften anznfertigen nnd die Originalien dem Archive zurückzustellen.

Archivsdocumente sind den Verhandlungen , welche dem Gemeinderathe , dem Stadtanwalte
oder fremden Behörden übergeben werden , nicht im Originale , sondern nur in Abschrift bei¬
zuschließen und die Originalien nach gemachtem Amtsgebrauche unmittelbar an das Archiv
rückzustellen.

Eine Ausnahme ist nur in jenen Fällen zulässig , wenn die gesetzlichen Vorschriften die
Vorlage von Original -Documenten unumgänglich nothwendig machen."

2
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Vom 19 . November 1878 , Z . 5317.

Nach dem Anträge des Magistrates und der Sanitätssection wird beschlossen , daß die

Beschau der in Zwischenbrücken Verstorbenen  wie bisher nur durch die von der
Gemeinde Wien bestellten städtischen Aerzte , jedoch ohne Anweisung des vom Vorsteher des

II . Gemeindebezirkes beantragten Wagenpauschales , vollzogen werde . Die Beerdigung der
in Zwischenbrücken Verstorbenen  kann nach dem Wunsche der Angehörigen entweder

auf dem Centralsriedhofe ( selbstverständlich ohne Ueberführungsbewilligung ) oder aus dem Orts¬

friedhofe in Floridsdorf statlfinden.

Vom 10 . November 1878 , Z . 4753.

Nach dem Anträge des Magistrates und der Sanitätssection wird beschlossen , auf den
vom Gemeinderathe vr . Kern  eck er  in der Plenarsitzung vom 31 . Mai 1878 gestellten

Antrag wegen Erhöhung der Todtenbeschautaxen nicht  einzugehen.

Vom 19 November 1878 , Z . 4370.

Nach dem Anträge des Magistrates und der Recbtssection wird beschlossen , gegen die

Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage  für die Kat -Parzelle Nr . 1584/2 , 1584/3

und 1584/4 , enlhaltend den Kirchenplatz vor und um die Kirche St . Aegydi in
Gumpendorf  mit der Eintragung des Eigenthumsrechles zu Gunsten des Stiftes Schotten
in Wien eine Rrciamaiion nicht zu erheben . Ferner sind mit Rücksicht auf die bereits erfolgte

Einverleibung der Servitut zu Gunsten der Wasserleitung und der freien Passage auch weitere
dingliche Rechte an diesem Grunde von Sette der Commune Wien im ReclamationSwege

nicht gellend zu machen.

Vom 19 . November 1878 , Z . 3913.

In Folge des vom Gemeinderathe Köckeis  in der Plenarsitzung am 10 . Mai 1878

eingebrachten Antrages wird beschlossen:
Die Instruction für die Marktorgane,  resp . die Marktordnung,  ist in der

Art zu ergänzen , daß Kälber  nur mit einem Minimalalter von 1 Monate und mit ganz be¬
stimmten , in der Instruction auszuführenden Merkmalen , welche die vollständige Reife des
Kalbes erweisen , verkauft werden dürfen , daß hingegen unreife , oder nicht genügend genährte

Kälber vom Markte zurückgewiesen werden.

Ebenso sind Weidner,  deren Fleisch unreif ist, vom Verkaufe auszuschließen.
Die k. k. Statthalterei ist zu ersuchen , in derselben Weise den Verkauf der Kälber in

den übrigen Städten und Märkten Niederösterreichs zu regeln.

Vom 19 . November 1878 , Z . 2653.

Der Magistrat wird in Gemäßheit seines Antrages ermächtigt , bezüglich der in den

gemeinschaftlichen Gräbern des Certralsriedhofes zur Beerdigung  gelangenden Militär-
lerchen  die erforderlichen Schritte zur Hereinbringung der vollen  Grabstellgebühr von 3 st.
aus dem Nachlasse bei der betreffenden Abhandlungsbehörde einzuleiten , im Falle der Unein¬

bringlichkeit dieser Gebühr aber die Todtengräbergebühr von 52 ^ kr. und die Todtenbeschreibe-

gebühr von 16 kr. wie bisher vom k. k. Militärärar einzuheben und den Gebührenrest in

Abschreibung zu bringen . _
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Vom 22 . November 1878 , Z . 6011.

Der Gemeinderath beschließt in Betreff der Eigenschaften jener Personen,
welche zu Armenräthen  gewählt werden:

Das Amt eines Armenrathes , welches ein Ehrenamt und unentgeltlich zu besorgen ist,
können nur solche Männer bekleiden, welche in Wien die Eigenschaft eines Gemeindegliedes
(§ . 5 der Gemeindeordnung für Wien , dann § . 1 des Gesetzes vom 5 . October 1868,
L. G . Bl . 12 ) besitzen, einen unbescholtenen Charakter haben und von denen es bekannt ist,
daß sie aus Liebe für ihre nothleidenden Mitmenschen dieses Ehrenamt zu übernehmen bereit
und zur Führung desselben auch fähig sind ; dieselben sollen in der Regel in jenem Bezirke
wohnen , in welchem sie die Function als Armenrath ausüben.

Wenn ein Armenrath während seiner Functionsdauer aus dem Bezirke wegzieht , so ist
eine Neuwahl vorzunehmen , bei welcher er jedoch wieder gewählt werden kann.

Vom 22 . November 1878 , Z . 4743.

Anläßlich des Referates über den Hauptrechnungsabschluß  der Commune Wien
pro 1877 wird beschlossen, den Magistrat aufzusordern , auf Grund seiner einschlägigen Stu¬
dien ein Programm zu entwerfen und dem Gemeinderathe Bericht zu erstatten , auf welche
Weise und mit welchen Arbeitskräften neben der bisher gepflegten und ebenso fortan zu pfle¬
genden Bevölkerungsstatistik  die continuirliche Führung einer vergleichenden , alle com-
munalen Geschäftszweige umfassenden Ve rwaltungsstatistik  eingerichtet werden kann,
welche geeignet sein soll , einerseits praktische Grundlagen für die Beurtheilung der in den
jährlichen Rechnungsabschlüssen zu Tage tretenden Verhältnisse zu bieten , andererseits die
Communalorgane in der Verwaltung sämmtlicher Gemeindeangelegenheiten wirksam zu un¬
terstützen.

Vom 26 . November 1878 , Z . 6109.

Nach dem Anträge der Wasserversorgungs - Commission wird dieselbe ermächtigt , die
Abschreibung von Gebühren für den Mehrverbrauch von Wasser  in Ueberein-
stimmung mit den Anträgen des Magistrates und der städt . Buchhaltung im eigenen Wir¬
kungskreise zu bewilligen.

Vom 29 . November 1878 , Z . 5417.

Der Statthalterei Erlaß vom 16 . October 1878 , Z . 29 098 . wonach das k. k. Han¬
delsministerium mit dem Erlasse vom 22 . September 1878 , Z . 14 .150 , im Einvernehmen
mit dem k. k. Ministerium des Innern dem Ingenieur Friedrich Seligmann  die Bewilli¬
gung zur Vornahme technischer Vorarbeiten für die Anlage von Pferde eisen bahnen  ame¬
rikanischen Systems auf den Strecken Nußdorf — Nußdorferlinie — Hernalserlinie — Hunds-
thurmerlinie — Meidlinger -Bahnhof — Mariahilferlinie — St . Marxerlinie — Kaiser -Josefs -
brücke nebst einer Abzweigung eventuell mit Locomotivbetrieb zum Centralsriedhofe auf die
Dauer von sechs Monaten zu erlheilen befunden hat , wird zur Kenntniß genommen.

Vom 29 . November 1878 , Z . 4956.

Nach dem Anträge des Magistrates wird beschlossen, in den mit Gemeinderathsbeschluß
vom 13 . November 1877 , Z . 5179 , genehmigten Marktgebührentarif für den  Iung-
und Stechviehmarki  folgende Artikel aufzunehmen:

2 *
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1 . in der Rubrik „ 6. Fleischwaaren per 50 Kilogramm 3 kr. " den Artikel „ Fettwaaren

(Schweineschmalz ) " ;
2 . in die Rubrik „ Z. Spanferkel , Hasen , Fasanen , Gänse per Stück 4 kr. " die Artikel

„Enten und Wildenten " ;

3 . in die Rubrik „ Ii. Rephühner per Paar 2 kr. " die Artikel „ Schnepfen und Hühner " ;
4 . ferner wird eine neue Tarifsrubrik unter i eröffnet für Krammetsvögel , Wachteln,

Drosseln u . dgl . kleine zum Genüsse zulässige Vögel per Dutzend 3 kr.

Vom 3 . December 1873 , Z . 6016.

Nach dem Magistratsantrage wird der Jahresbeitrag zur Dienstboten - Kranken-

casse  pro 1879 mit 50 kr. festgesetzt.

Vom 3 . December 1878 , Z . 5868.

lieber Vorstellung der Directoren der städt . Mittelschulen wird beschlossen , daß der
Plenarbeschluß vom 12 . Juli 1878 , Z . 1410 , womit den Schuldienern der Verkauf von

Schulrequisiten und Victualien  strengstens untersagt wurde , auf die städtischen Mit¬
telschulen keine  Anwendung finde.

Die Erwägung der Frage , ob ein derartiger Verkauf einer Besteuerung unterliege , bleibt
dem Magistrate überlassen.

Vom 3 . December 1878 , Z . 5476.

Nach dem Magistratsantrage beschließt der Gemeinderath , die systemisirten Bezüge

und Pauschalien der städtischen Schuldiener  aufrecht zu erhalten.

Vom 12 . December 1878 , Z . 6050.

Der Magistrat wird uach seinem Au trage ermächtigt , in jenen Lerücksichtigungswürdigen,
von ihm bezeichnten Fällen , wo ein der Wiener Dienstboten -Krankencafse ungehöriger Dienst¬
bote in einem auswärtigen Spitale verpflegt wurde , jenen Verpflegskostenbetrag aus der

Dienstboten -Krankencafse anzuweisen , der gezahlt werden müßte , wenn der betreffende Dienst¬

bote in einem Wiener Spitale verpflegt worden wäre.

Ueber diese Fälle ist jedoch bei Gelegenheit des Jahresberichtes über die Gebarung bei

der Dienstboten -Krankencafse ein summarischer Ausweis vorzulegen.

Vom 10 . December 1878 , Z . 5944.

Nach dem Anträge der Rechtssection wurde beschlossen:

1 . Die Steuersequestrationsgeschäfte  werden im II . Bezirke ( äußerer Theil ) und
im III . bis X . Bezirke den Directoren der Gemeindebezirkskanzleien als Amtsgeschäfte zuge --
wiesen.

Zur Besorgung dieser Geschäfte kann das beigegebene Kanzlei - und Dienerpersonal ver¬
wendet werden.

2 . Dem Stadtsequester Buresch sind die Sequestrationen für den I . Gemeindebezirk und

den II . Gemeindebezirk mit Ausnahme des äußeren Theiles unter den bisherigen Modalitäten
zuzuweisen.
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3 . Die aus Anlaß der Sequestrationen erwachsenden Gebühren sind in dem bisherigen
Ausmaße einzuheben und an die städtische Hauptcassa abzuführen.

Ueber die Frage , ob für die Durchführung der Sequestrationsgeschäfte eine besondere
Entlohnung stattzufinden hat , sowie in welcher Weise eine solche eventuell durchzuführen wäre,
ist dem Gemeinderathe nach Ablauf des Jahres 1879 Bericht zu erstatten.

4 . Der Entwurf der Instruction für die Kanzleidirectoren in ihrer Eigenschaft als
Steuersequester ist dem Gemeinderathe zur Genehmigung vorzulegen.

Vom 13 . December 1878 , Z . 2226.

Nach dem Anträge der Wasenmeister - Commission wird die Vorschrift * ) für die
Bestellung eines Unternehmers für den Betrieb der städt . Wasenmeisterei
im Sinne des Magistratsantrages mit den Abänderungen der Rechtssection genehmigt und
die Erlassung der Instruction * ) für den Wasenmeister  im Wiener Wasenmeisterbezirke
dem Magistrate überlaffen.

Vom 13 . December 1878 , Z . 4592.

Der Gemeinderath genehmigt die Vorschrift * ) für die Uebertragung und Besorgung
der Lieferung gußeiserner Canal - , Wasserlauf - , Schachtgitter und Schachtdeckel
für die Gemeinde Wien.

Vom 23 . December 1878 , Z . 6373 (VII . Section ) .

Nach dem Magistratsantrage wird das mit der Oberverwaltung der k. k. öffent¬
lichen Krankenhäuser in Wien  getroffene Uebereinkommen in Betreff eines gleichmäßigen
Vorganges bei Vergütung der Kosten für den Transport Unheilbarer in das städt.
Versorgungshaus  und in Betreff der Art dieses Transportes genehmigt.

Die Transportkosten betragen rücksichtlich des Rudolfspitales  für 1 Einspänner 1 fl.
50 kr. , für die Tragbahre 1 fl. 50 kr. , für den begleitenden Krankenwärter 50 kr. ; rück¬
sichtlich des Wiedener Spitales  für den Einspänner 1 fl. 20 kr., für den Diener 50 kr.
für die Tragbahre I fl. 50 kr. ; für das allgemeine Krankenhaus  für die Seffelträger
70 kr., für 1 Fuhr 1 fl., für die Begleitung entfällt die Entschädigung.

Die Spitalsdirectionen sind zu ersuchen , bei jeder Abtransportirung der Versorgungs¬
hausverwaltung zugleich mit dem zu übernehmenden Unheilbaren die Transportkosten bekannt
zu geben, damit diese gleichzeitig mit den Verpflegskosten aufgerechnet und eingefordert werden
können.

Vom 28 . December 1878 , Z . 6562.

Nach dem Anträge des Magistrates werden die Punkte 1 und 2 der in Folge Ge¬
meinderathsbeschlusses vom 13 . November 1877 erlassenen Kundmachung des Magistrates vom
13 . November 1877 , betreffend die Abänderung der Bestimmungen über die Abgabe von
Wasser aus der Kaiser Franz Äo s es s - H och q uellen - Was serleitung,  wonach
für die Monate November , December und Jänner , Februar , März jeden Jahres das zehn-
percentige Ueberquantum nicht mehr außer Rechnung gelassen wird , und wonach für jedes
Wasserquantum , um welches in dieser Zeit mehr verbraucht wird , als für den normalen,
außergewöhnlichen und industriellen Bedarf zugelheilt wurde , in den genannten Monaten 3 kr.

*) Ist separat im Selbstverläge der Wiener Magistrates erschienen.



82

per Eimer zu entrichten ist , für den Winter 1878/1879 außer Kraft gesetzt und bis auf
Weiteres die bezüglichen Bestimmungen des H. 1 alinea 6 und H. 23 der Magistrats -Kund¬
machung vom 10 . Juli 1876 , Z . 70 .713 wieder in Wirksamkeit gesetzt.

Vom 27 . und 28 . December 1878 , Z . 4877.

Bei Berathung des Hauptvoranschlages der Stadt Wien pro 1879 wurden nachstehende
Beschlüsse gefaßt:

Die Einstellung von Ausgabsposten in das Budget des nächstfolgenden
Jahres  soll in der Regel nur bei Berathung des Hauptvoranschlages erfolgen und nur in
besonderen Ausnahmsfällen kann dies geschehen , wenn die Budget - Commission und Finanz-
section vorher ihr Gutachten darüber abgegeben hat.

(Zur Rubrik VII . Post 1 — 3 . „Beheizung , Beleuchtung und Reinigung der
Amtslocalitäteu . " )

Der Magistrat ist aufzufordern , bei der Reinigung der Amtslocalitäten eine größere
Sparsamkeit walten zu lassen und alle ohne Schädigung des Zweckes zulässigen Ersparungen
anzustreben.

(Zu derselben Rubrik . Post 4 . „Reparatur und Erneuerung der Amtsein¬
richtungen . ")

Im Hinblick auf die nahe bevorstehende Verlegung der städtischen Aemter in das neue
Rathhaus , ist der Magistrat und das Bauamt aufzufordern , jede nicht unerläßliche Erneue¬
rung von Amtseinrichtungen zu vermeiden.

(Zur Rubrik IX . Post 3 . „Bestallungen ." )
Arbeiten , wie die Rauchfangkehrerarbeiten , sollen nie für eine längere Periode als für

ein Triennium vergeben werden.
(Zur Ausg . - Rubrik XV . e „Auslagen für den Betrieb der Communal-

S t ei n brüch e. ")
In Hinkunft ist im Rechnungsabschlüsse und Budget der Geldwerth der aus den städt.

Steinbrüchen bezogenen und zu beziehenden Steine in einer Anmerkung ersichtlich zu machen.

III.

Magistrals - Verordnungen und Verfügungen.

Schreiben des Magistrates vom 18 . April 1878 , Z . 63 .821 , an sämmtliche
Doctoren der Medicin und praktischen Aerzte in Wien,

betreffend die Anzeigen von Erkrankungen an Maltern , Diphteritis , Scharlach , Typhus,
Cholera.

Aus den mehrfach eingelangten Mittheilungen über unterbliebene Anzeigen von Er¬
krankungen an Blattern und Diphteritis hat sich ergeben , daß einzelne Aerzte der Meinung
sind , die Pflicht zur Anzeige von Blattern -, Diphteritis -, Scharlach -, Typhus-
und Cholerafällen  beschränke sich nur auf das Wiener Gemeindegebiet , so daß außerhalb
desselben die erwähnten Anzeigen nicht erforderlich seien.



Diese irrtümliche Anschauung veranlaßt nun den Magistrat hiemit bekannt zu geben,

daß die Verordnungen bezüglich der Anzeige der oben bemerkten Erkrankungsfälle nicht nur

für die Haupt - und Residenzstadt Wien , sondern auch in den auswärtigen politischen
Bezirken  volle Geltung haben , und es werden demnach die Herren Aerzte auf diese Be¬

stimmung mit dem Beifügen aufmerksam gemacht , daß sie jeden , wo immer in Behandlung
genommenen derartigen Fall an die Gemeindevorstehung , in deren Gebiete der

Kranke wohnt,  im geeigneten Wege anzuzeigen haben.

Currende des Magistrates vom 16 . October 1878 , Z . 55 .018.

Der Gemeinderath der Stadt Wien hat mittelst des Beschlusses vom 4 . October 1878,
Z . 2562 , über die Anfrage der städtischen Hauptcasse , ob oder inwieferne die städtischen
Cassen als öffentliche Cassen anzusehen seien , und ob die saldirten Conten

der städtischen Contra henten der Scalagebühr unterliegen,  den diesfalls vom

Magistrate gestellten Antrag genehmigt , daß nämlich bei der Beurtheilung , wenn die städtischen

Cassen in Besorgung ihrer Geschäfte als öffentliche oder als private Cassen zu fungiren , rück¬
sichtlich wann die saldirten Conten der städtischen Contrahenten der Scalagebühr oder dem
Rechnungsstempel zu unterliegen haben , die Bestimmungen der Dar . Posten 75 b und 8382

des Gebührengesetzes vom 9 . Februar 1850 im Zusammenhalte mit den Bestimmungen der
Gemeindeordnung der Stadt Wien vom 9 . März 1850 über den Wirkungskreis derselben

und mit den Bestimmungen der HZ. 286 und 288 des a . C . G . B . zur Richtschnur Zu
nehmen seien , wornach die städtischen Cassen nur insoferne als öffentliche  Cassen erscheinen,

als die Cassegeschäfte , die sie besorgen , sich aus die Angelegenheiten des übertragenen
Wirkungskreises  beziehen und die saldirten Conten  der städtischen Contrahenten nur

dann der Scalagebühr  unterliegen , wenn sie Leistungen für die Zwecke des übertragenen
Wirkungskreises betreffen , während in Sachen des natürlichen Wirkungskreises  die

städtischen Cassen blos als private  anzusehen sind und die Conten  der städtischen Con¬
trahenten über Leistungen für die Besorgung dieses Wirkungskreises , wenn sie auch mit

der Saldirungsklausel versehen sind , nur dem Rechnungsstempel  unterliegen.

Currende des Magistrates vom 21 . October 1878 , Z . 246 .591,
betreffend den Erlaß der k. k . Finary - Landesdirection vom 17 . Det . 1878 , Z . 34 .706,

bezüglich der Steuererleichterungen für einberufene Reservisten.

Zufolge Erlasses der hohen k. k. Finanz -Landesdirection vom 17 . Oct . 1878 . Z . 34 .706,
ist bei künftigen Anträgen auf Herabsetzung , Abschreibung , Auflistung der Steuer , oder auf

Sistirung der eingeleiteteu Execution in jenen Fällen , wo es sich um einen zum Militärdienste
eingerückten besteuerten Reservisten handelt , in dem bezüglichen Berichte der Umstand , baß der

Betreffende zur Militärdienstleistung eiuberufen wurde , stets ausdrücklich anzuführen , damit den

Steuer -Contribuenten dieser Kategorie die nach den concreten Verhältnissen gebotenen Steuer¬
erleichterungen zugewendet werden können.

Bei der Formulirung diesbezüglicher Anträge sind nach dem weiteren Inhalte des

obigen Erlasses im Hinblicke auf die Beltimmungen des Central Finanz -Hofcommifsionsdecretes
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vom 23 . Juli 1813 , Z . 825 *) , die Fälle , in denen die steuerpflichtige Unternehmung des
einberufenen Reservisten fortbetrieben wird , von jenen auseinander zu halten , in welchen der
Betrieb ganz eingestellt wurde.

Hievon werden die Herren Gewerbsreferenten zur gefälligen Kenntnißnahme und weiteren
Veranlassung mittelst Referatsabschrift mit dem Bemerken in die Kenntniß gesetzt, daß unter
Einem von der ersterwähnten Anordnung die Herren Bezirksvorsteher , das Marktcommissariat
und die Steuerexecutionsabtheilung behufs Bedachtnahme bei Erstattung der diesbezüglichen
Aeußerungen und Relationen verständigt werden.

*) DecreL der Kenlrar-Ainanz-Kofcommiffion vom 29. War 1813,
betreffend die Erwerbsteuer der beurlaubten Soldaten und Reservemänner.

Beurlaubte Soldaten und Reservcmänncr können , da sie eigentlich zu dem Militärkörper gehören,
und nur zeitweise und zwar durch einen nicht von ihrer Willkür abhängenden Zeitraum einen Erwerb
ausüben , nicht mit der Erwerbsteuer belegt werden . Es sind demnach dieselben von dieser Abgabe zu
befreien.

Decret der Kentral-Iinanz -KofcommWon vom 23. Juki 1813, I . 825,
betreffend die Erwerbsteuer der Landwehrmänner.

So lange ein Landwehrmann nicht in den activen Kriegs - und Militärdienst Übertritt , wird in
seinen häuslichen Verhältnissen nichts geändert . Insofern ein Landwehrmann daher ein steuerbares Ge-
werbe ausübt oder eine solche Beschäftigung treibt , welche der Erwcrbsteuer unterliegt , ist er nach der
Vorschrift des Patentes zu behandeln . Wenn er aber für den activen Kriegs - "und Militärdienst einrückt,
so muß unterschieden werden , ob das Gewerbe des Landwehrmannes in seinem Namen , z. B . von seinem
Weibe fortbetrieben wird oder nicht.

Im ersten Falle ist nun kein Grund vorhanden , die Nachsicht zu ertheilen ; im zweiten Falle sind
jedoch diejenigen halbjährigen Steuerraten abzuschreiben , welche in die Periode fallen , wo der Landwehr¬
mann zum activen Militär - und Kriegsdienste nach dem X. Abschnitte der Landwehr - Instruction be¬
rufen wird.

Redigirt und herauSgegeLen vom Magistrate . — Druck von Earl Gerold ' s Sohn in Wien.



Verordnungsblatt.

Herausgegeben vom

Magistrate der Reichshaupt-und Residenzstadt Wien.
Iahrg . 1879 . (Ausgegkben und versendet am 20. Mär) 1879.) Wr. 2.

I.

Reichs - und Landesgesehe und Verordnungen.

Auszug aus dem Handelsverträge zwischen Oesterreich -Ungarn und dem
Deutschen Reiche vom 16 . December 1878.

(Geschlossen zu Berlin am 16 . December 1878 , von Seiner k. und k. Apostolischen Majestät

ratificirt zu Gödöllö am 29 . December 1878 und in den beiderseitigen Ratificationen zu
Berlin ausgewechselt am 31 . December 1878 .)

(Reichsgesetzblatt vom 1 . Jänner 1879 , Nr . 11 .)

Artikel  9.

Innere Abgaben , welche in dem einen der vertragenden Theile , sei es für Rechnung
des Staates oder für Rechnung von Communen und Corporationen , auf der Hervorbringung,
der Zubereitung oder dem Verbrauch eines Erzeugnisses ruhen , dürfen Erzeugnisse des andern

Theils unter keinem Vorwände höher oder in lästigerer Weise treffen , als die gleichnamigen
Erzeugnisse des eigenen Landes.

Artikel  19.

Die Angehörigen der vertragenden Theile sollen gegenseitig in Bezug auf den Antritt,

den Betrieb und die Abgaben von Handel und Gewerbe den Inländern völlig gleichgestellt
sein . Beim Besuche der Märkte und Messen sollen die Angehörigen des andern Theiles ebenso
wie die eigenen Angehörigen behandelt werden.

Auf das Apothekergewerbe , das Handelsmäkler - (Sensalen -) Geschäft und den Gewerbe¬

betrieb im Umherziehen , einschließlich des Hausirhandels , finden die vorstehenden Bestimmungen
keine Anwendung.

Kaufleute , Fabrikanten und andere Gewerbetreibende , welche sich darüber ausweisen , daß

sie in dem Staate , wo sie ihren Wohnsitz haben , die gesetzlichen Abgaben für das von ihnen

betriebene Geschäft entrichten , sollen , wenn sie persönlich oder durch in ihren Diensten stehende

Reisende Ankäufe machen oder Bestellungen , nur unter Mitführung von Mustern , suchen,
3
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in dem Gebiete des andern vertragenden Theiles keine weitere Abgabe hiefür zu entrichten

verpflichtet sein.

Die Angehörigen des einen der vertragenden Theile , welche das Frachtfuhrgewerbe , die

See - oder Flußschifffahrt zwischen Plätzen verschiedener Staaten betreiben , sollen für diesen
Gewerbebetrieb in dem Gebiete des andern Theiles einer Gewerbesteuer nicht unterworfen
werden . * '

Die in dem Gebiete des einen vertragenden Theiles rechtlich bestehenden Actiengesell-

schaften , Commanditgesellschaften auf Actien und Versicherungsgesellschaften jeder Art werden
in dem Gebiete des anderen Theiles nach Maßgabe der daselbst geltenden gesetzlichen und

reglementarischen Bestimmungen zum Geschäftsbetriebe und zur Verfolgung ihrer Rechte vor
Gericht zugelassen.

Artikel  20.

In Bezug auf die Bezeichnung der Maaren oder deren Verpackung , sowie bezüglich der
Fabriks - oder Handelsmarken , der Muster und Modelle , ferner der Elsindnngspatente sollen

die Angehörigen des einen der vertragschließenden Theile in dem Gebiete des andern den¬

selben Schutz wie die eigenen Angehörigen genießen . Die Angehörigen eines jeden der ver¬

tragschließenden Theile haben jedoch die in dem Gebiete des anderen Theiles durch Gesetze
oder Verordnungen vorgeschriebenen Bedingungen und Förmlichkeiten zu erfüllen.

Der Schutz von Fabriks - und Handelsmarken wird den Angehörigen des anderen Theiles

nur insofern und auf so lange gewährt , als dieselben in ihrem Heimatsstaate in der Benützung
der Marken geschützt sind.

Artikel  24.

Der gegenwärtige Handelsvertrag wird sich in Gemäßheit deS zwischen der österreichisch-

ungarischen Monarchie und dem Fürstenthum Liechtenstein bestehenden Zoll - und Steuer¬
einigungsvertrages auch auf das Letztere erstrecken.

Derselbe wird sich ferner auf das Großherzogthnm Luxemburg erstrecken , solange das¬

selbe zum deutschen Zollgebiete gehört.

Artikel  26.

Der gegenwärtige Vertrag soll vom 1 . Januar 1879 ab in Kraft und an die Stelle
des Handels - und Zollvertrages vom 9 . März 1868 treten . Derselbe soll bis zum 31 . De-
cember 1879 in Wirksamkeit bleiben.

Auszug aus dem Schlußprotokolle.

Zu Artikel 19 des Vertrages.

1 . Was den Meß - und Marktverkehr anbelangt , so hat man sich über die Form der

Legitimation , welche von den Angehörigen des anderen TheileS , die der im ersten Absätze
des Artikels 19 ausgesprochenen Begünstigung theilhaftig werden wollen , beizubringen ist,

nach Inhalt der Anlage 0 verständigt . Zur Ausstellung dieser Legitimation sollen die nach¬

stehend unter 2 . genannten Behörden befugt sein.

2 . Diejenigen Gewerbetreibenden , welche in dem Gebiete des anderen vertragenden

Theiles Waarenankäufe machen oder Waarenbestellungen suchen wollen , sollen hiezu abgaben¬
frei auf Grund von Gewerbe -Legiümationskarten zugelassen werden , welche von den Behörden

des Heimatlandes ausgefertigt sind.
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Die Ausfertigung dieser Karten soll nach dem unter O anliegenden Muster erfolgen.

Sie geschieht durch diejenigen Behörden , denen die Ertheilung von Paßkarten nach den
gegenwärtig bestehenden Uebereinkünften übertragen ist . Jedem vertragenden Theile bleibt Vor¬
behalten , nach Befinden eine mäßige Gebühr für die Ausfertigung zu erheben.

Zur Vermeidung von Verwechslungen und Verfälschungen sollen die für Deutschland
und Oesterreich -Ungarn gleichmäßig herzustellenden Karten nach Formal und Farbe von den

Paßkarten sich unterscheiden , in jedem Jahre eine verschiedene Farbe tragen , in einem Format
hergestellt werden , welches die bequeme Mitführung in der Tasche möglich macht und in

der Überschrift in gleicher Weise wie die Paßkarten , mit einem Stempel versehen werden,

welcher das Wappen und den Namen des Staates , in welchem die Ausfertigung erfolgte,
ersichtlich macht.

Jedem Gewerbetreibenden , welchem eine Gewerbe -Legitimationskarte ertheilt wird , soll

von der betreffenden Behörde eine Zusammenstellung derjenigen Vorschriften ausgehändigt
werden , welche von den betheiligten Gewerbetreibenden , außer den in Bezug auf den Ankauf
und Verkauf einzelner Waarenartikel etwa bestehenden Beschränkungen , in dem Gebiete des
andern vertragenden Theiles zu beachten sind.

Die betreffenden Gewerbetreibenden oder die in ihrem Dienste stehenden Reisenden dürfen

keine Maaren zum Verkauf mit sich führen , jedoch ist denjenigen von ihnen , welche Waaren-

ankäufe machen , gestattet , die aufgekauften Waaren nach dem Bestimmungsorte mitzunehmen.

Sie dürfen nur im Umherreisen Bestellungen suchen oder Ankäufe machen ; der ständige Be¬
trieb dieser Geschäfte an einem Orte außerhalb ihres Wohnortes unterliegt lediglich den in
dem ersteren geltenden Gesetzen.

Zu Artikel 20 des Vertrages.

Die Hinterlegung der Bezeichnungen der Waaren oder deren Verpackung , der Fabriks¬

und Handelsmarken , sowie der Muster und Modelle , deren Rechtsschutz die deutschen Ange¬
hörigen in Oesterreich -Ungarn erwerben wollen , hat sowohl bei der Handelskammer in Wien,
als auch bei jener in Budapest zu erfolgen.

Da im Gebiete des deutschen Reiches gemäß der daselbst bestehenden Gesetze über jede
Patentertheilung eine amtliche Bekanntmachung erfolgen muß , so wird festgesetzt , daß , wenn

ein Angehöriger des deutschen Reiches auf einen daselbst patentirten Gegenstand auch in Oester¬

reich -Ungarn ein Privilegium erwirbt , die in Deutschland gesetzlich mittelst Druck erfolgte
Veröffentlichung der betreffenden Patentbeschreibung und Zeichnung keinen gesetzlichen Nichtig¬
keitsgrund gegen den Rechtsbestand des analogen österreichischen und ungarischen Privilegiums
bilden soll , insoferne das den Bedingungen des Gesetzes entsprechende Gesuch um dessen Er¬

theilung bei der competenten Behörde innerhalb des Zeitraumes von drei Monaten , vom Tage
obiger Veröffentlichung ab gerechnet , eingereicht worden ist , welcher Tag in den Druckexem-
plaren der deutschen Patentschriften angegeben werden wird.

3 *
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Anlage 0 und v.

Aormukar V.

Dem N . N ., welcher mit seinen Fabricaten (Producten ) die Messen und Jahrmärkte

in (Oesterreich -Ungarn , deutschen Reiche) zu besuchen beabsichtigt , wird behufs seiner Legiti-
mation bei den zuständigen Behörden hierdurch bezeugt , daß er zu N . wohnhaft sei und die
seinem Gewerbe entsprechenden gesetzlichen Steuern und Abgaben zu entrichten habe.

Gegenwärtiges Zeugniß ist giltig für den Zeitraum von . Monaten.

(Ort , Datum , Unterschrift und Stempel der ausstellenden Behörde .)

Personalbeschreibung und Unterschrift des Gewerbetreibenden.

Jormukar v.

GewerLelegitimationskarte.

Giltig für das Jahr

Nr.

Dem N . N ., welcher in N . wohnhaft ist und für Rechnung
1. seiner eigenen Drogueriewaarenhandlung daselbst,
2 . der Drogueriewaarenhandlung N . N . daselbst, bei welcher er als Handlungscommis

im Dienste steht,
3 . nachstehender Handlungs -(Fabriks . )Häuser als:

im deutschen Reiche und in Oesterreich -Ungarn Waarenbestellungen aufzusuchen und Waaren-
einkäufe zu machen beabsichtigt , wird hierdurch behufs seiner Gewerbelegitimation bescheinigt,

daß für den Gewerbebetrieb ^ vorgedachten Geschäfts im hiesigen Laude die gesetz-
lich bestehenden Steuern zu entrichten sind.

Derselbe darf von den Maaren , auf welche er Bestellungen suchen will , nur Proben,
aufgekaufte Maaren aber nur behufs deren Beförderung nach dem Bestimmungsorte mit
sich führen.

Auch ist ihm verboten für Rechnung Anderer als ^ genannten Geschäfts
Waarenbestellungen aufzusuchen oder Waarenankäufe zu machen.

Bei dem Aufsuchen von Bestellungen oder bei Waarenankäufen hat er die in jedem
Staate giltigen Vorschriften zu beachten.

(Ort , Datum , Unterschrift und Stempel der ausstellenden Behörde .)

Personalbeschreibung und Unterschrift des Reisenden.
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Gesetz vom 31 . December 1878,

womit die Wirksamkeit der in den 11 und 13 des Wehrgezetzes vom 5 . December

1868 (R . G . Dl . Nr . 151 ) in Betreff des Kriegsstandes des stehenden Heeres und der

Kriegsmarine , dann in Betreff der Recrutencontingente für beide Staatsgebiete der

Monarchie enthattencn Bestimmungen bis zum Schluffe des Jahres 1879 verlängert wird.

(Reichsgesetzblatt vom 3 . Jänner 1879 , Nr . 3 .)

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen , wie folgt:

§. 1.
Die Giltigkeit des im § . 11 des Wehrgesetzes vom 5 . December 1868 , mit 800 .000

Mann festgesetzten Kriegsstandes des stehenden Heeres und der Kriegsmarine wird bis zum
Schluffe des Jahres 1879 verlängert.

Die auf die weitere Feststellung des Kriegsstandes abzielenden Vorlagen sind spätestens
bei Beginn der nächsten Session behufs einer neuen Vereinbarung zur verfassungsmäßigen
Behandlung einzubringen.

§. 2.
Das nach § . 13 desselben Gesetzes zwischen den im Reichsrathe vertretenen Königreichen

und Ländern einerseits und den Ländern der ungarischen Krone anderseits anrepartirte Re-
crutencontingent behält unter Aufrechthaltung der daselbst ausgesprochenen sonstigen Beschränkung
bis zum Schluffe des Jahres 1879 seine Giltigkeit.

§ . 3.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes wird Mein Minister für Landesvertheidigung betraut,
welcher diesfalls mit Meinem Reichs -Kriegsminister das Einvernehmen zu pflegen hat.

Gödöllö , am 31 . December 1878.

Franz Joseph m. x.
Auersperg w . p . Horst w. x.

Gesetz vom 31 . December 1878,

womit die Aushebung der zur Erhaltung des stehenden Heeres (Kriegsmarine ) und der
Ersatzreserve erforderlichen Recrutencontingente im Jahre 1879 bewilliget wird.

(Reichsgesetzblatt vom 3 . Jänner 1879 , Nr . 4 .)

Mit Zustimmung der beiden Häuser des ReichsratheS finde Ich anzuordncn , wie folgt:

Artikel  I.

Die Aushebung der mit 54 .541 Mann für das stehende Heer (Kriegsmarine ) , dann
mit 5454 Mann für die Ersatzreserve entfallenden Iahrescontingente aus den vorhandenen
Wehrfähigen der gesetzlich berufenen Altersclaffen wird für das Jahr 1879 bewilligt.
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Artikel II.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes wird Mein Minister für Landesverteidigung betraut,
welcher diesfalls mit Meinem Reichs -Kriegsminister das Einvernehmen zu pflegen hat.

GLdöllö , am 31 . December 1878.

Fran? Joseph M p.
Auersperg m. x. Horst m. x.

Im III . Stück des Rcichsgesetzblattes vom Jahre 1879 ist unter Nr . 6 die Verordnung
der Ministerien des Handels und der Finanzen vom 10 . Jänner 1879 , betreffend die
Anwendung der im Artikel III . des Einführungsgesetzes zum Zolltarife vom
27 . Juni 1878 vorgezeichneten Zollzufchläge auf die Einfuhr aus Frankreich
in das österreichisch - ungarische Zollgebiet,  dann

unter Nr . 9 die Verordnung der Ministerien des Handels und der Finanzen vom 10 . Jänner
1879 , betreffend die Festsetzung des im Artikel III . des Einführungsgesetzes
zum Zolltarif vom  28 . Juni 1878 vorgesehenen specifischen Zolles von 5A
des Handelswerthes auf zollfreie Maaren bei der Einfuhr aus Frankreich,
enthalten.

Auszug aus dem Handels - und Schifffahrtsvertrage zwischen Oesterreich-
Ungarn und Italien vom 27 . December 1878.

(Geschlossen zu Wien am 27 . December 1878 . Von Seiner k. und k. apostolischen Majestät
ratificirt zu Wien am 28 . Jänner 1879 und in den beiderseitigen Ratificationen zu Rom

ausgewechselt am 30 . Jänner 1879 .)

(Reichsgesetzblatt vom 31 . Jänner 1879 , Nr . 11 .)

Artikel  I.

Zwischen den Unterthanen der österreichisch-ungarischen Monarchie und des Königreiches
Italien wird vollständige Handels - und Schifffahrtsfreiheit bestehen ; sie werden sich daher
im Gebiete des anderen Theiles nach freier Wahl niederlassen können und werden für die
Ausübung von Handels - und Jndustriegeschäften , mögen sie in den Häfen , Städten und an
sonstigen Orten der beiden Gebiete dauernd ansässig sein oder sich dort blos vorübergehend
aufhalten , keine anderen oder höheren Steuern , Abgaben , Taxen oder wie immer Namen
habenden Auflagen als jene zu entrichten haben , welche von den Nationalen eingehoben werden,
und die Privilegien , Befreiungen , Immunitäten und anderen Begünstigungen irgend welcher
Art , welche die Angehörigen des einen der beiden Theile in Handels - und Jndustrieangelegen-
heiten genießen , werden gleichmäßig auch jenen des anderen Theiles zukvmmen.

Artikel II.

Kaufleute , Fabrikanten und Gewerbetreibende überhaupt , welche sich darüber ausweisen,
daß sie in dem Staate , wo sie ihren Wohnsitz haben , die gesetzlichen Steuern und Abgaben
für das von ihnen betriebene Handels - oder Jndustriegeschäst entrichten , sollen, wenn sie blos
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für dieses Geschäft persönlich reisen , oder in ihren Diensten stehende Commis oder Agenten

reisen lassen , um Ankäufe zu machen , oder Bestellungen mit oder ohne Mustern zu suchen , in

dem Gebiete des anderen vertragenden Theiles keine weitere Steuer oder Abgabe hiefür zu
entrichten verpflichtet sein.

Auch sollen beim Besuche der Märkte und Messen zur Ausübung des Handels und zum
Absatz eigener Erzeugnisse in jedem der vertragenden Theile die Unterthanen des anderen wie
die eigenen Unterthanen behandelt werden.

Die Unterthanen des einen der vertragenden Theile , welche das Frachtfuhrgewerbe , die

See - oder Flußschifffahrt zwischen Plätzen der beiden Gebiete betreiben , sollen für diesen

Gewerbebetrieb in dem Gebiete des anderen Theiles irgend einer Gewerbesteuer nicht unter¬
worfen werden.

Artikel III.

Die Unterthanen jedes der beiden hohen contrahirenden Theile werden in dem Gebiets

des anderen von jedem Militärdienste zu Wasser und zu Lande , in der regulären Armee , der
Miliz oder Nationalgarde , befreit sein . Sie werden auch von jeder obligatorischen , gerichtlichen,

Administrativ - oder Municipalfunction , von der Militärbequartierung , von allen Kriegscon-
tributionen , Requisitionen und Militärleistungen jeder Art befreit sein , jedoch mit Ausnahme

jener Lasten , welche an den Besitz , die Miethe oder Pacht von unbeweglichen Gütern geknüpft
sind , sowie jener militärischen Leistungen und Requisitionen , zu welchen alle Unterthanen des
Landes als Eigenthümer oder Bestandnehmer unbeweglicher Güter herangezogen werden.

Lue werden weder persönlich noch wegen ihres beweglichen oder unbeweglichen Eigen¬

thumes anderen Obliegenheiten , Beschränkungen , Taxen und Abgaben als denjenigen unterzogen
werden , welchen die Nationalen unterstehen.

Artikel XVI.

Die Unterthanen des einen der beiden vertragschließenden Theile sollen in den Gebieten
des anderen in Allem , was das Eigenthumsrecht an Fabriks - oder Handelsmarken und anderen

Bezeichnungen der Maaren oder deren Verpackung , sowie das Eigenthumsrecht an Mustern und
Modellen betrifft , den gleichen Schutz genießen , wie die eigenen Unterthanen.

Doch sollen die österreichischen und ungarischen Unterthanen in Italien das ausschließ¬
liche Eigenthumsrecht an einer Marke oder einer anderen Waarenbezeichnung , einem Muster

oder Modelle nur dann ansprechen können , wenn sie ein oder mehrere Exemplare davon beim
competenten Amte niedergelegt haben.

Ebenso sollen umgekehrt italienische Unterthanen in Oesterreich -Ungarn das ausschließliche
Eigenthumsrecht an einer Marke oder anderen Waarenbezeichnung , einem Muster oder Modelle

nur dann ansprechen können , wenn sie zwei Exemplare davon sowohl bei der Handelskammer
in Wien als bei jener in Budapest niedergelegt haben.

Die Nachahmung einer Marke oder einer Etiquette , eines Musters oder Modelles , und

deren durch den Nachahmer noch vor der Hinterlegung seitens des wahren Eigenthümers be¬

wirkte Deponirung , präjudiciren in Nichts den Rechten des letzteren gegenüber dem Nachahmer.

Artikel XXVII.

Der gegenwärtige Vertrag soll vom Tage der Auswechslung der Ratificationen an , bis
zum 31 . December 1887 in Kraft bleiben.
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Auszug aus dem Schlußprotokolle zu dem zwischen Oesterreich - Ungarn und
Italien abgeschlossenen Handels - und Schifffahrtsvertrage vom 27 . December

1878.

I. Zum Handels- und Schifffahrtsvertrage.

Artikel  I.

Z . 1 . Durch die Verabredungen dieses Artikels soll den besonderen Gesetzen , Verord¬

nungen und Reglements , welche in dem Gebiete eines der hohen vertragenden Theile in Bezug

auf Handel , Gewerbe und Polizei bestehen und auf die Unterthanen aller anderen Staaten
Anwendung finden , kein Eintrag geschehen.

§ . 2 . Der Grundsatz der völlig gleichen Besteuerung der Unterthanen des anderen
Theiles , welche Gewerbe und Handel treiben , mit den eigenen Unterthanen soll auch in An¬

sehung der Eorporalions - oder sonstigen Localstatuten , wo solche noch bestehen , znr Anwendung
kommen . Seine Verwirklichung im einzelnen Falle setzt jedoch die Erfüllung derjenigen Vor¬

bedingungen für die Berechtigung zum Gewerbebetriebe voraus , welche die Gesetze eines jeden

der vertragenden Theile vorschreiben.
§ . 3 . Die Actiengesellschaften und Commanditgesellschaften auf Actien (mit Inbegriff

der Versicherungsgesellschaften jeder Art ) , welche in dem Gebiete des einen vertragenden Theiles
rechtlich bestehen , werden , gegen Befolgung der diesbezüglich im anderen Gebiete geltenden

Gesetze und Vorschriften auch dort alle ihre Rechte , auch dasjenige der Verfolgung ihrer Rechte
vor Gericht , ausüben können.

Artikel  II.

§ . 1 . Um der Gewerbesteuerfreiheit theilhaftig zu werden , müssen die italienischen Hand¬

lungsreisenden in Oesterreich -Ungarn und die österreichischen und ungarischen Handlungsreisenden
in Italien mit einer Gewerbelegitimationskarte versehen sein.

Diese Bescheinigungen sind während des Kalenderjahres giltig , für welches sie ausgestellt

sind . Sie müssen die Personalbeschreibung und die Unterschrift des Inhabers enthalten und
mit dem Siegel oder Stempel der Behörde , von welcher sie ausgestellt sind , versehen sein.

Gegen Vorzeigung dieser Bescheinigung erhalten die Handlungsreisenden , nachdem ihre
Identität anerkannt ist , von der zuständigen Behörde einen Gewerbeschein . Die Gewerbetreibenden
und die in ihren Diensten stehenden Handlungsreisenden dürfen keine Maaren zum Verkaufe

mit sich führen , jedoch ist ihnen gestattet , die aufgekauften Maaren nach dem Bestimmungsorte

mitzunehmen.
Es werden übrigens gegenseitig nur solche Handlungsreisende abgabenfrei zugelassen,

welche entweder für eigene Rechnung oder für Rechnung eines Hauses , in dessen Diensten sie

als Handlungscommis stehen , Geschäfte machen wollen.
§ . 2 . Was den Meß - und Marktverkehr anlangt , so sind Unterthanen des anderen ver¬

tragenden Theiles sowohl hinsichtlich des Rechtes zum Beziehen der Messen und Märkte , als
auch hinsichtlich der von dem Meß - und Marktverkehre zu entrichtenden Abgaben den eigenen
Unterthanen völlig gleichgestellt.

Im V . Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1879 ist unter Nr . 12 das Vieh¬

seuchen - Uebereinkommen zwischen Oesterreich - Ungarn und Italien  vom
37 . December 1878 enthalten.
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Verordnung des Justizministeriums vom 11 . Jänner 1879,
bet ressend die Zuweisung der Administrativ - Gemeinde Grebow mit den Attinentien Wydrze

und Zabrnie zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Tarnobrzeg.

(Reichsgesetzblatt vom 2 . Februar 1879 , Nr . 13 ) .

Aus Grund des Z. 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) wird
die Administrativ -Gemeinde Grebow mit den Attinentien Wydrze und Zabrnie aus dem Sprengel
des Bezirksgerichtes Rozwadow ausgeschieden , und jenem des Bezirksgerichtes Tarnobrzeg zu¬
gewiesen.

Die Wirksamkeit dieser Verordnung beginnt mit 1. März 1879.

Glaser w . p.

Verordnung der Ministerien des Innern , der Finanzen und des Handels
vom 1. Februar 1879,

betreffend das Verbot der Ein - und Durchfuhr mehrerer Waarengattungen aus Rußland,
anläßlich der im Gouvernement Astrachan herrschenden Epidemie.

(Reichsgesetzblatt vom 2 . Februar 1879 , Nr . 15 .)

Zur Verhütung der Einschleppung ansteckender Krankheiten aus Rußland wird im Ver¬
nehmen mit der königl. ungarischen Regierung verordnet:

1. Die Ein - und Durchfuhr nachbenannter Gegenstände aus Rußland über die Grenzen
der österr .-ungarischen Monarchie ist verboten:

Gebrauchte Leib- und Bettwäsche , gebrauchte Kleider , Hadern und Lumpen aller Art,
Papierabfätte , Pelzwerk , Kürschnerwaaren , Felle , Häute , halbgares sowie sämisch zugerichtetes
Ziegen - und Schafleder , Blasen , Därme in frischem und getrocknetem Zustande , gesalzene
Därme (Saitlinge ) , Filz , Haare (einschließlich der sogenannten Zackelwolle ), Borsten , Federn,
Caviar , Fische und Sarepta -Balsam.

2 . Auf Wäsche , Kleidungsstücke und anderes Reisegeräth , welches Reisende zu ihrem
Gebrauche mit sich führen , findet das im Punkte 1 enthaltene Verbot keine Anwendung.

In welchem Umfange und auf welche Weise solche Gegenstände einer Desinfection zu
unterwerfen sind, bleibt besonderer Verfügung Vorbehalten.

3 . Die Ein - und Durchfuhr von Schafwolle aus Rußland ist nur nach vorgängiger
Desinfection gestattet ; bei einer der Fabrikswäsche unterzogenen Schafwolle genügt die Des¬
infection der Emballage.

Die Desinfection der der Fabrikswäsche nicht unterzogenen Schafwolle hat in geschlossenen
Räumen mittelst schwefliger Säure zu geschehen.

4 . Das mit der Verordnung der Ministerien des Innern , der Finanzen und des Handels
vom 7. Juni 1878 (R . G . Bl . Nr . 50 ) erlassene Verbot der Ein - und Durchfuhr von Bett¬
federn wird dahin abgeändert , daß die Ein - und Durchfuhr von Bettfedern aus dem deutschen
Reiche wieder gestattet ist.

5 . Die Desinfectionskosten sind von den Parteien zu tragen.

Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachung in Kraft.

Auersperg m. p . Chlnmeekiz m. x . Prelis m. p.
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Im VI . Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1879 ist unter Nr . 16 die Verordnung der
Ministerien des Handels und der Finanzen vom 1 . Februar 1879 , betreffend die Voll¬
ziehung der Bestimmungen des Handels - und Schifffahrtsvertrages mit
Italien vom 27 . December  1878 (R . G . Bl . Nr . 11 ex 1879 ) enthalten.

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 2 . Februar 1879,
betreffen - die Bedingungen , unter welchen Reisenden uns Nusstand und deren Effekten der

Aebcrtritt über die Grenzen der Monarchie gestattet wird.

(Reichsgesetzblatt vom 4 . Februar 1879 , Nr . 18 .)

Aus Rußland kommenden Reisenden ist der Uebertritt über die Grenzen der Monarchie
nur dann zu gestatten , wenn auf ihren Pässen von Seite der kaiserl . russischen Behörden die
Bestätigung enthalten ist, daß die betreffenden Personen innerhalb 20 Tagen vor dieser Be¬
stätigung nicht im Gouvernement Astrachan  oder in anderen russischen Gouvernements verweilt
haben , in welchen die in mehreren Ortschaften des erstgenannten Gouvernements ausgebrochene
Epidemie  herrscht , und wenn rücksichtlich des seit der behördlichen Bestätigung verstrichenen
Zeitraumes nicht das Bedenken obwaltet , daß der Reisende inzwischen sich doch in solchen
Gouvernements aufgehalten haben könnte. Bei Reisenden , welche zu Schiff aus russischen
Häsen eintreffen , ist der Aufenthalt auf der See dem Aufenthalte in einem unverdächtigen
Gebiete gleich zu halten . Die Effecten der aus den verdächtigen Gouvernements kommenden
Reisenden sind beim Eintritte in die Grenzen der Monarchie einer Desinsection zu unterziehen.

Diese Verordnung tritt acht Tage nach ihrer Kundmachung in Wirksamkeit.

Auersperg m. x.

Verordnung des Handelsministeriums vom 25 . Jänner 1879,
betreffend die Verfassung der auf Eisenbahnen bezüglichen Projekte nnd die damit zusam¬

menhängenden Amtshandlungen.

(Reichsgesetzblatt vom 5 . Februar 1879 , Nr . 19 .)

In Hinblick auf die Anordnungen des Gesetzes vom 18 . Februar 1878 (N . G . Bl.
Nr . 30 ), betreffend die Enteignung zum Zwecke der Herstellung und ves Betriebes von Eisen¬
bahnen , werden in Abänderung der Verordnung vom 4 . Februar 1871 (R . G . Bl . Nr . 8) ,
für Locomotiv -Eisenbahnen die nachstehenden Bestimmungen getroffen:

1. Oeffentliche Bahnen.

A . Vorprojekte.

Z. 1.
Die Bewilligung zur Vornahme technischer Vorarbeiten für Eisenbahnen wird auf

höchstens sechs Monate ertheilt und dieser Termin nur unter der Bedingung verlängert , daß
noch vor Ablauf desselben folgende Behelfe dem Handelsministerium vorgelegt und von diesem
als befriedigend erkannt wurden , nämlich:



1 . Eine Generalkarte des militär -geographischen Institutes im Maßstabe von 1 : 75 .000,
1 : 144 .000 oder 1 : 288 .000 (stets je nach den Ländern die neueste Auflage ) mit Angabe
der ungefähren Richtung der angestrebten neuen Bahn und der genauen Richtung der dieselbe
umschließenden , im Betriebe oder im Baue befindlichen Linien.

2 . Eine Skizze des Längenprosils , in demselben Längenmaßstabe wie die Karte und
dem 50sachen Höhenmaßstabe mit Angabe der Meereshöhe der überschrittenen Wasserscheiden
und der dazwischenliegenden Thalgründe , sowie der beabsichtigten Steigungen und Gefälle.

3 . Eine Schätzung der muthmaßlichen Baukosten , Roh - und Rein -Einnahmen und der
darnach zu erwartenden Verzinsung des Anlagecapitals.

4 . Ein Erläuterungsbericht über die von der projectirten Bahn erhofften volkswirth-
schaftlichen oder sonst im öffentlichen Interesse erwarteten Vortheile , dann über die bereits
gewonnenen und die noch zu hoffenden bautechnischen Resultate , die möglichen Varianten , die
beabsichtigte Einrichtung des Betriebes , Benützung von Anschlußbahnhöfen u. s. w.

8 - 2 . .

Die behufs Erwirkung der Concession auf Grund des § . 5 des Eisenbahn -Concessions-
Gesetzes (Verordnung des Ministeriums für Handel , Gewerbe und öffentliche Bauten vom
14 . September 1854 , R . G . Bl . Nr . 238 ) von den Bittwerbern vorzulegenden Projects-
stücke, falls letztere nicht von Staatswegen verfaßt wurden , sind:

1. Eine Generalkarte wie im § . 1, aber mit genauer Angabe der beabsichtigten Linie;
2 . Eine topographische Detailkarte ( neueste Auflage ) im Maßstabe von 1 : 25 .000 oder

1 : 28 .800 , mit Angabe jener Strecken , welche über verliehene Grubenmaße oder im Abbau
begriffene Bergwerke führen;

3 . Ein General -Längenprosil im Maßstabe von 1 : 100 .000 für die Längen und 1 : 2000
für die Höhen;

4 . Ein Special -Längenprofil im Maßstabe von 1 : 10 .000 für die Längen und 1 : 1000
für die Höhen;

5 . Eine Sammlung von Querprosilen (etwa 1 oder 2 auf das Kilometer ) im Maß¬
stabe von 1 : 200 auf diejenigen Punkte der Bahn bezüglich, wo die Berglehnen sehr ab¬
schüssig sind, wo Fluß - oder Straßenverleguugen Vorkommen, oder wo überhaupt die Führung
der Bahn auf besondere Schwierigkeiten stößt;

6 . Ein summarischer , möglichst auf Erfahrungsresultate gestützter und sowohl für die
ganze Bahn , als auf das Durchschnittskilometer berechneter Kostenvoranschlag mit folgenden
Rubriken:

») Vorarbeiten und Bauaufsicht;

d) Grundeinlösung und sonstige Grundentschädigungen sammt feuersicheren Herstellungen;
v) Erdarbeiten (aller Art ) ;

ck) Nebenarbeiten ( Sicherung der Böschungen durch Bepflanzung , Drainirung , Pflasterung,
Steinwürfe , Stütz - oder Wandmauern , Beschotterung der Wege u. s. w.) ;

o) kleine Kunstbauten unter 20 Meter lichter Oesfnung;
1) große Kunstbauten , Viaducte und Tunnel (meist auf die Currentlängeneinheit zu ver¬

anschlagen;

Z) Beschotterung der Geleise (incl . Oberbaulegen ) ;
Ii) Oberbau (incl . Drehscheiben , Brückenwagen , Ladekrähne , Signale ) ;
i) Hochbau (incl . der mechanischen Einrichtung der Wasserstationen und Werkstätten ) ;
Ir) Verschiedenes (Einfriedung , Zeiger , Telegraph , Mobilien , Werkstättenausrüstung , Vor-

räthe , Betriebsvorauslagen u. s. w.) ;
I) Fahrpark.
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7 . Ein technischer Bericht zur Begründung und Erläuterung der ganzen Vorlage , ins¬
besondere der gewählten Uebergangspunkte über die Wasserscheiden der geologischen Boden¬

beschaffenheit , der angenommenen Steigungen und Minimalcurven , der zu Grunde gelegten
Normalien , der unvermeidlichen großen Kunstbauten , der Zahl und Lage der Bahnhöfe und
Stationen u . s. w.

Die Entfernung der Stationen , die Richtungs - und Steigungsverhältnisse der Bahn,

die Zahl und Dimensionen der Kunstbauten sind überdies in tabellarischen Beilagen zu
beziffern.

Die Varianten , falls noch welche in Frage stehen , die nicht bei der ersten Vorlage

(Z . 1 ) erledigt wurden , sind in Parallele zu bringen und ihre betreffenden Vorzüge und Nach¬
theile hervorzuheben.

Die Regierung behält sich vor , nöthigeusullö im kurzen Wege auch von dem Situa¬

tionsplane Einsicht zu nehmen , aus dem das Special -Längenprosil Nr . 4 abgeleitet worden.

§ ' 3

Findet das Handelsministerium das vorgelegte Project entsprechend , so wird dasselbe
der Tracenrevision unterzogen.

Zu diesem Behufe hat der Concessionswerber den betheiligten politischen Landesbehörden

Copieu von den im § . 2 erwähnten Projectstücken 1, 3 und 7 in der von jeder Landes¬
behörde zu bezeichnenden Anzahl vorzulegen.

Diese Copien werden am Sitze der betheiligten politischen Behörden erster Instanz acht
Tage lang zu Jedermanns Einsicht aufgelegt.

Die Gemeinden sind von dem Auflegen der Pläne angemessen zu verständigen , und die
Vorstehungen derselben verpflichtet , die Verlautbarung hinsichtlich des Ortes und der Zeit für
die Einsichtsnahme zu veranlassen.

Allfällige Bemerkungen darüber werden in eigens dazu aufgelegten Vernehmungsbögen
entgegen genommen , oder denselben beigelegt und nach Ablauf der Frist von der politischen

Behörde erster Instanz mit ihrem Gutachten der Landes lu-hörde übersendet.

Hierauf tritt unter der Leitung der politischen Landesbehörde und — soferne nicht vom

Handelsministerium eine andere Verfügung getroffen wird — an deren Sitz eine von Fall
zu Fall von dem Handelsminister aus Vertretern der Landesbehörde , der General -Jnspection

der österreichischen Eisenbahnen , des Reichs -Kriegsministeriums , der Handelskammern , des

Landesausschusses und nach Umständen der Bergbehörde und sonstiger Behörden und Körper¬
schaften zu berufende Commission zusammen , welche die besondere Aufgabe hat , die auf die

neue Bahn und die Lage der Stationen bezüglichen militärischen , administrativen , commer-
cielleu und ökonomischen Rücksichten , wie auch die Interessen und etwaigen erworbenen Rechte

bestehender Transport -Anstalten zu prüfen und zu erörtern , sich über die Zulässigkeit der pro-

jectirten Bahn überhaupt auszusprechen , die zwischen den vorliegenden Varianten zu treffende

Wahl zu befürworten , oder anderweitige Abänderungen in der Bahnrichtung in Vorschlag zu
bringen.

Dem Ermessen des Reichs -Kriegsministeriums , sowie der politischen Landesbehörde und

der General - Jnspection der österreichischen Eisenbahnen bleibt es anheimgestellt , vor Zu¬

sammentritt der Commission Vertreter zur Besichtigung der Trace an Ort und Stelle zu
entsenden.

Als Material der Berathung dienen der Commission die eingelaufenen Vernehmungs¬

bögen , die allfälligen Anträge ihrer Mitglieder , sowie die ihr überwiesenen oder direct bei ihr
einlaufenden Petitionen.

Der Concessionswerber oder ein Vertreter desselben ist den Sitzungen mit berathender

Stimme beizuziehen.
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Die Commission hat das Recht , auch andere Personen zu vernehmen.

8 . 4.

Auf Grund des dem Handelsministerium vorzulegenden Commissionsprotokolles und der
sonstigen Ergebnisse der Iracenrevision entscheidet die Regierung über die Zulässigkeit und
Bauwürdigkeit und die zu befolgende allgemeine Richtung der Bahn , sowie — vorbehaltlich
der seinerzeitigen definitiven Entscheidung nach Maßgabe des Eisenbahn -Concessionsgesctzes
— über die Bedingungen , unter denen die Concession erworben werden kann.

8 - 5.

Auf Staatskosten zu erbauende Bahnen unterliegen ebenfalls der in Z. 3 bestimmten
Traceurevision.

L . Desinitivk Trare.

8- 6.

Nach erfolgter Coueessions -Ertheilung , beziehungsweise nach erfolgtem Beschlüsse, die Linie
auf Staatskosten zu bauen , ist in erster Linie das Project der definitiven Trace beim Handels¬
ministerium einzureichen.

Dieses auf Grund der nach Z. 4 getroffenen ministeriellen Entscheidung zu verfassende
Project hat zu bestehen:

1— 7. Ans den im ß . 2 erwähnten Stücken , ferner

8 . Einem Situationsplane im Maßstabe von mindestens 1 : 2880 (kleiner  Situatious-
plau ) mit Schichtencurven oder wenigstens mit Höhenkoten rechts und links der Bahn . Wo
letztere im Abtrag (Einschnitt ) ist, wird die Bahnaxe gelb und , wo im Auftrag (Damm ) , roth
angelegt . Auch sind die Tunnels , Viaducte , Brücken , Durchlässe , Wegeübergänge und Weg-
uud Flußverlegungen wenigstens annäherungsweise einzuzeichnen.

Wenn der vorgelegte Plan nicht eine Copie des Origiualschichtenplanes ist , behält sich
die Regierung vor , von letzterem im kurzen Wege Einsicht zu nehmen.

8. 7.

Falls das Project der definitiven Trace sich von dem genehmigten Vorprojecte (§ . 4)
wesentlich unterscheidet , oder neue Fragen von öffentlichem Interesse berührt , so kann das
Handelsministerium vor dessen Genehmigung eine neue vollständige oder teilweise Traceu-
revision anordneu.

Die Genehmigung der definitiven Trace erfolgt stets nur unter Vorbehalt der etwa bei
der politischen Begehung sich noch ergebenden Abänderungen.

0 . Anzahl und Lage der Stationen.

8- 8.
Nach Genehmigung der definitiven Trace sind dem Handelsministerium behufs Fest¬

stellung der Anzahl und der Lage der Bahnhöfe , Stationen und Haltstellen folgende Project-
stücke vorzulegen:

1. Eine Generalkarte des militär -geographischen Instituts (Z. 1, Nr . 1) mit roth ein¬
getragener Linie und Angabe der vorgeschlagenen Stationsplätze , sowie der auf den im Be¬
triebe stehenden Linien vorhandenen Stationen;

2 . das richtig gestellte General -Längenprofil (ß . 2 , Nr . 3) ;
3 . eine Sammlung der Situationspläne der beantragten Bahnhöfe , Stationen und
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Haltestellen ( Maßstab am besten 1 : 5000 und höchstens 1 : 2880 ) mit Angabe der Ge¬
bäude und Zufahrtsstraßen , womöglich in solcher Ausdehnung , daß die Ortschaft darauf

sichtbar ist;
4 . ein erläuternder Bericht , in welchem — soferne die Stationen oder Haltestellen

nicht an bestehenden öffentlichen Straßen oder Wegen projectirt werden — über die Her¬

stellung der Zufahrtsstraßen in technischer und finanzieller Beziehung bestimmte Vorschläge zu
machen sind.

8 - 9.

Falls keine besonderen örtlichen Hindernisse obwalten , sind die Bahnhöfe , Stationen und

Haltestellen horizontal zu projectiren.
Bei der Abzweigung von , verschiedenen Verwaltungen ungehörigen Bahnen ist das

Augenmerk dahin zu richten , daß der Personendienst und womöglich auch der Güterdienst in
denselben Räumen eines einzigen gemeinschaftlichen , unter eine einheitliche Leitung zu stellenden

Zweigbahnhofes vereinigt wurde.
Um die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern , hat sich die neue Unternehmung , falls

es nicht schon vor der Concessions - Ertheilung geschehen , jedenfalls vor Einreichung ihrer Sta¬

tionsvorlage mit den betreffenden älteren Bahnen in ' s Benehmen zu setzen.
Bei der Wahl der Benennung der neuen Stationen sind Doppelnamen nur dann

vorzuschlagen , wenn sie zur Unterscheidung von bereits bestehenden Stationsnamen unver¬
meidlich sind.

Z. 10.
Ueber die im § . 8 bezeichnet Vorlage erfolgt eine Amtshandlung in derselben Weise,

wie bei der Tracenrevision ( § . 3 ) .
Die Stationscommission hat sich nicht nur über die Zahl und Lage der auszuführenden

Stationen , sondern auch über deren Benennung , sowie über die Zufahrten und deren Richtung

auszusprechen.
Rücksichtlich der Kostcnbestreitung , deö Vollendungstermines und der künftigen Erhaltung

der Zufahrtsstraßen ist eine Vereinbarung anzustreben.
In Betreff der in Ländern , für welche Eisenbahnzufahrts -Straßengesetze bestehen , durch

eine Concurrenz zu bewirkenden Zufahrtsstraßen ist in Gemäßheit der Bestimmungen dieser
Gesetze vorzugehen.

Die Regierung behält sich vor , die Anlage einer Station erst dann zu bewilligen , wenn

die Frage der zugehörigen Zufahrtsstraße ausgetragen ist.

§ . 11 .
Falls sich bei der vom Handelsministerium über die Lage der Stationen zu treffenden

Entscheidung die Nothwendigkeit ergibt , die genehmigte Trace zu modificiren , so wird je nach
der Wichtigkeit der vorzunehmenden Aendernng gleichzeitig verfügt werden , ob dieselbe den

Gegenstand einer weiteren besonderen Vorlage (nach § . 6 ) bilden , oder nur bei der Auf¬
stellung des Detailprojectes ( § . 13 ) durchgeführt werden solle.

§ . 12 .

Auch wenn es sich um die Errichtung oder Auflassung von Bahnhöfen , Stationen und

Haltestellen auf im Betrieb stehenden Bahnen handelt , wird die Entscheidung in der Regel

nicht ohne Abhaltung der im § . 10 bestimmten Stationscommission getroffen werden . Letztere
kann jedoch diesfalls an einen anderen Ort als den Sitz der Landesbehörde einbernfen und

nach Umständen auch mit der politischen Begehungscommission vereinigt werden.
Ausdrücklich ausgenommen sind nicht öffentliche Ladeplätze und jene Haltestellen , welche
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versuchsweise eröffnet , auch ohne weiters seitens des Handelsministeriums wieder geschloffen
werden können.

v . Politische Begehung.

§ - 13.

Erst nach Feststellung der Stationen wird die Linie im Detail ausgesteckt und zur Aus¬

arbeitung der Detailprojecte geschritten.
Sollten sich dabei , wie cs in der Natur der Sache liegt , unwesentliche Abweichungen

von der genehmigten Trace ergeben , so werden dieselben principiell nicht beanständet werden.
Zur Vermeidung allzuhäufiger Beanstandungen bei der politischen Begehung empfehlen

sich bei Aufstellung der Detailprojecte nachstehende Regeln:
Bei Durchfahrten (für Fahrwege ) mit Eisen - oder Holzträgern soll die lichte

Höhe  nicht unter 3 '20 Meter , aber soweit nur Verkehrszwecke in Frage kommen , auch nie
mit mehr als 4 '50 Meter projectirt werden.

Bei gewölbten Durchfahrten ist die lichte Höhe am Scheitel um */z der Pfeilhöhe des

Gewölbes größer zu bemessen als bei Balkenbrücken?

Die lichte Weite der Durch - und Oberfahrten ist nach den localen Bedürfnissen zu

bestimmen.
Auf Colonnenwegen und überhaupt bei militärisch wichtigen Durchfahrten darf die lichte

Höhe nicht unter 4 Meter ( bei Balkenconstruction ) und die lichte Weite nicht unter 5 Meter

betragen.

Bei schiefen Niveauübergängen  soll womöglich der spitze Winkel nicht unter 45"

betragen.
Bei allen befahrenen Niveauübergängen ist auf beiden Seiten der Bahn die Straße

oder der Weg außerhalb der geschlossenen Schranken zum Rasten der Zugthiere womöglich auf
eine Länge von mindestens 10 Meter horizontal oder schwach geneigt anzulegen.

Bei Straßen - und Weg umlegungen  sind womöglich nachstehende Maximalneigungen

einzuhalten , nämlich:
für Aerarialstraßen 3 Procent,

„ Land - und Bezirksstraßen 4 Procent,
„ sonstige Wege 6 Procent.

Falls jedoch die umzulegenden Straßen und Wege zwischen den Nächstliegenden maß¬

gebenden Knotenpunkten bereits stärkere Gefälle aufweisen , können nach Umständen auck letztere
als Richtschnur dienen.

Materialgruben  müssen so projectirt werden , daß für ihre gründliche Entwässerung

nach Möglichkeit vorgesorgt ist.
Wo ohne weitere Erläuterung von lichten Weiten  und Höhen die Rede ist,

(insbesonders § . 14 , Nr . 2 und 7 ) sind dieselben stets auf die Straßensohle und Straßen¬
mitte , beziehungsweise auf das Nullwasser zu beziehen und senkrecht auf die Widerlager zu

verstehen.

8- 14.
Behufs Anordnung der politischen Begehung sind dem Handelsministerium folgende

Behelfe vorzulegen:

1 . Die richtig gestellte topographische Detailkarte ( Z. 2 , Nr . 2 ) .

2 . Ein Situations -, beziehungsweise Grundeinlösungsplan im Maßstab von 1 : 1000

(großer  Situationsplan ) mit den Stationen und Wächterhäusern , den Böschungen , den Weg-
und Flußverlegungen , den Unter - und Oberfahrtsn , sowie den Niveau -Uebergängen und den

Kunstbauten im Allgemeinen , mit Angabe deren lichten Oeffnungen und Höhen , endlich mit
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Angabe der beabsichtigten EinlösungSgrenzen und der Katastralnummern der von der Bahn be¬

rührten und der benachbarten Grundparcellen.
Die Trennung des Grundeinlösungsplanes vom eigentlichen Situationsplane , das heißt,

die Vorlage zweier Pläne statt des hier angenommenen einzigen , bleibt der Bauunternehmung
anheimgestellt.

3 . Ein Detail -Längenprofil im Maßstab von 1 : 2000 für die Längen und 1 : 200 für
die Höhen.

4 . Eine Sammlung maßgebender Querprofile , eventuell mit Angabe der Sondiruugs-
resultate.

5 . Die Längen - und Normalquerprofile aller wesentlich verlegten Wege und Wasserläufe.
6 . Eine Tabelle der Richtungs - und Steigungsverhältnisse der Bahn.

7 . Eine Tabelle der Wege und Wasserläufe sammt Hauptdimensionen der betreffenden

Kunstbauten und Niveauübergänge mit Angabe der Körperschaften oder Parteien , von denen

jeder umzulegende oder neuherzustellende Weg oder Wasserlauf zur Erhaltung übernommen
werden soll.

8 . Ein Verzeichniß der in Anspruch genommenen Grundstücke und Rechte . In diesen

Verzeichnissen sind die Bezirksgerichte , in deren Sprengel die Gemeinden gelegen sind und
alle Katastralnummern und Flächenmaße der Parcellen , in Bezug aus welche eine Ent¬

eignung stattfinden soll , sowie die beanspruchten Flächen anzugeben (§ . 12 des Enteignungs¬

gesetzes ) .
9 . Ein nach Z . 14 des Enteignungsgesetzes verfaßtes Verzeichniß der Namen und Wohn¬

orte der Enteigneten.

Letzteres Stück kann jedoch und zwar in einfacher Ausfertigung auch direct der politischen
Landesbehörde überschickt werden.

Gleich den oben mit den Nummern 2 (Grund -Einlösungsplan ) 8 und 9 bezeichneten
Stücken ist auch die mit 7 bezeichnte Tabelle , unter Einhaltung der durch Z. 14 des Ent¬

eignungsgesetzes normirten Bestimmungen in den Ortsgemeinden aufzulcgen . Dasselbe gilt

in Galizien und der Bukowina für die Gutsgebiete.
Zu diesem Behufe sind die Stücke 2 , 7 , 8 uno 9 nach Katastralgemeinden getrennt

aufzustellen.

Das Handelsministerium unterzieht das eingereichte Detailproject einer vorläufigen Prü¬

fung und ordnet , wenn dasselbe zur Ausführung geeignet erachtet , die politische Begehung an

(§ . 12 des Enteignungsgesetzes ) . Es kann letztere aber auch bedingungsweise auordnen , indem
es zu einzelnen Theilen des Projectes Vorbehalte stellt.

§ . 15.

Die mit der politischen Begehung betraute Commission besteht:

a,) auf Grund des Z . 13 des Enteignungsgesetzes aus einem Vertreter der politischen
Landesbehörde als Commissionsleiter , einem Vertreter der General - Jnspection der öster¬

reichischen Eisenbahnen , und jeweilig dem Vertreter der politischen Bezirksbehörde , in
deren Sprengel der Gegenstand der Amtshandlung gelegen ist;

b ) ferner aus einem Vertreter des Reichs -Kriegsministeriums , eventuell auch der Berg¬
behörde und sonstigen vom Handelsministerium von Fall zu Fall zu bezeichnenden Mit¬

gliedern.

Dem Landeschef bleibt es Vorbehalten , je einen mit den Localverhältnissen vertrauten

technischen Beamten der politischen Landes - und Bezirksbehörde von Fall zu Fall als Beirath

den obbezeichneten Vertretern dieser Behörden beizugeben.



4L

8 - 16.

Die Aufgabe der Begehungscommission ist eine zweifache ', nämlich:

cinestheils die Erhebungen , betreffend die Feststellung des Gegenstandes und Umfanges

der durch den Bahnbau veranlagen Enteignung , beziehungsweise die Begutachtung der dagegen
erhobenen Einwendungen,

anderntheils die Begutachtung des Banplanes vom Standpunkte des öffentlichen In¬

teresses , beziehungsweise der gegen denselben erhobenen Einwendungen , insbesondere in Bezug
auf die berührten Straßen , Wege und Wasserläufe , die Lage und die Dimensionen der Kunst¬
bauten , Wegschranken u . s. w.

In beiden Richtungen kann die Commission nötigenfalls Aenderungen in den Rich-
tungs - und Steigungsverhältnissen der Bahn beantragen , falls solche Aenderungen trotz der
vorausgegangenen sorgfältigen Ermittlung der Trace noch gerechtfertigt erscheinen sollten.

Sie kann auch die Anlage der Bahnhöfe und Stationen behandeln , ohne jedoch die
bereits entschiedene Lage derselben wieder in Frage zu stellen.

Den Betheiligten steht es srei , nicht nur gegen die begehrte Enteignung ( Z. 15 des

Gesetzes vom 18 . Februar 1878 ) , sondern auch gegen den Banplan als solchen , Einwendungen
vor der Commission vorzubringen.

Die von den Enteigneten erhobenen privatrechtlichen Ansprüche , welche kein öffentliches

Interesse berühren und durch die ihnen zu gewährende Entschädigung ausgetrageu werden

können , sind von der Verhandlung der Begehnngscommission auszuschließen und der ge-
richtlicheu Feststellung dieser Entschädigung vorzubehalten (W . 24 und 27 des Enteignungs¬
gesetzes ) .

8- 17.

Für jede Katastralgemeinde ist ein besonderes Begehungs -Protokoll aufzunehmen . In
demselben sind immer nur die von den Interessenten begehrten Abänderungen der Projects-
vorlagen zu erwähnen , da es selbstverständlich ist , daß überall , wo seitens der Commission

keine Aenderung beantragt oder seitens der Betheiligten eine solche nicht einmal verlangt wird,
die Bestimmungen der Projectsstücke 2 , 7 und 8 (§ . 14 ) , welche von der Begehung an in-

tegrirende Bestandtheile des Begehungsprotokolles bilden , als angenommen und sohin als maß¬
gebend und für alle Theile bindend zu gelten haben.

Beantragt die Commission unter ausdrücklicher Zustimmung der Vertreter der General-

Inspection der österreichischen Eisenbahnen , des Reichs -Kriegsministeriums und eventuell auch

der Bergbehörde , sowie des Vertreters der Bahnunternehmung eine Aenderung des Baupro-

jectes , beziehungsweise der Einlösungsgrenzen , so sind vor Schluß des Protokolles womöglich
die neuen Grenzen in den Situationsplan ( Z . 14 , Nr . 2 ) einzutragen und auch die Tabellen

Nr . 7 , 8 und 9 richtig zu stellen , auf daß im Falle der Zustimmung der Enteigneten das

Enteignungserkenntniß sofort gefällt werden kann (§ . 17 des Enteignungsgesetzes ) .

Ist dies nicht möglich , so muß das Enteignungserkenntniß für die in Frage stehende
Strecke oder die in Frage stehenden Parcellen bis nach Aufstellung der neuen Gränzen und
Flächen durch die Bauleitung und bis nach deren Vidirung durch die General -Inspection der
österreichischen Eisenbahnen , eventuell bis nach erfolgter Entscheidung des Handelsministeriums

und je nach Umständen , Abhaltung einer nachträglichen Verhandlung (Z . 21 des Enteignungs¬
gesetzes ) verschoben werden.

Die Originalprotokolle der Begehungscommission werden sammt den Akten durch die

politische Landesbrhörde mit ihrem Gutachten dem Handelsministerium zur Kenntnißnahme,
beziehungsweise endgiltigen Entscheidung übermittelt , jedoch schließlich sammt den mehrfach er¬

wähnten Beilagen Nr . 2 , 7 und 8 in dem Archive der politischen Landesbchörde sorgfältig
aufbewahrt.

4



42

Copien der Begehungsprotokolle r̂iebst Beilagen sind dem Handelsministerium und der

Bahnunternehmung ; ferner , jedoch lediglich mit der Beilage 7 , dem Neichs -Kriegsministerium
und der General -Jnspection auszufolgen.

8 - 18.

Wenn aus einer im Bau oder im Betrieb stehenden Bahn Um - oder Anbauten aus-

gcführt werden sollen , welche die Landverkehrsverhältnisse oder die Wasserläufe oder Berg¬
werke beeinflußen , so ist unter allen Umständen eine politische Begehung abzuhalten . Ist

damit eine Enteignung verbunden , so ist genau nach den vorstehenden KZ . 12 — 17 vorzu¬

gehen . Handelt cs sich dagegen um eine derartige Bauherstellung ohne Enteignung , so wird
das Project , beziehungsweise der Vorschlag nicht in den Ortsgemeinden , sondern wie im

Z . 3 nur 8 Tage lang in den Bezirkshauptmannschaften aufgelegt , die Verhandlung aber
von der Commission (Z. 15 ) nicht am Sitze der Landesbehörde , sondern an Ort und Stelle

durchgeführt.
Kommen keine Wege und Wafserläufe oder Bergwerke ins Spiel , so entfällt die Poli¬

tische Begehungscommission und es ist in Betreff der Grundeinlösung nach § . 21 des Ent¬

eignungsgesetzes vorzugehen.
Sind endlich weder Wege , Wasserläufe und Bergwerke berührt , noch Enteignungen

nothwendig , so kann die Genehmigung des Handelsministeriums auch ohne Localcommission

erfolgen.

Bauconsens.

§ . 19.

Kein Bau darf ohne vorausgehende Genehmigung des Handelsministeriums zur Aus¬

führung kommen.
Der BauconsenS kann sachgemäß kein allgemeiner sein , sondern ergibt sich — die

Besitzergreifung des erforderlichen Baugrundes vorausgesetzt — für die verschiedenen Ar¬
beiten aus der Genehmigung der betreffenden Projekte , nach Maßgabe nachstehender Be¬

stimmungen.

§ . 20 .

Die Genehmigung der Normalien für Bahnprofile vorausgesetzt , ergibt sich der Bau-

consens für die Erd - und Nebenarbeiten aus der vorläufigen handelsministeriellen Genehmi¬

gung des Detailprojectes (§ . 14 letzter Absatz ) in Verbindung mit dem anstandslosen
Ergebnisse der politischen Begehung , eventuell mit der Entscheidung des Handelsministeriums
über dieselbe.

s . 21.
Der Bauconsens für die Kunstbauten ergibt sich aus der politischen Begehung wie bei

den Erdarbeiten (§ . 20 ) und aus der handelsministeriellen Genebmigung der betreffenden

Normalien , beziehungsweise der abweichend davon für bestimmte Oertlichkeiten entworfenen

Kunstbauten.
Die im Wege der politischen Begehung bestimmten leichten Oeffnungen (Breiten und

Höhen ) sind , wenn das Gegentheil nicht ausdrücklich bedungen ist , als Minima zu betrachten,
welche ohne weitere commissionelle Verhandlung vermehrt , aber nicht vermindert werden
können.

Für eiserne Bahnbrücken ist die Verordnung vom 30 . August 1870 (R . G . Bl . Nr . 114)

maßgebend . Auf Secundärbahnen können jedoch Erleichterungen zugestanden werden.
Bei eisernen oder hölzernen Straßen - und Wegbrücken ( insbesondere Oberfahrten ) ist
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der Berechnung eine Probebelastung von 400 Kilogramm per Quadratmeter Brückcnsläche zu
Grunde zu legen, falls nicht besondere Localverhältnisse eine Ausnahme rechtfertigen.

§. 22.
Die Hochbauprojecte werden in der Regel im Maßstab von 1 : 100 für die Aufrisse,

1 : 100 oder 200 für die Grundrisse bei dem Handelsministerium eingereicht , vorerst von der
General -Inspection der österreichischen Eisenbahnen vom fachlichen , dann von der politischen
Landesbehörde vom Standpunkte der Laudesbauordnung und der Localinteressen begutachtet und
schließlich vom Handelsministerium genehmigt.

Z. 23.

Die Geleisepläne (speciellen Situationspläne ) der Stationen (im Maßstabe von 1 : 1000)
werden vom Handelsministerium genehmigt.

Die Normalien für Oberbau , Signale , mechanische Einrichtungen , Einfriedungen , Weg¬
schranken u. s. w . unterliegen ebenfalls der Genehmigung des Handelsministeriums.

8 - 24.

Die Genehmigung der Entwürfe für Locomotiven und Wägen erfolgt nur im Falle
einer finanziellen Betheiligung des Staates , nach Maßgabe der betreffenden Abmachungen oder
im Falle der beabsichtigten Einführung neuer oder ungewöhnlicher , die Sicherheit berührender
Erfindungen und Einrichtungen.

kV Feuersichere Herstellungen.

8 . 25.

Bei Aufstellung der Detailprojecte sind nachstehende Grundsätze zu beachten:
Als Feuerrayon gilt der Raum , der von einem in einem Verhältnisse von 1 : 3 ge¬

neigten sictiven Dache überdeckt würde , dessen First 10 Meter über Schiencnoberkante in der
Gcleisemitte hinliefe und dessen Breite auf jeder der beiden Bahnseiten 30 Meter , von der
Geleisemitte an , betrüge.

Innerhalb des Feuerrayons sind an Gebäuden Holz - und Strohdächer ausge¬
schlossen, ebenso Bretter - und Blockwände , falls dieselben nicht mit einem Mörtelanwurfe ver¬
sehen sind.

Als feuersicheres Eindeckungsmaterial gilt auch die Dachpappe . Deren Anwendung auf
Wohn - und solche Gebäude , welche zur Unterbringung von Lebensmitteln und Futtervorräthen
dienen , soll jedoch nur mit Zustimmung des Besitzers stattfinden.

Riegelwandbauten mit ausgemauerten Feldern sind als feuersicher anzusehen.
Falls die herrschende Windrichtung und die sonstigen localen Verhältnisse es zulässig

machen , können Erleichterungen (insbesondere Schindeldächer ) innerhalb des oben definirten
Fcuerrayons gewährt werden.

Fällt bei kleinen Gebäuden nur ein Theil der Dach - oder Wandflächen in den Feucr-
rayon , so ist je nach dem Flächenverhältnisse ûnd den localen Umständen die ganze Dach¬
oder Wandfläche feuersicher herzustellen oder unverändert zu belassen.

Handelt es sich um größere Dachflächen , so sind die Grenzlinien der neuen Eindeckung
entweder mit dem First oder mit dem Giebel parallel zu ziehen.

8 - 26.

Die feuersicheren Herstellungen sind Gegenstand einer besonderen , nach der politischen
Begehung durchzuführenden commissionellen Verhandlung , wofern sie nicht in Folge ihrer

4 ^
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Geringfügigkeit der politischen Begehung oder einer nachträglichen Grundeinlösungsverhandlung
(K. 21 des Enteignungsgesetzes ) überlassen werden können.

Die seitens der Bahnunternehmung zu machende und im Falle einer abgesonderten Be¬
handlung bei der General -Inspection einzureichende Vorlage umfaßt:

1 . ein Verzeichniß der im Feuerrayon gelegenen Gebäude mit Angabe des gegenwärtigen
Bauzustandes und der vorgeschlagenen Herstellungen;

2 . eine Copie oder Auszüge aus dem großen Situationsplane (H. 14 , Nr . 2 ) ;
3 . die nöthigen Querprofile mit Angabe der in Frage stehenden Gebäude.
Die Commission wird von der politischen Landesbehörde angeordnet und besteht aus

einem Vertreter derselben als Leiter , einem Vertreter der General - Inspection , einem technischen
Vertreter der politischen Landesbehörde.

Im Falle eines Anstandes entscheidet das Handelsministerium.

8 - 27.

Die Collaudirung der ausgeführten feuersicheren Herstellungen erfolgt womöglich durch
einen Vertreter der politischen Bezirksbehörde , und falls sich ein Anstand ergibt , durch einen
Vertreter der General - Inspection und einen technischen Vertreter der politischen Landes-
bchörde.

Der Collaudirungsbefund wird der Bahnunternehmung im ersteren Falle unmittelbar,
im letzteren Falle eventuell nach eingeholter Entscheidung des Handelsministeriums von der
politischen Landesbehörde ausgcsolgt.

Die Collaudirung der feuersicheren Herstellungen muß vor der Einleitung von Material¬
zügen (§ . 28 ) beendet sein und deshalb die Durchführung der vorgeschriebenen Arbeiten und
Amtshandlungen entsprechend beschleunigt werden.

(4. Benühungscsnsens.

8 - 28.

Der provisorische Locomotivbetrieb ans im Bau begriffenen Bahnen zum Zwecke von
Material - und Arbeiter -Transporten darf nur mit Genehmigung der General -Inspection ein¬
geleitet werden.

Zu diesem Behufe hat die Bahnunternehmung unter Angabe der zu befahrenden Strecke
sich an die erwähnte Behörde zu wenden und hiebei

u) das für die Durchführung dieses Betriebes bestellte , verantwortliche Organ namhaft zu
machen;

b) den Nachweis der Collaudirung der feuersicheren Herstellungen in der fraglichen Strecke
beizubringen (§ . 27 ) ;

e) falls die Brückenproben (Z. 29 ) noch nicht vorgenommen sind, das Gewicht der pro¬
visorisch zu verwendenden Locomotiven bekannt zu geben.
Genehmigt die General - Inspection den provisorischen Locomotivbetrieb , so hat sie

gleichzeitig die politische Landeöbehörde von den vorgeschriebenen Bedingungen in Kenntniß
zu setzen.

Vor Einleitung der , der Bahneröffnung stets vorangehenden Dienstzüge ist unter
allen Umständen der provisorische Locomotivbetrieb für die ganze zu eröffnende Linie zu
erwirken.

8 - 29.
Die Erprobung der eisernen und hölzernen Bahnbrücken erfolgt auf Grund der Ver¬

ordnung vom 30 . August 1870 , falls nicht die besonderen Genehmigungsbedingungen ( § . 21)
insbesondere auf Secundärbahnen ein theilweises Abgehen davon bedingen.
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Die Vornahme der Brückenproben erfolgt durch die General -Jnspection über Einschreiten
der Bahnunternehmung.

Ueber das Resultat der Erprobungen wird ein Protokoll in zweifacher Ausfertigung
ausgenommen , deren eine durch die Bahnunternehmung der technisch-polizeilichen Prüfungs-
Commission vorzuweisen ist (Z. 31 ).

Inwieferne die erbauten Weg - und Straßenbrücken (Oberfahrten ) zu erproben sind, wird
nach Maßgabe der Genehmigungserlässe von der General -Jnspection entschieden.

Z. 30.

Bei Vollendung einer neuen Bahnstrecke hat die Bahnunternehmung dem Handels¬
ministerium in doppelter Ausfertigung

1. das General -Längenprosil (§ . 2 , Nr . 3 ),
2 . das Special -Längenprofil (H. 2 , Nr . 4 ) ,
3 . die Detailkarte (Z. 2 , Nr . 2) ,
4 . die Geleisepläne (K. 23 ) ,

in vollkommener Übereinstimmung mit der Ausführung zu liefern.

Das eine Exemplar dieser Behelfe , auf Leinwand aufgezogen , ist dem Gesuche um Er¬
öffnung beizuschließen.

Das zweite, für das Reichs -Kriegsministerium bestimmte Exemplar ist binnen Monats¬
frist sammt nachstehenden weiteren Behelfen einzureichen, nämlich

5 . generellen Darstellungen der Brücken von 50 Meter oder noch größerer Spannweite
im Maßstab von mindestens 1 : 200.

Z. 31.

Die Prüfungscommission hat sich auf Grund des Z. 2 der Eisenbahnbetriebsordnung
vom 16 . November 1851 (R . G . Bl . Nr . 1 ex 1852 ) zu überzeugen , ob auf der zu er¬
öffnenden Bahn ein regelmäßiger , ungestörter und sicherer Betrieb mit vollem Grunde erwartet
werden kann (Vergl . Z. 34 ) .

Die Commission hat sich insbesondere durch Acteneinsicht zu überzeugen , daß die feuer¬
sicheren Herstellungen , sowie etwaige Sicherungsbauten in Bergwerken vollendet sind (H. 27)
und daß die vorschriftsmäßigen Brückenproben ein befriedigendes Resultat geliefert haben
(Z . 29 ) . Der Bauzustand der einzelnen für die Militärverwaltung zu leistenden Herstellungen
ist in dem Commissionsprotokolle ausdrücklich zu erwähnen.

Die technisch-polizeiliche Prüfung muß mindestens fünf Tage vor der beabsichtigten Er¬
öffnung des Betriebes vorgenommen werden.

Die Commission besteht aus:

zwei Vertretern der General -Jnspection der österreichischen Eisenbahnen , deren Rang¬
ältestem die Leitung der Commission zusteht,

einem Vertreter der politischen Landesbehörde.
Den Eröffnungsconsens ertheilt über Antrag der Commission das Handelsministerium.
Falls zur Zeit der Bahneröffnung eine bedungene Stationszufahrtsstraße nicht im fahr¬

baren Zustande hergestellt ist , kann die betreffende Station bis ans Weiteres von der Eröffnung
ausgeschlossen werden.

Z. 32.

Die Ertheilung des Benützungsconsenses von Erweiterungs - oder Erneuerungsbauten
aus im Betrieb stehenden Bahnen ist Sache der General -Jnspection der österreichischen
Eisenbahnen . Diese Behörde hat von Fall zu Fall zu entscheiden, ob sie einen vorherigen
Local -Angenschein für nothwendig hält , wofern der Genehmigungs - Erlaß des in Frage
stehenden Banprojectes nicht schon eine aus den Benützungsconsens bezügliche Bestimmung
enthält.
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§ - 33.

Für eine jede Locomotive erfolgt der Benützungsconsens auf Grund einer speciellen

Prüfung in Ausführung des § . 21 der Eisenbahn -Betriebsordnung vom 16 . November 1851,
durch die dort bezeichnte Commission.

Dieser Prüfung hat die Kesselprobe auf Grund der Verordnungen vom 1 . October 1875

(R . G . Bl . Nr . 130 ) und vom 20 . Juli 1877 (R . G . Bl . Nr . 78 ) voraus zu gehen.
Für die Personen - und Lastwägen wird ein besonderer Benützungsconsens nur ertheilt,

falls ein solcher bei der Genehmigung (Z . 24 ) Vorbehalten wurde.

§ . 34.

Abgesehen von den feuersicheren Herstellungen ( § . 27 ) erfolgt der Benützungsconsenv
stets nur unter dem selbstverständlichen Vorbehalte der Collaudirnng , sei es , daß diese bereits

theilweise oder ganz durchgeführt , oder noch ausständig sei.
Nur bei Eröffnung garantirter  Linien treten Collaudirungsfragen in zweifacher Rich¬

tung auch an die technisch -polizeiliche Prüfungscommission heran . Letztere hat nämlich , womöglich
im Einvernehmen mit dem gesellschaftlichen Vertreter:

1 . einen besonderen Antrag zu stellen über den Betrag , welcher nach Maßgabe der

rückständigen Leistungen von der mit dem Eröffnungstage ins Leben tretenden Reinertrags¬

garantie bis zum Zeitpunkte der concessionsmäßigen Vollendung des Baues und der Betriebß-
ausrüstung in Abzug zu bringen wäre;

2 . diejenigen Strecken oder Bauwerke zu bezeichnen , deren Erhaltungskosten vorläufig

und bis zu ihrer Vollendung , beziehungsweise Collaudirung aus dem Baufonde zu bestreiten

sind und die Betriebsrechnung nicht belasten dürfen . Letztere Ausschließung wird insbesondere
für nicht gehörig beschotterte Geleisstrecken , für unvollendete Böschungen , Gräben und Ein¬

schnitte einzntreten haben.

II. Schleppkähnen.

§ . 35.

Schleppkähnen , das heißt , in öffentliche Bahnen einmündende Bergwerks - oder Industrie-

Bahnen ohne Per >onentransport ( mit oder ohne Locomotivbetrieb ) sollen womöglich in Stations-

geleise und nicht in die freie Hauptbahn einmünden.
Abweichungen von dieser Regel sind in dem Baugesuche ausdrücklich durch die localen

Hindernisse zu begründen und zwar unter Vorlage des Längenprofils ( § . 2 , Nr . 4 ) jener
Strecke der Hauptbahn , welche die zwei Stationen enthält , zwischen denen die Schleppkahn

einmünden soll.
Dabei ist in umfassendster Weise Sorge zu tragen , daß die mit den Weichen in freier

Bahn verbundene Gefahr möglichst beseitigt und daß das Anhalten der Züge der Hauptbahn,
wo selbes beabsichtigt wird , wie auch das Aufstellen der Wägen auf der anstoßenden Schlepp¬

kahn , wenn es erforderlich ist , entweder durch die Anordnung der Nebengeleise oder durch die

Gefällsverhältnisse gehörig erleichtert und gesichert werde.

§ . 36.

Für Schleppkähnen , auf welche das Enteignungsgesetz vom 18 . Februar 1878 Anwen¬

dung finden soll , wird in der Regel sofort die politische Begehung nach den 14 — 17
eingeleitet.

Ist keine Enteignung nach dem eben erwähnten Gesetze nothwendig , so kann das für

Erweiterungsbauten vorgesehene vereinfachte Verfahren (H. 18 ) Platz greifen.
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Falls jedoch die Lange der projvctirten Schleppkahn Ein Kilometer erreicht und über¬

haupt , falls administrative , privatrechtliche oder betriebstechnische Schwierigkeiten vorauszu¬

sehen sind , hat in der Regel der politischen Begehung die Genehmigung der Trace nach den
6 und 7 vorauszugehen.

In diesem Falle kann der Kostenvoranschlag ( § . 2 , Punkt 6 ) entfallen und die Tracen-

revisionscommission an einen anderen Ort als den Sitz der Landesbehörde einberufen werden.

§ . 37.

Der Bauconsens wird für Schleppkähnen ganz in derselben Weise ertheilt , wie für
öffentliche Bahnen (HF . 19 — 24 ), und zwar bei Bergwerksschleppbahnen im Einvernehmen
mit dem Ackerbauministerium.

Der Consens zur Eröffnung einer Schleppbahn oder zur Benützung einzelner Theile

derselben erfolgt wie für Erweiterungsbauten auf im Betriebe stehenden Bahnen ( Z. 32 ) .

§ . 38.

Falls auf einer in keine öffentliche Locomotiveisenbahn einmündenden oberirdischen Berg¬
oder Industriebahn der Locomotivbetrieb eingeführt werden will , so hat die General - Inspec-
tion wie bei Eröffnung einer Schleppkahn vorzugehen ( § . 37 ) .

III . Allgemeine Bestimmungen.

8 - 39.

Die Pläne jeder zu gleichzeitiger Eröffnung bestimmten Bahnstrecke sind nicht stückweise,
sondern für die ganze Ausdehnung dieser Bahnstrecke zugleich einzureichen , es wäre denn , daß
besondere Ausnahmsgründe geltend zu machen wären.

Diese Bestimmung erstreckt sich auch auf die Kunst - und Hochbauten , Geleisepläne u . s. w.

8 - 40.

Außer den Monatsberichten über die Bauthätigkeit ist alle drei Monate der General-

Inspection ein Speciallängenprosil (H. 2 , Nr . 4 ) vorzulegen , auf welchem der Fortschritt der
Erdarbeiten , Kunst - und Hochbauten und Geleise durch Farben dargestellt ist.

8 . 41.

Alle eingereichten Projecte sollen von einem technischen Berichte begleitet sein , der die
vorgeschlagenen Anordnungen erläutert und begründet.

Dieser Bericht , wie überhaupt alle Projectstücke sollen datirt und unterfertigt sein.

Der in Anwendung gebrachte Verjüngungsmaßstab muß auf jeder Zeichnung einge¬
schrieben sein.

Die vorzulegenden Zeichnungen und Schriftstücke sind im Formate von 21 aus 34 Cen-

timeter zusammengesaltet , und jedes Stück mit einer äußeren Ueberschrist versehen einzureichen.
Muster der verschiedenen Pläne können bei der General -Jnspection eingesehen und be¬

zogen werden.

Alle Stücke einer Vorlage sind fortlaufend zu numeriren und jeder aus mehr als drei

Stücken bestehenden Vorlage ist ein Stückverzeichniß ( Cvusigualiou ) beizugebeu.

§ . 42.

Falls in Zeichnungen und Schriftstücken die Benennungen der gesetzlichen Maße und

Gewichte abgekürzt werden wollen , sind nachstehende Bezeichnungen anzuwenden:
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Längenmaße:
für Meter . m

„ Centimeter . cm
„ Millimeter . . . mm
„ Kilometer . lim

Flächenmaße:
für Ar . n

„ Hektar . l>u
„ Quadratmeter . qm
„ Quadratcentimeter . qem
„ Quadratmillimeter . qmm
,, Quadratkilometer . qkm

Körpermaße:
für Liter . I

„ Hektoliter . I,t
„ Kubikmeter . . . ebm
„ Kubikcentimeter . eem
„ Kubikmillimeter .cmm

Gewichte:

für Gramm . ^
Milligramm . mx
Kilogramm.
Tonne . . . t

8. 43.

Diejenigen Vorlagen , welche die Einreicher mit der Genehmigung der Negierung ver¬
sehen zurückzubekommen wünschen , müssen in doppelter Ausfertigung gemacht werden.

Die im Z. 14 erwähnten Stücke Nr . 2 und 7 müssen in dreifacher Ausfertigung ein-
gereicht und von der Begehungscommission vidirt werden.

Die Duplicate sind in abgesonderten Bündeln vorzulegen.

§ . 44.

Auf den Längenprofilen sollen die sogenannten Stationsnnmmern ausfallen und durch
die Distanzen vom Anfangspunkte der Linie ersetzt werden.

Diese Längeneintheilung muß auf den Karten und Plänen derart wiederholt sein, daß
die Identität der Punkte des Planes und des Profites nicht zweifelhaft sein kann.

Auf den Profilen sind auch die Entfernungen der Stationen (von der Mitte der Auf¬
nahmsgebäude gemessen) und die Höhe der Vergleichungsebene über dem Meere bei jedem
Absatz einzuschreiben.

Auf den Detaillängenprofilen sind alle Niveau -Ueberfahrten , Kunstbauten , Stützmauern
u . s. w. ; aus den Generallängenprofilen wenigstens die Hauptbauwerke (Tunnel , Viaduete,
Brücken ) einzuzeichnen.

8 - 45.

Die Nieder - und Hochwässer sind sowohl auf den Längenprofilen , als auf den Detail-
projecten der Brücken und Durchlässe anzugeben . Bei größeren Flüssen sind nach Umständen
auch die Grenzen des Ueberschwemmungsgebietes auf den Karten und Sitnationsplänen zu
bezeichnen.

Bei Gebirgsbahnen , die sich an Lehnen erheben , ist es wünschenswerth , die Thalsohle
wenigstens annähernd auf den Uebersichtsprofilen (§ . 1 Nr . 2 , und § . 2 , Nr . 3 ) einzuzeichnen.

8 - 46.

Dem Handelsministerium bleibt es Vorbehalten , jederzeit , sobald die getroffenen Ein¬
richtungen sich nach seinem Ermessen als unzulänglich erweisen , zur Wahrung der Sicherheit
und der öffentlichen Interessen die nöthigen Ergänzungen und Abänderungen der genehmigten
Projecte nach Einvernehmung der betreffenden Bahngesellschaften anzuordnen.

Abweichungen von den genehmigten Entwürfen , sie wären denn ganz unwesentlich , dürsten
von den Bahngesellschaften , auch wenn sie mit den zunächst Betheiligten einig sind, nur nach
eingeholter Zustimmung des Handelsministeriums ausgeführt werden.
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§ . 47.

Anstatt die Einwendungen und Begehren der Betheiligten einfach zu Protokoll zu nehmen,
hat jede Commission (§ § . 3 , 10 , 15 und 31 ), sofern es sich um eine zu treffende Entschei-
düng des Handelsministeriums handelt , darüber einen bestimmten Antrag zu stellen.

Zur Beschlußfähigkeit einer Commission ist die Anwesenheit von mindestens drei Mit¬
gliedern erforderlich . Ist der Commissionsbeschluß nur mit Stimmenmehrheit gefaßt , so ist die
Vertheilung der Stimmen im Protokolle anzuführen.

Ueber Vorschläge , welche die Abänderung der vorgelegten Prcjecte bezwecken, soll ohne
vorherige Anhörung des Vertreters der Bahnunternehmung nicht beschlossen werden.

§ . 48.

Durch gegenwärtige Verordnung werden alle enlgegenstehcnden Bestimmungen früherer
Verordnungen und Erläße außer Wirksamkeit gesetzt.

Gänzlich aufgehoben werden insbesondere:
die Verordnung vom 4 . Februar 1871 (R . G . Bl . Nr . 8) ;
die Verordnung vom 30 . August 1877 ( R . G . Bl . Nr . 84 ) ;
endlich die in einem besonderen Erlasse näher zu bezeichnenden Erlässe des Handels-

Ministeriums und der Geueral -Jnspection.
Chlumecky ui. x.

Verordnung des Justizministeriums vom 4 . Februar 1879,
betreffend den Beginn der Amtswirkfcnnkrit des Bezirksgerichtes Stecken in Böhmen.

(Reichsgesetzblatt vom 11 . Februar 1879 , Nr . 20 .)

Das zufolge der Ministerial -Verordnung vom 15 . October 1877 (R . G . Bl . Nr . 95)
errichtete Bezirksgericht Stecken hat mit 1. Mai 1879 seine Amtswirksamkeit zu beginnen.

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 9 . Februar 1879,
mit weicher weitere Anordnungen in Betreff der Gestattung des Ucbertrittes über die

Staatsgrenze durch Reifende aus Rußland ertasten werden.

(Reichsgesetzblatt vom 4 . Februar 1879 , Nr . 21 .)

Im Nachhange zu der Verordnung des Ministeriums des Innern vom 2 . Februar 1879
(R . G . Bl . Nr . 18 ), betreffend die Bedingungen , unter welchen Reisenden aus Rußland der
Uebertritt über die Grenze der Monarchie gestattet wird , werden nach mit dem k. und k.
Ministerium des Aeußern und der königl. ungarischen Regierung gepflogenem Einvernehmen
folgende weitere Anordnungen erlassen:

Die in der obbezogenen Verordnung geforderte Bestätigung über den unbedenklichen Auf¬
enthalt des Paß -Inhabers in den letzten 20 Tagen muß mit der Vidirung der k. und k. Bot¬
schaft in Petersburg oder einer k. und k. Consular -Behörde in Rußland versehen sein.

Die k. und k. Vertretungen in Rußland sind gleichfalls ermächtigt , diese Bestätigung auf
dem Passe beizusetzen.
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Zur Erlangung der Bestätigung oder der Vidirung derselben von Seite der gedachten
Vertretung ist der Nachweis über den geforderten unbedenklichen Aufenthalt in glaubwürdiger
Weise darzuthun.

Diese Verordnung tritt rücksichtlich der den k. und k. Vertretungen ertheilten Ermäch¬
tigung zur Beisetzung der Bestätigung sogleich, im Uebrigen aber 8 Tage nach der Kund¬
machung in Wirksamkeit.

Auersperg m. x.

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume Oesterreich unter
der Enns vom 24 . December 1878 , Z . 37 .891.

(LaudeSgesetzblatt vom 11 . Jänner 1879 , Nr . 1.)

Das k. k. Ministerium für Landesvertheidigung hat im Einvernehmen mit dem k. k.
Neichs -Kriegsministerium und dem k. k. Finanzministerium in Gemäßheit des § . 31 der Militär-
Einquartierungsvorschrift vom 15 Mai 1851 (R . G . Bl . Nr . 124 ) die Vergütung,
welche das Militär -Aerar in dem Zeiträume vom 1. Jänner bis Ende December 1879 für
die der Mannschaft vom Feldwebel und den gleichgestellten Chargen abwärts auf dem
Durchzuge von dem Quartierträger  reglementmäßig gebührende Mittagskost zu leisten

hat , für : Niederösterreich mit fünf und zwanzig Kreuzer (25 ^ o) kr. österr . Währ.

für die Portion festgestellt, was hiermit in Folge Erlasses des k. k. Ministeriums für
Landesvertheidigung vom 11 . December 1873 , Z . 16 .102 — 3441/11 , zur allgemeinen Kenntniß
gebracht wird.

Kundmachung der k. k. niederösterreichischen Fmanz -Landesdirection vom
30 . December 1878,

betreffend die Termine zur Einzahlung der direkten Steuern für das Jahr 1879.

(LandeSgcsctzblatt vom 15 . Jänner 1879 , Nr . 4 .)

Auf Grund des Gesetzes vom 9 . März 1870 ( R . G . Bl . Nr . 23 ) wird hiemit kund¬
gemacht, daß die directen Steuern für das Jahr 1879 in Niederösterreich in nachstehenden
Fälligkeitsterminen einzuzahlen sind:

a) Die Erwerbsteuer  halbjährig am 1. Jänner und 1. Juli;
d) die Grund - und Gebäude st euer  vierteljährig aml . Februar , 1 . Mai,

1. August und 1. November;
c) die Einkommensteuer,  soweit solche nicht durch den Abzug von den laufenden

Zinsen oder anderen Bezügen unmittelbar eingebracht wird , am letzten Tage  der Monate
März , Juni , September und December.

Werden die oberwähnten Steuern sammt Staatszuschlägen nicht spätestens vierzehn
Tage  nach Ablauf der voraus festgestellten Zahlungstermine eingezahlt , so tritt die Verpflich¬
tung der Entrichtung von Verzugszinsen  ein , welche insoferne die ordentliche Steuergebühr
sammt Staatszuschlägen für das ganze Jahr 60 fl. übersteigt , für jeden Tag mit 14/z Kreuzer
von dem auf den oben festgesetzten Einzahlungstermin nächstfolgenden Tage an einzuheben sind.

Die Einkommensteuer,  welche von den in der II . Classe begriffenen stehenden
Bezügen  durch die Cassen oder die zur Auszahlung dieser Bezüge Verpflichteten im Laufe
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eines Monates in Abzug gebracht wird , ist binnen acht Tagen  nach dem Schluffe desselben
Monats an die zur Empfangnahme der Steuer angewiesene Cassa abzuführen.

Wird die Steuerschuldigkeit binnen vier Wochen  nach dem Einzahlungstermine nicht
abgestattet , so ist dieselbe sammt den bis zum Zahlungstage entfallenden Verzugszinsen nach
Ablauf dieser Frist sofort mittelst des vorgeschriebenen Zwangsverfahrens einzutreiben.

Wenn mit Beginn des neuen Steuerjahres 1879 die Steuerschuldigkeit für dieses Jahr
den Steuerpflichtigen noch nicht definitiv vorgeschrieben werden konnte, so sind die Steuern für
das Jahr 1879 nach der Gebühr des unmittelbar vorausgegangenen Jahres 1878 insolange
zu entrichten , bis die neuen Schuldigkeiten vorgeschrieben sind, in welche dann die geleisteten
Einzahlungen eingerechnet werden.

Kundmachung des k. k. Statthalters tm Erzherzogthume Oesterreich unter
der Enns vom 15 . Jänner 1879 , Z . 204 ? r .,

betreffend die Trennung der Katastralgemeinden Stollhof und Gnaden von der Drts-
gemeinde Muthmannsdorf.

(Landesgesetzblatt vom 24 . Jänner 1879 , Nr . 5 .)

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom
3 . Jänner 1879 den Beschluß des niederösterreichischen Landtages vom 17 . October 1878,
womit die Trennung der Katastralgemeinden Stollhof und Gaaden  von der Ortsgemeinde
Muthmannsdorf  und Constituirung der beiden erstgenannten Gemeinden als eine selbst¬
ständige Ortsgemeinde bewilligt worden ist, allergnädigst zu genehmigen geruht.

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume Oesterreich unter
der Enns vom 23 . Jänner 1879 , Z . 228 kr .,

betreffend die der Gemeindevertretung der Neichshaupt - und Residenzstadt Wien ertheitte
Bewilligung zur Einhebung des 25 Pereent der Verzehrungssteuer übersteigenden Zuschlages

bei mehreren Verbrauchsgcgenständen in dem bisherigen Ausmaße für die Jahre 1879
bis inclusive 1882.

(Landesgesetzblatt vom 1. Februar 1879 , Nr . 9 .)

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit der Allerhöchsten Entschließung vom
30 . Deccmbcr 1878 den Beschluß des niederösterr . Landtages Vom 17 . October 1878 , durch
welchen der Gemeindevertretung der Reichshaupt - und Residenzstadt die Bewilligung zur Ein¬
hebung des 25 Percent übersteigenden Zuschlages zur landesfürstlichen Verzehrungssteuer von
den im Verzehrungssteuertarife Nr . 7, 18 , 20 , 27 , 34 , 35 a) , 35 d) , 40 , 45 , 48 , 49 und
50 angeführten Verbrauchsgegenständen für die nächsten vier Jahre , das ist vom Jahre 1879
bis inclusive 1882 , in dem bisherigen Ausmaße ertheilt wurde , allergnädigst zu geneh¬
migen geruht.

Dies wird in Gemäßheit des Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
7 . Jänner 1879 , Z . 37 , zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
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Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 18 . November 1878,
Z . 32,459 , M . Z . 289 .380.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlaß vom 23 . October l . I .,

Z . 10 .381 , im Nachbange zu der unterm 25 . März 1874 , R .-G . -Bl . Nr . 32 kundgemachten
Instruction für Hebammen  das Nachfolgende zu bestimmen gefunden:

Jede Hebamme  hat nebst den im § . 3 dieser Instruction verzeichnten Instrumenten
und Geräthen jederzeit auch eine Lösung von Earbolfäure,  bestehend aus 10 Grammen

krystallisirter Earbolfäure in 500 Grammen Wasser vorräthig zu halten . Mit dieser Lösnng
hat sich jede Hebamme nach sorgfältiger gewöhnlicher Reinigung die Hände zu waschen , bevor
sie an den Geschlechtsteilen der Schwangeren , Gebärenden oder Wöchnerinnen Untersuchungen
vornimmt oder denselben ärztliche Hilfe leistet ; ebenso hat sie ihre Instrumente . Geräthe und

insbesondere die Badeschwämme nach jedesmaligem Gebrauche sofort einer gründlichen Reinigung

zu unterziehen und hierauf mit der Carbolsäure -Lösung abzuspülen.
Den k. k. Bezirksärzten obliegt es , die Apparate der Hebammen gelegentlichen Revisionen

zu unterziehen , sich von der guten Instandhaltung und der sorgfältigen Reinhaltung derselben

zu überzeugen und die Hebammen anzuweisen , wie sie die angeordnete Desinfection in zweck¬
entsprechender Weise vorzunehmen haben.

Desgleichen sind die praktischen Aerzte von dieser Verfügung in Kenntniß zu setzen,
damit auck ihrerseits die Hebammen entsprechend unterwiesen und zur Beobachtung dieser

Schutzmaßregel angehalten werden.
Jeder Hebamme ist ein Exemplar dieser Nachtrags - Verordnung in der üblichen Landes¬

sprache gegen Empfangsbestätigung zuzustellen.
Hievon wird der Wiener Magistrat unter Beziehung auf den h . o. Erlaß vom 17 . April

1874, Z . 9850 , mit dem Aufträge in Kenntniß gesetzt, von dieser Nachtrags-Verordnung die
zur Ausübung der Praxis in Wien berechtigten Hebammen entsprechend zu verständigen.

Erlaß der Baudeputation für Wien vom 4 . Jänner 1879 , Z . 130,
M . Z . 8972,

die Benützung der Dachbodenwohnungen betreffend.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 28 . December 1878,

Z . 6169 , über den Necurs des Franz R ., Eigenthümer des Hauses Nr . 20 Seilerstätte in
Wien gegen die Entscheidung der Baudeputation vom 30 . October 1877 , Z . 12 , mit welcher
in Bestätigung der Verfügungen des Wiener Magistrates vom 20 . Sept . 1876 , Z . 129 .828,
und 11 . December 1877 , Z . 213 .712 , die Delogirung der Bewohner der 6 Dachboden-

Ubicationen des gedachten Hauses aufgetragen und die fernere Benützung obiger Räume zu

Wohnzwecken untersagt wurde , die in Beschwerde gezogenen Verfügungen beider Instanzen

zu beheben und dem Franz R . die Weiterbenützung der fraglichen Dachbodenzimmer mit Aus¬
nahme jener , welche aufzulassen er sich im Recurse schon selbst bereit erklärt hat , unter der

Bedingung zu gestatten befunden , daß er einen möglichst feuersichern Abschluß dieser Dach¬

wohnungen gegen den übrigen Dachbodenraum herstellt.



Da nämlich der § . 85 der Wiener Bauordnung , auf welchen sich die angefochtenen
Verfügungen stützen , eine Räumung nur bei den den Einsturz drohenden Gebäuden anordnet,

diese Gefahr aber bei dem in Rede stehenden Hause nicht zu besorgen ist, kann hier nach den
weiteren Bestimmungen des bezogenen Paragraphen nur auf die im öffentlichen Interesse noth-

wendige Beseitigung der wahrgenommenen Baugebrechen gedrungen werden.

In letzterer Beziehung handelt es sich jedoch — nachdem die Bestimmungen der 44

und 53 der Wiener Bauordnung ex 1868 über die Höhe der Wohnräume und Unzulässigkeit
von Dachwohnungen auf das gedachte , einer älteren Bauperiode angehörige Haus nicht rück-
wirken , und die fraglichen Dachbodenzimmer durch eine steinerne Treppe zu erreichen sind —

nur um die Herstellung eines feuersicheren Abschlusses dieser Wohnräume , um den feuerpolizei¬
lichen Anordnungen Rechnung zu tragen.

Daß aber die Herstellung eines solchen Abschlusses möglich sei , ist sowohl aus der

Aeußerung des Stadtbauamtes vom 24 . November 1876 , wie aus den , ebenfalls auf Local¬
augenscheinen beruhenden Gutachten der Techniker der Bauveputation vom 13 . Juni und
20 . August 1877 ersichtlich.

Erlaß der k. k. » . ö. Statthalterei vom 12 . Jänner 1879 , Z . 645.
M . Z . 14 .971,

betreffend den Anhang zur Pharmakopöe und die revidirte Arzneitaxe.

Unter Hinweis auf die im Reichsgesetzblatte vom Jahre 1878 , Nr . 139 und 140

erschienenen Verordnungen des k. k. Ministeriums des Innern , betreffend den Anhang zur

Pharmakopöe vom Jahre 1869 und die Ausgabe einer revidirten Arzneitaxe zur 6 . Auflage
der österr . Pharmakopöe wird der Magistrat aufmerksam gemacht , daß vom 1 . Jänner 1879

an sich die Sanitätsbeamten , praktischen Aerzte , Wundärzte und Thierärzte , sowie die Apo¬
theker nach dem unter dem Titel ^ ^ ckäitamenta . all Ubarrnalroxoeae nusti -ig-eLo Lllitiouem

sextain " erschienenen Anhänge zu dieser Pharmakopöe zu benehmen haben und daß diese revi¬
dirte Arzneitaxe mit eben diesem Tage in Kraft tritt.

Für die entsprechende Verlautbarung wird schleunigst Sorge zu tragen sein.

Kundmachung des u . ö. Laudesausschusses vom 23 . Jänner 1879,
Z . 1846 , M . Z - 21 .682,

betreffend die Ausschreibung der Landes - und Grundentlajlungssonds - Zuschläge für das
Jahr 1879.

In Gemäßheit des vom niederösterr . Landtage in seiner Sitzung vom 19 . Oct . 1878

gefaßten Beschlusses , welchen Se . k. und k. Apostolische Majestät mit der Allerhöchsten Ent¬

schließung vom 13 . Jänner 1879 allergnädigst zu genehmigen geruht haben , wird im Jahre

1879 zur Bedeckung der Landes - und Grundentlastungs -Erfordernisse des Erzherzogthums
Oesterreich unter der Enns:

für den Laudesfond eine Umlage von zwe iundzwauzig  Neukrcuzcrn
und für den Grundentlastungsfond eine Umlage von drei „

zusammen  eine Umlage von fünfundzwanzig  Neukreuzern von jedem Gulden sämmtlicher

directen Steuern , jedoch ohne Einbeziehung des außerordentlichen Zuschlages , in der bisherigen
Weise und unter Aufrechthaltung der bestehenden gesetzlichen Befreiungen eingehoben werden.
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Zuschrift der k. k. Polizeidirectwn in Wien vom 29 . Jänner 1879,
Z . 3212 , M . Z . 29 .452.

Die bisherige Bezeichnung : „k. k. Polizei -Revierinspectorat Penzing " und „k. k. Polizei-
Revier Brigittenau " wird in die Benennung : „k. k. Polizei - Expositur Penzing " und
„k. k. Polizei - Expositur Brigittenau"  unter der bisherigen Unterordnung dieser
Aemter unter das k. k. Polizeibezirks -Commissariat Sechshaus , resp . Leopoldstadt , abgeändert.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 30 . Jänner 1879 , Z . 3397,
M . Z . 28 .070.

Zum h. o. Amtögebranche werden allwöchentlich beuöthigl nebst teil Ausweisen über
die Zahl der Erkrankungen an Diphteritis  in der Form , wie sie bisher vom Stadt-
phhsicate anher vorgelegt wurden,

1 . die Wohnungsanzeigen über diese Erkrankungen,
2 . die Todesfälle an Diphteritis  mit Angabe der Wohnung der Verstorbenen,
3 . die Erkrankungs - und Todesfälle an Scharlach  nebst Angabe der Woh¬

nung der Verstorbenen.
Der Wiener Magistrat wolle demnach das Geeignete veranlassen , daß die betreffenden

Ausweise jeden Donnerstag an das h. o. Sanitäts - Departement  vorgelegt werden.

II.
Gemeinderaths-Beschlüjse.

Vom 7 . Jänner 1879 , Z . 5507.

Ueber das Gesuch der Imperial -Continental - Gas -Association um Publication der von
den Communal -Organen vorgenommenen Gas proben  wird nach dem Anträge der Gasvertrags-
Ueberwachungs -Commission beschlossen, das Ergebniß jeder periodisch vorgenommenen Erprobung
des Leuchtgases durch Insertion in der Wiener Zeitung auf Kosten der Gasgesellschaft zu
veröffentlichen und hat die Durchführung der Inserirung von amtswegen gegen Abzug der
Kosten von der vierteljährigen Gasrechnung zu erfolgen.

Vom 7. Jänner 1879 , Z . 4488 und 5331.
Der Gemeinderath beschließt, bei neuen Gasrohrlegungen  alle jene Vorsichtsmaß.

regeln treffen zu lassen, welche Setzungen des Erdreiches verhindern.
Ferner soll dafür Sorge getragen werden , daß die Bestimmungen des „Regulativs"

strengstens eingehalten werden.
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Vom 7. Jänner 1879 , Z . 1852.

Nach dem Magistratsantrage wird beschlossen, das mit der Wiener Tramway-
Gesellschaft  bezüglich der S chneesäuberung  getroffene Uebereinkommen unverändert auf¬
recht zu erhalten.

Vom 7. Jänner 1879 , Z . 6168.
Nach dem Magistratsantrage wird principiell  die Verlegung des Pferdemarktes

aus der Fasangasse auf deu Centralmarkt auf der Siebenbruuneuwiese genehmigt , die Aus¬
führung dieser Verlegung aber einem günstigeren Zeitpunkte Vorbehalten.

Vom 10 . Jänner 1879 , Z . 1402.
Der Gemeinderath genehmigt die Vorschrift für die Armenpflege im Wiener

Armenbezirke *) .

Vom 17 . Jänner 1879 , Z . 6359.

Nach dem Anträge des Magistrates und der Sanitäts - Section wird beschlossen, daß
die Leichen der an Infektionskrankheiten verstorbenen Personen,  welche in
dem Sterbeorte nicht belassen werden können , bis zu ihrer Beerdigung in der Leichen -
kammer des Centralsriedhoses  beizusetzen sind.

Vom 21 . Jänner 1879 , Z . 167.

Nach dem Anträge der Friedhofs - Commission wird gegen den Antrag des Magistrates
beschlossen, die von der israelitischen Cultusgemeinde in Wien angesuchte Begünstigung der
Beilegung vonLeichen in den Grüften des israelitischen Friedhofes in Wäh¬
ring  nur bis zu dem 1. November l. I . zu bewilligen , da mit diesem Zeitpunkte auch die
seinerzeit den Katholiken in dieser Hinsicht ertheilte Bewilligung zu Ende geht.

Vom 21 . Jänner 1879 , Z . 2855.

Nach dem Anträge der Friedhofs -Commission wird beschlossen, daß die israelitische
Cultusgemeinde an den currenten Erhaltungsauslagen des Centralfried¬
hofes  von dem Tage an zu participiren hat , an welchem die wirkliche Benützung des israe¬
litischen Friedhoftheiles durch Bestattung von Leichen beginnt.

Vom 24 . Jänner 1879 , Z . 6121.

1 . In die städtischen Waisenhäuser  sind in der Regel nur solche Kinder aufzu¬
nehmen , welche von beiden Seiten verwaist sind.

Nur in ganz besonders rückfichtswürdigen Fällen kann hievon abgegangen werden.
Findlinge , denen die Aufnahme bisher versagt war , sind wie andere Waisen zu behandeln.

*) Ist separat im Selbstverläge des Wiener Magistrates erschienen.
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2 . Die Aufnahme von Kindern in die städtischen Waisenhäuser , sowie die Entlassung
von Kindern aus den städtischen Waisenhäusern vor der normalmäßigen Zeit erfolgt über

Vorschlag des Magistrates durch die Waisen -Commission des Gemeinderathes.
3 . Bei Entlassung der Waisen aus den städtischen Waisenhäusern ist über die beab¬

sichtigte weitere Bestimmung des Kindes die Zustimmung der Waisen -Commission emzuholen
und wird dieselbe ermächtigt , Kinder auch über die Normalzeit , jedoch nicht länger als ein
Jahr über diese Zeit in der Anstalt zu belassen.

111.

Magistrals - Verordnungen und Verfügungen.

Kundmachung des Magistrates vom 10 . Jänner 18 ?9, Z . 2944.

In Gemäßheit des vom h. niederösterr . Landtage beschlossenen und von Sr . k. k. apost.
Majestät mit Allerhöchster Entschließung vom 28 . November 1868 sanctionirten Gesetzes über
die Errichtung und Erhaltung der gewerblichen Fortbildungsschulen  sind die Gewerbe¬
treibenden in Wien nach Maßgabe ihrer Erwerbsteuer mit 60 °/g zum Gesammt -Erfordermsse

beizutragen verpflichtet.
Nachdem das Gesammt -Erforderniß vom hohen n. ö. Landtage für das Solarjahr 1879

mit 112 .260 Gulden ö. W . genehmigt wurde , hat die Commission zur Leitung der Gewerbe¬

schulen unterm 2 - Jänner 1879 , Z . 4267 , an den Magistrat das Ersuchen gestellt, die Aus¬
teilung der nach § . 12 des Landesgesetzes vom 28 . November 1868 zur Erhaltung der
Gewerbeschulen einzuhebenden Beiträge dergestalt zu veranlassen , daß von sämmtlichen Ge¬
werbetreibenden Wiens im Solarjahr 1879 sechs Kreuzer (6 kr.) von jedem Gulden  der

Crwerbsteuer eingehoben werden . .
Unter dem Ausdrucke „Gewerbetreibende"  sind nicht blos die Gewerbetreibenden

im engeren Sinne des Wortes , sondern die Handels - und Gewerbeleute im Allge¬
meinen  und überhaupt alle Jene zu verstehen , welche bisher zur Handels - und Gewerbe¬

kammer beizutragen verpflichtet waren.
Ausgenommen hievon sind blos Advocaten , Aerzte , Notare rc. und überhaupt solche,

welche auch bisher zur Handels - und Gewerbekammer keinen Beitrag geleistet haben.

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate . — Druck von Carl Gerold ' s Sohn in Wien.
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Herausgegeben vom

Magistrate da Rcichshaupt-und Residenzstadt Wien.
^ührg . 1879 . (Ausgegeben und versendet am 80. April 1879.) Ar . 3.

I.

Reichs - und Landesgesetze und Verordnungen.

Verordnung des Justizministeriums vom 8 . Februar 1879,
betreffend die Zuweisung der Gemeinde Stupniea zu dem Sprenget des städtisch - delegirten

Bezirksgerichtes Sambor in Galizien.

(Reichsgesetzblatt vom 18 . Februar 1879 , Nr . 23 .)

Die Gemeinde Stupniea , welche mit der durch die Ministerial -Verordnung vom 29.
Jänner 1878 (N . G . Bl . Nr . 15 ) , dem Sprengel des städtisch-delegirten Bezirksgerichtes
Sambor überwiesenen Gemeinde Kotowanie eine Katastralgemeinde bildet , wird im Nachhange
obiger Verordnung aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Podbuz ausgeschieden und jenem
des städtisch-delegirten Bezirksgerichtes Sambor zugewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1 . April 1879 in Wirksamkeit.

Glaser w . x.

Auszug aus der Erklärung der österreichisch-ungarischen und der französischen
Regierung vom 5 . Jänner 1879,

betreffend die Verlängerung des Schiffsahrts - , Consular -, Verlaffenschasts - und literarischen
Vertrages vom 11 . December 1866.

(Reichsgesetzblatt vom 19 . Februar 1879 , Nr . 24 .)

Der Schifffahrtsvertrag , die Consularconvention , die Convention über die Behandlung
der in einem der beiden Staaten Hinterbliebenen Verlassenschaften der Unterthanen des anderen
Staates , die Convention zum Schutze des Autorrechtes an Werken der Literatur und Kunst,

5
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welche am 11 . DecemLer 1866 zwischen Frankreich und Oesterreich - Ungarn abgeschlossen
worden sind , verbleiben in Krast bis zum Abschlüsse einer neuen Handelsvereinbarung oder
bis zum Ablaufe des auf die Kündigung des erwähnten Vertrages oder der erwähnten Con¬
ventionen seitens einer der beiden Regierungen folgenden Jahres.

Auszug aus der provisorischen Handels - Convention mit Frankreich vom
20 . Jänner 1^ 79.

(Abgeschlossen zu Wien am 20 . Jänner 1879 , ratificirt zu Wien am 31 . Jänner 1879 , in
den beiderseitigen Ratificationen ausgetauscht zu Wien am 18 . Februar 1879 .)

(Reichsgcsetzblatt vom 19 . Februar 1879 , Nr . 25 .)

Artikel 1.

Die Leiden hohen vertragschließenden Theile sichern sich gegenseitig in Allem , was die
Einfuhr , Ausfuhr und Durchfuhr betrifft , die Behandlung auf dem Fuße der meist begünstigten
Nation zu.

Erklärung.
Bei der Unterzeichnung der am heutigen Tage zwischen Oesterreich - Ungarn und Frank¬

reich abgeschlossenen provisorischen Haudelsconvention hat der unterfertigte französische Bot¬
schafter über Auftrag seiner Regierung erklärt , daß bezüglich der nach Frankreich eingeführten
Weine die Behandlung auf dem Fuße der meistbegünstigten Nation diejenige ist , welche
Spanien und Italien zugestanden ist und wonach die fremden Weine bei ihrer Einfuhr nach
Frankreich dem Zollsätze von drei Francs fünfzig Centimes per Hektoliter unterliegen.

Der unterfertigte Minister des Aeußern Seiner Majestät des Kaisers und Königs hat
von dieser Erklärung Act genommen und seinerseits erklärt , daß in der Fassung des Ar¬
tikels I der oberwähnten provisorischen Handelsconvention die Worte „ Einfuhr , Ausfuhr und
Durchfuhr " in ihrem weitesten Sinne zu nehmen sind , und daß die Behandlung auf dem
Fuße der meistbegünstigten Nation den Unterthanen und den Provenienzen der beiden Länder
unter allen Umständen und in allen Beziehungen , welche Handelsgeschäfte betreffen , zugesichert
ist, wobei übrigens wohlverstanden ist, daß der allgemeine Grundsatz , wonach von der Behand¬
lung auf dem Fuße der meistbegünstigten Nation die Begünstigungen , welche angrenzenden
Staaten zur Erleichterung des Greuzverkehrs gewährt sind oder künftig gewährt werden , aus¬
geschlossen sind, keinen Eintrag erleidet.

Urkund dessen haben die Unterfertigten die gegenwärtige Erklärung unterzeichnet und
derselben ihre Siegel beigedrückt.

So geschehen in doppelter Ausfertigung zu Wien , am 20 . Jänner 1879.
8.) Andrassy m. x>.

(U>. 8.) Vogüc m. x.

Im XI . Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1879 ist unter Nr . 26 die Ver¬

ordnung der Ministerien der Finanzen und des Handels vom 18 . Februar 1879 , zur Voll¬
ziehung der Handels convention mit Frankreich vom 20 . Jänner  1879,
enthalten.
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Im XIV . Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1879 ist unter Nr . 35 die provi¬
sorische Verordnung des Ackerbauministeriums im Einvernehmen mit dem Ministerium sür
Cultus und Unterricht vom 28 . Februar 1879 , betreffend die Abhaltung von Besä-
higungsprüsungen für Candidaten landwirthschastlicher Lehrerst elle u an
Ackerbauschulen und mittleren landwirth schastlichen Schulen , ferner für
Candidaten forstwirthschaftlicher Lehrerstellen an Waldbauschulen und
mittleren forstwirthschaftlich en Schulen , und unter

Nr . 36 die provisorische Verordnung des Ackerbauministeriums einvernehmlich mit dem
Ministerium für Cultus und Unterricht vom 28 . Februar 1879 , betreffend die Befähi¬
gungsprüfungen für das Lehramt des Obst-  und Weinbaues und Kellerwirth-
schaft an Obst - und Weinbauschulen oder an solchen Ackerbauschulen , welche
für diesen Gegenstand eigene Lehrer bestellen , enthalten.

Verordnung des Handelsministeriums vom 1L . März 1879,
betreffend die Veröffentlichung von Resnrtien und sonstigen Begünstigungen im Güterverkehre

uns Eisenbahnen.

(Reichsgesetzblatt vom 16 . März 1879 , Nr . 38 .)

In Durchführung des Artikels 15 des Handelsvertrages zwischen Oesterreich - Ungarn
und dem Deutschen Reiche vom 16 . December 1878 (R . G . Bl . Nr . 1 ex 1879 ) und auf
Grund der 4 , 7, 66 und 77 der Eisenbahn -Betriebsordnung vom 16 . November 185t

(R . G . Bl . Nr . 1 vom Jahre 1852 ) werden die nachstehenden Anordnungen getroffen:

8- 1.

Vom 1. April 1879 an dürfen von den Verwaltungen der Eisenbahnen , welche im
Gebiete der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder gelegen sind, weder im internen
noch im internationalen Güterverkehr irgend welche Tarifermäßigungen in der Form von Rück¬
vergütungen (Rabatten , Refactien u. dgl .) ohne vorherige Veröffentlichung in Wirksamkeit
gesetzt werden.

Die Veröffentlichung hat durch Kundmachung in einem dazu vom Handelsministerium
bezeichnten periodischen Blatte zu erfolgen.

Erst am dritten Tage nach dem Datum des Blattes , welches die betreffende Kund¬
machung bringt , dürfen die in derselben enthaltenen Begünstigungen in Anwendung kommen.
Eine Anwendung dieser Begünstigungen auf Sendungen , welche vor Ablauf dieser Frist auf-
gegeben waren , ist untersagt.

Z. 2.
Die im Z. 1 erwähnte Kundmachung muß enthalten:

1. Die Bezeichnung der Artikel , für welche die Begünstigung gewährt wird;
2 . die Bezeichnung der betheiligten in - und ausländischen Auf - und Abgabsstationen , je

nach Umständen mit Angabe der Route;

3 . die Bezeichnung der Tarife , welche hiedurch berührt werden;
4 . die Natur der Begünstigung , und zwar sofern ein Preisnachlaß geboten wird , unter

ziffermäßiger Angabe , sowohl des bestehenden Gesammtpreises , als des Nachlasses;
5 . die Dauer der Begünstigung;
6 . etwaige besondere Bedingungen;

5 *
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7 . die Firma der Bahnunternehmung , beziehungsweise aller betheiligten inländischen und

gemeinsamen (d. h. österreichischen und ungarischen ) Bahnunternehmungen , in deren Namen
die Veröffentlichung geschieht.

8 - 3.

Die vor dem 1 . April 1879 gewährten und an diesem Tage noch in Wirksamkeit

stehenden Begünstigungen aller Art , sowohl im internen als internationalen Güterverkehre sind
von Len Verwaltungen der Eisenbahnen , welche im Gebiete der im Reichsrathe vertretenen

Länder gelegen sind , sowohl für ihre eigenen als auch für die in ihrem Betriebe stehenden
fremden Linien in einem oder mehreren Verzeichnissen mit den im tz. 2 vorgezeichneten An¬

gaben zusammenzufassen.

Die Verzeichnisse für den Verkehr mit dem Deutschen Reiche sind längstens bis 30 . April
1879 an die k. k. Generalinspection der österreichischen Eisenbahnen einzusenden und von

derselben in dem im ß . 1 erwähnten Blatte ehestens zu veröffentlichen.

Die übrigen Verzeichnisse sind längstens bis 15 . Mai 1879 bei der genannten Behörde

einzureichen und bei derselben zu Jedermanns Einsicht aufzulegen.

8- 4.
Die einem Versender unter gewissen Bedingungen eingeräumten Begünstigungen ( Z . 1)

sind jedem Versender , welcher die gleichen Bedingungen eingeht , über Anmeldung zu gewähren.

Für einen solchen zweiten oder weiteren Versender wirkt die Begünstigung nicht nur vom

Tage seiner Anmeldung an , sondern auch zurück auf alle von ihm in der dem ersten Be¬

günstigten eingeräumten Periode etwa schon zur Aufgabe gebrachten derartigen Sendungen mit
der alleinigen Beschränkung , daß sich diese Rückwirkung nur bis zum Tage der Kundmachung

der gegenwärtigen Verordnung erstrecken kann.

Beschwerden über die nicht entsprechende Handhabung dieser Vorschriften sind , insoferne

sie sich aus Handlungen oder Unterlassungen der Ccntralverwallungen der Bahnen beziehen , an
die k. k. Generalinspection der österreichischen Eisenbahnen zu richten.

Diese Behörde hat in erster Instanz zu entscheiden , ob eine etwa in Betreff eines auf¬

zuliefernden Minimalquantums oder in anderer Richtung gestellte besondere Bedingung (§ . 2,
Punkt 6 ) nicht als eine persönliche , der Rechtswirksamkeit entbehrende Begünstigung auf¬

zufassen sei.

8 - 5.

Auf die zu öffentlichen und zu WohlthätigkeitSzwecken gewährten Begünstigungen finden
die Bestimmungen dieser Verordnung keine Anwendung.

Der königl . ungarische Communicationsminister , mit welchem diesfalls das Einvernehmen

gepflogen wurde , trifft unter Einem die gleiche Anordnung für die Eisenbahnen der Länder
der ungarischen Krone.

Chlumecky m . x>.
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Verordnung der Ministerien der Finanzen und des Handels v. 17 . März 1879,
betreffend die Zotlbrhandlung von Mustern französischer Handelsreisender , dann den Muster-

und Markenschutz , sowie den Gewerbebetrieb französischer Staatsangehöriger in Befterreich-
Ungarn.

(Reichsgesetzblatt vom 19 . März 1879 , Nr . 39 .)

Im Nachhange zu der Verordnung vom 18 . Februar 1879 , betreffend die Vollziehung
der Handclsconvention mit Frankreich v . 20 . Jänner 1879 (R . G . Bl . Nr . 26 ), wirb im Ein¬
vernehmen mit den königl. ungarischen Ministerien der Finanzen und des Handels verordnet,
wie folgt:

1 . Muster , welche von Handelsreisenden französischer Häuser nach Oesterreich - Ungarn
eingebracht werden , sind nach dem Grundsätze der Meistbegünstigung zollfrei unter den be¬
stehenden Bedingungen zuzulassen.

2 . Die auf die Angehörigen fremder meistbegünstigter Staaten anwendbaren Bestimmungen
über den Antritt und Betrieb von Gewerben , dann über Marken - und Musterschutz haben
auch gegenüber französischen Staatsangehörigen in Anwendung zu kommen.

Der von französischen Staatsangehörigen bereits früher in Oesterreich -Ungarn erworbene
Marken - und Musterschutz behält seine Wirksamkeit während der Dauer der Convention vom
20 . Jänner 1879 , ohne daß es neuerlicher Registrirungen der betreffenden Marken und
Muster bedarf.

In Hinkunft haben Registrirungen von Muster und Marken französischer Staatsange¬
höriger ebenso wie jene anderer meistbegünstigter Nationalen , sowohl bei der Handels - und
Gewerbekammer in Wien als auch bei jener in Budapest zu erfolgen.

Pretis ru . p . Chlumecky w . p.

Verordnung des Handelsministeriums vom 17 . März 1879,
betreffend die Einführung des Worttarifrs für den inländischen Telegraphrnverkehr der

österreichisch -ungarischen Monarchie.

(Reichsgesetzblatt vom 19 . März 1879 , Nr . 40 .)

Auf Grund der Allerhöchsten Entschließung vom 15 - März 1879 und in Folge Ein¬
vernehmens zwischen dem k. k. und dem königl . ungarischen Handelsministerium hat für den
inländischen Telegraphenverkehr der österreichisch- ungarischen Monarchie vom 1. April 1879
an , folgender Gebührentarif in Wirksamkeit zu treten:

1. Für gewöhnliche Telegramme wird ohne Rücksicht auf die Entfernung an Beför¬
derungsgebühren erhoben:

a) eine Grundlage von 24 kr. ö. W .,
N) eine Worttaxe von 2 kr. ö. W . für jedes Wort.

Diese Gebühren werden für Local -, d. i. solche Telegramme , welche zwischen Telegra-
pheustationeu desselben Ortes gewechselt werden , auf die Hülste ermäßigt und wird demnach
für derlei Telegramme erhoben:

a) eine Grundtaxe von 12 kr. ö. W .,
b) eine Worttaxe von 1 kr. ö. W.
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2 . Für Telegramme , welche bei solchen Eisenbahn - Telegraphenstationen zur Aufgabe

gebracht werden , in deren Standorte sich auch ein Staats -Telegraphenamt befindet , ist vom
Aufgeber ein Gebührenzuschlag von 1 kr. ö . W . für jedes Taxwert zu entrichten . Dieser

Zuschlag kommt jedoch bei Localtelegrammen nicht zur Erhebung.

3 . Für vorauszubezahlende Antworttelegramme wird , wenn eine besondere Angabe über
die Wortzahl nicht erfolgt , die Gebühr eines Telegrammes von 10 Worten erhoben.

Soll eine größere oder kleinere Wortzahl für die Antwort vorausbezahlt werden , so ist
dieselbe im Eingänge des Ursprungstelegrammes anzugeben und die dieser Wortzahl entspre¬

chende Gebühr zu bezahlen.
Mehr als 30 Worte dürfen nicht vorausbezahlt werden.

4 . Für die Einpfaugsauzeige ist dieselbe Gebühr , wie für ein gewöhnliches Telegramm
von 10 Worten zu entrichten.

5 . Für jede Vervielfältigung eines TelegrammeS , welches an mehrere Empfänger nach
demselben Orte befördert werden soll , werden bei Telegrammen bis zu 100 Worten oder einen

Theil derselben 24 kr. ö. W . berechnet und der Beförderungsgebühr hinzugeschlagen.
Der Berechnung dieses Zuschlages wird die gesammte Taxwortzahl des Telegrammes,

sämmtliche Adressen eingeschlossen , zu Grunde gelegt.

6 . Für die Auswechslung eines Telegrammes mit einem in See befindlichen Schiffe

durch Vermittlung eines Seetelegraphenamtes ( Semaforenstation ) wird eine Zuschlagsgebühr
von 6 kr. ö. W . für jedes Taxwort erhoben.

7 . Für die Rückmeldung der Unbestellbarkeit eines Telegrammes , welche dem Aufgeber
in jedem Falle unter kurzer Angabe des Grundes der Unbestellbarkeit zugestellt werden wird,
hat derselbe eine fixe Gebühr von 24 kr. ö. W . zu entrichten.

8 . Wenn sich bei Berechnung der Gesammtgebühreu eines Telegrammes Kreuzerbruch-

theile ergeben , so wird bei der Aufgabe anstatt des Bruchtheiles ein ganzer Kreuzer einge¬
hoben werden.

Gleichzeitig mit der Einführung des Telegraphen -Worttarises werden in den bisherigen
Beslimmnngeu für den telegraphischen Verkehr nachstehende Abänderungen stattfinden:

1 . Die Telegraphengebühren , welche gegenwärtig auf Grund der Verordnung des Han¬
delsministeriums vom 7 . Juli 1873 mittelst Staats - Telezraphenmarken zu frankiren sind

(R . G . Bl . Nr . 127 , Stück XI .V , v . I . 1873 ) , werden vom 1 . April 1879 angefangen,
wieder bei der Aufgabe der Telegramme bar eingehoben werden.

2 . Von demselben Tage an ist die Frankirung der Telegraphengebühren mittelst Staats-

Telegraphenmarken nicht mehr gestattet ; diese letzteren können bis 30 . April d. I . bei den
Telegraphenstationen gegen Bargeld umgewechselt werden.

Von diesem Zeitpunkte an und bis zum letzten Juni 1879 kann die Umwechslung der
Telegraphenmarken bei den k. k. Telegraphen -Bezirkscassen in Wien , Prag , Brünn , Lemberg,

Czernowitz , Linz , Innsbruck , Graz , Triest und Zara , vom 1 . Juli bis 30 . September 1879

an hingegen nur mehr bei der k. k. Telegraphen -Hauptcasse in Wien unentgeltlich gegen den
entfallenden Werthbetrag erfolgen.

Nach dem 30 . September 1879 findet weder eine Einlösung noch eine Vergütung
bezüglich der außer Gebrauch gesetzten Telegraphen -Markenwerthe statt.

3 . Die Annahme und Beförderung zehnwortiger Telegraphen -Avisi mit ermäßigter Taxe
wird mit Ende März 1879 eingestellt.

4 . lieber die vom 1 . April 1879 an zur Ausgabe gelangenden Telegramme und die
dafür erhobenen Gebühren wird dem Aufgeber nur über sein ausdrückliches Verlangen und

gegeu Entrichtung einer besonderen Gebühr von 5 kr. ö. W . ein Aufgabeschein ausgestellt werden.

5 . Um die Absendung von Telegrammen auch den Bewohnern jener Ortschaften zu er¬

leichtern , woselbst keine Telegraphenstation besteht , wird gestattet , daß die Telegraphengebühren
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für solche Telegramme , welche mittelst der Post an die nächste Telegraphenstation zum Zwecke
der telegraphischen Beförderung eingesendet werden sollen, durch Aufkleben von Briefmarken im
tarifmäßigen Betrage auf der Onginalniederschrift des Telegrammes entrichtet werden dürfen.
Derartige Telegramme sind bei dem Aufgabe - Postamte als frankirte Briese zur Aufgabe
zu bringen.

Die übrigen , derzeit geltenden Bestimmungen und beziehungsweise Tarife für den in-
und ausländischen Telegraphenverkehr bleiben bis zur allfälligen Abänderung auch fernerhin
in Kraft.

Chlumecky m. p.

Verordnung des Handelsministeriums vom 21 . März 1879,
betreffend die Einführung des Wurltarifes für den telegraphischen Verkehr zwischen

Besterrrich-Ungarn und Deutschland.
(Reichsgesetzblatt vom 27 . März 1879 , Nr . 41 .)

In Folge Vereinbarung eines neuen Telegraphen -Uebereinkommens zwischen den Telegra-
phenverwaltungen der österreichisch-ungarischen Monarchie und jener Deutschlands ckllo. Wim
den 2 . Februar 1879 , haben für den telegraphischen Verkehr zwischen den österreichisch unga¬
rischen Telegraphenstationen und den Telegraphenstationen des Deutschen Reiches vom 1. April
1879 an , folgende Bestimmungen und Tarife in Wirksamkeit zu treten:

1 . Die Gebühren für die zwischen Oesterreich - Ungarn einerseits und Deutschland an¬
dererseits gewechselten Telegramme werden einheitlich festgesetzt, wie folgt:

Es wird erhoben:
Für das gewöhnliche Telegramm auf alle Entfernungen

rr) eine Grundtaxe
in Oesterreich -Ungarn von . sl. 0 ' 24
in Deutschland von . M . 040

b) eine Worttaxe
in Oesterreich -Ungarn von . fl. 0 06
in Deutschland von . M . 0 10

2 . Für das vorauszubezahlende Antworttelegramm wird , wenn eine besondere Angabe
über die Wortzahl nicht erfolgt , die Gebühr eines Telegrammes von 10 Worten berechnet.

Soll eine größere oder kleinere Wortzahl für die Antwort vorausbezahlt werden , so ist
die Wortzahl im Text des Ursprungstelegrammes anzugeben . Mehr als 30 Worte dürfen nicht
vorausbezahlt werden.

Für die Empfangsanzeige ist dieselbe Gebühr wie für ein gewöhnliches Telegramm von
10 Worten zu entrichten.

Für jede Vervielfältigung eines Telegrammes , welches an mehrere Empfänger nach
demselben Orte befördert werden soll , sind Lei Telegrammen bis zu 100 Worten fl. 0 ' 24
beziehungsweise M . 040 und bei längeren Telegrammen für jede weitere Reihe von 100 Worten
oder einen Theil derselben fernere fl. 024 beziehungsweise M . 040 zu entrichten.

Der Berechnung dieser Zuschlagsgebühr wird die gestimmte Taxewortzahl , sämmtliche
Adressen eingeschlossen, zu Grunde gelegt.

Für die Auswechslung eines Telegrammes mit Schiffen in See durch Vermittlung
eines See -Telegraphenamtes wird eine Zuschlaggebühr von fl. 006 beziehungsweise M . 010
für jedes Wort erhoben.
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3 . Bleibt ein Telegramm unbestellbar , so meldet das Ankunftsamt dies an das Auf¬
gabeamt unter kurzer Angabe des Grundes der Unbestellbarkeit zurück. Diese Unbestellbarkeits-
meldung wird dem Aufgeber gegen Erlegung eines Betrages von fl. 0 24 , beziehungsweise
M . 0 40 zugestellt.

In allen audereu Beziehungen gelten für den Telegraphenverkehr zwischen Oesterreich-
Ungarn und Deutschland die Bestimmungen des jeweilig in Kraft befindlichen internationalen
TelegraphenvertrageS.

Chlumecky ru . p.

Kundmachung des Gesammtmimsteriums vom 26 . Marz 1879,
in Betreff des Beschlusses des Reichsrathes über die kaiserliche Verordnung vom 30 . Au¬
gust 1878 , wodurch mit Bestehung auf den ß . 14 des Grundgesetzes über die Reichsver-
tretung vom 21 . Deeember 1867 (R . G . M - Vr . 141 ) die Gewährung der Portofreiheit

sür gewisse Lorrelpandenzeu gestattet wird.

(Reichsgesetzblatt vom 1. April 1879 , Nr . 44 .)

Es wird hiemit bekannt gegeben , daß der Neichsrath der durch die kaiserliche Verord¬
nung vom 30 . August 1878 ( R . G . Bl . Nr . 117 ) getroffenen Verfügung , wodurch mit
Beziehung auf K. 14 des Grundgesetzes über die Reichsvertretung vom 21 . Deeember 1867
(R . G . Bl . Nr . 141 ) für gewisse Correspondenzen uud Fahrpostsendungen die Gewährung
der gebührenfreien Benützung der Postanstalt gestattet wird — die verfassungsmäßige Ge¬
nehmigung ertheilt hat.

Stremayr w . x . Taaffe ra . x>. Glaser m. p . Chlumecky w . x.
Pretis w . x . Horst w . x . Ziemialkowski m . x . Mannsfetd w . p.

Verordnung des Justizministeriums vom 27 . März 1879,
betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes Zloty - Potok in Dst- Gatisteu.

(Reichsgesetzblatt vom 1. Aprnl 1879 , Nr . 45 .)

Auf Grund des Z. 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) wird
im Sprengel des Kreisgerichtes Stauislan für die Gemeinden:

o.) Hubin , Koßcielniki , Kosmierzyn , Leszczaüce , Pocbowa , Zloty -Potok , Rusilow , Scianka,
Skomorochy , Snowidöw , Sokolow , Sokulec , Wozilo , Zubrzec;

d) Koropiec , Przewoziec , Nowosiotka Koropiecka, Ostra , Zalesie Koropieckie;
o) Luka, Monaster , Unisz , ein Bezirksgericht mit dem Amtssitze zu Zloty -Potok errichtet.

Mit dem Beginne der Amtswirksamkeit dieses Gerichtes , welcher nachträglich bestimmt
und bekannt gegeben werden wird , scheiden die unter a) genannten Gemeinden aus dem
Sprengel des Bezirksgerichtes Buczacz , die unter d) genannten Gemeinden aus jenem des
Bezirksgerichtes Tlumacz und die unter e) genannten Gemeinden aus jenem des Bezirks¬
gerichtes Obertyn und auf Grund des Gesetzes vom 26 . April 1873 ( R . G . Bl . Nr . 62)
aus dem Sprengel des Kreisgerichtes Kolomea aus.

Glaser w . x.
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Verordnung des Justizministeriums vom 27 . März 1879,
betreffend die Auflassung des Bezirksgerichtes Jazlowiec in Bst - Galizien.

(Reichsgesetzblatt vom 1 . April 1879 , Nr . 46 .)

Auf Grund des ß . 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 ( R . G . Bl . Nr . 59 ) wird

das Bezirksgericht Iazlowiec ausgelassen und werden die dem Sprengel desselben zugehörigen

Gemeinden den Sprengeln der nachbenannten Bezirksgerichte zugewiesen und zwar:

a ) jenem des Bezirksgerichtes Czortkow:

die Gemeinden Polowce , Krzywoluka , Panszowka , Bazar , Dzuryn und Slobudka

ad Dzuryn;

K) jenem des Bezirksgerichtes Buczacz und auf Grund des Gesetzes vom 26 . April 1873

(N . G . Bl . Nr . 62 ) dem Sprengel des Kreisgerichtes Stanislau:
die Gemeinden Iazlowiec , Cwitowa , Rzepiüce , Pomorce , Zaleszczyki male,

Przedmiescie , Browary , Olchowiec , Nowosiolka , Duliby , Znibrody , Trybuchowce,
Pyszkowce;

e) jenem des Bezirksgerichtes Tluste:

die Gemeinden : Beremiany mit Stara , Gleboka , Burakowka , Slobodka , Capowce,

Popowce , Sadki , Latacz mit Stary Bidyniec , Swierzkowce , Chmielowa , Drohiczowka

und Koszylowce.

Der Beginn der Wirksamkeit dieser Verordnung wird nachträglich bestimmt und bekannt
gegeben werden.

Glaser w . x.

Verordnung des Justizministeriums vom 27 . März 1879,
betreffen - die Verlegung des Amtssitzes des Bezirksgerichtes non Uscieczko nach Tluste,
dann die Zuweisung mehrerer Gemeinden zu dem Gerichtsbezirke von Zaleszczyki in

Bst - Galizien.

(Reichsgesetzblatt vom 1 . April 1879 , Nr . 47 .)

Auf Grund des Z . 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 (R . G . Bl . Nr . 59 ) wird

der Amtssitz des Bezirksgerichtes von Uscieczko nach Tluste verlegt.

Mit dem Beginne der Amtswirksamkeit des Bezirksgerichtes in Tluste , welcher nach¬

träglich bestimmt und bekannt gegeben werden wird , scheiden aus dem Sprengel des dermaligen

Bezirksgerichtes Uscieczko die Gemeinden Torskie mit Stare Czercze , Niepocztzcie und Orania,

Uhrynkowce , Blyszczanka , Myszkow und Iwanie aus , und werden dem Sprengel des Bezirks¬

gerichtes Zaleszczyki zugewiesen.
Glaser m . x.
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Gesetz vom 30 . März 1879,

durch welches das « am 18 . April 1872 ( « . G . Bl . « r . KS) , brlreffend die Vergülung der

Reise - und Zelirunpsauslaycn der Mitglieder der Landes - und Bezirksschulrüthe , ad-
geändert wird.

(Reichsgesetzblatt vom 1 . April 1879 , Nr . 48 .)

Mit Zustimmung der beiden Häuser des ReichsratheS finde Ich anzuordnen , wie folgt:

Artikel I.

Das Gesetz vom 19 . April 1872 (R . G . Bl . Nr . 63 ) , betreffend die Vergütung der

Reise -- und Zehrungsauslagen der Mitglieder der Landes - und Bezirksschulräthe , hat in seiner

gegenwärtigen Fassung außer Wirksamkeit zu treten und künftig zu lauten:

8- 1-

Die Mitglieder der Landes - und Bezirksschulräthe , deren Wohnsitz mehr als acht Kilo¬
meter von dem Amtssitze des betreffenden Landes - oder Bezirksschulrates entfernt ist , er¬

halten aus Staatsmitteln die ihnen durch den Besuch der Sitzungen erwachsenden Reise - und

Zehrungsauslagen.
tz- 2.

Das Ausmaß dieser Vergütung bestimmt nach Einvernehmen der betreffenden Landes¬

schulbehörde der Unterrichtsminister ; es dürfen aber die Reisekosten den Betrag von 1 fl . pr.
acht Kilometer und die Zehrungskosten den Betrag von 1 fl. 50 kr . für jeden halben Tag

nicht übersteigen.
tz. 3.

Auf die Zehrungs - und Reisekosten , welche den Bezirksschulinspectoren und jenen Mit¬

gliedern , die zu den verstärkten Bezirksschulräten beizuziehen sind , durch den Besuch der

Sitzungen erwachsen , hat dieses Gesetz keine Anwendung.

Artikel  II.

Dieses Gesetz tritt mit 1 . April 1879 in Wirksamkeit.

Artikel  III.

Der Unterrichtsminister ist mit dem Vollzüge beauftragt.

Wien , am 30 . März 1879.

Franz Joseph m. x.
Stremopr m. x>.

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume Oesterreich unter der
Enns vom 18 . Februar 1879 , Z . 3955,

betreffend die Auflösung der Verwattungsgemeinde Hornstein im politischen Bezirke Baden.

(Landesgesetzblatt vom 8 . März 1879 , Nr . 20 .)

Die laut Kundmachung vom 17 . December 1875 , Z . 6421 - Ur ., L. G . Bl . ex 1876,
Nr . 1 , auf Grund des Z. 1 des Landesgesetzes vom 16 . April 1874 , Nr . 26 , im Wege

freiwilliger Vereinbarung constituirte Verwaltungsgemeinde Hornstein,  bestehend aus den Orts-
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gemeinden Hornstein , Grillenberg und Kleinfeld im politischen Bezirke  Baden wurde
über Einschreiten der betheiligten Gemeinden von der k. k. niederösterreichischen Statthalterei

im Einverständnisse mit dem niederösterreichischen Landesausschusse aufgelöst , wornach die vor¬

benannten drei einzelnen Ortsgemeinden die Ausübung des selbstständigen sowie des übertragenen

Wirkungskreises nach den Bestimmungen der niederösterreichischen Gemeindeordnung und zwar
vom 29 . Jänner 1879 wieder zurück übernommen haben.

Kundmachung des mederösterreichischen Landesausschuffes vom 26 . Jänner 1879,
Z . 1578,

über die Bedingungen der Aufnahme in die österreichische Landcs - Gebüranstalt und in die
niederösterreichische Landes - Findelanftalt.

(Giltig vom 1. Jänner 1879 angefangen .)

(Landesgesetzblatt vom 8 . März 1879 , Nr . 21 .)

1. In der niederösterreichischen Landes -Gebäranstalt werden alle Hilfe suchenden Schwangeren,

sie mögen ledig , verheiratet oder verwitwet sein , ohne Unterschied der Coufession entweder gegen
sogleiche Bezahlung der Verpflegsgebühren , oder auch ohne eine Zahlung von Seite der sich
Meldenden ausgenommen . (Z. 11 des Statutes .)

2 . Zahlende können in jedem Monate ihrer Schwangerschaft ausgenommen werden . (§ . 11

des Statutes .)

Personen aber , welche nicht zahlen , können in der Regel nicht vor Ende des siebenten

Monats der Schwangerschaft ausgenommen werden , ( ß . 17 des Statutes .)

3 . Die Verpflegung findet nach vier Elasten statt (Z . 12 des Statutes ) , und zwar:

nach der 1 . Elaste mit täglichen 3 fl . 50 kr., nach der 2 . Elaste mit täglichen 2 fl . — kr.

„ „ 3 . „ „ „ 1 „ 50 „ „ „ 4 . „ „ „ „ 95 „

4 . Die nach den ersten drei Elasten Verpflegten finden in einer eigens dafür bestimmten

Abtheiluug , der sogenannten „ Zahlabtheilung " , Unterkunft . (Z . 12 des Statutes .)

Bei der Aufnahme in die Zahlabtheilung sind die Verpflegsgebühren für je 10 Tage

im Vorhinein zu entrichten (H. 13 des Statutes ) , und zwar bei der Aufnahme
in die 1 . Elaste 35 fl ., in die 2 . Elaste 20 fl ., in die 3 . Elaste 15 fl.

Im Falle der Aufnahme des Kindes in die Findelanstalt ist außer dem Erläge der für

die zehnjährige Verpflegung eines Kindes im Vorhinein zu bezahlenden vollen Verpflegskosten
per 600 fl. österr . Währ ., auch die Beibringung des Heimatscheines der Mutter nothwendig.

(ZZ . 24 , 28 des Statutes .)
Von dem ersten geleisteten Einzahlungsbetrage der Gebärhaus - Verpflegsgebühren findet

bei einem Austritte vor Ablauf der ersten 10 Tage kein Rückersatz statt , wohl aber von den

späteren Einzahlungen , wenn der Austritt vor Ende des betreffenden Termines erfolgt . ( § . 13
des Statutes .)

Die Aufnahme unehelicher Kinder aus der Zahlabtheilung der Landes - Gebäranstalt in

die Landes - Findelanstalt wird vorgenommen ohne Vorweisung des Zuständigkeitsdocumentes

und ohne Beibringung eines Armuthszeugnisses gegen Erlag der Pauschalgebühr von 150 fl.

und der Taxe für das Heimatsrecht des Kindes nach Wien von 20 fl., zusammen Pr . 170 fl.

(vom Mai 1878 bis dahin 1888 ) auf Grund der Beschlüsse des Gemeinderathes der k. k.
Reichshaupt - und Residenzstadt Wien vom 22 . Februar , vom 26 . März 1878 und vom
8 . Jänner 1879.



68

Die volle Aufnahmstaxe (§ . 28 des Statutes vom Jahre 1869 ) kann über besondere

Bewilligung des Landesausschusses in nicht rückzahlbaren , ganz - , halb - und vierteljährigen
Anticipativraten nach Maßgabe des fortschreitenden Lebensalters des Kindes , bis zu dessen
Austritt aus der Anstalt oder dessen Ableben eingezahlt werden , wenn für die Einzahlung ver
Ratenzahlung genügende Sicherheit bestellt wird.

Die unentgeltliche Aufnahme unehelicher .Kinder aus der Zahlabtheilung iu die Findel¬

anstalt kann nur unter der Bedingung stattfinden , daß die Mutter dem Ammendienste in der
Findelanstalt sich unterzieht und diesen Dienst daselbst wirklich leistet.

Ein Loskauf vom Ammendienste darf bei einer solchen Mutter nicht gestattet werden,

jedoch kann sie sich auch nach angetretenem Ammendienste von dieser Verpflichtung gegen Erlag
des Pauschalbetrages von zweihundert Gulden befreien.

5 . Nach der 4 . Classe , d. i . aus Kliniken , werden verpflegt:
1 . Alle diejenigen Personen , welche bei ihrem Eintritte in die Gebärabtheilung die

Verpflegsgebühren nicht entrichten.
2 . Alle diejenigen , welche eben nach dieser Classe verpflegt sein wollen , wenn sie auch

die Verpflegsgebühren bezahlen , mögen sie ledig oder verheiratet sein . (Z . 16 des Statutes .)
Von denjenigen , welche die Verpflegsgebühren nicht entrichten , sind alle Momente zur

Feststellung des Heimatsrechtes genau zu erheben , um sie zur Geltendmachung des Ersatzan¬

spruches dem bezüglichen Landesausschusse mittheilen zu können . Sie haben sich daher beim
Eintritte mit einem Documente über ihre Zuständigkeit auszuweisen . Auch haben dieselben ein

Armuthszeugniß beizubringen , insoferne die betreffenden Landesausschüsse die Vorlage eines

solchen fordern . (H. 18 des Statutes .)

6 . Witwen , welche nach dem Tode ihres Mannes schwanger geworden , sind den ledigen
Personen gleich zu halten . (Z. 16 des Statutes .)

7 . Die an den Kliniken Verpflegten sind verpflichtet , wenn ihre Kinder in das Findelhaus
übernommen werden , im Falle ihrer Tauglichkeit vier Monate als Ammen im Findelhause

Dienste zu leisten . (Z . 19 des Statutes .)

8 . Die unehelichen Kinder solcher Mütter , welche zur Zeit der Aufnahme zwar geboren

hatten , bei welchen aber der Geburtsact noch nicht gänzlich abgeschlossen war , oder welche
bei behördlich nachgewiesener Absicht , rechtzeitig an den Gebärkliniken sich aufnehmen zu lassen,
von der Geburt überrascht , oder in der Ausführung dieser Absicht ohne ihr Verschulden gehindert

wurden , werden mit Genehmigung des Landesausschusses in die bleibende unentgeltliche Findel¬

hauspflege ausgenommen.
9 . Personen , welche sich bei ihrer Aufnahme fremder oder gefälschter Documente bedienen,

oder bei der Vernehmung über ihre Zuständigkeit falsche Aussagen machen , werden nach dem

Gesetze bestraft . (Z . 24 des Statutes .)
Jene nach Niederösterreich zuständigen ledigen Frauenspersonen oder Witwen , welche aus

was immer für einem Grunde verhindert waren , zur Entbindung in die Landes - Gebäranstalt

sich zu begeben , jedoch armuthshalber nicht im Stande sind , ihre Kinder zu ernähren , können

behufs Aufnahme ihrer unehelichen Kinder in die Findelanstalt sich mit einem schriftlichen Ge¬

suche an den niederösterreichischen Landesausschuß zu Wien (Stadt , Herrengasse 13 ) wenden.
In diesem Gesuche haben die Bittsteller anzugeben , ob und welchen Pauschalbetrag sie

zu erlegen im Stande sind.
Dem Gesuche sind folgende Documente beizuschließen:

a) Tauf - oder Geburtsschein des unehelichen Kindes;

d ) ärztliches Zeugniß über den Gesundheitszustand dieses Kindes oder über die Verhinderung
der Ueberbringung desselben in die Wiener Findelanstalt;

e) Heimatschein oder ein anderes die Zuständigkeit der Mutter erweisendes Document;
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ä ) Armuthszeugniß der Mutter und eventuell deren Eltern;

e) Sitten - und Wohlstandszeugniß der gewählten Pflegepartei und
1) die amtliche Nachweisung der überraschend eingetretenen Geburt des Kindes oder der Ursachen

der Verhinderung der Kindesmutter , die Hilfe der Wiener Landes - Gebäranstalt nicht

ausgesucht zu haben.

Verordnung des k. k. Statthalters ün Erzherzogthume Oesterreich unter der
Enns vom 13 . Februar 1879 , Z . 5023,

betreffend das Vorgehen und die Vorsichten bei auflerämttichen Leicheneröffnungen und bei
gewissen Bperationen an Leichen.

(Landesgesetzblatt vom 29 . März 1879 , Nr . 25 .)

Nachdem die Wahrnehmung gemacht wurde , daß bei der Vornahme von außerämtlichen

Leicheneröffnungen ( sogenannten Privat -Sectionen ) die für dieselben in der Circular -Verord-
nung der k. k. Landesregierung im Erzherzogthume Oesterreich unter der Enns vom 9 . Jän¬

ner 1804 vorgezeichneten Bestimmungen nicht genau eingehalten werden , wird zur genauen

Darnachachtung angeordnet , wie folgt:

1 . Die außerämtliche Eröffnung einer Leiche darf nur mit Zustimmung des zuständigen,

behördlich bestellten und beeidigten Todtenbeschauers und zwar nach dem durch denselben
constatirten Eintritte des Todes stattfinden . Sie soll daher niemals früher als 24 , aber

auch nicht später als 48 Stunden nach dem erfolgten Ableben vorgenommen werden.

Die Zustimmung des Local -Todtenbeschauers zur Vornahme solcher Obductionen entfällt

in geschlossenen Heilanstalten , bei welchen eigene Prosectoren bestehen , oder da , wo in anderer
Weise die Behandlung der Leichen behördlich geregelt ist.

Falls der Todtenbeschauer seine Zustimmung zur Vornahme verweigert , kann an die

Vorgesetzte politische Behörde die Berufung eingelegt werden , welche nach Einvernehmung des

Todtenbeschauers und über Antrag des Bezirksarztes (Stadtphysikers ) endgiltig entscheidet.

2 . Das Verlangen des behandelnden Arztes oder der Angehörigen des Verstorbenen

nach der Vornahme einer solchen Leicheneröffnung ist bei dem zuständigen Todtenbeschauer

anzumelden , welcher im Falle seiner Zustimmung die Zeit und den Ort der Vornahme festsetzt
und dies auf dem Beschauscheine und in dem Beschau - Protokolle anmerkt.

Wenn das Verlangen von dem behandelnden Arzte ausgeht , ist dasselbe als Anmerkung

auf dem Behandlungsscheine (Todtenzettel ) ersichtlich zu machen.

3 . Die außerämtliche Eröffnung von Leichen darf niemals gegen den Willen der Ver¬

wandten des Verstorbenen vorgenommen werden . Eine Ausnahme hievon machen die Leichen

der in einem Krankenhause oder auch außerhalb eines solchen auf öffentliche Kosten be¬

handelten Individuen.
4 . In kleinen oder dichtbevölkerten , wie in niedrig gelegenen , feuchten Wohnungen , und

überhaupt in ungünstig situirten Wohnräumen dürfen keine Leicheneröffnungen vorgenommen

werden , und sind in solchen Fällen die Lerchen zum Behuse der Obduetions -Vornahme in die

zuständige Leichenkammer zu übertragen.

Ein Gleiches hat auch bei Personen zu geschehen , welche an einer ansteckenden , oder
als solche geltenden , Krankheit gestorben sind.

5 . Bei der Leicheneröffnung selbst soll der letzt behandelnde Arzt des betreffenden Ver¬

storbenen und der beeidete Todtenbeschauer oder in des letzteren Verhinderung ein von dem¬

selben bestimmter zweiter Arzt anwesend sein.
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In Orten , wo ein in der Hilfeleistung bei Obductionen geübtes Organ ( Leichen-
Sections -Diener ) zur Verfügung steht oder leicht zu beschaffen ist , soll dasselbe zur Hilfe¬
leistung beigezogen werden.

Außer den Sachverständigen und dem eben bezeichnten Hilfsorgane darf Niemand bei
der Obduction gegenwärtig sein.

Der Todtenbeschauer hat dafür zu folgen , daß bei den Obductionen ein Zusammenlauf

von Menschen wie überhaupt jedes Aufsehen vermieden werde . Insbesondere hat derselbe zu
veranlassen , daß Kinder , junge Leute , Frauen und die nächsten Anverwandten entfernt ge¬
halten werden.

6 . Ueber die vorgenommene Obduction ist ein von den bei derselben intervenirenden
Aerzten zu unterfertigendes Protokoll zu verfassen und mit einem Gutachten über die an der

Leiche Vorgefundene Todesursache zu versehen . DaS Originale ober eine wortgetreue , von

den Betheiligten gefertigte Abschrift dieses Protokolles ist dem Todtenbeschauer zu behändigen
und von demselben behördlich zu hinterlegen.

7 . Ergeben sich bei der Vornahme einer solchen Obduction Umstände , welche dem Todten¬

beschauer die Anzeige für eine sanitätspolizeiliche oder eine gerichtliche Beschau vorhanden er¬

scheinen lassen , so hat derselbe die weitere Fortsetzung der Obduction unverzüglich zu sistiren
und über den Vorfall sofort an die kompetente politische , beziehungsweise Gerichtsbehörde , wenn
möglich im telegraphischen Wege , die Meldung zu erstatten.

8 . Der Todtenbeschauer hat auch dafür Sorge zu tragen , daß die Leichen nach vollendeter

Beschau ordentlich gereinigt , zugenäht , und daß überhaupt alles hygienisch Nothwendige , sonach
auch erforderlichen Falles die allsogleiche Schließung des Sarges vollzogen werde . Er hat

ferner darauf zu achten , daß das Zimmer , in welchem die Obduction stattfand , sogleich wieder
sehr genau gereinigt , desinficirt und ausgiebig gelüftet werde.

9 . Operative Eingriffe , welche über letztwillige Anordnung des Verstorbenen oder über

Wunsch der nächsten Anverwandten zur Beseitigung befürchteter Gefahr des Lebendig - Begra-
benwerdenö geschehen sollen , sind nur gegen genaue Einhaltung der im Obigen für die Vor¬
nahme von Obductionen festgestellten Bedingungen gestattet und ist über die Vornahme solcher

operativen Eingriffe ein Protokoll aufzunehmen , von den Anwesenden zu unterfertigen , und
von dem Todtenbeschauer bei der Behörde zu hinterlegen.

10 . Die Todtenbeschauer , welche für die genaue Befolgung dieser Bestimmungen unter

ihrer persönlichen Verantwortung zu sorgen und vorkommende Außerachtlassungen der Vorge¬
setzten politischen Behörde sogleich anzuzeigen haben , sind überdies verpflichtet , die Vornahme

von außerämtlichen Obductionen wie von operativen Eingriffen an Leichen im Beschauprotokolle

anzumerken und über diese sowie über alle aus solchen Anlässen vorgekommenen Amtshand¬

lungen unter Anschluß der bezüglichen Protokolle bei Gelegenheit der Vorlage des Monats¬
rapportes an den Bezirksarzt (Stadtphysiker ) zu berichten.

11 . Sämmtliche Aerzte sind verpflichtet , die hier gegebene Vorschrift genau zu beobachten,
die politischen Behörden I . Instanz aber deren Befolgung sorgsam zu überwachen.
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Gesetz vom 3 . März 1879,

betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse der zum artivcn Militärdienste einberufenen
aus dem Bezirks - respcctive Landesfonde dotirtcn Volks - und Bürgerschutlehrer Nieder-

österreichs.

(Wirksam für das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns .)

(Landesgesetzblatt vom 1 . April 1879 , Nr . 26 .)

Mit Zustimmung des Landtages Meines Erzherzogtumes Oesterreich unter der Enns

,. .^ e Ich über dre Rechtsverhältnisse der zum activen Militärdienste einberusenen , aus dem

Bezirks - respective Landesfonde dotirten Volks - und Bürgerschullehrer Niederösterreichs anzu-
ordnen , wie folgt:

8- 1-
Das Reichsgesetz vom 22 . Juni 1878 , R . G . Bl . Nr . 59 , betreffend die Regelung

der Personal - und Dienstesverhältnisse der bewaffneten Macht angehörigen Civilstaats-

bediensteten , wird in seiner sinngemäßen Anwendung auch für den bezeichnten Lehrstand an

den öffentlichen Volksschulen in Niederösterreich als maßgebend erklärt . Nach den Grundsätzen

dieses Reichsgesetzes ist jeder einzelne Fall zu behandeln und es sind die diesfälligen , von

den k. k. Bezirksschulräte » zu stellenden Anträge dem k. k. Landesschulrathe vorzulegen,
welcher hierüber nach gepflogenem Einvernehmen mit dem niederösterreichischen Landesaus-
schusse beschließt.

8- 2.
Handelt es sich um die Stelle eines definitiv angestellten Leiters , Lehrers oder Unter¬

lehrers , so ist dieselbe für den Einberufenen während seiner activen Militärdienstleistung vor¬

zubehalten . Ist derselbe verheiratet , so bleibt seine Familie während jener Verwendung im
Genüsse der von ihm innegehabten Naturalwohnung . Ist der Einberufene unverheiratet , so
ist ein Theil seiner Naturalwohnung dem Substituten zu überlassen und der übrige Theil

dieser Wohnung zur Verwahrung der Möbel und Effecten des Einberufenen , wenn dieser
nicht sonst darüber andere Verfügungen getroffen hat , zu verwenden.

§ . 3.

Dieses Gesetz tritt vom Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit.

8 - 4.

Mit der Duchführung dieses Gesetzes ist der Minister für Cultus und Unterricht
betraut.

Budapest,  3 . März 1879.

Fn»y Josephm. p.
Stremayr m. p.

Gesetz vom 3 . März 1879,

betreffend die Erlassung eines allgemeinen Substitutionsnormales ^ für öffentliche Volks-
und Bürgerschulen.

(Wirksam für das Erzhcrzogthum Oesterreich unter der Enns .)

(Landesgesetzblatt vom 1 . April 1879 , Nr . 27 .)

Mit Zustimmung des Landtages Meines Erzherzogthumes Oesterreich unter der Enns
finde Ich anzuordnen , wie folgt:
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8- 1-
Die Bezüge für Supplirungen an den öffentlichen Volks - und Bürgerschulen werden

durch ein Substitutionsnormale geregelt , welches zwischen dem Landesausschusse und dem k. k.
niederösterreichischen Landesschulrathe zu vereinbaren ist und der Bestätigung des Ministers
für Cultus und Unterricht unterliegt.

8- 2.
Das Recht zu einem Bezüge für Supplirungen tritt in der Regel an den öffentlichen

Volksschulen und an den fünf unteren Classen der öffentlichen Bürgerschulen erst bei einer
Mehrleistung über 30 wöchentliche Unterrichtsstunden , an den drei oberen Classen ver¬
öffentlichen Bürgerschulen erst bei einer Mehrleistung über 25 wöchentliche Unterrichts¬
stunden ein.

Nach diesen Grundsätzen ist jeder einzelne Fall zu behandeln und können Ausnahmen
nur von dem k. k. niederösterreichischen Landesschulrathe nach gepflogenem Einvernehmen mit
dem niederösterreichischen Landesausschusse bewilligt werden.

8- Z-
Mein Minister des Unterrichtes ist mit dem Vollzüge dieses Gesetzes beauftragt.

Budapest,  am 3 . März 1879.

Franz Joseph m. x.
Stremayr m. p.

Circulare der k. k. Finanz - Bezirksdirection Wien , vom 11 . Juli 1878,
Z . 35 .602/1V . (Mag . Z . 169 .025 ), an alle k. k. Steuer - und Hauptsteuer¬
ämter , dann sämmlliche Finanzwachcontrols - Bezirksleitungen des Wiener

Finanzbezirkes,

betreffend die Stempelgebühr der Register der Wäge - und Meßanstatten.
Laut Decretes der k. k. Finanzlaudesvirection in Wien vom 15 . Juni 1878 , Z . 19 .203,

hat das hohe k. k. Finanzministerium mit dem Erlasse vom 4 . Juni 1878 , Z . 9332 eröffnet,
daß die juxtirten Register , welche von den öffentlichen Wäge - und Meßau st alten
nach 8 - 8 des Gesetzes vom 19 . Juni 1866 , R . G . B . Nr . 85 , geführt werden müssen, mit Rücksicht
auf den Zweck dieser Anstalten nicht als Handels - und Gewerbebücher angesehen werden können,
daher der Stempelgebühr nicht unterliegen.

Insoferne jedoch Private oder Gemeinden,  ohne daß ihnen die Rechte öffentlicher
Anstalten ertheilt wurden , das Abwägen und Messen nach den W . 9 und 16 des gedachten Gesetzes
gewerbsmäßig betreiben , hat auf die Ausschreibungen über diesen Gewerbebetrieb der § . 11
des Gesetzes vom 29 . Februar 1864 Anwendung zu finden.

Erlast des k. k. Ministeriums des Innern vom 22 . Jänner 1879 , Z . 709
(imimirt mit Statthaltereierlast v. 5 . Februar 1879 , Z . 3556 , Mg . Z . 47 .737 ),
an die Sprengmittelfabrik der Firma Borkenstein K, Comp , zu St . Lambrecht
in Steiermark , zu Händen des Herrn Hof - und Gerichtsadvocaten Di-. Anton

' Kästner , Wien , IV ., Hanptstraste 1,

betreffend die Zulassung der Sprengmittel : „Rhexit Ur . I " , „ weißes Dynamit " und
„Kohlendynamit"  zur Erzeugung und zum allgemeinen Verkehre.

Das k. k. Ministerium des Innern findet im Einvernehmen mit dem k. k. Handels¬
ministerium und mit dem k. k. Reichskriegsministerium in Folge des von der Sprengmittel-
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fabrik zu St . Lambrecht in Steiermark gestellten Ansuchens und auf Grund der durch das
k. k. technisch-administrative Militärcomitö im Einvernehmen mit der k. k. technischen Hochschule
in Wien vorgenommenen Prüfungen und Begutachtungen die nachstehenden von der genannten
Fabrik schon bisher mit provisorischer Bewilligung erzeugten Sprengmittel nunmehr im Sinne
der Sprengmittelverordnung vom 2 . Juli 1877 , R . G . Bl . Nr . 68 , innerhalb der im österreichischen
Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder zur Erzeugung und zum allgemeinen Verkehre,
einschließlich des Eisenbahntransportes gegen genaue Beobachtung der bestehenden oder noch
zu gewärtigenden Sicherheitsvorschriften zuzulasfen:

1. Nhexit  Nr . I . und zwar nach dem Ergebnisse der mit dem vorgelegten Muster
durchgeführten Analyse bei einem Wassergehalte von 1'5 "/g bestehend aus:

Nitroglycerin . . . 606 °/o
Nitroholzzeug . 8 '4 "/g
Roher Holzmoder . 13 ' 8o/o
Kali - Salpeter . 15 '8 °/ <,

2 . Weißes Dynamit  und zwar nach dem Ergebnisse der mit dem vorgelegten Muster
durchgeführten Analyse , aus Trockensubstanz bezogen, bestehend aus:

Nitroglycerin bis zum Maximalgehalt von . . 66 "^
Zumischpulver Minimalgehalt „ . . 34 "/g

und zwar dosirt aus:

Bergkreide 22 60 "/g und Holzzeug 1140 "/o.
3 . Kohlendynamit,  gleichfalls aus Trockensubstanz bezogen, bestehend aus:

Nitroglycerin bis zum Maximalgehalt von . . 56 "/o
Zumischpulver Minimalgehalt „ . . 44 "/o

und zwar dosirt aus:
Bergkreide 35 "/o und Holzzeug 9 "/g.

Hiezu wird bemerkt:

I . Diese drei Sprengmittel sind in ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung und Darstellung
dem Staatsmonopole nicht unterworfen und sind dieselben auch nicht als Munition im Sinne
des Waffenpatentes vom Jahre 1852 zu betrachten.

II.  Aus die vorgenannten drei Sprengmittel haben zunächst die Sicherheitsvorschriften
der Sprengmittelverordnung vom Jahre 1877 Anwendung zu finden.

III.  Die Zulassung des weißen Dynamits und des Kohlendynamits hat für einen Nitro¬
glyceringehalt u. z. des weißen Dynamits zwischen 66 und 58 "/g und des Kohlendynamits
zwischen 56 und 48 "/o , sowie für ein solches Dosirungsverhältniß des Zumischpulvers Geltung,
wie es sich aus der oben sud 2 ) und 3) angeführten Zusammensetzung ergibt.

IV.  Für die obigen Sprengmittel haben künftig ausschließlich nur die obigen Benennungen:
Rhexit Nr . I ., Weißes Dynamit und Kohlendynamit in Anwendung zu kommen.

V . Bezüglich des Eisenbahntransportes sind vorläufig die im K, 71 der Sprengmittel¬
verordnung vorgeschriebenen Erfordernisse , nämlich:

a) die genaue Bezeichnung , welche das Präparat , dessen Sorte , die Firma des Erzeugers
und das Datum der Erzeugung zu enthalten hat , u . zw. für jedes der obigen drei Spreng¬
mittel abgesondert , und

d) der Entwurf für den Abdruck der ministeriellen Transportbewilligung , da deren bisherige
Form wegen der geänderten Daten nicht mehr beibehalten werden kann , sofort dem
k. k. Handelsministerium in je einem Exemplar zur Genehmigung vorzulegen und sind in
Betreff der Mittheilung dieser Erfordernisse , sowie der Plombenabdrücke an die Eisenbahn-
Verwaltungen die Weisungen des genannten Ministeriums einzuholen.

6
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Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 24 . Februar 1879 , Z . 33 .354 , Mag.
Z . 66 .364,

betreffend die Evidenthnltung des Standortes und Conceffionsumfanges der in Wien beste¬
henden Privntgeschüstsknnffeien«

In Erledigung des Berichtes vom 5 . November 1878 , Z . 247 .366 , womit in Folge
Ersuchens des k. k. n . ö. Statthaltereipräsibiums ckäo. 19 . October 1878 , Z . 3600/kr . behufs

Benützung für den n . - ö. Amtskalender pro 1879 ein Verzeichniß der in Wien bestehenden

Privatgeschäftskanzleien ( Dienst -, Realitäten -, Wohnungs , Annoncenvermittlungskanzleien u . s. f.)
hieher vorgelegt wurde , wird dem Magistrate eröffnet , daß eine vollständige Revision des
auf Grund des hierämtlichen Erlasses vom 17 . October 1876 , Z . 31 .535 , verfaßten und seither

fortlaufend ergänzten V erz e ich n iss e ß dieser V erm ittlungsinstitnte  mit Rücklicht auf

die bisher nicht vollständige Angabe des concessionirten Geschäfts umfanges,  sowie des

concessionirten Rayons  als sehr zweckmäßig erkannt werden muß , zumal es erst hiernach
möglich sein wird , über die bei allen Gesuchen um Verleihung einer derartigen Concession in

Erwägung zu ziehende Frage des Localbedarfes in den einzelnen Fällen mit voller Beruhigung
zu entscheiden . Es kann daher nur gut geheißen werden , wenn der Magistrat sich der allerdings
sehr mühevollen Arbeit unterziehen würde , durch Einvernehmung der einzelnen Inhaber von

Privatgeschäftskanzleien oder sonst in verläßlicher Weise , eventuell unter Mitwirkung der k. k.
Pclizeidirection zu constatiren , wo sich der Standort des Geschäftsbetriebes befindet und
ob dieser überhaupt und ob innerhalb der durch die Concess io neu gezogenen

Grenzen ausgeübt wird.  Um jedoch einerseits einem auf diese Art zu Stande gekommenen
Ausweise einen mehr als vorübergehenden Werth zu sichern , andererseits eine fortdauernde

leichter zu bewerkstelligende Ueberwachung des Geschäftsbetriebes der einzelnen Concessions-

inhaber zu ermöglichen , wäre den Inhabern von Privatgeschäfts -Vermittlnngsconcesfionen — mögen
ihnen letztere nur für Wien überhaupt oder blos für einen bestimmten Gemeindebczirk oder für einen

noch beschränkteren Rayon verliehen worden sein — unter Strafandrohung zu bedeuten , daß sie
künftighin jede Aenderung ihres Standortes innerhalb des concessionirten

Rayons  in einer Frist , deren Festsetzung hiemit dem Magistrate überlassen wird , demselben

anzuzeigen,  wogegen sie in dem Falle , als sie den Standort ihres Geschäftes außerhalb
des concessionirten Rayons zu verlegen beabsichtigen , hiezu die hierämtliche Genehmigung

einzuholen haben werden . Bei diesem Anlasse wären übrigens mit Rücksicht auf die in neuerer
Zeit mehrfach vorgekommenen Concessionsüberschreitungen die einzelnen Concessionsinhaber auch

aufmerksam zu machen , daß jeder Mißbrauch  der ihnen seinerzeit verliehenen Concession,
insbesondere durch deren Verpachtung oder anderweitige Ileberlassung an

Andere , sowie jede Ueberschreitung des concessionirten Geschäftsumfanges

und die Verlegung des Standortes ihres Geschäftes außerhalb des conces¬

sionirten Rayons unnachsichtlich die Entziehung der Concession zur Folge

haben würde.

Sobald die oben angedeuteten Einvernehmungen , respective Erhebungen beendet sind,

wolle ein nach Maßgabe derselben mit Zugrundelegung des dem hierämtlichen Erlasse vom
17 . October 1876 , Z . 31 .535 beigegebenen Formulares neu zusammengestelltes Verzeichniß der

in Wien bestehenden Privatgeschäftskanzleien , in welchem insbesondere der Umfang jeder einzelnen

Concession genau nach dem Wortlaute ves hierämtlichen Concessionsdecretes anzugeben ist, hieher

vorgelegt , bis dahin wollen aber die in dem eben bezeichnten Erlasse erwähnten Quartalaus¬
weise wie bisher erstattet werden.
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Von der gegenwärtig an den Magistrat ergehenden Weisung setze ich unter Einem die
k. k. Polizeidirection mit der Aufforderung in Kenntnis , den Magistrat bei der fraglichen
Revision eventuell kräftigst zu unterstützen und diesfalls auch den unterstehenden Organen die
nöthige Weisung zukommen zu lassen.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 4 . März 1879 , Z . 6200,
betreffend die Aushebung des Verbotes des Dappelhängens der Fässer nn den unteren Theilen

der Bierwägen und die Grösse der Bierwügen.

In Erledigung und unter Rückschluß der Beilagen des Berichtes vom 21 . Februar 1879,
Z . 257 .226 finde ich über den vom Wiener Magistrate im Einvernehmen mit der k. k. Polizei-
dirccnon gestellten Antrag in Abänderung der h. ä . Verordnung vom 30 . September 1878,
Z . 29 .111 (republicirt mit der ä. Kundmachung vom 15 . October 1878 , Z . 235 .202 ) das
Verbot des Doppel Hängens der Fässer an den unteren Theilen der Bierwägen
aufzu heben  und hat demnach das Alinea 3 des Punktes 1 der obigen Kundmachung zn lauten:
„Das Doppelhängen der Fässer an den unteren Theilen eines Bierwagens ist nur in dem
Falle zulässig , wenn hiezu bloß Gebünde mit einem Fassungsraum von nicht mehr als einem
halben Hektoliter verwendet werden , die Länge der zum Doppelhängen bestimmten Klammern
sammt den Ringen höchstens 0 22 Meter beträgt und die Ladungsbreite des Wagens das
Ausmaß von 1 ' 9 Meter nicht übersteigt . Dagegen wird das Doppelhängen der Fässer an den
oberen Tragbalken der Bierwägen , das Aufhängen leerer Fässer an dem Beilloche und das
Anbringen der seitlichen Kutschersitze strengstens untersagt . "

Ebenso finde ich über dortigen Antrag zu bestimmen , daß die in den ersten 6 Alineen
des Punktes 1 der obigen Verordnung enthaltenen Bestimmungen nunmehr im ganzen Gemeinde¬
gebiete der Stadt Wien zu gelten haben , und hat demnach das Alinea 1 des Punktes 1 der
obigen Kundmachung zu lauten:

„Die in dem Gemeindegebiete der Stadt Wien verkehrenden Bierwägen dürfen höchstens
sogenannte Achter sein und auch diesen ist die Einfahrt dahin nur dann gestattet , wenn sie
nicht mit mehr als zwei Pferden bespannt sind."

Erlaß des k. k. Handelsministeriums vom 3 . Februar 1879 , Z . 2216,
womit mehrere Erlässe des k. k. Handelsministeriums und der Generat -Inspection der
österreichischen Eisenbahnen , die Vcrfaffung der auf Eisenbahnen bezüglichen Peosecie und

die damit zusammenhängenden Amtshandlungen betreffend , außer Kraft gesetzt werden.

(Jntimirt mit Statthalterei -Erlaß vom 5 . März 1879 , Z . 4538 , M . Z . 73 .737 .)

Auf Grund der Verordnung vom 25 . Jänner 1879 (R . G . Bl . Nr . 19 ) und ins¬
besondere in Ausführung des Z. 48 dieser Verordnung finde ich die in dem nachstehenden
Verzeichnisse enthaltenen Erlässe , welche durch die eben erwähnte Verordnung überflüssig ge¬
worden sind, oder mit deren Bestimmungen nicht mehr im Einklänge stehen, ausdrücklich außer
Kraft zu setzen und hievon die sämmtlichen politischen Landcsstellen , die k. k. General-
Inspection der österreichischen Eisenbahnen , die k. k. Direction für Staatseisenbahnbanten und
sämmtliche Verwaltungen österreichischer Eisenbahnen zu verständigen.

Chtumeeky m. x.

6 *



Verzeichnis
d:r außer Kraft tretenden Erläffe des Handelsministeriums und der General-Jnspection der österreichischen Eisenbahnen.

o
N-

Erlaß

Behörde Datum Jahr Zahl

Berlautbart in
Gesetz-

Sammlung
Central-

Blatt
Band
Nr. Seite Nr. Jahr¬

gang

1
2
3
4
5
6 >
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16

17

18
19
29
21

! 22

23
24
25

Handelsministerium

General-Inspektion
Handelsministerium

General-Jnspection

Handelsministerium

General-Jnspection

Handelsministerium
General-Jnspection
Handelsministerium
General-Jnspection

Handelsministerium

Handelsministerium
General-Jnspection

Handelsministerium
General-Jnspection
Handelsministerium

8./2.
24./S.
20./9.
21./4.
16/12.
8./4.
17./5.
25./2.
14./2.
29./2.

5./8.
24./2.
6./6.
24./8.
28./3.
13/1.
6 / 2.
30./7.
4./8.

31./ 10.
30./12.
13./1.
24./5.
10./7.
8./7.

12 ./ 10.

3./3.
7./4.
5./2.

1870
1871
1871
1876
1872
1873
1870
1870
1874
1871

1873
1873
1873
1874
1875
1875
1875
1871
1871

1870
1871
1874
1875
1875
1876
1876

1873
1873
1875

25.533—1869
25.217—1870

18.658
12.173
36.44"

3.373
4.095

24.609—1869
181/1
7.581

2.696
36.375

2.928
6.534
2.613

37.311—1874
1.172

15.432
5.073

15.634
24.038
43.237

7.736
4.519

19.832
9.491

29.592—1872
9.004
3.758

III
III
IV
V
V
V

III
V
V
IV

V
V
V

V
V

III
IV
V

V
V

V
V
V

285
286

44
114
112
112
293
175
124
40

128
148
149

150
150

303
45

170

88
89

152
152
177

14
55
78
53

3
46
58
70
31
89

91
50
50

50
50

91
4

25

79
116

31
45
23

1870
1871
1871
1876
1873
1873
1870
1870
1874
1871

1873
1875
1875

1875
1875

1870
1872
1874

1876
1876

1873
1873
1875

Betreffend

I. Eisenbahn -Bau.
u) Projekts- Genehmigung,

abgekürztes Verfahren bei geringfügigen Projects-Aenderungen.

rechtzeitige Vorlaze der Pläne und Verpflichtung, die Baubewilligung abzu-
wcuten.

Bestimmung des Minimums des Kreuzungswinkels bei Niveau-Uebergängen.
Bestimmung der Höhen für Durchfahrten.
Bestimmung über die Bemessung der Lichtweite bei Objecten.
Verfassung der Pläne bei Abänderung von Projecten oder für die Grund-

Einlösung.
b) Drücken- Proben.

Prüfung der Eiscnbahnüberbrückungen.

e) Feuersichere Herstellungen.
Normen für die -euersichere Herstellung und die bezügliche Commission.

ä) Militärische Erfordernisse.
Erhebungen über die Erfüllung der militärischen Anforderungen.

s) Sonstige den Eisenbahnbau betreffende Anordnungen.
Vorlage von Arbeitelängen-Profileu.
Einladung der Handelskammern zur Stationscommission.
Vertretung der Montanbehörden bei der Tracen-Revision.
Abhcltung von Localcommissionen bei allen Eisenbahn-Hochbauten.

Bezeichnung bestimmter Bahnstellen.
II. Eisenbahn -Betrieb.

Brtrirbs- Eröffnung.
Ersorderniffe behuis Einleitung von Materialzügen.
Vorgang bei Anträgen auf Betriebs-Eröffnung.
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II.

GrmeindcrLths -BeschMc.

V °m 31 . Sänner 1879 , Z , 384,
Nach dem Anträge des Magistrates und der I . Section wird der für die Persol-

virung der Hugo Petrasch 'schen Schulkinderstiftung  im Einvernehmen mit dem Stifter
vorgeschlagene Turnus , demzufolge zunächst ein Kind der Knabenschule Gerhardusgasse , dann
ein Kind der Mädchenschule Gerhardusgasse , ein Kind der Knabenschule Wintergaffe und endlich
ein Kind der Mädchenschule Rafaelgasse mit dem Stiftungserträgnisse betheilt werden solle,
genehmigt.

Vom 31 . Jänner 1879 , Z . 6483.
Nach dem Anträge der I . Section wird behufs Regelung der Competenz zur Be¬

willigung der Anbringung neuer Gasflammen  beschlossen , im Sinne des § . 92
der Gemeindeordnung den Magistrat zu ermächtigen , die Bewilligung zur Anbringung neuer
Gasflammen in den städtischen Häusern dann im eigenen Wirkungskreise zu ertheilen , wenn
die Ausgaben bezüglich derselben präliminarmäßig bedeckt sind und die Kosten von 100 fl.
nicht überschreiten , insoferne es sich hingegen um die öffentliche Beleuchtung (Anbringung
neuer Gasflammen auf schon bestehenden Beleuchtuugsstrecken ) handelt , es bei der bisherigen
Uebung , nämlich bei der Vorlage des diesfälligen Actes an den Gemeinderath zu belassen.

Vom 7 . Februar 1879 , Z . 361 . (Vertraulich .)

Es wird principiell festgesetzt und ist der Wiener Tramway - G esel lsch af  t zu
intimiren , daß von ihr für die, wenn auch nachträglich richtig gestellten Beträge vom Tage
der vertragsmäßigen Zahlungsverpflichtung an 6 A Verzugszinsen  zu zahlen sind.

Vom 21 . Februar 1879 , Z . 405.
Nach dem Anträge der Lagerhaus - Commission wird die folgende Aenderung des

Lagerhaus - Gebührentarifes  genehmigt:
Waarenclaffification:

I . Classe  3 kr.

Hopfen , Wein in Kisten und Körben , Liqueur , Conserven verpackt , Wachs , Albumin,
Products chemische n . b. b. (nicht explodirbare oder feuergefährliche ) , Schellack, Lack, Bernstein,
Perlmutter , Meerschaum , Leder gegerbt , Borsten , Federn , Reisbesen , Glaswaare lose, Kurz-
waaren , Manufacturwaaren n. b. b. und Emailgeschirre , sämmtlich in Kisten, Maschinen und
Geräthe (für welche die Ein - und Auslagerung per Mann und Stunde gerechnet wird ) .
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II . Classe 2 kr.
Mohn , Fenchel , Kümmel , Kleesaat , Sämereien n . b. b., Zimmet , Pfeffer , Paprika , Ge¬

würze n . b. b., Kaffee, Thee , Südfrüchte n . b. b., Feigen , Rosinen , Colonial - und Specerei-
waaren n . b. b., Canditen , Nüsse, Steinnüsse , Obst gedörrt , Wein in Fässern , Zwieback, Käse,
Kerzen verpackt, Weinstein , Farbholz geschnitten, Gummi , Droguen n. b. b., Häute rohe,
trockene, Felle , Blut getrocknet, Garne , Papier , Packleinen , leere Säcke , Matten , Glaswaare,
Porcellan , Steingut , Thonwaare , Eisen - , Stahl - und Metallwaaren n. b. b. , sämmtlich in
Kisten , Sensen in Kisten und Fässern , Bleche n . b. L. , Draht , Parquetten , Fournierholz,
Holznägel.

III . Classe  l '/g kr.

Flacks , Hanf , Bast , Jute , Reis , Zucker (in Broden , Fässern und Säcken ) , Rüben ge¬
trocknet (bei welchen , wenn sie rinkuso anlangen oder lagern und so beschaffen sind , daß die
Manipulation erschwert wird , die Ein - und Auslagerung per Mann und Stunde berechnet
wird ) , Liqueur , Honig , Syrup , Häringe , Salz , Oel ( in Fässern ) , Thran , Talg , Stearin,
Paraffin , Schweinefett , Speck , Ela '.'n, Fette n . b. b., Soda , Eisen - und Kupfervitriol , Blei-
und Zinkweiß , Minium , Bleiglätte , Salpeter , Kleber , Leim, Pottasche , Stärke , Baumwolle,
Schafwolle , Dachpappe , Pappendeckel.

IV . Classe  1 kr.

Heu und Stroh gepreßt , Seegras geflochten, Dungsalz , Erdwachs , Farberde gemeine,
Farbholz in Blöcken, Spodium , Gärberrinde , Knoppern , Valonea , Eicheln , Gerbstoffe n . b. b.,
Oelkuchen , Cement , Beton , Gyps , Kreide , Schwcrspath , Asphalt , Achsen, Kesselbleche, Erze
und Metalle in Stangen , Blöcken und Platten (Schienen , Träger , Räder ) , Stahl , Gußröhren
Werkholz.

V . Classe  kr.

Im Freien lagernde Güter (für welche die Manipulation durch eigene Bedienstete bei
der Ein - und Auslagerung und in andern Fällen den Parteien zugestanden werden soll).

Rücksichtlich der im Freien lagernden Waaren wird keinerlei Haftung für die an diesen
Waaren vorkommenden Veränderungen (Verschlechterungen oder Beschädigungen ) , welche unter
dem Einflüsse der Lagerung im Freien entstanden sind, übernommen.

Vom 28 . Februar 1879 , Z . 5855.

Der Magistrat hat alljährlich dem Gemeinderathe ein Verzeichn iß  jener Straßen
vorzulegen , welche am meisten Schotter consumiren,  damit die II . Section bei der Prä-
liminarvertheilung zu beurtheilen in der Lage ist , welche Straßen am meisten zu berück¬
sichtigen sind.

Vom 28 . Februar 1879 , Z . 5744.

Jeder städt . Mittelfchullehrer  hat künftighin bei seiner Anstellung einen Revers
beizubringen , durch welchen er sich verpflichtet , während  des Schuljahres nicht auszutreten.
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Vom 11 . März 1879 , Z . 6670.
Der Magistrat wird über sein Ansuchen und über Antrag der I . Section ermächtigt,

uneinbringlich gewordene Forderungen des Bürgerspitalfondes , welche den Betrag von 200 st.
C . M . nicht erreichen, abzuschreiben.

Vom 14 . März 1879 , Z . 735.
Der Gemeinderath beschließt sür den Fall der Erhöhung des Schulgeldes an den Com-

munal -Mittelschulen die Befreiung vom halben  Schulgelde , wie beim Staate , einzuführen.

Vom 18 . März 1879 , Z . 493 und 1051.
Der Gemeinderath beschließt:
1. Den Landesschulrath zu ersuchen , den Vororten , welche eine größere Anzahl von

Kindern nach Wien senden , durch die betreffenden Bezirksschulräthe Mittheilung zu machen,
daß die Commune Wien künftighin die aus den Vororten zuströ mend en Kinde r
nicht mehr in der bisherigen Weise in ihren Schulen aufnehme n könne,  da
die Rauniverhältnisse in den Communalschulen dies nicht gestatten , daher für Erweiterung der
bestehenden , eventuell Errichtung neuer Schulen in den betreffenden Vororten zu sorgen
wäre ; diese Orte sind : Fünfhaus , Gaudenzdorf , Hernals , Neulerchenfeld , Ottakring , Simmering
und Währing.

2 . Den Ortsschulräthen Wiens Mittheilung zu machen,  damit dieselben die Aus¬
nahme von Schülern aus den Vororten vom künftigen Schuljahre an nur
ausnahmsweise gestatten,  und auch, wo es die Ueberfüllung der Elasten erfordert , in
den übrigen Elasten , wo bereits derartige Kinder sich befinden , dieselben nach
Thunlichkeit abschieben und wegen auswärtiger Kinder keine Parallelklassen
zu errichten.

Unter Einem beschließt der Gemeinderath hinsichtlich der seinerzeitigen Unterbringung
der Doppelschule am Gestade , es sei das städtische Gebäude am Hof Nr . 9 nach
erfo lgter Ueb e rsiedlung des Stadtbau amtes in das neu e Rathhaus zu einer
Doppelschule zu adaptiren  und das Stadtbauamt auszufordern , über diese Adaptirung
einen Plan vorzulegen.
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III.

Magistrats - Verordnungen und Verfügungen.

Präsidialuote des Herrn Bürgermeisters v. 20 . März 1879 , G . N . Z . 1300,
an den Herrn Magistratsdirector Wilhelm G roh mann.

Aus dem Ansuchen der Firma F . D . L Comp , vom 16 . October 1878 , M . Z . 246 .764,
um Nachsicht des für die verspätete Lieferung der Maschinenbestandtheile rc. für 600 complete

Abzweigungen der Kaiser Franz Iosefs -Hochquellenleitung auferlegten Pönales pr . 500 fl.
entnehme ich, daß die Verspätung dieser Lieferung damit entschuldigt wird , daß auf Anfragen
eines Vertreters der Firma , ob es nothwendig sei , den Ablieferungstermin durch Zuhilfenahme

der Nachtarbeit einzuhalten , von Seite des Ingenieurs I . die Antwort ertheilt wurde , daß
dieses nicht nothwendig sei und daß er diese Gegenstände jetzt gar nicht gebrauchen könne , da

die Magazine vollständig gefüllt seien.
Da dieser Behauptung in der Sitzung der Wasserversorgungs -Commission nicht nur nicht

widersprochen , sondern dieselbe als wahr zugegeben worden ist , so ersuche ich Sie , Herr Ma-

gistratsdirector , den sämmtlichen städtischen Organen , insbesondere jenen , welche mit der Durch¬
führung von Gemeinderathsbeschlüssen über Vergebung städtischer Arbeiten und Lieferungen
von Materialien betraut sind , strengstens in Erinnerung zu bringen , daß sie mit den Contra-

henten durchaus keine Abmachungen zu treffen haben , die nicht dem gefaßten Gemeinderaths-
beschlusse vollkommen entsprechen , sondern im Falle sich solche Abmachungen als zweckmäßig

oder dringend nothwendig Herausstellen , stets früher die Genehmigung des Gemeinderathes

einzuholen haben.

Redigirt und herausgegetnu vom Magistrate. Druck von Carl Gerold 's Sohn in Wien.
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Herausgegeben vom

Magistrate der Reichshaupt-«nd Residenzstadt Wie».

Aat)rg . 1878 . (Ausgegkben und vkrsendet am 6. Juni 1879.) Mr . 4.

I.

Reichs - und Landesgesehe und Verordnungen.

Gesetz vom 30 . März 1879,
betreffend die Lheitung vanMebäuden nach materiellen Antheilen.

(Giltig für das Gebiet , in welchem das allgemeine Grundbuchsgesetz vom 25 . Juli 1871 (R . G . Bl.
Nr . 96) in Wirksamkeit steht.)

(Reichsgesetzblatt vom 9 . April 1879 , Nr . 50 .)

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordneu , wie folgt:

8- i.
An materiellen Theilen eines Gebäudes , welche nicht so beschaffen sind , daß sie als

selbstständige körperliche Sachen angesehen werden können , wie z. B . an einzelnen Stockwerken
oder Räumen desselben Gebäudes , kann ein selbstständiges Eigenthumsrecht nicht erworben
und zu diesem Ende eine Eintragung in das Grundbuch nicht erwirkt werden.

Inwiefern an solchen Gebäudetheilen oder Räumen ausschließliche und zur weiteren

Uebertragung geeignete Benützungsrechte begründet und in das Grundbuch eingetragen werden
können , ist nach den Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches und des all¬
gemeinen Grundbuchsgesetzes zu beurtheilen.

8- 2.
Rechtsverhältnisse , welche vor dem Beginne der Wirksamkeit dieses Gesetzes durch Tei¬

lungen begründet wurden , die mit der Bestimmung des ersten Absatzes des § . 1 nicht im

Einklänge stehen , werden durch diese Bestimmung nicht berührt und können , soweit sie nicht

schon durch frühere , für einzelne Gebiete erlassene Theilungsverbote getroffen sind , fortan den
Gegenstand der Eintragung in das Grundbuch , sowie weiterer grundbücherlicher Uebertra-

gungen bilden.
?



82

Eine weitergehende Zerslückung von in solcher Art entstandenen Theilen kann aber in

Zukunft nicht stattfinden.
8 - 3.

Wenn eine Vereinigung der im H. 2 bezeichnten Theile zu Stande kommt , so kann

eine Trennung oder abgesonderte Belastung derselben nicht mehr vorgenommen werden.
Der Executionsführung können , selbst wenn es sich um ein vor der Vereinigung erwor¬

benes Recht handelt , nur die vereinigten Antheile unterzogen werden.

Es sind jedoch , soweit es zum Zwecke der Vertheilung des Kaufpreises erforderlich ist,

die einzelnen Antheile abgesondert zu schätzen.

8- 4.
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist der Iustizminister beauftragt.

Wien , am 30 . März 1879.

Frans Josephm. >>-
Stremayr w . p. Glaser m. p.

Gesetz vom 6. April 1879,
betreffend Abänderungen des Gesetzes vom 24 . Mai 1869 (R . G . Bl . Nr . 88 ), über die
Regelung der Grundsteuer und die Aufhebung des Gesetzes vom 15 . December 1875

(R . G . Bl . Nr . 154 ) .

(Reichsgesetzblatt vom 16 . April 1879 , Nr . 54 .)

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen , wie folgt:

Artikel  I.

Die 8Z . 4, 8,  34 , 36 , 37, 38,  39 und 40 des Gesetzes vom 24 . Mai 1869

(N . G . Bl . Nr . 88 ) über die Regelung der Grundsteuer treten in ihrer gegenwärtigen
Fassung außer Wirksamkeit und haben zu lauten , wie folgt:

§. 4 .

Feststellung und Nepartition der Grundsteuer.
Die im Wege des Gesetzes von 15 zu 15 Jahren festgesetzte Grundsteuerhauptsumme

wird nach Verhältniß des ermittelten Reinertrages der steuerpflichtigen Objecte auf die ein¬

zelnen Länder , beziehungsweise einzelnen Steuergemeinden und einzelnen Grundstücke gleich¬
mäßig vertheilt.

Bis zum Abschlüsse des Neclamationsverfahrens erfolgt vom Jahre 1882 ab die
Steuervertheilung auf Grund der durch die Centralcommission in Gemäßheit des § . 34 fest¬

gestellten Classificationstarife.
Die auf die einzelnen Grundbesitzer , beziehungsweise Steuerobjecte entfallenden Grund¬

steuerbeträge werden mit dem Vorbehalte vorgeschrieben , daß die Ausgleichung bezüglich der
vom Jahre 1882 ab nach der provisorisch vorzunehmenden Steuervertheilung sich ergebenden
Stenervorschreibungen nach beendigtem Reclamationsverfahren stattfinden werde.

Die Art dieser Ausgleichung ist im Wege eines besonderen Gesetzes festzustellen.
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8- 8.
I . Abtheilung.

Landescommissionen.

Für die Ausführung des Schätzungsgeschäftes in jedem Kronlande wird in der Regel
unter dem Vorsitze des politischen Landeschefs oder dessen Stellvertreters eine Landescommission
gebildet , welche außer dem Vorsitzenden noch aus sechs bis zehn Mitgliedern mit entscheiden¬
der Stimme zu bestehen hat , wovon die eine Hälfte der Finanzminister , und zwar mindestens

zur Hälfte aus den Grundsteuerträgern des Landes beruft , die andere Hälfte die betreffende
Landesvertretung wählt.

Für die Commissionsmitglieder werden vom Finanzminister , beziehungsweise von der

bezüglichen LandcSvertretung , Ersatzmänner in gleicher Anzahl und auf gleiche Weise bestimmt.

Der Referent der Landescommission wird vom Finanzminister ernannt , hat jedoch , wenn

er nicht Mitglied der Commission ist, kein entscheidendes Stimmrecht . Die Landescommission

kann für einzelne Fälle auch besondere Referenten bestellen und hat das Recht , erforderlichen
Falles Sachverständige mit berathender Stimme beizuziehen.

Die Landescommission hat neben den ihr in diesem Gesetze besonders beigelegten Be¬

fugnissen und Obliegenheiten die gleichmäßige Ausführung des Ein - und Abschätzungswerkes in

dem Kronlande zu überwachen und zu diesem Behufe sich durch Entsendung ihrer Mitglieder
von den Boden - und wirtschaftlichen Verhältnissen des Kronlandes und der benachbarten
Kronländer genau zu unterrichten und für Abstellung hervortretender Mängel zu sorgen.

In jenen Kronländern , in welchen wegen ihrer größeren Ausdehnung die Durchführung
der Abschätzungsarbeiten durch eine Landescommission nicht thunlich ist , werden Landes - Sub¬

commissionen ausgestellt , deren Zusammensetzung unter den gleichen Modalitäten wie bezüglich
der Landescommission stattzufinden hat.

Sowohl der Landescommission , als auch den Landes -Subcommissionen werden in diesem
Falle abgesonderte Rayons zugewiesen , bezüglich deren jeder derselben , ihre Aufgabe selbst¬
ständig durchzuführen , obliegt.

Der Landescommission kommt es überdies noch zu , sich von dem Fortgange der Arbeiten

der Landes -Subcommissionen jederzeit zu überzeugen und über alle von den Subcommissionen
an die Centralcommission zu erstattenden Vorlagen das Gutachten mit Rücksicht auf die To¬
talität des Landes beizufügen.

Die Ausstellung der Landes - Subcommissionen , die Bestimmung des Rayons für die¬

selben und die Festsetzung der Anzahl der Mitglieder sowohl der Landescommissionen als auch
der Landes -Subcommissionen bleibt dem Finanzminister nach Einvernehmung des betreffenden
Landesausschusses Vorbehalten.

II . Abtheilung.

Reelamationscommiffionen.
Für die Ausführung des Reclamationsversahrens ( § . 37 , 38 und 39 ) wird in jedem

Kronlande nach Auflösung der bisher bestandenen Landes - und Landes -Subcommissionen eine
Reclamationscommission gebildet.

Diese Commission hat außer dem Vorsitzenden , welcher so wie dessen Stellvertreter vom
Finanzminister ernannt wird , noch aus sechs bis zwölf Mitgliedern mit entscheidender Stimme
zu bestehen , wovon die eine Hälfte der Finanzminister beruft und die andere Hälfte die be¬
treffende Landesvertretung wählt.

7 *
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Die Ersatzmänner dieser Commission werden in gleicher Anzahl und auf gleiche Weise

bestimmt.
Der Referent der Reclamationscommission wird vom Finanzminister ernannt , hat jedoch,

wenn er nicht Mitglied der Commission ist , kein entscheidendes Stimmrecht.

IV Abschnitt.
Hinschätzung

§ . 34.

I . Abtheilung.

Einschätzung der einzelnen Grundstücke in die Tarifansätze.
Die Einschätzung besteht in der Anwendung der für die verschiedenen Culturen festge¬

stellten Ansätze des Classificationstarifes auf jedes einzelne steuerpflichtige Grundstück inner-
halb der Gemeinden und des Bezirkes oder Classificationsdistrictes.

Zum Behufe dieser Einschätzung wird der Bezirk , beziehungsweise ClassificationSdistrict,
insoweit als nothwendig , in besondere Einschätzungsgruppen eingelheilt , innerhalb welcher je

zwei durch die Bezirks - Schätzungscommifsion aus ihrer Mitte zu entsendende Mitglieder (Ein-
schätzungsdeputirte ) die Einschätzung für die einzelnen Gemeinden oder aus dem Gemeinde-
verbande ausgeschiedenen Gutsgebiete unter der Controle des Referenten und mit steter Rück¬

sicht auf die aufgestellten Vergleichungsgrundstücke ( § . 28 ) auszuführen haben , wobei , wenn
die Anschauungen der beiden Einschätzungsdeputirten getheilt sind , jene Anschauung gilt,

welcher der Referent beitritt.
Im Falle des Nichterscheinens oder Nichtwirkens des einen oder beider Einschätzungs-

deputirter hat der Referent die Einschätzung allein vorzunehmen.
Am Schluffe des Jahres 1879 hat der Finanzminister auf Grund der Arbeitsleistungen

der Jahre 1878 und 1879 festzustellen , in welchen Schätzungsbezirken die Einschätzung unter
Beibehaltung des bisherigen Vorganges und mit Verwendung der in den einzelnen Bezirken

entbehrlich werdenden Organe vor dem letzten October 1880 beendigt sein kann . In diesen

Bezirken hat die Einschätzung auch im Jahre 1880 in der bisherigen Weise zu geschehen.
In jenen Bezirken jedoch, in welchen die Vollendung der Einschätzung im Jahre 1880 nicht

zu erwarten ist , haben in diesem Jahre die Bezirks - Schätzungsreserenten die Einschätzung
allein vorzunehmen.

Die Reambulirungsarbeiten sollen spätestens bis zum letzten März 1880 vollständig

beendigt sein.
Die Regierung wird ermächtigt , in jenen Bezirken , in welchen im Jahre 1880 nach

den bisherigen Bestimmungen eingeschätzt wird , diesen Vorgang auch im Laufe des Jahres
einzustellen und die Einschätzung durch die Referenten allein zu veranlassen , falls die Voll¬

endung derselben bis zu der in diesem Gesetze festgestellten Frist durch ungerechtfertigte Ver¬

zögerungen seitens der Einschätzungsdeputirten in Frage gestellt erscheint.
Der Zeitpunkt der Einschätzung ist in jeder Gemeinde oder in jedem Gutsgebiete vorher

allgemein bekannt zu geben.
Zu dem Geschäfte der Einschätzung sind die betreffenden Gemeindevorstände oder zwei

von ihnen zu bezeichnende Vertrauensmänner , dann die Vertreter der selbstständigen Guts¬

gebiete , sowie jene Grundbesitzer , welche wenigstens den sechsten Theil der gesammten Grund¬
steuer entrichten , als Vertrauensmänner mit dem Bemerken einzuladen , daß auch im Falle

des Nichterscheinens derselben die Einschätzung vorgenommen werden wird.
Den Vertrauensmännern und eventuell den Einschätzungsdeputirten steht , im Falle der

Referent allein einschätzt,  das Recht zu,  Einsicht in die Einschätzungsoperate zu nehmen
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und ihre Bemerkungen über das Resultat der Einschätzung der Bezirkscommission mitzutheilen.
Die Vertrauensmänner haben keinen Anspruch auf irgend eine Vergütung aus Staatsmitteln.

Bei der Einschätzung sollen Grundstücke , welche nur in Folge außergewöhnlicher Cultur

productiver geworden sind , als die in ihrer Umgegend liegenden Gründe , diesen gleichgestellt
werden.

Culturmassen von einer geringeren Ausdehnung als 50 Quadratklafter bei Gärten und

Weingärten und 400 Quadratklafter bei den übrigen ökonomischen Culturen sind zu der um¬

schließenden Culturmasse oder , falls sie von verschiedenen Culturmassen begränzt werden , zu

derjenigen der letzteren zu ziehen , welchen sie nach ihrer Beschaffenheit und ihrem Ertrage
am nächsten kommen . Eine Ausnahme hievon findet statt , wenn der Unterschied im Ertrage
der beiden verschiedenen Culturarten , beziehungsweise der beiden Bonitätsclassen derselben , so
groß ist , daß durch das Zusammenziehen der Reinertrag der Gesammtmasse um mehr als
10 Procent vermehrt oder vermindert würde.

Ebenso sind innerhalb einer Culturmasse desselben Grundstückes Bonitätsclassenabschnitte
von einem geringeren Ausmaße als ein Joch zu einer Bonitätsclasse desselben Grundstückes

zu rechnen , falls nicht hiedurch der Reinertrag , welcher sich aus der gesonderten Abschätzung
der Abschnitte ergeben würde , um mehr als 10 Procent vermehrt oder vermindert wird.

Jeder einzelne Waldkörper ist nach der durchschnittlichen Ertragsfähigkeit seines Bodens
und der Holzmischungsverhältnisse in der Regel nur zu einer Bonitätsclasse ohne Rücksicht

auf den Werth des zur Zeit der Abschätzung vorhandenen Holzbestandes einzuschätzen.

Finden sich in demselben aber zusammenhängende Flächen von mindestens 50 Jochen

welche nach Bodenbeschaffenheit und Holzbestand und nach den sonstigen den Reinertrag be¬
stimmenden Verhältnissen sehr erheblich von einander abweichen , so sind sie in mehrere Bo-
nitätsclaffen einzuschätzen.

II . Abtheilung.

Die Ergebnisse der Einschätzung in allen Gemeinden des Bezirkes oder Classifications-

districtes sind der Bezirks - Schätzungscommission vom Bezirks - Schätzungsreferenten längstens
bis 31 . October 1880 zur Prüfung zu übergeben , welche etwaige Mängel oder Bedenken

ohne Einleitung einer Localcommission zu beheben und sodann die Verfassung der Classen-

zusammenstellung und der Bezirksübersicht ( Muster VII und VIII , § . 36 ) , zu veranlassen hat.

Sollte die Bezirks -Schätzungscommission die eben erwähnte Prüfung des Einschätzungs¬
ergebnisses innerhalb einer vom Finanzminister bestimmten , dem Umfange der Arbeit ange¬
messenen Frist , welche mindestens zwei Monate zu betragen hat , nicht vollenden , so hat der

Vorsitzende diese Amtshandlung mit Zuziehung der Bezirks -Schätzungsreferenten und zweier

aus dem Bezirke von ihm aus dem Stande der Grundsteuerträger zu wählenden Vertrauens¬
männer vorzunehmen , beziehungsweise zum Abschlüsse zu bringen.

Das Resultat der Prüfung , eventuell Richtigstellung der Einschätzung ist unter Anschluß

aller bezüglichen Operate und Verhandlungsprotokolle längstens bis Ende Jänner 1881 der

Landescommission , beziehungsweise Landes - Subcommission vorzulegen.

Die Landescommission , beziehungsweise Landes -Subcommission hat die von den Bezirks-

Schätzungscommissionen eingelangten Einschätzungsergebnisse insbesondere in Rücksicht auf deren
Thatbestand und Gleichmäßigkeit eingehend zu prüfen und erstattet unter Nachweisung des

Resultates des Ab - und Einschätzungsgeschäftes , unter Beilegung aller Verhandlungsacten und

der Hauptübersicht der Reinerträge ( Muster IX , H. 36 ) ihr Gutachten über die Angemessen¬

heit der einzelnen Resultate im Hinblicke auf das eigene Land und auf die benachbarten

Länder längstens bis 1 . Mai 1881 an den Finanzminister , welcher die betreffenden Vorlagen
der Centralcommiffion übergibt.
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Wird die gedachte Prüfung innerhalb dieses Termines nicht vollendet , so hat der Vor¬

sitzende die Operate der Bezirke mit seinem Gutachten dem Finanzminister vorzulegen.

In jenen Ländern , wo Landes -Subcommissionen bestehen , ist diese Vorlage im Wege der

Landescommission , beziehungsweise des Vorsitzenden derselben , innerhalb der bestimmten Frist

zu bewerkstelligen.

III. Abt Heilung.

Die Centralcommission hat die Vorlagen aller Landescommissionen mit Benützung der

ihr bis dahin zu Gebote stehenden sonstigen Behelfe eingehend zu prüfen und sowohl im

Vergleiche der verschiedenen , insbesondere der angrenzenden Länder , als auch im Hinblicke auf
die Ergebnisse der Einschätzung in den einzelnen Ländern die Classificationstarife aller Länder
nach Behebung allenfalls verkommender Mängel und Bedenken richtig zu stellen.

Würde sich bei der Lösung dieser Aufgabe ergeben , daß vie Einschätzung in einzelnen

Bezirken oder Classificationsdistricten anläßlich unausweichlich vorzunehmender Aenderungen
in den Classificationstarifen einer wesentlichen Berichtigung noch unterzogen werden muß , oder

kommen , abgesehen davon , in dem Einschätzungsoperate so große Unrichtigkeiten vor , daß die¬
selben auch durch eine Aenderung des Classisicationstarifes für diese Bezirke (Districte ) nicht

behoben werden können , so ist die Centralcommission berechtigt , die Berichtigung der bean¬
ständeten Einschätzung von den betreffenden Bezirks - Schätzungsreferenten durch Vermittlung

des Finanzministers mit der Beschränkung vornehmen zu lassen , daß Erhebungen an Ort und
Stelle nur im Falle der dringendsten Nothwendigkeit gestattet sind.

Diese Nachbesserungsarbeiten haben die Vorsitzenden der Bezirks -Schätzungs -, beziehungs¬

weise der Landescommissionen diesen Commissionen vorzulegen und 'mit den eventuellen An¬

trägen derselben bis längstens Ende September 1881 dem Finanzminister zur weiteren Ueber-

mittlung an die Centralcommission zu übergeben.

Dort, wo  Landes -Subcommissionen bestehen , ist diese Vorlage im Wege der Landes¬

commission , beziehungsweise des Vorsitzenden derselben , innerhalb der bezeichnten Frist zu
bewirken.

Auf Grund der diesfälligen Erhebungen und Verhandlungen hat die endgiltige Fest¬

stellung der Classificationstarife durch die Centralcommission zu erfolgen.

Diese Commission hat den Abschluß dieser Arbeiten längstens mit Ende des Jahres 1881

zu bewerkstelligen.

Der Finanzminister veranlaßt die Durchführung der von der Centralcommission be-

schlossenen Aenderungen in den Ab - und Einschätzungsoperaten , beziehungsweise in der Haupt¬
übersicht der Reinerträge und die vorläufige Vertheilung der im Wege des Gesetzes definitiv

festgestellten Grundsteuerhauptsumme . (Z. 4 , Alinea 2 . )

Die für jedes Land und jede Gemeinde ermittelte Reinertragshauptsumme und die auf

dieselbe im Verhältnisse zum Reinerträge entfallende Grundsteuersumme wird im Amtsblatte
jedes Landes kundgemacht.

In gleicher Weise hat die Landescommission auch die von der Centralcommission fest¬

gestellten Classificationstarife zu veröffentlichen.
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V . Abschnitt.

Vermessung.

§ 36 .

Berechnung der Cultur- und Classeuabschnitte, Verfassung der Zusammenstellungen.
Nach Beendigung des Ab - und Einschätzuugsgefchäftes sind die diesfälligen Resultate

vom Vermessungspersonale gleichfalls in den vorhandenen Katastralmappen einzuzeichnen , und
es sind hienach die berechneten Flächen der Cultur - und Classenabschnitte in das Grundpar --
cellenprotokoll jeder Gemeinde einzutragen.

Die Flächen der einzelnen Bonitätsclassen jeder Culturgattung sind derart zusammen-

zustellen , daß sich daraus der Gesammtsiächeninhalt der der Gemeinde ungehörigen , in die ein¬
zelnen Bonitätsclassen und Culturgattungen eingeschätzten Grundstücke ergibt.

Auf Grund der Classenzusammenstellung ist die Bezirksübersicht anzulegen , aus welcher

der Gesammtsiächeninhalt der in die einzelnen Bonitätsclassen und Culturarten eingeschätzten
Grundstücke für sämmtliche Gemeinden des Bezirkes , beziehungsweise der verschiedenen Classi-
sicationsdistricte , und die Summe für die letzteren und den Bezirk hervorzugehen hat.

In dieser Uebersicht ist nach Maßgabe des Flächeninhaltes und der Tarifsätze der

Reinertrag der einzelnen Bonitätsclassen , Culturarten , Gemeinden für die etwaigen Classi-

sicationsdistricte und für den Bezirk , sowie der durchschnittliche Reinertrag für das Joch einer

jeden Culturart in den einzelnen Gemeinden , etwaigen Classificationsdistricten und im Bezirke

zu berechnen.
Der Reinertrag aller demselben Lande angehörigen Bezirke zusammengenommen gibt

den Reinertrag für das ganze Land.

VI . Abschnitt.

Kecsamationsverfaljren.

§ . 37 .
Reklamationen.

Gegen die Ergebnisse der Einschätzung steht den Gemeinden , den Vertretern der aus
dem Gemeindeverbande ausgeschiedenen Gutsgebiete , sowie jedem einzelnen Grundbesitzer das

Recht zur Erhebung von Reclamationen zu , und zwar sowohl bezüglich der eigenen , wie
fremden Grundstücke:

a ) wegen unrichtiger Besitzanschreibung ( Jndication ) ;
b ) wegen unrichtiger Ermittlung des Flächenmaßes;

e) wegen vorkommender Fehler bei den aufgestellten Berechnungen;
6 ) wegen unrichtigen Ansatzes einzelner Grundstücke rücksichtlich ihrer Steuerpflicht oder

Steuerfreiheit;

e) wegen unrichtiger Einschätzung in den Classificationstarif.
Der Vorsitzende der Bezirks - Schätzungscommission hat die Ergebnisse der Einschätzung

des Bezirkes einerseits durch Offenlegung der Bezirksübersichten und der gemeindeweisen

Classenzusammenstellungen für den ganzen Bezirk , anderseits durch Zusendung der Grund-
parcellenprotokolle , der Mappenskizzen und der alphabetischen Verzeichnisse an die betreffenden
Vorsteher der Gemeinden und der ausgeschiedenen Gutsgebiete und eines individuellen Aus¬

zuges aus dem Vermessungs - und Schätzungsanschlage (Grundbesitzbögen ) für jeden einzelnen
Grundbesitzer zu veröffentlichen.
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Der Vorsteher der Gemeinde oder des auSgeschiedenen Gutsgcbietes hat das Einlan¬

gen der Einschätzungsoperate sofort mit dem Bemerken öffentlich kundzumachen , daß Einwen¬
dungen gegen die geschehene Einschätzung binnen einer Präclusivfrist von 45 Tagen vom

Tage dieser Kundmachung , und zwar nach Wahl des Reclamanten , entweder bei der Bezirks-
Schätzungscommission oder bei dem betreffenden Vorsteher schriftlich eingebracht oder mündlich

zu Protokoll gegeben werden können , und daß Reclamationen , welche nach Ablauf dieser
Präclusivfrist eingebracht werden , von der Bezirks - Schätzungscommission nicht mehr berück¬
sichtigt werden.

Die bei dem Gemeindevorsteher innerhalb der Reclamationsfrist angebrachten Recla¬

mationen müfsRi von demselben längstens acht Tage nach Ablauf dieser Frist der BezirkS-
Schätzungscommifsion vorgelegt oder eine Fehlanzeige erstattet werden.

§ - 38.

Verfahren über die Reclamationen in den Punktena), b), o).
Der Vorsitzende der Bezirks -Schätznngscmnmission erstattet bezüglich jener Fälle , welche

sich auf § . 37 in den Punkten a ) , d ) , e) beziehen , seine Anträge auf Grund der vom

Bezirks -Schätzungsreferenten , bezüglich Regulirungsgeometer , zu liefernden Aufklärungen an
den Vorsitzenden der Reclamationscommisfion , welcher über dieselben nach Einholung des tech¬
nischen Gutachtens des Vermeffungs - und Schätzungs - Landesinspectors entscheidet und insoweit
die Reclamationen begründet befunden werden , die Durchführung der Entscheidung durch den

Vorsitzenden der Bezirks - Schätzungscommission veranlaßt , insoweit sie aber unbegründet be¬
funden werden , Deren Zurückweisung verfügt.

Gegen diese Entscheidung ist keine weitere Berufung zulässig.

Zu jeder zum Zwecke der Untersuchung von Reclamationen gegen die Richtigkeit des
Flächenmaßes (§ . 37 , Punkt b ) etwa angeordneten Localerhebung ist der betreffende Recla-

mant mit dem Beifügen einzuladen , daß im Falle seines Nichterscheinens die Erhebung auch
in seiner Abwesenheit vorgenommen werden würde.

§ . 39.

In den Punktenä), e).
Die Reclamationen bezüglich jener Fälle , welche sich auf Z. 37 in den Punkten ä ) , a)

beziehen , werden von der Bezirks -Schätzungscommission geprüft.

Wird die Vornahme von Localerhebungen für unbedingt nothwendig erkannt , so sind

diese von dem Bezirks - Schätzungsreferenten und einem Mitglieds der Bezirks - Schätzungs¬

commission vorzunehmen und zu denselben außer den bei der Reclamation Betheiligten auch
die Gemeindevorstände oder zwei von ihnen zu bezeichnende Vertrauensmänner , dann die Ver¬
treter der selbstständigen Gutsgebiete als Vertrauensmänner mit dem Beifügen einzuladen,
daß auch im Falle des Nichterscheinens die Erhebungen vorgenommen würden.

Auf Grund der Prüfung , beziehungsweise der der Bezirks -Schätzungscommission vorzu¬
legenden Untersuchungsergebnisse , hat die Bezirks -Schätzungscommission über den Umstand , ob

und inwieweit den Reclamationen Folge zu geben sei oder nicht , Beschluß zu fassen und ihre

diesfälligen Anträge zur Berichtigung der beanständeten Einschätzung sammt allen Ein-

schätzungs - und Reclamationsacten der Reclamationscommisfion vorzulegen , welche über diese
Reclamationen endgiltig entscheidet , wobei sie ihre besondere Aufmerksamkeit auf die erforder¬

licke Gleichmäßigkeit in den Einschätzungsergebniffen jeder Gemeinde , jedes Bezirkes und der
Bezirke untereinander zu richten haben wird.
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8 . 40.

Steuerausgleichung.

Nach erfolgter Beendigung des Reclamationsverfahrens veranlaßt der Finanzminister
die Durchführung der diesfälligen Entscheidungsergebnisse in den Operaten der Grundsteuer¬

regelung , beziehungsweise die Berichtigung der Hauptzusammenstellungen der Reinerträge für
die Länder , Bezirke und Gemeinden und sonach die Steuerausgleichung im Sinne des H. 4
und legt den Ausweis über das definitive Resultat der Grundsteuerregulirung der Reichs¬
vertretung vor.

Artikel  H.

Ein Mitglied oder Ersatzmann der Centralcommission kann nicht gleichzeitig Mitglied

oder Ersatzmann einer Landes - oder Landes - Subcommifsion , einer Reclamations - oder Bezirks-

'Lchätzungscommission , ein Mitglied oder Ersatzmann einer Landes - , Landes - Subcommifsion
oder einer Neclamationscommission nicht gleichzeitig Mitglied oder Ersatzmann einer innerhalb
des Wirkungskreises derselben bestellten Bezirks -Schätzungscommifsion sein.

Artikel  III.

Das Gesetz vom 15 . December 1875 (R . G . Bl . Nr . 154 ) tritt mit dem Tage der
Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesetzes außer Kraft.

Artikel  IV.

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit.

Artikel  V.

Der Finanzminister ist mit dem Vollzüge dieses Gesetzes beauftragt.

Wien,  6 . April 1879.

Franz Joseph m. p.
Strenmyr w . p . Prelis m . p.

Verordnung der Minister für Cultus und Unterricht und der Finanzen
vom 3 . April 1879,

betreffend die behördliche Genehmigung jener Bauführungen , wegen welcher ein Anspruch
auf Herabminderung des Religionsfondsbeilrages gestellt wird.

(Reichögesetzblatt vom 30 . April 1879 , Nr . 55 .)

Bauführungen , auf Grund deren ein Anspruch auf Herabminderung des Religionsfonds¬

beitrages im Sinne der § § . 11 und 12 des Gesetzes vom 7 . Mai 1874 ( R . G . Bl.

Nr . 51 ) , dann der 4 , 9 Alinea 5 und 34 der Ministerialverordnung vom 25 . März
1875 ( R . G . Bl . Nr . 39 ) gestellt werden soll , sind vor der Inangriffnahme der zur Be¬

messung des Beitrages zuständigen Landesbehörde , in Fällen dringlicher Art aber der poli¬

tischen Bezirksbehörde , in deren Sprengel das Bauobject liegt , zur Genehmigung anzuzeigen.
Ausgenommen hiervon sind nur jene Baufälle , in denen nachgewiesen werden kann , daß

die Nothwendigkeit des Baues und die Kostenziffer bereits durch ein anderweitiges behördliches
Erkenntniß sestgestellt worden ist.
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In diesem Falle verbleibt es hinsichtlich der Frist zur Anzeige bei der Ministerial -Ver-
ordnung vom 4 . Jänner 1878 (R . G . Bl . Nr . 7) .

Die Landes - respective die politische Bezirksbehörde hat die Genehmigung nur dann aus¬
zusprechen, wenn die Bauführung zur Erhaltung der Vermögenssubstanz oder zum rationellen
Betriebe der Wirtschaft erforderlich erscheint. Ist dieselbe durch ein Verschulden des beitrags¬
pflichtigen Subjectes nothwendig geworden , so hat die Genehmigung nur mit dem Vorbehalte
zu erfolgen , daß für dieselbe in erster Linie das freie Einkommen des schuldtragenden kirch¬
lichen Besitzers aufzukommen hat.

In allen Fällen , wo durch die Genehmigung eine Abschreibung an dem gesetzlich bemessenen
Religionsfondsbeitrage herbeigeführt werden kann , welche die in dem Ministerialerlasse vom
4 . December 1878 , Z . 18 .526 bezeichnet Summe übersteigt , sind die Acten vor der Genehmi-
gung , in dringenden Fällen aber unmittelbar nach derselben dem Ministerium für Cultus und
Unterricht zur Entscheidung vorzulegen.

Wurde die Genehmigung nicht erwirkt , so geht dadurch jeder Anspruch auf Berücksich¬
tigung des betreffenden Aufwandes bei Bemessung des Religionsfondsbeitrages verloren.

Strcmayr m. p.

Verordnung der Justizministeriums vom 18 . April 1879,
betreffend die Zuweisung des Gebietes von Spizza zum Sprenget - es Bezirksgerichtes

Budua und des Kreisgerichtes Cattaro.

(Reichsgesetzblatt vom 2 . Mai 1879 , Nr . 60 .)

Auf Grund des Gesetzes vom 15 . April 1879 (R . G . Bl . Nr . 59 ) wird das durch
dieses Gesetz dem Königreiche Dalmatien einverleibte Gebiet von Spizza
dem Sprengel des Bezirksgerichtes Budua beziehungsweise des Kreisgerichtes Cattaro zugewiesen.

Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem oberwähnten Gesetze in Wirksamkeit.

Glaser m. p.

Verordnung des Finanzministeriums vom 4 . Mai 1879,
betreffend die Zuweisung des Gebietes von Spizza zum Steueramtsbezirke Budua.

(Reichsgesetzblatt vom 6 . Mai 1879 , Nr . 62 .)

Auf Grund des Gesetzes vom 15 . April 1879 (R . G . Bl . Nr . 59 ) wird das durch
dieses Gesetz dem Königreiche Dalmatien einverleibte Gebiet von Spizza in den die Finanz¬
verwaltung betreffenden Angelegenheiten dem Steueramte Budua , beziehungsweise der Bezirks¬
hauptmannschaft Cattaro und der Bezirksschätzungs -Commission für die Regelung der Grund¬
steuer in Cattaro , dann der Finanz -Bezirks -Direction Ragusa zugewiesen.

Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem erwähnten Gesetze in Wirksamkeit.

Pretis m. p.
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Im XXIII . Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1879 ist unter Nr . 61 die
Verordnung des Ministeriums des Innern vom 1 . Mai 1879 , betreffend die Aufhebung
der anläßlich der Pestgefahr verfügten Beschränkungen rücksichtlich des
Uebertrittes der Reisenden aus Rußland und Bulgarien über die Grenzen
der Monarchie , enthalten.

Im XXVI . Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1879 sind unter Nr . 66 enthalten:
Der Welt -Post -Vereins -Vertrag vom I . Iuni 1878 , geschlossen zwischen Oesterreich - Ungarn,
Deutschland , der Argentinischen Republik , Belgien , Brasilien , Dänemark
und den dänischen Colonien , Egypten , Spanien und den spanischen Co-
lonien , den Vereinigten Staaten von Nord - Amerika , Frankreich und den
französischenColonien,Großbritannien und verschiedenen Colonien , Britisch-
Indien , Canada , Griechenland , Italien , Japan , Luxemburg , Mexiko , Mon¬
tenegro , Norwegen , den Niederlanden und den niederländischen Colonien,
Peru , Persien , Portugal und den portugiesischen Colonien , Rumänien,
Rußland , Serbien , Salvador , Schweden , Schweiz und der Türkei ; das Ueber-
einkommen, vom 1. Juni 1878 , betreffend den Austausch von Briefen mit Werthangabe , ge¬
schlossen zwischen  Oesterreich - Ungarn , Deutschland , Belgien , Dänemark und ven
dänischen Colonien , Egypten , Frankreich und den französischen Colonien,
Italien , Luxemburg , Norwegen , den Niederlanden , Portugal und den por¬
tugiesischen Colonien , Rumänien , Rußland , Serbien , Schweden und der
Schweiz (beide abgeschlossen zu Paris am 1. Juni 1878 , von Seiner k. und k. apostoli¬
schen Majestät ratificirt zu Wien am 8 . April 1879 , die Ratificationen ausgewechselt zu
Paris am 26 . April 1879 ) ; und das Uebereinkommen vom 4 . Juni 1878 , betreffend den
Austausch von Postanweisungen , geschlossen zwischen  Oesterreich - Ungarn , Deutschland,
Belgien , Dänemark , Egypten , Frankreich und den französischen Colonien,
Italien , Luxemburg , Norwegen , den Niederlanden , Portugal , Rumänien,
Schweden und der Schweiz . (Abgeschlossen zu Paris am 4 . Juni 1878 , von Seiner
k. und k. apostolischen Majestät ratificirt zu Wien am 8 . April 1879 , die Ratificationen aus¬
gewechselt zu Paris am 26 . April 1879 .)

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume Oesterreich unter der
Enns vom 25 . April 1879 , Z . 2928 — ? i .,

betreffend die vollzogene Neuconstituirung der im politischen Bezirke Norneuburg gelegenen
Brtsgemeinde Mollnmnsdorf.

(Landesgesetzblatt vom 9 . Mai 1879 , Nr . 29 .)

Nachdem Seine k. und k. Apostolische Majestät mit Allerhöchster Entschließung vom
22 . November 1878 den Beschluß des niederösterreichischen Landtages vom 2 . October 1878,
betreffend die Trennung der im politischen Bezirke Korneuburg gelegenen Katastralgemeinde
Mollmansdorf von der Ortsgemeinde  Würnitz und deren Constituirung als selbstständige
Ortsgemeinde , zu genehmigen geruht haben , ist diese Trennung durchgeführt worden und die
Neuconstituirung der Ortsgemeinde  Mollmansdorf mit der vollzogenen Neuwahl der Ge-
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meindevertretung und der Angelobung der Mitglieder des neuen Vorstandes am 3 . März
1879 in Wirksamkeit getreten.

Dies wird zufolge Erlasses des k. k, Ministeriums des Innern vom 28 . November
1878 , Z . 15 . 763 , zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Erlaß der k. k, » ö . Slatthalterei vom 21 . Jänner 1879 , Z , 38 . 124,

M . Z . 28 .574,

betreffend die statistischen Nachweisungen über die Markt - und Durchschnittspreise.

Laut Zuschrift der k. k. statistischen Central - Kommission , ääo . 11 . December 1878,
Z . 2577 , sind in den Nachweisungen über die Markt - Durchschnittspreise  fol¬

gende Meng en einheiten  für die zu ermittelnden Preisangabe » in Anwendung zu bringen u . z.
für Weizen . 1 Hektoliter
» Roggen . 1
„ Mais . 1

„ Gerste . 1

" Hafer . 1

„ Haidekorn . 1 „
Erbsen . 1

„ Bohnen . 1
Linsen . 1

» Hirse . 1
„ Reis.

» Kartoffel . 1 Hektoliter

„ Rindfleisch . 1 Kilogramm
„ Wein . 1 Liter

„ Bier . 1 „
» Holz . 1 Raummeter

» Heu . 1 metr . Ctr . ( 100 Kilogr .)
" Stroh . 1 „ „

" Schafwolle . 1 „ „

Im Falle einzelne Maaren , für welche oben ein Hohlmaß als Mengeneinheit angeführt
erscheint , nach dem Gewichte gehandelt werden , oder umgekehrt , so könnte zwar der Durch¬

schnittspreis für die usuelle Verkehrs -Mengeneinheit ausgemittelt , doch müßte dieser jedenfalls

anmerkungsweise das Durchschnitts -Aeguivalent der oben vorgezeichneten Mengeneinheit bei¬
gefügt werden , z. B . Weizen : 1 metr . Centner — . . . . Hektoliter , oder Kartoffel:
1 metr . Centner — . . . Hektoliter , oder Reis : 1 Hektoliter — . . . metr . Centner.

Es sind daher die statistischen Nachweisungen über die Marktdurchschnittspreise pro 1878,
sowie für die folgenden Jahre mit Beachtung der oben bezogenen Bestimmungen zu verfassen
und ohne Überschreitung des vorgeschriebenen Termins anher einzusenden.

1 metr . Ctr . ( 100 Kilogr .)
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Erlaß des k. k. Reichs-KneqSmittistennms vom 13. Marz 1879 , Nr . 1780,
Abthetlung 2, (mtmnrl mit Statthalterei -Erlaß vom 27 . März 1879,

Z . 9456 , M . Z . 97 .356 ),
betreffend den Zeitpunkt der Anspruchsberechtigung auf die Mititürrnttuffung in den im

K. 161 : 4 lit . b der Instruktion zum Wehrgesehe bezeichneten Fällen.

Aus Anlaß dessen, daß über den Zeitpunkt der Anspruchsberechtigung auf die Militär-
Entlassung in den im § . 161 : 4 , lit . b der Instruktion zur Ausführung der Wehrgesetze be¬
zeichneten Fällen , bei den zur Verfügung der Entlassung berufenen Militär -Territorial -Be-
hörden Meinungsverschiedenheiten obwalten , findet die Ministerial -Jnstanz in theilweiser Er¬
läuterung der einschlägigen Instructions -Bestimmungen anzuordnen , daß die instanzmäßige Ver¬
handlung über die im Grunde des tz. 161 : 1, der erwähnten Instruction angesuchtc Militär-
Entlassung des dienenden älteren Bruders eingeleitet werden kann, sobald der einzige Bruder
desselben in das stehende Heer oder die Kriegsmarine ab ge stellt  wurde , und daß , beim
Vorhandensein der gesetzlichen Bedingungen , die Entlassung ohne Rücksicht auf den Umstand,
daß der Zeitpunkt derselben in den , etwa dem Einreihungstage  des assentirten einzigen
Bruders vorangehenden Zeitraum fällt , zu verfügen ist.

E >laß der k. k. n. ö, Statthalterin vom 14 . Mürz 1879 , Z 7539,
M . Z . 83 .984,

betreffend eine Erläuterung des § . 17 : 2 des Wehrgesetzes.

Das k. k. Ministerium für Landesvertheidigung hat mit Erlaß vom 6 . Februar 1879,
Z . 16 .669 als Erläuterung des § . 17 : 2 , des Wehrgesetzes anher eröffn-et , daß erwerbsun¬
fähige Großväter und verwitwete Großmütter väterlicher oder mütterlicherseits , bei dem Vor¬
handensein der erforderlichen gesetzlichen Bedingungen den gleichen Anspruch auf die zeitliche
Militärbefreiung oder Entlassung ihres einzigen Enkels haben , jedoch immer nur dann , wenn
der reclamirende Großvater oder die reclamirende Großmutter keinen Sohn hat , noch der leib¬
liche Vater des reclamirten Enkels am Leben ist.

Die Reclamation eines unehelich gebornen Enkels , oder auch eines ehelich gebornen.
aber von einer unehelich gebornen Mutter oder von einem solchen Vater abstammenden Enkels
ist gesetzlich unstatthaft.

Erlaß der k. k. u. ö. Statthalterei vom 18. März 1879 , Z . 8319,
M . Z . 83 .999,

betreffend die Zulassung des Sprengmittels ^Carboazotine^  zur Erzeugung und zum
allgemeinen Verkehre.

Das hohe k. k. Handelsministerium hat mit Erlaß vom 3 . März 1879 . Z . 4441 an
die Verwaltungen der k. k. priv . österr . Eisenbahnen Nachstehendes eröffnet:

Das k. k. Ministerium des Innern hat im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsmini¬
sterium der Firma Cahuc et de Soulages in Toulouse mit Erlaß vom 11 . October 1877,
Z . 13 .842 die Bewilligung zur Erzeugung und zum allgemeinen Verkehre einschließlich des

8
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Eisenbahn - Transportes innerhalb der im österreichischen Reichsrathe vertretenen Königreiche
und Länder für das Sprengmittel „ C arboazot ine" (ein dem Schwarzpulver ähnliches

Gemenge ) gegen Beobachtung der bestehenden oder noch zu gewärtigenden Sicherheits -Nor-

schriften ertheilt.

Hierbei wurde noch insbesonders vorgeschrieben , daß die Verpackung des Carboazotine,

bei welcher von einer Elaborirung in Patronen abgesehen wird , in doppelter Umhüllung zu

geschehen hat , wovon die äußere aus hölzernen Fässern oder Kisten , dagegen die innere aus
Säcken von dichtem Zwilch , analog dem Materiale der Pulversäcke zu bestehen hat.

Für den Transport sind bezüglich der Packgefäße und deren äußerer Bezeichnung ins¬

besondere die Bestimmungen des § . 66 , ^ IIueL 1 und 2 und der § . 71  und 72 der Spreng¬
mittel -Verordnung vom 2 . Juli 1877 , R . G . Bl . Nr . 68 , genau zu beobachten.

Nachdem nun die genannte Firma in Fischau bei Wiener Neustadt eine Fabrik zur Er¬

zeugung des Carboazotine errichtet hat , so wird die Verwaltung hiermit von der erfolgten

Bewilligung des Eisenbahn - Transportes dieses Sprengmittels verständigt und derselben unter
Einem in Ausführung der § § . 92 beziehungsweise 71 der bezogenen Verordnung je Ein

Exemplar der an den Verpackungsgefäßen der Fischauer Fabrik anzubringenden Plomben und
Placate übermittelt , welche letztere die genaue Bezeichnung des Präparates , den Namen des

Erzeugers , das Datum der Erzeugung , den Abdruck der Transportbewillignng und die Be¬
lehrung über das Oeffnen und Schließen der Packgefäße enthalten.

Decret der k. k. n . ö. Statthalterei vom 21 . April 1879 , Z . 13 .043 , an
die k. k. Polizei -Direction in Wien (M . Z . 102 .581 ) ,

betreffend die Lraiwportirung spitalsbedürftiger Schwerkranker in die Krankenhäuser.

CS ist in letzter Zeit wiederholt zur h . o. Kenntniß gekommen , daß spitalsbedürftige

Schwerkranke mitunter selbst des Nachts und aus großen Entfernungen mittelst Tragbahren
oder Wagen in eines der drei k. k. Krankenhäuser überbracht , wegen Platzmangel daselbst aber
nicht ausgenommen , von da in eines der beiden anderen Spitäler gewiesen wurden , aber aus
demselben Grunde keine Ausnahme fanden und endlich nach längeren gefahrbringenden Trans¬

porten in ihren früheren Aufenthaltsort zurückgebracht werden mußten , aus dem sie aus Rück¬
sicht für sie selbst oder ihre Umgebung entfernt worden waren.

Wenn auch die Hauptursache derartiger höchst bedauerlicher und in manchen Fällen

geradezu schädigender Uebelstände nur durch die Errichtung eines oder mehrerer , den Beleg¬
raum für spitalsbedürftige Kranke entsprechend vermehrenden Spitäler beseitigt werden kann,
was bei den bekannten Verhältnissen nicht so leicht und nicht so schnell , als es wünschenswert

wäre , geschehen kann , so kann doch durch die sachgemäße Anwendung der vorhandenen Mittel
eine theilweise Abhilfe getroffen werden , wenn in jenen Fällen , in denen die k. k. Polizei-
Commissariate bei der Abtransportirung von Kranken in die k. k. Krankenhäuser interveniren,

vorerst die Versicherung darüber eingeholt wird , ob in dem Krankenhause , in welches der

Kranke dirigirt werden soll , auch tatsächlich ein Krankenbett zur Verfügung steht.

Die k. k. Polizei -Direction erhält täglich die Belegraums -Ausweise der drei k. k. Kranken¬

anstalten , aus denen die Zahl der in denselben disponiblen Betten entnommen werden kann.
Ferner stehen die sämmtlichen k. k. Polizei -Commissariate untereinander in telegraphischer Ver¬

bindung und eine gleiche Verbindung besteht auch unter den drei k. k. Krankenanstalten.
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Bei diesen Verhältnissen wird es leicht zu vermeiden sein , daß Kranke über Veranlassung

eines Polizei - Commissariates in eine Krankenanstalt getragen oder gefahren werden , dessen
völliger Belag die Aufnahme nicht gestattet.

Die Polizei -Direction wird hiemit angewiesen , in diesem Sinne die k. k. Bezirks -Polizei-
Commissariate sofort zu instruiren , und werden von dieser Verfügung unter Einem die Direc-
tionen der drei k. k. Krankenhäuser , sowie der Wiener Magistrat , letzterer aus dem Grunde

in Kenntniß gesetzt , weil die in den Gemeindehäusern der einzelnen Bezirke vorhandenen Trag¬
bahren wohl auch zu solchen Krankentransporten benützt werden dürften und weil es anderseits
angezeigt erscheint , daß das städtische Sanitäts Personal hievon Kenntniß erhalte.

Gemkinderaths-Beschliiffe.

Vom 21 . März 1879 , Z . 1115.

Nachdem das Wasser des Pottschacher Wasserwerkes vollkommen hinreichend ist , wird
nach dem Anträge der Wasserversorgungs -Commission beschlossen , von der Vornahme weiterer

chemischer Analysen des Wassers der Kaiser Ferdinands - Wasserlcitung  ganz
abzusehen und das Stadtbauamt zu beauftragen , diejenigen Instandsetzungen der Pumpen vor«
zunehmen , die nothwendig sind , um das Kaiser Ferdinands - Wasserwerk im guten Stande
zu erhalten.

Vom 21 . März 1879 , Z . 916.

Die Vorschrift für Bestellung von Contrahenten für Neu - und Umpflaste¬
rungen und Makadamisirungen  wird genehmigt * ) .

Vom 21 . März 1879 , Z . 6026 (IV . Section ) .

Nach dem Anträge des Magistrates wird über das Ansuchen des Bezirksausschusses des
II. Gemeindebezirkes um Abänderung der statistischen Wochenberichte bezüglich der
Diphtheritis - Erkrankungen und Sterbefälle,  beziehungsweise um Publicirung dieser
Erkrankungen und Sterbefälle mittelst eines alle Gemeindebezirke umfassenden summarischen

Auszuges die Beibehaltung der bisherigen Form der statistischen Wochenberichte , jedoch mit der

Modification beschlossen , daß hinsichtlich des II . Gemeindebezirkes stets speciell angeführt werde,
wie viele der Erkrankungen und Sterbefälle auf die eigentliche Leopoldstadt und wie viele der¬
selben auf die übrigen Theile dieses Bezirkes entfallen.

*) Ist separat im Selbstverläge des Magistrates erschienen.
8 *
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Vom 4 . April 1879 , Z . 904-
Die Aufnahme von zwei provisorischen Sanitätsaufsehern  behufs Aushilfe

bei Durchführung der Desinfection der Wohnungen wird für die Dauer des Bedarfes ge¬
nehmigt.

Vom 4 . April 1879 , Z . 1462.

Die vom Magistrate im Einvernehmen mir der städtischen Buchhaltung und dem städti-
schen Bauamte in Bezug auf die Durchführung von Verbesserungen bei Pflaste¬
rung der von der Tramway befahrenen Straßen  gestellten Anträge werden ge¬
nehmigt und ist die Tramway Gesellschaft noch besonders aufzufordern , wo Doppelgeleise gelegt
sind, das Niveau genau einzuhalten , damit eine plane Fläche gebildet werde und keine Curven
entstehen.

Nom 4 . April 1879 , Z . 1470
Die Vorspa uns Umlage pro  1879 wird , wie im Vorjahre , mit 10 Kreuzer für

jedes vorspannspflichtige Pferd festgesetzt.

Vom 4 . April 1879 , Z . 1509.

Bezüglich der Handhabung der Hausordnung und Strafgewalt in den städti¬
schen Versorgungsanstalten  werden nachstehende Beschlüsse gefaßt:

1. Künftighin dürfen Strafen nur im Einvernehmen zwischen dem Verwalter , Controlor
und dem Hausarzte verhängt werden.

2 . Nur nüchterne und verläßliche Personen aus dem Pfründnerstande sind als Wächter
zu bestellen.

3 . Dem Traiteur wird die Verabreichung von Speisen und Getränken an Pfründner
nach der Sperrstunde untersagt.

4 . Die Armensection wird ersucht, bei den periodischen Inspicirungen der städtischen Ver¬
sorgungshäuser stets die Strafprotokolle einzusehen und über aüfällige Wahrnehmungen zu
berichten.

Vom 21 . April 1879 , Z . 1620 und 1824.
Der Gemeinderath beschließt, conform dem Vorgänge des k. k. Ministeriums für Cultus

und Unterricht hinsichtlich der Staatsmittelschulen , das Schulgeld an den städtischen
Mittelschulen,  und zwar bezüglich der unteren Classen von 24 auf 30 Gulden und be¬
züglich der oberen Classen von 30 auf 40 Gulden ö. W . v » m Schuljahre  1879/80 an
zu erhöhen.
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Vom 29 . April 1879 , Z . 1756.
Der Bericht des Magistrates , wonach das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht

mit dem Erlasse vom 20 . Jänner 1879 , Z . 699 , die k. k. Schulbücher -Verlags -Direction
ermächtigt hat , von nun an bei allen für Rechnung der Commune Wien  aus dem k. k.
Schulbücher - Verlage beizustellenden Armenbüchern die Provision  mit 20 "/o vom
Crudums - und mit 10 "/^ vom Einbandspreise zu berechnen , wird zur Kenntniß genommen.

L11.

MaMrilts -Vrrardmmgkii und Versiigungrn.

Schreiben nn snmmtliche Dnctore» der Mediri », Magister der Chirurgie uud
Wundärzte iu Wien vom 12. April 1879 , M . Z . 58 .793/VIII,

betreffend die Ausnahme non Geisteskranken auf die psychiatrische Klinik und Abtheitung

im Wiener k. k . allgemeinen Krankenhause.

Mit dem hohen Erlasse der k. k. n. ö. Statthalterei vom 4 . October 1875 , Z . 5828,
ist für die Abgabe von Geisteskranken , welche entweder aus der häuslichen oder aus der Pflege
von Privat - Irrenanstalten in jene der n. ö. Landes -Jrrenanstalten abgegeben werden , anstatt
der bis dahin vorgeschriebenen Krankengeschichte die Ausfüllung eines eigenen Fragebogens
angeordnet worden.

In Folge einer Eingabe der Direction des k. k. allgemeinen Krankenhauses , welche
darüber Klage führt , daß nicht selten einer Geisteskrankheit verdächtige Individuen mit gänzlich
inhaltslosen und unbrauchbaren Pareres oder Beschauzetteln zur Beobachtung der psychiatrischen
Klinik (Beobachtungszimmer ) abgegeben werden , sah sich nun der k. k. Statthalter von Nieder-
österreich bestimmt , mit dem h. Erlasse vom 13 . Februar 1879 , Z . 38479 , anzuordnen , daß
von dem Arzte , welcher eine derartige Abgabe veranlaßt , ein Parere nach dem nachstehenden
Formulare ausgefertigt werde.

Wovon Euer Wohlgeborsn zur Kenntnißnahme und Darnachachtung in die Kenntniß
gesetzt werden.
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Parere
behufs Aufnahme aus die psychiatrische Klinik und Abtheilung (vul §o Beobachtungs-

zimmer ) im Wieiter k . k . allgemriileit Kealtkenhause.

1 . Vor - und Familienname:
2 . Alter : Stand : Religion:

3 . Charakter oder Beschäftigung:
4 . Geburtsort : Vaterland:

5 . Zuständigkeit:
6 . Letzter Wohnort:

7 . Wegen welcher Anlässe vbee Cvnslicte erschien
der Aufzunehmende geistig anormal?

8 . Welche Krankheilszeichen beobachtete oder erfuhr
der Aussteller des Parcres?

9 . Wie lange dauert die Krankheit?

Ist sie periodisch oder recidive?

10 . Welche etwaigen Ursachen der Erkrankung sind
bekannt?

11 . Erscheint der Kranke störend oder gefährlich,
wodurch?

12 . Anmerkung.

Datum : Unterschrift des ausstrtlenden Arztes:

Schreiben an sämmtliche Doctoren der Mediein , Magister der Chirurgie und
Wundärzte in Wien vom 12 . April 1879 , M . Z . 74 .759/VIII,

betreffend die Erstattung von Krankheitsanzeigen von Dysenterie (Ruhr ) .

Die k. k. n . ö. Statthalterei hat zufolge Erlasses vom 3 . December 1878 , Z . 12 .592

(intimirt mit h . o. Schreiben vom 24 . Jänner 1879 , Z . 243 ) , den praktischen Aerzten und
Spitälern die Anzeige -Erstattung bezüglich gewisser Jnsections -Krankheiten zur Pflicht gemacht
und hiefür eigene Anzeigeformularien hinausgegeben.

Ueber Antrag des n . ö. Landes - Sanitätsrathes hat nun der k. k. Statthalter von
Niederösterreich mit dem Erlasse vom 20 . März 1879 , Z . 9235 , angeordnet , daß künftighin
auch jeder ausgesprochene Fall von Dysenterie ( Ruhr ) zur behördlichen Anzeige zu bringen
sein wird.

Die k. k. Hof . und Staatsdruckerei wird unter Einem angegangen , bei der Neuauflage

dieser Anzeigeformularien die Aufnahme der Dysenterie in den Kopf dieser Blanquette zu ver¬
anlassen , und wird bei diesem Anlasse auch eine formelle und sthlistische Aenderung vorge-

nommen , wie dies aus dem nachstehenden Formulare ersichtlich ist.
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Krankheits-Anzeige
für Cholera , Flecktyphus , Abdominaltyphus , Blattern , Scharlach . Diphtheritis,

Dysenterie, ägyptische Augenentchndung.

K r a n k heit

r->
L>

Vor - und Zunahme

Alter

K

Bezirk (Ort)

Straße

Haus Nr.

Stockwerk , Parterre,
Souterrain

«>c:n

§
N

Art

Ort

Erkrankung

Abgabe in ein Spital

A u m erkuug

Bei Blattern

L r-

« " Z

r-»

Ob mit Erfolg
oder nicht geimpft

Besucht der Kranke oder
seine Wohnungsgenossen

eine öffentliche , Privat¬
schule oder Kinder-

bewahranstalt — und
welche?

Sind sanitäre Gebrechen
in der Wohnung oder
im Hause vorhanden?

welche?

(in welches ?)

Datum der Anzeige. Unterschrift.

Nedigirt und herauögegebeu vom Magistrate . — Druck von Earl Gerold ' s Sohn in Wien.





Verordnungsblatt.

Herausgegeben vom

Magistrate der Reich sh an-t-„„dResidenzstadt Wien.
Iahrg . 1879 . (Ausgegkbcn und versendet am 25. August 1879.) Ar . 5.

I.

Reichs- und Landesgesetze und Verordnungen.

Verordnung des Ministers für Cultns und Unterricht vom 7. Mai 1879,
betreffend die Höhe des Schulgeldes an den Staatsmittelschuten in Wien.

(Reichsgesetzblatt vom 28 . Mai 1879 , Nr . 70 .)

Auf Grund des H. 3 des Gesetzes vom 9 . April 1870 ( R . G . Bl . Nr . 46 ) wird
die im § . 4 der Verordnung des Leiters des Ministeriums für Cultus und Unterricht vom
19 . April 1870 ( R . G . Bl . Nr . 63 ) enthaltene Bestimmung über das Ausmaß des Schul¬
geldes an den Staatsmittelschulen in Wien dahin abgeändert , daß dasselbe vom Schuljahre
1879/80 ab mit dreißig (30 ) Gulden für die vier unteren und mit vierzig (40 ) Gulden für
die höheren Claffen festgestellt wird . ^ ^

> _ Stremayrw. p.

Gesetz vom 26 . Mai 1879,

betreffend die Anwendung des § . 5 des Gesetzes vom 6 . April 1870 (R . G . Bl . Nr . 42)
zum Schutze des Brief - und Schriftengeheimniffes auf Fälle der Desinficirung von Briefen.

(Reichsgesetzblatt vom 10 . Juni 1879 , Nr . 79 .)

Zur Beseitigung von Zweifeln über die Anwendung des § . 5 des Gesetzes vom
6 . April 1870 (R . G . Bl . Nr . 42 ) zum Schutze des Brief - und Schriftengeheimniffes auf
Fälle der Desinficirung von Briefen finde Ich mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichs,
rathes anzuordnen , wie folgt:

§ 1.
Dre Bestimmung des § . 5 des Gesetzes vom 6 . April 1870 (R . G . Bl . Nr . 42 ) zum

Schutze des Brief , und Schriftengeheimniffes — wonach solche Vorschriften der Strafproceß-
9
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ordnung , der Briefpostordnung und der Concursordnung , welche aus gebieterischen Rück¬
sichten des öffentlichen Wohles von dem Verbote der Eröffnung von Briefen Ausnahmen
feststellen, durch das erwähnte Gesetz zum Schutze des Brief - und Schriftengeheimnisses nicht
berührt werden und somit in Wirksamkeit zu bleiben haben — erstreckt sich auch auf solche
gesetzliche Bestimmungen , durch welche bei drohender Einschleppung ansteckender Krankheiten
die amtliche Eröffnung von Briefen zum ausschließlichen Zwecke ihrer Desinficirung an¬
geordnet wird.

§. 2.

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit.

Schön brunn,  am 26 . Mai 1879.

Franz Joseph m x>
Alrcmuyr w. p. ^ ustr m. x.

Im XXX . Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1879 ist unter Nr . 82 die

Verordnung des Ministeriums des Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium für Cultus
und Unterricht vom 30 . Mai 1879 , betreffend neue Bestimmungen über die Auf-

nähme von Praktikanten für den Staats baudienst , die Erlangung einer be¬
soldeten Anstellung in demselben , und die Prüfung für den Staatsbaudienst,
enthalten.

Verordnung des Justizministeriums vom 27 . Mai 1879,

betreffend die Errichtung des Kreisgerichtes Wadowice im Königreiche Galizien und
Lodomerien.

(Reichsgesetzblatt vom 17 . Juni 1879 , Nr . 85 .)

Mit Allerhöchster Genehmigung wird im Sprengel des Oberlandesgerichtes Krakau
für den Gebietsumfang der Bezirksgerichte : Andrychau , Biala , Iordanäw , Kalwarya , Koty,
Makäw , Milowka , Mhslänice , Oswiecim , Sahbusch , Slemien und Wadowice , welche aus
dem Sprengel des Landesgerichtes Krakau ausgeschieden werden , auf Grund des Gesetzes
vom 26 . April 1873 (R . G . Bl . Nr . 62 ) ein Kreisgericht mit dem Amtssitze zu Wadowice
errichtet . Dieser Gerichtshof hat in seinem Sprengel auch die Handelsgerichtsbarkeit aus-
zuüben.

Für die Stadt Wadowice und den Bezirk ihrer Umgebung mit dem Gebietsumfange
des gegenwärtigen Bezirksgerichtes Wadowice wird ein städtisch - delegirtes Bezirksgericht
in Wadowice zur Besorgung der einem solchen .Bezirksgerichte obliegenden civil - und straf¬
gerichtlichen Angelegenheiten bestellt , dagegen das dermalige Bezirksgericht in Wadowice aus¬
gelassen.

Mit dem Beginne der Amtswirksamkeit dieses Gerichtshofes und städtisch-delegirten Be¬
zirksgerichtes , welcher nachträglich bestimmt und bekannt gemacht werden wird , hat das Landes¬
gericht in Krakau seine Amtsthätigkeit in Betreff der oberwähnten aus seinem Sprengel
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ausgeschiedenen Bezirksgerichte , ferner daS dermalige Bezirksgericht Wadowice seine Amts-
thätigkeit einzustellen.

Der Gerichtsstand des Landesgerichtes Lemberg als Landtafelbehörde und des LandeS-
gerichtes Krakau als Bergbehörde wird durch diese Verordnung nicht berührt.

Glaser w . x.

Im XXXIV . Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1879 ist unter Nr . 93 das
Gesetz vom  11 . Juni 1879 enthalten , womit für die im Reichsrathe vertretenen König¬
reiche und Länder die Beistellung der während des Friedenszustandes von dem
stehenden Heere , der Kriegsmarine und der Landwehr benöthigten Unter¬
künfte und Nebenerfordernisse geregelt wird.

Anschließend hieran sind im XXXV . Stück des Reichsgesetzblattes enthalten:

Unter Nr . 94 die Verordnung des Ministeriums für Landesvertheidigung
und des Finanzministeriums vom 1. Juli 1879 zur Durchführung des vorstehend
bezeichneten Einquartierungsgesetzes , und

unter Nr . 95 die Kundmachung des Ministeriums für Landesvertheidigung
und des Finanzministeriums vom 1. Juli  1879 , womit der auf Grund des § . 30
des Einquartierungsgesetzes (R . G . Bl . Nr . 93 ) festgesetzte Zins tarif und die Einreihung
der Gemeinden in die zehn Zinsclassen dieses Tarifes  verlautbart werden.

Verordnung des Justizministeriums vom 14 . Zum 1879,
betreffend die Zuweisung der Brtsgemeinde Lucinico zu dem Sprengel des städtisch

delegirten Bezirksgerichtes Görz.

(Reichsgesetzblatt vom 2 . Juli 1879 , Nr . 97 .)

Auf Grund des § . 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 ( R . G . Bl . Nr . 59 ) wird
die Ortsgemeinde Lucinico aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Cormons ausgeschieden und
jenem des städtisch-delegirten Bezirksgerichtes Görz zugewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1. September 1879 in Wirksamkeit.

Stremayr w . p.

Im XXXVII . Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1879 ist unter Nr . 100 die
Kundmachung des Ministeriums für Landesvertheidigung vom 16 . Juli 1879
enthalten , betreffend das im Einvernehmen mit den übrigen betheiligten Centralstellen ver¬
faßte Verzeichniß über die den anspruchsberechtigten Unterofficieren im
Sinne des Gesetzes vom 19 . April 1872 vorbehaltenen Dienstposten , dann
der Beamten s - und sonstigen Stellen , bezüglich deren den Anspruchsberech¬
tigten ein Vorzug eingeräumt ist.

9 *
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Mit dem Statthalterei - Erlaß vom 29 . März 1879 , Z . 8689 , M . Z . 91 .708 , wurden die
Aenderungen in einigen Tarifanfätzen  der von der k. k. n . ö. Statthalterei unterm

15 . Mai 1877 , Z . 11 .648 erlassenen Taxe für Arzneien,  welche für die in häuslicher
Behandlung stehenden Armen  auf Kosten des Fondes der drei Wiener Krankenhäuser und

des Wiener allgemeinen VersorgungsfondeS verschrieben werden , bekannt gegeben . Dieselben

haben vom 1 . Jänner 1879 an Giltigkeit.

Auszug aus dem Erlasse der k. k. n. ö. Statthalterei vom 9. April 1879,
Z 10 .833 , M Z . 102 .594,

den Instan )en)ug bei Entstehung von Privatgeschäfts - Vermittlungsconceffronen betreffend.

.Bei diesem Anlasse wird jedoch dem Magistrate
eröffnet , daß das hohe k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlaffe vom 1 . April l . 9 . ,

Z . 993 , ausgesprochen .hat , daß die Norm für die Ertbeilung und Entziehung von
Privatgeschäfts - Vermittlungen  in dem Staatsministerial -Erlasse vom 28 . Februar

1863 , Z . 2306 (h. o. Jntimation vom 17 . März 1863 , Z . 9791 ) gegeben ist und hienach

die Statthalterei , von welcher die Verleihung ausgeht , auch als die zur Entziehung von Pri-
vatgeschäfts -Vermittlungsconcefsionen competente Behörde anzusehen ist.

Der Magistrat wird daher beauftragt , künftighin verkommenden Falls die Entziehung
von Dienst - und überhaupt Privatgeschäfts - Vermittlun gsconcessionen

nicht wie bisher , selbst auszusprechen , sondern derlei Verhandlungsacten hieher zur Ent¬
scheidung in erster Instanz  vorzulegen.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 13 . April 1879 , Z . 11 .468,
M . Z . 105 .073,

die Ertheilung von Haufirbewilligungen betreffend.

Es sind in neuester Zeit Fälle vorgekommen , daß einige Bezirkshauptmannschaften , be¬
ziehungsweise Magistrate Hausirern , deren fester Wohnsitz außerhalb des Bereiches dieser Be-

Hörden gelegen ist , nach dem Erlöschen ihrer ursprünglichen , von der , nach dem Wohnsitze

derselben zuständigen politischen Behörde ausgestellten Hausirpässe , selbst ohne vorausgegan¬
genem Einvernehmen mit dieser letzteren , neue Haufirbewilligungen ertheilt haben.

Da ein derartiger Vorgang den Bestimmungen der Aß . 5 und resp . 7 der 2 . Alinea

des Z. 9 des kaiserlichen Patentes vom 4 . September 1852 (R . G . Bl . Nr . 252 ) , wornach
zur Ausfolgung von Hausirbewilligungen , beziehungsweise zur Verlängerung der Dauer der¬
selben nur jene Behörden competent sind , in deren Bereiche der feste Wohnsitz des Hausirpaß-

werbers liegt , widerstreitet und hiedurch auch in paßpolizeilicher Beziehung Unzukömmlichkeiten

entstehen , überdies auch die Einbringung der Steuern von den Jahre lang außer der Heimat

herumziehenden Hausirern , wenn nicht unmöglich gemacht , so doch sehr erschwert wird , so hat

sich das hohe k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse vom 31 . v . M ., Z . 14 .458,

zur Anordnung veranlaßt gesehen , daß von Seite der Unterbehörden bei Ertheilung von

Hausirbewilligungen an Personen dieser Art , ein den obbezogeuen gesetzlichen Bestimmungen
conformer Vorgang beobachtet werde.

Ich fordere sonach den Magistrat auf , sich bei der Ausstellung von Haufirpäffen genau

an die obcitirten gesetzlichen Bestimmungen zu halten.
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Erlaß des k. k. Mimstenums des Innern vom 12 . Mai 1879 , Z . 002,
(intimirt mit Statthalterei -Erlaß vom, 22 . Mai 1879 , Z . 16 .411 , M . Z . 135 .010 ) an
die Dynamit -Actien Gesellschaft , vormals Alfred Nobel L Comp , in Hamburg , zu Händen
der General -Repräsentanz für Oesterreich : Mahler und Eschenbacher , Wien , I . Wallfisch¬

gasse 4,

betreffend die Zulassung des Sprengmittels „ D ynamit  I " zur Erzeugung und zum
allgemeinen Verkehr.

Das k. k. Ministerium des Innern findet im Einvernehmen mit dem k. k. Handels¬
ministerium und mit dem k. k. Reichs -Kriegsministerium in Folge des von der bestandenen
Sprengmittel -Firma Alfred Nobel L Comp , nunmehr „Dynamit -Actiengesellschaft , vorm . Alf.
Nobel L Comp , in Hamburg " durch die Herren Mahler und Eschenbacher gestellten Ansuchens
und auf Grund der durch das k. k. technisch-administrative Militärcomito im Einvernehmen
mit der k. k. technischen Hochschule in Wien vorgenommenen Prüfung und Begutachtung das
von der genannten Firma schon bisher mit provisorischer Bewilligung erzeugte Sprengmittel
Dynamit  I bestehend aus:

Nitroglycerin . . . . 70 bis 76 Hi
Kieselguhr . 30 24 A

nunmehr im Sinne der Sprengmittel -Verordnung vom 2 . Juli 1877 , R . G . Bl . Nr . 68
innerhalb des im österreichischen Reichsrathe vertretenen Ländergebietes zur Erzeugung und
zum allgemeinen Verkehre , einschließlich des Eisenbahntransportes gegen genaue Beobachtung
der bestehenden oder noch zu gewärtigenden Sicherheitsvorschriften und mit nachstehenden Be¬
dingungen zuzulassen:

1. Auf das Dynamit 1, welches in jener gegenwärtigen Zusammensetzung und Darstel¬
lung dem Staatsmonopole nicht unterliegt und auch nicht als Munition im Sinne des Waffen¬
patentes vom Jahre 1852 anzusehen ist, haben zunächst die Sicherheitsvorschriften der Spreng¬
mittelverordnung vom Jahre 1877 Anwendung zu finden.

2 . Für die Erzeugung ist im Allgemeinen eine Kieselguhr von genügender Saugfähig¬
keit anzuwenden , welche im Wesentlichen die Beschaffenheit der bei der commifsionellen Unter¬
suchung vorgelegenen Guhrmuster besitzen und insbesonders frei von Steintheilen (Quarz¬
körnchen) sein muß.

3 . Soll Dynamit I mit höherem , jedoch niemals 76 ^ übersteigenden Nitroglycerin¬
gehalte erzeugt werden , so ist sich nur einer Guhr zu bedienen , welche noch keine zu starke
mechanische Alternation erfahren hat ; auch muß bei Durchmengung der Guhr mit dem Nitro¬
glycerin die Guhr möglichst geschont werden , damit sie ihre Saugfähigkeit behalte.

4 . Für die Herstellung von Dynamit I mit geringerem Nitroglyceringehalte (etwa 73
bis 70 A ) kann die Saugfähigkeit einer besser saugenden Kieselguhr wohl durch einen jeweilig
zu ermittelnden Zusatz von Federweiß (Specksteinpulver , Talkpulver ) bis zu 3 ^ im Maximum
unbedenklich herabgesetzt werden , doch hat sich die Fabriksleitung immer selbst davon zu über¬
zeugen, daß das so entstehende Aufsaugemittel das Sprengöl unter allen praktisch in Betracht
kommenden Umständen verläßlich sesthalte und bleibt dieselbe für die Einhaltung der diesfalls
durch den § . 34 der Sprengmittelverordnung gebotenen Vorsicht jedenfalls haftbar.

In Betreff des Eisenbahntransportes sind die im ß . 71 der Sprengmittelverordnung
Vvlgoschriebeueu Erfordernisse , nämlich:

a) die genaue Bezeichnung , welche das Präparat ', dessen Sorte , die Firma des Erzeugers
und das Datum der Erzeugung zu enthalten hat,

b) die ministerielle Transportbewilligung , und
*
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o) die Plombenabdrücke in je 50 Exemplaren unmittelbar an das k. k. Handelsministerium
zur Betheilung der Eisenbahnverwaltungenvorzulegen.
In Folge der gegenständlichen Zulassung des Dynamit I treten die für dessen Erzeu¬

gung und Absatz bisher bestandenen provisorischen Bewilligungen außer Kraft und Wirk¬
samkeit.

Was endlich die von der genannten Firma gleichfalls erbetene Zulassung der beiden
Sprengmittel Dynamit II und III betrifft, so wird die diesfäüige Entscheidung in Folge des
neuerlich gestellten Ansuchens, daß die Bezeichnung derselben wegen des dabei zur Verwendung
beabsichtigten gelatinirten Dynamits in Gelatine-Dynamit Nr. I und II abgeändert werde und
mit Rücksicht auf die dadurch nothwendig gewordene Amtshandlung, mit dem Bemerken in
Vorbehalt genommen, daß die Erzeugung der beiden Sprengmittel Dynamit II und III bis
zur hierortigen Entscheidung über die vorerwähnten Aenderungen genau im Sinne der bis¬
herigen provisorischen Bewilligungen stattzusinden habe.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 12. Mai 1879, Z. 14.082,
M. Z . 122.887,

betreffend die Gewährung von Fahrpreisermäßigungen bei dem Transporte armer Kranker
und deren Begleiter auf österreichischen Bahnen.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlaß vom 26. April 1879, Z. 3121,
aus Anlaß eines besonderen Falles mit Bezug auf die dortämtlichen Erlässe vom6. März und
2 . September 1877, Z. 2830 und 12.541 *) anher eröffnet, daß nach einer Mittheilung des

*) Erlast der k. k. n. ö. Statthalterei vom 17 . März 1877 , Z. 7628,
M Z 174 686

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlaß vom 6. März l. I -, 2830, Folgendes anher
eröffnet:

Anläßlich des Ansuchens eines Landesausschusses, damit für die von Gemeinden in die allgemeinen
öffentlichen Kranken- oder Irrenanstalten abgestellten, oder von dort übernommenen Kranken und Reconvales-
centen sammt der nöthigen Begleitung, auf Grund von Armuths - und Zuständigkeitszengnissen in Fällen der
ersten Art, und auf Grund einer mit Berufung auf diese Zeugnisse von der Verwaltung der Anstalt er¬
folgten Bestätigung in Fällen der zweiten Art , angemessene Fahrpreisnachlässe für den Transport auf
Eisenbahnen zugestanden werden, wurde zufolge Mittheilung des k. k. Handelsministeriums vom 27. Februar
d. I ., Z . 5507, laut des dahin gelangten Berichtes der General -Direction der k. k. Priv. Kaiser Franz
Josefbahn als derzeit geschäftsführendenDirection der Eisenbahndirectoren-Conferenz, ddto. 19. Februar
1877 seitens der österreichischen Bahnverwaltungeu der Beschluß gefaßt, armen Kranken bei deren Be-
förderung in die öffentlichen Kranken- oder Irrenanstalten , beziehungsweise Reconvalescenten bei deren
Rückkehr in die Heimatsgemeinde, nach Maßgabe der einzelnen Fälle, sowie bisher Begünstigungen ge¬
währen zu wollen, jedoch eine bindende Verpflichtung in dieser Hinsicht nicht zu übernehmen.

Hievon sind die Verwaltungen der Communal-Krankenanstalten in Wien zu verständigen.

Erlast der k. k. n. ö. Statthalterei vom 28 . September 1877 , Z. 27 .518,
M . Z. 174 .686.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlaß vom 2. September l. I ., Z . 12.541,
Nachstehendes anher eröffnet:

Anläßlich eines speciellen Falles , wo bei Transportirung einer zahlungsunfähigen Irrsinnigen aus
einer Landes-Jrrenanstalt in die andere, die mit dem hierortigen Erlaffe vom 6. März 1877, Z . 2830,
bekannt gegebene Eisenbahn- Fahrpreisermäßigung mit dem Bedeuten verweigert worden war, daß diese
Begünstigung nur für die Gemeinden Geltung habe , wenn sie arme Kranke in öffentliche Heilanstalten



107

k. k. Handelsministeriums vom 22 . Februard. I ., Z. 14.897— 1878 für die Verkehrslinie
der Südbahn das Ansuchen um die Gewährung von Fahrpreisermäßigungenfür arme Kranke
und deren Begleiter, nicht an die betreffende Bahnstation, sondern an die Generaldirection
entweder directe, oder im Wege des nächsten Verkehrsinspectorates zu stellen ist.

befördern oder von dort abholen, hat ein Landesausschuß das Ansuchen um die Ausdehnung der zugestan¬
denen Fahrpreisermäßigung auch auf die Fälle ersterwähnter Art gestellt.

Das k. k. Handelsministerium hat nun mit Zuschrift vom 25. August d. I ., Z . 25.817, als Er-
gebniß der diesfalls eingeleiteten Verhandlung anher mitgetheilt , daß zufolge des an das genannte
Ministerium gelangten Berichtes der Direction der Kaiserin Elisabethbahn als derzeit geschäftsführenden
Verwaltung der Conferenz der österreichischen Eisenbahndirectoren nach Beschluß der Letzteren der Umstand,
daß die Abstellung eines Irrsinnigen in die Krankenanstalt nicht von einer Gemeinde veranlaßt wurde,'
keinen Grund abgeben soll, für die Beförderung eines solchen armen Kranken einen ermäßigten Fahrpreis
zu verweigern. Die Bahnverwaltungen behalten sich daher Vvr, auch für den Transport von Kranken und
Irren , welche von den Spitalsverwaltungen , beziehungsweise Landesausschüssen aus den öffentlichen
Spitälern anderer Provinzen und Länder in das heimatliche Kranken- oder Irrenhaus überführt werden,
nach Maßgabe der einzelnen Fälle Fahrpreisermäßigungen zu gewähren, ohne jedoch in dieser Hinsicht
allgemein bindende Verpflichtungen zu übernehmen.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf den hierämtlichen Erlaß vom 17. März l. I .,
Z . 7628, zur entsprechenden weiteren Verfügung in Kenntniß gesetzt.

Erlast der k. k. n. ö. Statthalterei vom 5 . November 1877 , Z. 3 :1.505,
M . Z . 174 .08t ».

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlaß vom 27. October l. I ., Z . 15.419, mit
Beziehung auf die Erlässe vom 6. März und 2. September d. I ., Z . 2830 und 12.541, anher eröffnet,
daß das k. k. Handelsministerium der k. k. Betriebsdirection der Dalmatiner Staatseisenbahn mit Erlaß
vom ^ 0. October d. I ., Z . 31.723, die Bewilligung ertheilt hat, jene armen Kranken oder Irren , welche
von Seite der Gemeinden oder Spitalsverwaltungen in öffentliche Kranken- oder Irrenhäuser befördert
oder von dort abgeholt werden, sammt dem eventuell nöthigen Begleiter gegen Lösung einer halben Fahr¬
karte III . Classe, in der III . Wagenclasse befördern zu dürfen.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf die hierämtlichen Erlässe vom 17. März und
28. September l. I ., Z . 7628 und 27.518 zur entsprechenden weiteren Verfügung in Kenntniß gesetzt.
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II.

Gemeinderaths - Beschlüjfe.

Vom 17 . und 21 . Jänner 1879 , Z . 5832 und vom 11 . März 1879 , Z . 391 . *)

Die zur Anschaffung von Lehrer - und Schülerbibliotheken bewilligten Gründungsdotationen
bleiben bei der städtischen Hauptcasse erliegen . Die Oberlehrer sind anzuweisen , die Bücher im
Einvernehmen mit dem Lehrkörper und einem dazu bestimmten Mitglied ? des Ortsschulralhes
auszuwählen und anzuschaffen und längstens bis zum Schluffe des Schuljahres die Rechnungen
dem Magistrate zur Zahlungsanweisung vorzulegen.

Vom 9 . Mai 1879 , Z . 2144.
. . Vom nächsten Schuljahre an wird bei sämmtlichen städtischen

Mittelschulen in den Riegen der Schüler aus den unteren Classen die Zahl der Turnenden
mit 30 und in den Riegen der Schüler aus den oberen Classen mit 20 festgesetzt.

Vom 9 . Mai 1879 , Z . 1727 und 1880.

Nach dem Magistratsantrage werden die Leiter der städtischen Mittel -Bürger und Volks¬
schulen aufgefordert , eine fleißige Lüftung der Lehrzimmer , Zeichensäle und  Turn-
locali täten  durch Oeffnen der Fenster , und zwar:

s ) in den mit gewöhnlicher Ofenheizung und keiner  Ventilation versehenen Schulen das
ganze Jahr hindurch : in den Ferialtagen in der Zeit zwischen 12 und 2 Uhr , an Schul¬
tagen nach dem vor - und nachmittägigen Unterrichte;

d) in den mit Central - oder Ofenheizung uud Ventilation versehenen Schulen das ganze
Jahr hindurch : in den Ferialtagen in der Zeit zwischen 12 und 2 Uhr , an Schultagen
außer  der Heizperiode nach dem vor - und nachmittägigen Unterrichte , während  der
Heizperiode aber nur nach dem vormittägigen Unterrichte zu veranlassen.
Bei jenen Schulen , welche eine schlechte Ventilation haben , ist wie bei Schulen mit

gewöhnlicher Ofenheizung ohne Ventilation vorzugehen.
Unter Einem wird der Magistrat angewiesen , den Schulleitern neuerlich die Vorschrift

über Schulreinigung rc. in Erinnerung zu bringen.

Vom 16 . Mai 1879 , Z . 4722 ex 1878.

Der Gemeinderath genehmigt ein Normallehrmittel - Verzeichniß  für die Wiener
städtischen Volks - und Bürgerschulen und faßt weiters nachstehende Beschlüsse:

Die Anschaffung der notwendigen Lehrmittel hat bei neuen Schulen bis auf Weiteres
auf die gewöhnliche Weise zu geschehen,,nämlich durch den Ortsschulrath mit Beiziehung des
Custos und Leiters der betreffenden Lehranstalt.

*) Vergl . weiter unten den Gemeinderathsbeschluß vom 13 . Juni 1879 , Z . 823.
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Die Anschaffung der nothwendigen Lehrmittel hat künftighin in folgender Weise zu ge¬
schehen:

a ) Bezüglich jener Lehrmittel , welche in einem bestimmten Verlage erscheinen oder von be¬

stimmten Erzeugern hergestellt werden , hat sich der Magistrat mit dem betreffenden

Verleger , resp . Erzeuger wegen Feststellung des Preises in ' s Einvernehmen zu setzen
und über das Ergebniß dem Gemeinderathe zu berichten.

b ) Die übrigen Lehrmittel sind in solche Gruppen , welche von je einer Geschäftsgattung
hergestellt werden können , zu theilen und im Offertwege zu beschaffen.

Ueber die näheren Modalitäten der Offertverhandlung und speciell über die Frage,

ob eine beschränkte oder unbeschränkte Offertverhandlung einzuleiten ist , hat die Lehr-
mittelcommiffion zu berathen und an die III . Section zu referiren , welche dem Gemeinde¬
rathe Anträge zu stellen hat.

Die Lehrmittel : Centrifugalmaschine ( Nr . 36 des Verzeichnisses ) , Winter ' sche Elektrisir-

maschine (Nr . 55 ), Luftpumpe (Nr . 60 ) , Magdeburger Halbkugeln (Nr . 61 ) , sieben Kugeln
von lixuuw sunetum zur Lehre vom Stoß ( Nr . 85 ) und Morsö -Telegraph ( Nr . 99 ) sind
für Doppelschulen nur einmal  anzuschaffen.

Das Lehrmittelcomitö wird beauftragt wegen Ausscheidung etwa veralteter Lehrmittel
und Einstellung nothwendiger neuer Lehrmittel diesbezügliche Anträge zu stellen.

Die wünschenswerthen Lehrmittel haben aus den Geldgeschenken , welche den Schulen

ohne specielle Widmung gemacht werden , vor allen anderen hier nicht genannten zur Anschaf¬
fung zu gelangen.

Alle Geschenke , welche den Schulen gemacht werden , sind von den Ortsschulräthen in

Evidenz zu halten und dem Gemeinderathe sammt deren Verwendung anzuzeigen . Geldgeschenke
sind fortan von den Ortsschulräthen in ihrer Verwendung zu verrechnen.

Vom 23 . Mai 1879 , Z . 1666.

Nach dem Anträge des Magistrates und der I . Section wird bezüglich der Frage , ob
bei der Zählung der Stimmzettel für Gemeinderaths wählen  die leeren Stimm¬

zettel behufs Bestimmung der absoluten Majorität mitzuzählen sind , beschlossen , nur jene

Stimmen als abgegeben anzusehen , welche dadurch abgegeben werden , daß der Name des zu
Wählenden auf dem Stimmzettel geschrieben wird , daher Stimmzettel , auf welchem der Ge-

wählte nicht namentlich bezeichnet wird , als ungiltig  zu betrachten und den abgegebenen
Stimmen nicht beizuzählen sind.

Vom 23 . Mai 1879 , Z . 1760.

Nach dem Anträge des Magistrates wird genehmigt , daß von nun an , im Sinne der

bestehenden Vorschriften , bei den neuen Abzweigungen der Hochquellenleitung der

Wasserzufluß ohne Ausnahme erst dann zu eröffnen sei, wenn entweder die Abzweigungskosten
eingezahlt oder in rllcksichtswürdigen Fällen , wie bisher , Raten , welche zusammen die Frist von

drei Jahren nicht überschreiten , gegen 6 A Verzinsung des Rückstandes vom Magistrate im

currenten Wege bewilligt worden sind , wobei vorausgesetzt wird , daß von nun an spätestens
10 Tage nach Herstellung der Abzweigung , resp . nach Einschaltung der Wassermeffer , die

Rechnungen über die Abzweigungskosten , resp . über die Kosten der Wassermesser - Einschaltuug
den Parteien zugestellt und das Magistrats -Departement für Wasserleitungs -Angelegenheiten
hievon verständigt wird.
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Vom 23 . Mai 1879 , Z . 1582.

In Durchführung des Gemeinderathsbeschlufses vom 21 . Februar d. I . wird nach dem

Anträge des Magistrates beschlossen , das Revirement bei Vertheilung des aus der

Hochquellenleitung bezogenen Wassers  für Private weder allgemein zu verbieten,
noch allgemein zu bewilligen , sondern sich die Entscheidung von Fall zu Fall vorzubehalten.

Vom 27 . Mai 1879 , Z . 537.

Die Directoren der städtischen Mittelschulen  werden angewiesen , den Verkauf von

Schulbüchern durch die Schuldiener  schärfstens zu verbieten und mit der größten

Strenge darauf zu sehen , daß ein solcher Verkauf gar nicht , auch nicht aus Gefälligkeit,

stattfindet.

Vom 6 . Juni 1879 , ,Z . 1899.

Um der durch den Antrag des Gcmcinderathes Ncubcr  am 15 . Juli v . I . gegebenen

Anregung zu entsprechen , wird beschlossen:
1 . Zur nützlichen Verwendung des während der Sommermonate sich ergebenden Wasser¬

überschusses der Hochquellen bei thunlich gleichmäßiger Begünstigung aller Parteien , den sämmt-
lichen Wasserabnehmern ohne Ausnahme , d. i. sowohl den Consumenten für den normalen

und außergewöhnlichen Bedarf , wie den Consumenten für den industriellen Bedarf im II . und
III . Quartale dieses Jahres versuchsweise, insolange während dieser beiden Quartale em
Ueberschuß an Hochquellenwasser vorhanden ist , ein 20percentig es,  bei der vierteljährigen

Erhebung außer Rechnung bleibendes Ueberquantum über den angemeldeten Bedarf

zu bewilligen , so daß für den normalen Bedarf das bisherige lOpercentige Ueberquantum

während dieser Zeit um 10 Percent vermehrt , für den übrigen Bedarf aber das ganze 20-
percentige Ueberquantum während dieser Zeit und zwar ebenfalls nur versuchsweise als unent¬

geltlicher Wasserbezug zugestanden wird.
2 . Wird unter Einem normirt , daß dieser neu zugestandene 10perc >, resp . 20percentige

unentgeltliche Mehrverbrauch auch während dieser zwei Quartale des laufenden IahreS von
der Gemeinde zu jeder Zeit drei Tage nach erfolgter Verlautbarung sisürt werden kann , ohne

daß irgend ein Wasserabnehmer aus dieser Sistirung einen Anspruch auf Entschädigung erhalt.
3 . Behält sich die Gemeinde noch überdies vor , in besonderen Fällen bei vorkommenden

Offerten wegen Ueberlassung von überschüssigem Wasser eine Vereinbarung zu treffen.

Vom 10 . Juni 1879 , Z . 1879.

Ueber den vom Magistrate bezüglich des Verhältnisses zwischen der Zahl der

Lehrer und Unterlehrer  erstatteten Bericht wird nach dem Anträge der III . Section be¬

schlossen , diesen Bericht des Magistrates mit dem Bedeuten zur Kenntuiß zu nehmen , daß die
nach dem Gesetze zulässige Zahl der Unterlehrerstellen nach jeder einzelnen Schule zu

berechnen  ist , wornach noch 125 Lehrstellen mit Unterlehrern besetzt werden können.

Zugleich wurde beschlossen , den Magistrat und die Schulbehörden anzuweisen , bei Vor¬

schlägen von Besetzung von Lehrstellen daraus zu sehen , daß nach und nach die nach dem Ge¬

setze zulässige Zahl von Lehrstellen mit Unterlehrern besetzt , und daß an jenen Schulen , an

welchen die nach dem Gesetze zulässige Anzahl von Unterlehrern überschritten wird , der gesetz¬

liche Zustand hergestellt werde.
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Vom 13 . Juni 1879 , Z . 823.

Die Gemeinderathsbeschlüsse vom 17 . und !21 . Jänner d. I ., Z . 5832 , werden in

Gemäßheit des Landesschulgesetzes vom 12 . October 1870 , § . 7 , dahin ergänzt , daß die von

den Schulleitern zur Auszahlung der Schulbibliotheksdotationen  gelegten Rechnungen

vor ihrer Vorlage an den Magistrat der Vorgesetzten Ortsschulbehörde zur Kenntniß zu bringen

und zur Anweisung vorzulegen sind.

Vom 13 . Juni 1879 , Z . 1039.

Der Gemeinderathsbeschluß vom 31 . Jänner 1879 , Z . 6483 ex 1878 , wird dahin

ausgelegt , daß der Magistrat im Sinne der Gemeindeordnung die Bewilligung zur An¬

bringung neuer Gasflammen in den städtischen Häusern  im eigenen Wirkungs¬
kreise dann ertheilen kann , wenn die Ausgaben präliminarmäßig bedeckt sind , und die Kosten

der einmaligen Installation den Betrag von 1000 fl . , die jährlich wiederkehrenden Consumo-

kosten den Betrag von 100 fl . nicht überschreiten.

Vom 24 . Juni 1879 , Z . 4192.

Aus Anlaß des Referates der Budget -Commission über den Rechnungsabschluß des all¬

gemeinen Versorgungsfondes pro 1877 beschließt der Gemeinderath:
1 . eine Resolution dahin zu fassen , daß aus der bisherigen Einstellung der Auslagen

und Einnahmen der Communalspitäler in das Budget , resp . in den Rechnungsabschluß des

allgemeinen Versorgungsfondes eine Anerkennung , daß die Gemeinde Wien zur

Erhaltung dieser Spitäler aus dem Titel der Armenpflege verpflichtet sei,
nicht gefolgert werden dürfe;

2 . es soll vom nächsten Jahre an eruirt werden , wie hoch sich die Regieauslagen

für den Versorgungsfond  belaufen , und soll diese Erhebung alle fünf Jahre erneuert
werden;

3 . daß , wenn Vermögensschaften für Armenzwecke testamentarisch oder auf irgend eine
andere Weise der Gemeinde zugewendet werden , dieselben nicht sofort dem Fonde des Ver¬

mögens des Armenfondes zugewiesen , sondern so lange in ckexosito behalten werden sollen,

bis über Antrag der Nechtssection der Gemeinderath über die Verwendung der Stiftung
schlüssig geworden ist.

Vom 1 . Juli 1879 , Z . 363.

Um den unbefugten Hausirhandel mit Lebensmitteln  möglichst hintanzuhalten,
wird in Folge einer Eingabe der Fragnergenossenschaft nach dem Anträge der VIII . Section
beschlossen:

1 . Die Marktorgane zu beauftragen , darüber zu wachen , daß diejenigen Personen,
welche auf den Märkten en Zros einkaufen und ihnen als Hausirer bekannt sind , nur dann

zum Kaufe zugelafsen werden , wenn sich dieselben mit ihrer Nummer auf dem Hausirscheine
(Gewerbeschein ) ausweisen.

2 . Die Polizeibehörde und die Marktorgane zu ersuchen , resp . anzuweisen , den Hausir¬
handel strengstens zu überwachen.

3 . Die bisher üblichen Marken durch andere zu ersetzen , auf welchen außer der fort¬
laufenden Nummer auch die Jahreszahl angebracht erscheint.

Im Falle des Verlustes einer Marke soll die Verleihung eines DuplicateS in dem

Hausirscheine ( Gewerbeschein ) mit Beifügung der neuen Nummer eingetragen werden.
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Vom 4 . Juli 1879 , Z . 3145.

Nach dem Anträge der Rechtssection wird der Punkt 10 jenes Absatzes des § . 18 der

Geschäftsordnung für die Sectionen des Gemeinderathes,  welcher von den

durch die I . Section selbstständig  zu erledigenden Gegenständen handelt , dahin abgeän¬
dert , daß er zu lauten hat:

10 . „ Die Verleihung von Stiftungsbezügen , Stipendien , Freiplätzen u . s. w . und zwar
in Uebereinstimmung mit dem zum Vorschläge Berechtigten , wenn ein solcher vorhanden ist.

Vom 4 . Juli 1879 , Z . 5306 er 1877.

Der Magistrat wird angewiesen , darauf zu sehen , daß , wo nach den bestehenden Normen

Wochenlisten  zu führen sind , diese genau nach diesen Regulativen angefertigt werden.

Vom 8 . Juli 1879 , Z . 913.

Nach dem Magistratsantrage beschließt der Gemeinderath:
1 . Den städtischen Wasenmeister anzuweisen , die in Wien und den zum Wiener Wasen¬

meisterbezirke gehörigen Vororten angetroffenen , mit einer hiesigen oder einer für das laufende
Jahr giltigen Steuermarke dieser Vororte versehenen Hunde nicht zu fangen ; diese Anordnung

hat auch in den übrigen Nachbargemeinden vorbehaltlich des von denselben einzuholenden Zu¬
geständnisses der Reciprocität zur Geltung zu gelangen.

2 . Das Anhängen der alten Marken an das Halsband der Hunde ist zu unterlassen

und sind die Hundeeigenthümer von Seite des Magistrates von dieser Anordnung bei Lösung

neuer Marken zu verständigen.
3 . Es sind periodische Revisionen durch die Sanitätsaufseher vorzunehmen , wobei sich

die Parteien durch die Quittungen über die bezahlte Hundesteuer auszuweisen hätten.

4 . Der Magistrat wird beauftragt , die Norortegemeinden zu ersuchen , Marken nur an

jene Personen auszufolgen , welche dortselbst wohnen.

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate Druck von Tarl Gerold 's Sohn in Wien.
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I

Reichs - und Landeggesehe und Verordnungen.

Im XXXIX . Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1879 ist unter Nr . 106 die
Kundmachung des Handelsministeriums vom 12 . August  1879 , womit nach-
räglfiche Bestimmungen zu der Aichordnung und zum Aichgebührentarife

vom 19 . December 1872 (R . G . Bl . Nr . 171)  veröffentlicht werden , und unter
Nr. 107 die  Kundmachung des Handelsministeriums vom 12 . August 1879,
betreffend die  Zulassung zur Aichung und Stempelung von metallenen Gefäßen
zum Transporte der Milch (Milchkannen ) , Milchgef äßen mit Maß stab , Maisch¬
bottichen und Meßrahmen für Brennholz in Scheitern , enthalten.

Gesetz vom 19 . Juli 1879,
betreffend die Verpflichtung M ' Desinfcetion bei Viehtransportcn auf Eisenbahnen und

Schiffen.

(Reichsgesetzblatt vom 22 . August 1879 , Nr . 108 .)

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen , wie folgt:

8- 1.
Die Eisenbahnverwaltungen sind verpflichtet , jeden Eisenbahnwagen , in welchem Wieder¬

käuer , Schweine , Pferde , Esel und Maulthiere befördert worden sind , einem Desinfections-
verfahren zu unterziehen , das nach jedesmaligem Gebrauche sofort anzuwenden und geeignet
ist, die dem Wagen etwa anhaftenden Ansteckungsstoffe unwirksam zu machen.

Vor bewirkter Desinfection dürfen solche Wagen zu keinerlei Verfrachtung benützt werden.
10



114

Ebenso sind nach jedesmaligem Gebrauche die bei der Beförderung der Thiere zum
Füttern , Tränken , Befestigen oder zu sonstigen Zwecken benützten Geräthschaften zu desinficiren.

Beim Herrschen ansteckender Thierkrankheiten sind die Eisenbahnverwaltungen von der
politischen Landesbehörde zu verpflichten , auch die Desinfection der beim Ein - und Ausladen
von den Thieren betretenen Treppen , sowie auch der Rampen , Ein - und Auslade - und Vieh¬
auftriebsplätze der Eisenbahnen nach jedesmaliger Benützung vorzunehmen.

§. 2.
Der Dünger und die Streumaterialien , die auf den Wagen , Treppen , Standorten sich

vorsinden , sind zu sammeln und sogleich zu desinficiren , wenn nicht in Anwendung der Thier¬
seuchengesetze deren Vernichtung stattzufinden hat.

Zur Fortschaffung des desinficirten oder des zur Vertilgung bestimmten Düngers und
Streumateriales dürfen Rinderbespannungen nicht verwendet werden.

§. 3.
Die Verpflichtung zur Vornahme der Desinfection der Eisenbahnwagen und sonstigen

Geräthe und Gegenstände obliegt derjenigen Eisenbahnverwaltung , in deren Bereich das Aus¬
laden der Wagen stattfindet.

Erfolgt letztere im Auslande , so ist nach Rückkehr der Wagen jene Eisenbahnverwaltung
zur Desinfection verpflichtet , deren Bahn im Geltungsgebiete dieses Gesetzes zuerst berührt
wird , ausgenommen den Fall , daß bereits im Auslande die vorschriftsmäßige Desinfection
vorgenommen wurde und hierüber vertrauenswürdige Nachweise vorliegen.

Die Desinfection , beziehungsweise Vertilgung des Düngers und der Streumaterialien,
ist von jener Eisenbahnverwaltung zu bewirken , in deren Bereiche sie Vorkommen.

§ . 4 .

Zur Vornahme der Desinfection der benützten Eisenbahnwagen werden von dem Handels¬
ministerium nach Vernehmen der Bahnverwaltungen Stationen bestimmt , nach welchen die
Wagen von jenen Ausladungsorten , wo die Desinfection nicht durchgeführt werden kann, ohne
Verzug zu bringen und dem vorgeschriebenen Verfahren zu unterziehen sind.

§. 5.
Die Eisenbahnverwaltungen sind berechtigt, für die mit der Ausführung der Desinfection,

beziehungsweise Vertilgung verbundenen Kosten eine Gebühr zu erheben , deren Höhe von dem
Handelsministerium nach Vernehmen der Eisenbahnverwaltungen von Zeit zu Zeit bestimmt
und bekannt gemacht wird.

§. 6.
Die Eisenbahnverwaltungen sind verpflichtet , den Versendern der in § . 1 genannten

Thiere zu gestatten , die bereits von der Eisenbahnverwaltung desinficirten Wagen auf eigene
Kosten einer nochmaligen vorschriftsmäßigen Desinfection zu unterziehen.

Eine solche Desinfection muß jedoch innerhalb der von der Eisenbahnverwaltung
bestimmten Zeit ausgeführt werden.

Die Kosten , welche aus dem hiedurch verursachten längeren Aufenthalte der Wagen
erwachsen, fallen dem Versender zu Last.
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8- 7-
Die Bestimmungen der § § . 1 , 2 dieses Gesetzes haben auch für Transporte mittelst

Schiffen rücksichtlich jener Räume , welche zur Unterkunft der Thiere benützt oder von denselben

betreten werden , analoge Anwendung zu finden.

Die Desinfection der Schiffe und der im § . 1 angeführten Gerathschaften hat sogleich

nach Löschung der Fracht zu geschehen.

Eine im Auslande vorgenommene Desinfection kann nur dann die für ' s Inland vor¬

geschriebene ersetzen , wenn glaubwürdige Nachweisungen vorliegen , daß dieselbe vorschriftsmäßig
bewirkt wurde.

Die Verpflichtung zur Vornahme der Desinfection obliegt dem Schiffsführer , beziehungs¬

weise der Transportunternehmung.

8- 8.
Die Desinfection der zum Transporte thierischer Rohproducte benützten Eisenbahnwagen

und Schiffe hat einzutreten nach jedesmaliger Beförderung von

g.) trockenen oder nur einer vorläufigen Bearbeitung unterzogenen thierischen , insbesondere
von Wiederkäuern stammenden Rohproducten aus seuchenfreien Gegenden eines von der

Rinderpest verseuchten Landes;

d ) von Fleisch und Häuten , eventuell von anderen thierischen Theilen aus Schlachthäusern
an der Grenze;

e ) von Fleisch und Häuten , welche von Rinvern , Schafen , Ziegen herrühren , die wegen
Rinderpest oder Lungenseuchenverdachtes getödtet und gesund befunden , oder die , ohne

rinderpestverdächtig zu sein , in einem verseuchten Orte oder in einem Seuchenbezirke
geschlachtet worden sind.

Die Art des der Transportunternehmung zu liefernden Nachweises der unter a) , d ) , <:)
bezeichneten Umstände wird im Verordnungswege bestimmt . Auch wird im Verordnungswege
festgesetzt , inwieferne Verpackungsmittel zu desinficiren oder zu vernichten sind.

8 . 9.

Die Werkzeuge und Geräthe , welche behufs der Durchführung der Desinfection benützt
werden , sind gleichfalls zu desinficiren.

Ebenso haben sich die hiebei verwendeten Personen einer Reinigung zu unterziehen.

8- 10.
Die Desinfection ist unter sachverständiger Aufsicht vorzunehmen und behördlich zu über¬

wachen . Das Desinfectionsverfahren wird im Verordnungswege bestimmt.

§. 11 .

Im Falle die vorgeschriebene Desinfection nicht gehörig ausgeführt , unterlassen oder die

Vornahme verweigert wird , ist dieselbe auf Kosten und Gefahr der Transportunternehmung
von amtswegen zu bewirken.

8- 12.
Wer die ihm bezüglich der Anordnung , Ueberwachung oder Ausführung einer Desinfection

obliegenden Verpflichtungen nicht erfüllt , wird nach den Bestimmungen des Ninderpestgesetzes
bestraft.

Die Geldstrafen fließen in den Staatsschatz.

10 *
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8 . 13.

Die Wirksamkeit dieses Gesetzes beginnt binnen drei Monaten nach der Kundmachung
desselben . Mit diesem Zeiträume treten die bisherigen , den Gegenstand dieses Gesetzes
betreffenden Vorschriften außer Kraft.

8 - 14.
Die Minister des Innern , der Justiz und des Handels sind mit der Vollziehung dieses

Gesetzes beauftragt und ermächtigt , die zur Durchführung desselben erforderlichen Verordnungen
je nach ihrem Wirkungskreise zu erlassen.

Bruck , am 19 . Juli 1879.

Franz Joseph in. p
Tuuffe w. p. Glaser m. p. Ählumeclu) m. p.

Verordnung der Minister des Innern , der Justiz und des Handels
vom 7 . August 1879,

zum Vollzüge des Gesetzes vom 19. Juli 1879 (R. G. Bl. Nr . 108), betreffend die Ver¬
pflichtung zur Desinseetion bei Viehtransporten auf Eisenbahnen und Schiffen.

(Reichsgesetzblatt vom 22 . August 1879 , Nr . 109 .)

Zum Vollzüge des Gesetzes vom 19 . Juli 1879 (R . G . Bl . Nr . 108 ) , betreffend die
Verpflichtung zur Desinfection bei Viehtransporten auf Eisenbahnen und Schiffen werden nach¬
stehende Anordnungen erlassen:

Zu Z. 1.

Jeder zum Viehtransport verwendete Wagen , in welchem die im Z. 1 dieses Gesetzes
benannten Thiere , nämlich : Wiederkäuer (Rinder , Schafe und Ziegen ) , Schweine , Pferde , Esel
und Maulthiere befördert worden sind , ist unmittelbar nach der Entladung durch einen , auf
einer der beiden Längsseiten des Wagens angebrachten weißen Zettel , welcher die großgedruckten
Worte „zu desinficiren " enthält und aus welchem auch Tag und Stunde der Entladung unter
Beifügung des Stationsstempels zu bemerken ist, kenntlich zu machen.

Wird die Desinfection nicht in der Ausladestation vorgenommen , so ist überdies auch
jene Station ersichtlich zu machen, wohin die Wagen zur Desinfection zu bringen sind. Nach
bewirkter Desinfection ist unter dem vorerwähnten Zettel ein zweiter gelber Zettel (größeren
Formates ) aufzukleben , welcher das groß gedruckte Wort „desinficirt " enthält , und auf welchem
auch der Tag und die Stunde der Beendigung der Desinfection unter Beifügung des Stations¬
stempels zu bemerken ist. Beide Zettel sind bei der Wiederverladung zu entfernen.

Die Desinfection muß längstens innerhalb 48 Stunden nach der Entladung beendigt sein.
Bei Ueberführung der zu desinficirenden Wagen in eine Desinfectionsstation ist der

Vorstand der letzteren von dem Eintreffen derselben rechtzeitig zu verständigen.
Die Beförderung solcher Wagen in die Desinfectionsstation darf nicht mit Eiseubahn-

zügen , mit denen ausschließlich Vieh transportirt wird , stattfinden . Bei Beförderung solcher
Wagen mit anderen Zügen sind dieselben am Ende des Zuges und nicht unmittelbar an mit
Vieh beladene Wagen anzureihen.

Die zur Desinfection bestimmten Wagen sind sorgfältig geschlossen zu halten und in der
Abladestation bis zur Abführung in die Desinfectionsstation , in letzterer aber bis zur Vor«
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nähme der Desinfection derart abseits aufzustellen , daß eine Verschleppung des Anstcckungs-
stoffes nicht erfolgen kann.

Der Desinfection der zum Viehtransport benützten Wagen hat eine gründliche Reinigung

voranzugehen , welche in der Weise zu bewirken ist , daß die in den Wagen vorhandenen
Abfälle , Streumaterialien , Excremente beseitigt , der Fußboden , die Wände und Decken mit

steifen Bürsten oder stumpfen Besen unter Abspülen mit Master ausgefegt werden . Bei Winter¬

srost ist hierzu heißes Wasser zu verwenden , um angefrorene Unreinlichkeiten bester loszubringen.

Au jenen Stellen , wo die Ausräumung der Excremente aus den Wagen vorgenommen

wird , muß der Boden thunlichst undurchlässig sein und sogleich nach der Fortschaffung der
Excremente desinficirt werden.

Die vorläufige Reinigung hat sich auch auf jene Geräthe zu erstrecken , die bei der Vieh¬
beförderung benützt wurden und sind diese , sofern sie dem Viehversender gehören , erst dann
auszusolgen , wenn sie der vorschriftsmäßigen Desinfection unterworfen worden sind.

Desgleichen sind die im Gebiete der Eisenbahn befindlichen Viehhöfe , Verladeplätze,
Triebwege , sowie die von den Thieren betretenen Treppen und Rampen sorgfältig reinzuhalten;

der an ihnen befindliche Unrath , die Streu u . s. w . ist nach jedesmaliger Benützung wegzuschaffen.
In Fällen , in welchen beim Eintreffen eines Viehtransportes mit ansteckenden Krank¬

heiten behaftete oder derselben verdächtige Thiere vorgesunden werden , hat nebst der Reinigung
auch die Desinfection aller Objecte fiattzufinden , welche von den auswaggonirten Thieren
betreten worden sind.

Ob zeitweilig eine Desinfection der Vieh -Ein - und Ausladeplätze , der Viehhöse , Treppen,

Rampen allgemein oder nur für den Verkehr mit einzelnen der im Z . 1 des Gesetzes bezeich¬
nten Thierarten oder für , aus bestimmten Ländern oder Landesgebieten kommende Viehtrans¬

porte einzutreten habe , ist von der politischen Landesbehörde , je nachdem eine bestimmte Gefahr

für die Verschleppung ansteckender Thierkrankheiten vorliegt , unter rechtzeitiger Verständigung
der Eisenbahnverwaltungen anzuordnen.

In den Gepäckswagen befindliche Abtheilungen , welche zur Beförderung einzelner Vieh¬
stücke benützt werden , sowie hiezu verwendete Gepäcksbeiwagen sind nach jeder Fahrt gleichfalls
der vorgeschriebenen Reinigung und Desinfection zu unterziehen.

Die Stationsvorstände sind verpflichtet , eintreffende , zum Viehtransport bestimmte Wagen,

welche die Spuren unterlassener oder mangelhafter Reinigung an sich tragen , sowie diejenigen,

welche gar nicht oder nicht gehörig desinficirt sind , von der Weiterbeförderung auszuschließen
und deren vollständige Reinigung oder Desinfection unverzüglich zu veranlassen.

Zu § . 2.

Der bei der Reinigung der Wagen , Treppen , Rampen , Stand - und Verladungsplätze,

Triebwege u . s. w . gesammelte Dünger , Kehricht und die Streumaterialien aus den Wagen
sind an besonderen , entsprechend isolirten Stellen zu sammeln und mit Kalkmilch oder mit ver¬

dünnter Schwefelsäure ( 1 Theil Schwefelsäure auf 20 Theile Wasser ) zu übergießen.

Bei Transporten von Wiederkäuern , welche aus seuchenfreien Gegenden durch die Rinder¬

pest verseuchter Länder kommen , sowie in den Fällen , in welchen unter den ausgeladenen

Thieren Erscheinungen beobachtet werden , die einzelne derselben als mit Rinderpest , Rotz oder

Milzbrand behaftet oder dieser Krankheit verdächtig erkennen lassen , ist der Dünger , Kehricht
und das Streumateriale an geeigneten Stellen durch Verbrennen oder Vergraben zu vernichten.

Die politische Behörde hat darüber zu wachen , daß die Auswahl der gedachten Stellen
in sanitärer Beziehung kein Anstand obwalte *) .

*) Wörtlich.
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Zu §. 3.
Aus dem Auslande rückkehrende , zum Viehtransporte benützte Wagen sind an der ersten

inländischen Desinfectionsstation der Reinigung und Desinfection zu unterziehen , wofern nicht
vertrauenswürdige Nachweise vorliegen , daß bereits im Auslande eine , dieser Verordnung ent¬

sprechende Desinfection vorgenommen wurde.
Die mit fremden Regierungen in dieser Beziehung zu Stande kommenden Vereinbarungen

werden den Transportunternehmungen besonders bekannt gegeben werden.
Unter aNen Umständen sind jedoch die an inländischen Grenzstationen eintresfenden Vieh¬

transportwagen zu besichtigen , ob sie einer gründlichen Reinigung und Desinfection unterworfen
worden sind , im gegentheiligen Falle ist dieselbe durchzusühren.

Zu §. 4.

Die Eisenbahnstationen , welche zu Desinsectionsanstalten bestimmt werden , müssen mit
all ' den Einrichtungen in genügendem Maße versehen sein , welche die Durchführung der Des¬

infection in einer allen Anforderungen entsprechenden Weise ermöglichen , und es sind auch diese
Einrichtungen fortwährend in verwendungsfähigem Zustande zu erhalten.

Die Bahnverwaltungen sind verpflichtet , die Einrichtungen solcher Desinsectionsanstalten

der politischen Bezirksbehörde bekannt zu geben . Letztere hat sich von der Zweckmäßigkeit der¬

selben mit Rücksicht auf die in dieser Verordnung zu § . 10 des Gesetzes gegebenen Vorschriften

zu überzeugen.
Zn jeder Desinfectionsstation ist behufs Evidenthaltung der desinsicirten Viehwagen ein

Controlbuch aufzulegen , welches folgende Rubriken zu enthalten hat:
Nummer und Eigenthumsbahn des Wagens , Name der Entladungsstation , Tag und

Stunde der beendigten Entladung und Desinfection und eine Anmerkungsrubrik für Bemerkungen
des mit der Staatsaufsicht betrauten Organes.

Bei Beförderung einzelner Viehstücke und Rohproducte kann die Reinigung und Des¬

infection des betreffenden Wagens auch in der Ausladestation stattsinden . Das Gleiche gilt

rücksichtlich der Desinfection der beim Transport benützten Geräthe.

Zu § . 5.

Bei Bemessung der Desinfectionsgebühren haben lediglich die mit der Ausführung der

Desinfection , beziehungsweise Vertilgung verbundenen Kosten , die Grundlage der Ersatzleistung

zu bilden.
Für die der eigentlichen Desinfection vorangehende oder ohne Rücksicht auf dieselbe vor¬

zunehmende Reinigung , findet eine Entschädigung nicht statt.
Die Gebühren werden ohne Rücksicht auf die Wegstrecke , welche der Viehtransport durch¬

laufen hat , für einen Wagen mit einem durchschnittlichen Betrage der Selbstkosten festgestellt.

Zu §. 6.
Die von Viehversendern geforderte wiederholte Desinfection der zur Beförderung ihres

Viehes bestimmten Wagen hat in der Regel nach den in dieser Verordnung bezeichneten Ver¬

fahren ausgeführt zu werden . Die Anwendung eines anderen Desinfectionsverfahrens bedarf

einer Vereinbarung mit der Bahnverwaltung.

Zu 8 . 7.

Fahrzeuge der Binnenschiffahrt , welche zum Transport der im § . 1 des Gesetzes be-

zeichneten Thierarten eigens bestimmt sind , müssen an einer , vom Verkehr abseits gelegenen
Stelle der Reinigung und Desinfection unterzogen werden.
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Rücksichtlich der Seeschiffe haben die Organe der Hafen - und Seesanitäts -Verwaltung

zu sorgen , daß im Verkehre mit den zu reinigenden und zu desinsicirenden Schiffen , beziehungs¬
weise Schiffsräumen mit jener Vorsicht vorgegangen und die Reinigung und Desinfection
derart vorgenommen werde , daß die Verschleppung der Ansteckungsstoffe vermieden werde.

Rücksichtlich der Reinigung der Schiffsräume , der bei der Ausladung der Thiere von

denselben betretenen Landungsbrücken und Landungsplätze , der Beseitigung des Düngers,
Kehrichts , Streumateriales , sowie der Desinfection dieser Objecte , haben die in dieser Ver¬

ordnung zu den § § . 1, 2 und 10 des Gesetzes enthaltenen Vorschriften analoge Anwendung
zu finden.

Die Desinfection der beim Viehtransport benützten Schiffsräume und Geräthe muß nach

Löschung der Fracht bei Fahrzeugen der Binnenschiffahrt längstens innerhalb 48 Stunden , bei

Seeschiffen aber mit Vermeidung eines jeden unnöthigen Aufschubes beendigt sein.

Die im Absatz 1 bezeichneten Fahrzeuge der Binnenschiffahrt müssen mit einem Control¬

buch versehen sein . Dasselbe hat folgende Rubriken zu enthalten : Bezeichnung der Unter¬

nehmung , Bezeichnung des Fahrzeuges , Gattmrg und Herkunft der Ladung , Tag und Stunde

der Entladung und der Desinfection , Anmerkungsrubrik für die Bemerkungen des mit der

Staatsaufsicht betrauten Organs . Bei Seeschiffen ist der Vollzug der Desinfection auf der
Sanitätsrhede amtlich zu bescheinigen.

Bezüglich der Zulassung von aus dem Auslande kommenden , zum Viehtransport benützten

Schiffen zum weiteren Verkehr , haben die in dieser Verordnung zu § . 3 des Gesetzes ent¬
haltenen Bestimmungen analoge Geltung.

Zu § . 8.

Behufs des im Z. 8 des Gesetzes geforderten Nachweises rücksichtlich der sub a), d ) , o)
bezeichneten Rohstoffe , sind der Transportunternehmung Ursprungscertificate beizubringen , welche

für die sud a) angeführten Objecte der Gemeindevorsteher , für die 8ud b) bezeichneten Stoffe

der landesfürstliche Thierarzt , dem die Aufsicht eines solchen Schlachthauses übertragen wird,
für die sud o) genannten thierischen Theile , die Seuchencommifsion auszustellen hat.

Die politischen Landesbehörden haben sowohl von dem ersten Ausbruche als auch von

dem Erlöschen der Rinderpest im Lande , alle Eisenbahngesellschaften und Dampsschiffahrts-
Unternehmungen ungesäumt zu verständigen.

Ebenso hat jede politische Landesbehörde von dem zu ihrer Kenntniß gelangten ersten

Ausbruche oder dem Erlöschen der Rinderpest im benachbarten Auslande , den gedachten Ver-
kehrsanstalten sofort Mittheilung zu machen.

Mit Rücksicht auf die Bestimmung des § . 8 a) des Gesetzes muß bei Transporten thie-
rischer Producte , welche über Contumazanstalten eingebracht werden , die Desinfection der

Transportmittel jedesmal stattsinden . Diese Art der Provenienz ist durch die contumazämtliche
Bescheinigung nachzuweisen.

Bei Beförderung gesalzener Häute ist eine Desinfection nicht nothwendig.

Zu §. 9.
Die Personen , welche zur Reinigung und Desinfection verwendet werden , haben sich

hierbei eigener Ueberkleider zu bedienen , welche nach vollzogener Arbeit im Wasser zu waschen

und darnach einer ausgiebigen Lüftung zu unterziehen sind . Das Gleiche hat mit der Fuß¬

bekleidung zu geschehen.

Diese Personen haben sich die Hände , und wenn sie sich einer Fußbekleidung nicht

bedienten , auch die Füße mit zweipercentiger Carbolsäurelösung zu reinigen . Während der Arbeit
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und vor vollzogener Reinigung muffen diese Personen den Verkehr mit Leuten , die mit Vieh

zu thun haben , jedes Nahekommen mit Letzteren , sowie das Betreten der gereinigten oder des-
inficirten Viehstandplätze u . s. w . meiden.

Zu § . 10.

Die Desinfection der Wagen muß bewirkt werden entweder:

1 . durch heiße Wafferdämpfe , die unter einer Spannung von mindestens zwei Atmosphären

auf alle Theile im Jnnenraume des Wagens geleitet werden , oder

2 . durch heißes Wasser von mindestens 70 " Celsius , dem ein halbes Percent calcinirter

Soda oder Pottasche zugesetzt ist , womit alle Theile des Wagens bis zum vollständigen Ver¬

schwinden des thierischen Geruches zu waschen sind , oder

3 . durch Ausjprltzen nut (bei Frost heißem ) Wasser und nachheriges Auspinseln des

Fußbodens und aller Seitentheile mit einer wässerigen Lösung , die 2 Percent Carbolsäure und

5 Percent Eisenvitriol oder statt letzteren 3 Percent Chlorzink enthält.

Wagen , deren Einrichtung eine Behandlung mit Wasser nicht zuläßt , sind nach gründ¬
lichem Abwaschen des Fußbodens und der Decke mit alkalischer Lauge , einer Ausräucherung

zu unterziehen , die entweder durch Einstellen von auf Holz - oder Thontassen ausgebreitetem
Chlorkalk oder durch Entwicklung von Chlor aus einer Mischung von einem Theil Chlorkalk

und zwei Theilen gewöhnlicher Salzsäure oder von fünf Theilen Kochsalz , zwei Theilen ge¬

pulverten Braunstein und vier Theilen Wasser , der vier Theile concentrirtes Vitriolöl zugesetzt
werden , zu bewirken ist.

Bei Anwendung von Chlorkalk allein muß die Räucherung mindestens acht , während der

kälteren Jahreszeit zwölf Stunden lang bei vollkommen geschlossenen Wagen unterhalten werden.

Bei Anwendung chlorentwickelnder Mischungen genügt eine sechsstündige Einwirkung . Während

der Winterszeit ist jedoch die aus Kochsalz , Braunstein und wässeriger Schwefelsäure bereitete

Mischung nicht verwendbar , weil bei niederer Temperatur die Chlorentwicklung aus diesem
Gemische zu genüge ist.

In allen Fällen müssen die Wagenräume vor ihrer Wiederbenützung so lange durch¬

lüftet werden , als sie deutlich nach Chlor riechen.

Die Gerätschaften , welche während der Beförderung der Thiere zum Tränken und Füttern

benützt werden , sind ausschließlich entweder durch Abbrühen mit heißem Wasserdampf oder mit

heißer Lauge zu desinficiren.

Bezüglich der übrigen Geräthe kann eine der , zur Desinfection der Wagen zulässigen

Verfahrungsweisen in Anwendung kommen.

Die Viehein - und Ausladeplätze , Viehhöfe , Triebwege , Treppen und Rampen sind in

den Fällen , in welchen nebst der Reinigung auch die Desinfection derselben stattzufinden hat,

entweder durch Begießen mit einer zweipercentigen Carbolsäurelösung oder durch Bestreuen mit

carbolsaurem (phenylsaurem ) Kalk zu desinficiren.

Die bei der Reinigung dieser Objecte verwendeten Geräthe sind nach jedesmaliger Be¬

nützung selbst einer gründlichen Säuberung durch Abwaschen mit Wasser zu unterziehen , und

falls die Desinfection dieser Objecte stattzufinden hat , gleichfalls mittelst der Carbolsäurelösung

zu desinficiren.

Die politischen Behörden sind verpflichtet , die Beobachtung des Gesetzes und der Voll-

zugsvorschrift von Seite der Eisenbahn - und Binnenschiffahrts -Unternehmungen zu überwachen,

und zwar bezüglich der Letzteren unter Mitwirkung der Strompolizeiorgane.
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Insbesondere haben die politischen Behörden die Desinfectionsstationen auf den Eisen¬
bahnen zeitweilig zu besichtigen und nach Umständen das Angemessene vorzukehren.

Bei wichtigeren Veranlassungen haben dieselben rücksichtlich der zu treffenden Verfügungen

mit der Generalinspection der österreichischen Eisenbahnen das Einvernehmen zu pflegen.

Den Organen der politischen Behörden ist der Zutritt zu den Schiffsräumen , sowie den
Verlade - und Desinfectionslocalitäten der Bahnhöfe und die Einsichtsnahme in die im Z. 4
und 7 bezeichnten Controlbücher jederzeit zu gestatten.

Rücksichtlich der Seeschiffe obliegt die Ueberwachung der genauen Beobachtung des Ge¬
setzes und der Vollzugsvorschrift den betreffenden Hafen - und Seesanitätsorganen.

Zu § . 12.

Die Bahnverwaltungen haben den politischen Behörden jene Organe und Personen näher
zu bezeichnen , welchen die verantwortliche Aussicht und Leitung der Reinigungs - und Des-
infectionsarbeiten übertragen ist.

Lauste w. x . Glaser w . p . Chtumerky m. p.

Verordnung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume Oesterreich unter der
Ennö vom 4 . August 1879 , Z . 24 .891,

womit eine Beschränkung des freien Verkaufes der Blanquette von Heimatfcheinen aus¬
gesprochen wird.

(Landesgesetzblatt vom 26 . August 1879 , Nr . 32 .)

Um den vorkommenden Nachahmungen und Fälschungen von Heimatscheinen im Interesse

der Gemeinden und der öffentlichen Sicherheit möglichst zu begegnen , finde ich in Folge
Ermächtigung seitens des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 28 . Juni 1879,

Z . 3028/N . I ., einvernehmlich mit dem niederösterreichischen Landesausschusse , hiemit Folgendes
anzuordnen:

Z. 1.
Die Blanquette für die Heimatscheine dürfen von Seite der Gewerbetreibenden , welche

sich mit der Anfertigung oder dem Verschleiße derselben befassen , von nun an nur mehr an
die zur Ausstellung dieser Urkunden berufenen Gemeindebehörden gegen schriftliche , von dem

Gemeindevorsteher oder dessen Stellvertreter gefertigte und mit dem Gemeindesiegel versehene
Bestellungen verabfolgt werden.

§- 2.

Die unmittelbare Verabfolgung dieser Blanquette an die Parteien ist untersagt.

Z . 3.

Die Außerachtlassung dieser Anordnungen ist, insofern hierauf nicht die Bestimmungen
des allgemeinen Strafgesetzes Anwendung zu finden haben , mit der in der Ministerial -Ver-

ordnung vom 30 . September 1857 ( R . G . Bl . Nr . 198 ) festgesetzten Strafe zu ahnden.
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Erlaß des k. k. n. ö. Statthalterei -Präsidiums vom 13. Mai 1879,
Z . 3496/ ? r ., M . Z . 126 .512,

die Verwaltung der Angelegenheiten Bosniens und der Herzegowina betretend.

Nach einer an den Herrn Minister des Innern gelangten Mittheilung des k. k. Minister-

raths - Präsidiums vom 4 . Mai l . I . Z . 614M . ? ., Hai der Herr Reichsfinanzminister Freiherr

von Hofmann in Folge einer zwischen den Herren gemeinsamen Ministern getroffenen Ver¬

einbarung und mit Allerhöchster Ermächtigung Seiner k. k. apostolischen Majestät die Leitung
der Geschäfte des bisher bestandenen Executiv - Comits der Commission für die Angelegenheiten
Bosniens und der Herzegowina übernommen und sind demnach alle , die vorerwähnten Agenden

betreffenden Zuschriften an das „ Gemeinsame Ministerium (in Angelegenheiten Bosniens und

der Herzegowina ) Wien , Johannesgasse Nr . 5 " zu adressiren.
Zu Folge Eröffnung des Herrn Ministers des Innern dto . 7 . Mai l . I ., Z . 2377/dl . I . ,

und im Nachhange zum h . a . Erlasse von 23 . November 1878 , Z . 7232/ ? r , beehre ich mich

Euer Hochwohlgeboren hievon in Kenntniß zu setzen.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalters vom 9. Juni 1879 , Z . 17.296,
M . Z . 156.703,

den Transport mit ansteckenden Krankheiten , insbesonders mit Blattern , behafteter
Personen aus Eisenbahnen betreffend.

Laut Eröffnung des k. k. Ministeriums des Innern vom 22 . Mai . l . I . hat das k. k.

Handelsministerium aus Anlaß der seitens der politischen Behörden gemachten Angaben , daß
Blatternkranke auf Eisenbahnen befördert werden , wodurch eine Weiterverbreitung dieser Krank¬

heit stattfand , unterm 25 . April l . I ., Z . 34 .181 , an sämmtliche Bahnverwaltungen die nach¬

folgenden Bestimmungen erlassen:
Obgleich es nach dem Wortlaute des tz. 13 des Betriebsreglements nicht angeht , mit

ansteckenden Krankheiten behaftete Personen , insoserne nicht etwa ein absolutes Verbot der Ent¬

fernung derselben aus dem Erkrankungsorte besteht , bei Einhaltung der Bedingung wegen

Bezahlung eines abgesonderten Coupe ' s von dem Verkehre ganz auszuschließen , so dürfte doch
meistens ein strenges Bestehen auf die Erfüllung dieser Bedingung die Benützung der Eisen¬

bahnen durch dieselben hintanhalten.
Die Bahnverwaltungen werden sohin ausgesordert , die unterstehenden Organe anzu¬

weisen , Personen , welche augenscheinlich die Merkmale einer ansteckenden Krankheit und insbe¬

sondere Blattern an sich tragen und welche den Mitreisenden gefährlich werden können , unnach-

sichtlich von der Mit - und Weiterreise , sowie von der Benützung der den übrigen Reisenden

geöffneten Wartelocalitäten auszuschließen , wenn sie nicht ein abgesondertes Coupä bezahlen.
Derlei Coupö ' s , sowie die den Kranken etwa eingeräumten Wartelocalitäten an den

Stationen sind selbstverständlich nach erfolgter Benützung einer ordentlichen Lüftung und Des¬

infektion zu unterziehen.
Hievon wird der Wiener Magistrat zur Kenntnißnahme und eventuell zur weiteren Ver¬

anlassung verständigt.
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Erlaß der k. k. n. o. Statthalterei vom 22. Juni 1879, Z. 19.761,
M . Z . 160 390,

die Beschlagnahmen in Privileginmsstreitigkcilen betreffend.

In einem Privilegiumseingriffsstreite ist eS vorgekommen , daß , nachdem über das

Begehren des in seinem Privilegium Verletzten bei dem Geklagten die Beschlagnahme der

Vorgefundenen nachgemachten Gegenstände und der dazu dienlichen Werkzeuge vorgenommen,
das weitere Strafverfahren aber im Sinne des § . 45 des Pr . -Ges . v . 1852 sistirt worden

war , weil der Geklagte mittlerweile den Rechtsbeftand des gegnerischen Privilegiums durch

eine beim h . k. k. Handelsministerium eingebrachte Annullirungsklage angegriffen hatte — der

Privilegiumsbesitzer nach einiger Zeit und während der Dauer der Sistirung des obigen Straf¬

verfahrens wegen der Fortsetzung des Eingriffes seitens des Geklagten eine neuerliche Beschlag¬

nahme der neuerdings nachgemachten Gegenstände beanspruchte , und daß von Seite der poli¬
tischen Behörde diese zweite Beschlagnahme in der That vorgenommen , sowie daß im

Recurswege die Statthalterei diese zweite Beschlagnahme trotz sistirten Strafverfahrens zwar

bestätigt , jedoch dem Kläger aus diesem Anlasse zur Sicherstellung des Geklagten für Schimpf
und Schaden die Leistung einer Caution nach § . 44 P . G . aufgetragen hat.

Dieser Fall gab dem h . k. k. Handelsministerium den Anlaß , mit dem Erlasse vom
11 . Jänner 1879 , Z . 8259 , principiell auszusprechen , daß bei dem Mangel einer bezüglichen

ausdrücklichen Bestimmung des Privilegiengesetzes vom 15 . August 1852 und insbesonders im

Hinblicke auf Z. 45 , alinoa 2 dieses Gesetzes , von der Zulässigkeit der wiederholten Beschlag¬

nahme in einem Eingriffsstreite , in welchem das Verfahren wegen einer der Entscheidung des
k. k. Handelsministeriums unterliegenden Vorfrage ausgesetzt würde , in dem Sinne nicht die

Rede sein könne , daß die spätere Beschlagnahme als eine der ersten Beschlagnahme in allen

Wirkungen gleichkommende Verfügung anzusehen ist.

Es kann vielmehr die in Fällen des fortgesetzten Privilegiumseingriffes behufs des

Schutzes der Privilegialrechte , und in Absicht auf die Wahrung der Autorität behördlicher

Verfügungen nothwendige weitere Beschlagnahme nur in dem Sinne Platz greifen , daß hier¬
mit die mittelst der ersten Beschlagnahme getroffene behördliche Verfügung , wodurch dem Be¬

schuldigten die Möglichkeit der Verletzung des Privilegiums benommen werden sollte , auf¬
recht erhalten wird,  daher auch die Forderung eines Cautionserlages aus Anlaß dieser

weiteren Beschlagnahme an den Privilegirten in der Regel  nicht gestellt werden kann . Inso¬

fern jedoch im Falle der späteren Beschlagnahme Umstände obwalten , welche gegenüber den

bei der ersten Beschlagnahme vorbanden gewesenen Umständen wesentlich verschieden sind , und
welche überdies , wenn der Fall einer ersten Beschlagnahme vorliegen würde , die Zulässigkeit

der Verpflichtung des Privilegirten zum Cautionserlage begründet haben würden , unterliegt es
im Sinne der Bestimmung des § . 44 , alinori . 2 , so wie nach dem Geiste des Privilegien-

gesetzes keinem Anstande , den Privilegirten zum Erläge einer angemessenen Caution , be¬

ziehungsweise zu einer entsprechenden Erhöhung der ihm aus Anlaß der ersten Beschlagnahme

abgeforderten Caution zu verhalten.
Von dieser Normalentscheidung werden die politischen Unterbehörden hiermit zur Kenntniß-

nahme und eventuell Darnachachtung verständigt.
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Erlaß der k. k. Fmaltz -Laudes -Dirertiou in Wien vom 4 . Juli >879,
Z . 24 .493 , M . Z . 167 .084 , an sämmtliche k. k. Steueradministrationen in
Wien , k. k. Bezirkshauptmannschaften und Steuerämter in Niederösterreich

und den Magistrat der Reichshaupt - und Residenzstadt Wien,
betreffend die Reatnatur der 5percentigen Einkommen -Steuer vom steuerfreien Zinse.

Der k. k. oberste Gerichtshof hat in dem , in das Judicatenbuch desselben eingetragenen

Erkenntnisse vom 6 . Februar 1878 , Z . 15 .250 ex 1877 den Grundsatz ausgesprochen , daß
der Einkommensteuer , welche nach den Finanzgesetzen von dem reinen Jahreseinkommen aus

den , die Befreiung von der Hauszinssteuer im Ganzen oder theilweise genießenden Gebäuden
zu entrichten ist , das in dem Hofdecrete vom 16 . September 1825 , Nr . 2132 und un 8 - 61

der Concursordnung den von einem unbeweglichen Gute zu entrichtenden Steuern eingeräumte
gesetzliche Pfandrecht auf dieses Gut nicht zukomme . Seither ist in dem Finanzgesetze vom

22 . Mai 1879 ( R . G . Bl . Nr . 68 , Art . IV ) die Realnatur der für das Steuerjahr 1879
zu entrichtenden 5 ^ Steuer vom steuerfreien Zinse durch eine geänderte Textirung in unzwei¬
deutiger Weise zum Ausdrucke gebracht worden.

Da nun einerseits im Hinblicke auf die vorerwähnte in das Iudieateubuch eingettageue

Entscheidung des obersten Gerichtshofes nicht zu erwarten steht , daß in vorkommenden Fällen

die Obergerichte die auf Grund der Finanzgesetze bis einschließlich des Jahres 1878 vorge¬

schriebene 5A Einkommensteuer als Realsteuer anerkennen werden , anderseits aber jedenfalls
auf eine solche Anerkennung für die auf Grund des Finauzgesetzes für das Jahr 1879 vor¬

geschriebene 5A Steuer gedrungen werden muß , so hat das hohe k. k. Finanzministerium mit
dem Erlaffe vom 21 . Juni 1879 , Z . 4370 verordnet , daß in Hinkunft bezüglich der für die

Steuerjahre bis einschließlich 1878 vorgeschriebenen 5A Einkommensteuer vorkommenden Falles

das gesetzliche Pfandrecht zwar im Sinne des Z . 23 des h. Erlasses vom 29 . Marz 1878

(B . B . Nr . 7 ex 1878 ) in Anspruch zu nehmen , jedoch gegen abweisliche erstrichterliche
Entscheidungen eine weitere Recursführung zu unterlassen ist , während in allen Fällen , in
denen ein Gericht einer auf Grund des Finanzgesetzes für das Jahr 1879 vorgeschriebenen

5 A Steuer das gesetzliche Pfandrecht absprechen sollte , der ganze gesetzlich zulässige Instan-

zenzug zu verfolgen und in den einzulegenden Rechtsmitteln insbesondere auf die gegenüber

den Finanzgesetzen der Vorjahre eingetretene Aenderung des Gesetztextes und die diesfälligen

Verhandlungen im Abgeordnetenhause hinzuweisen sein wird.
Hievon wird zur Wissenschaft und Darnachachtung in vorkommenden Fällen mit dem

Beisätze die Mittheilung gemacht , daß diesbezüglich an die k. k n . ö. Finanzprocuratur unter
Einem die entsprechende Weisung ergeht.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 9 . Juli 1879 , Z . 21 .864,
M . Z . 171 .253,

betreffend die Einbeziehung der Minl -Rrpuraturs -WrrlMtte der k. k. pr . Kaiser Franz-
Jofcphs - Bahn in das für Wien und Umgebung brjtehende Gemrrbegericht für die Ma¬

schinen- und Metaltwnrenindustrie.

Das hohe k. k. Handelsministerium hat mit Erlaß vom 28 . Juni 1879 , Z . 20 .314

über die Vorstellung des Verwaltungsrathes der k. k. priv . Kaiser Franz Josephs-

Bahn  gegen die Einbeziehung ihrer hiesigen Filial - Reparaturswerkstätte in das für Wien
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und Umgebung bestehende Gewerbegericht  für die Maschinen - und Metallwarenindustrie,

Nachstehendes eröffnet:

Die gründliche Erörterung , welche dieser Gegenstand in den berufenen Instanzen und

insbesondere bei der n . ö. Handels - und Gewerbesammer gefunden hat , hat das Handels - und

das Justizministerium überzeugt , daß nur die von den Gewerbsbehörden empfohlene Lösung

dieser Frage , die Unterwerfung der fraglichen Maschinenwerkstätte unter das bestehende Gewerbe¬

gericht , den thatsächlichen Verhältnissen und gesetzlichen Normen entspricht.

Es erscheint unzweifelhaft , daß die sogenannten Reparaturswerkstätten der Eisenbahnen

sich in fabriksmäßiger Weise mit der Herstellung eben solcher Gewerbserzeugnisse befassen,
wie sie die Maschinen - und Metallwarenindustrie zu verfertigen unternimmt , daß die Erzeu¬

gung solcher Jndustrieproducte in eigener Regie , d. i. der Betrieb von derlei Reparaturs-

werkstätten , nicht als integrirender Bestandtheil eines Eisenbahnunternehmens angesehen werden
muß , daß daher die Reparaturswerkstätten (sowie andere industrielle Beschäftigungen der Eisen¬

bahnunternehmungen ) unter die Ausnahmsbestimmungen des Art.  V . l. des Kundmachungs-

patentes zur Gewerbeordnung nicht fallen ; ferner , daß die in diesen Reparaturwerkstätten

beschäftigten Individuen nicht (wie die Locomotivführer , Heizer , Conducteure rc.) Eisenbahn¬
bedienstete , noch auch wie die in anderen Dienstzweigen der Bahnen provisorisch verwendeten

Individuen ( z. B . Verlader , Verschieber u . s. f .) Eisenbahntaglöhner , sondern vielmehr

„gewerbliche Hilfsarbeiter"  sind und daß es endlich in Betreff der vorliegenden Com-

petenzfrage ganz irrelevant ist , ob der Consument der Erzeugnisse dieser Werkstätten die Bahn
selbst , welche sie errichtet hat , oder ein Anderer ist.

Was aber weiters die Frage der angeblich schädlichen Rückwirkung der Unterordnung der

Bahnwerkstätten unter die Competenz des Gewerbegerichtes auf die Handhabung der Disciplin
und auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes anbelangt , so sind die zum Belage des angeb¬

lichen Bestandes ganz abnormen Verhältnisse bei der Reparaturswerkstätte der Franz Josephs-

Bahn angeführten Umstände nicht von so maßgebendem Belange , um die Werkstättenarbeiter

der Franz Josephs -Bahn in Wien an ein anderes Forum , als die Werkstättenarbeiter der

übrigen hier einmündenden Eisenbahnen zu weisen.

Die Institution der Gewerbegerichte , indem sie zur Aufrechthaltung guter Beziehungen

zwischen den Arbeitern und Arbeitgebern beiträgt , kömmt auch letzteren zu Gute und dieser Vor¬
theil scheint dem hohen k. k. Handelsministerium auch für die Franz Josephs -Bahn wichtiger,
als die von dem Verwaltungsrathe derselben geltend gemachten Bedenken.

Das hohe k. k. Handelsministerium hat sohin im Einverständnisse mit dem Herrn Justiz¬

minister die in Rede stehende Vorstellung als unbegründet zurückgewiesen und zugleich auf

Anregung des Justizministeriums bemerkt , daß , falls die kaiserl . Verordnung vom 20 . April
1854 , R . G . Bl . Nr . 96 , sich zur Erzwingung der Vorlage des Verzeichnisses der Arbeit¬

geber und Arbeitnehmer im vorliegenden Falle als nicht ausreichend zeigen sollte , durch § . 10
des Gesetzes vom 14 . Mai 1869 , R . G . Bl . Nr . 63 , den Behörden noch immer ein Mittel

gegeben ist, auch ohne Mitwirkung der Direction der Kaiser Franz Josephs -Bahn die Ver¬
vollständigung der Wählerlisten von Amtswegen zu bewirken.
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Erlaß der k. k. n. ö. Statthalteret vom 15. Juli 1879, Z . 22 .050,
M . Z . 182.985,

die Rkbernahmc von Staatsangrhöngen aus dem - rutschen Reiche betreffend.

Zufolge hohen Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 2 . Juli d . I ., Z . 1712,

wird der Magistrat riicksichtlich des Geschäftsganges in Angelegenheit der zwischen den Regie¬

rungen der österr .- ungar . Monarchie und des deutschen Reiches im Juli 1875 ( R . G . Bl.

Nr . 112 ) , getroffenen Uebereinkommens wegen Ueberuahme ihrer ursprünglichen Staatsange¬

hörigen , insoweit dieselben dem anderen Staate noch nicht angehörig geworden sind , ange¬
wiesen , die Anträge auf Uebernahme früherer deutscher Staatsangehöriger der vorbezeichneten
Kategorie zur weiteren Veranlassung anher vorzulegen.

Erlaß des Präsidiums der k. k. Fiuauz -Laudes-Directlou iu Wieu vom
6. August 1879 , Z . 1424 , M . Z . 193.504,

betreffend die Verfassung der Rückftandsausweise bezüglich der beigen Steuer vom
Ertrage hauszinssteuersreier Gebäude.

Unter Rückschluß der Beilagen des Berichtes vom 28 . Juni 1879 , Z . 154 .281 wird

bemerkt , daß es in Hinblick auf die geltend gemachten Bedenken keinem Anstande unterliegt,
in den Rückstandsausweisen zum Zwecke der Sicherstellung und executiven Einbringung der

Rückstände an der 5A Steuer vom Ertrage hauszinssteuerfreier Gebäude zur näheren Präci-

sirung des Rückstandes zu der mit dem Erlasse des hohen k. k. Finanzministeriums vom

1 . Juni 1879 , Z . 16 . 108 , h. o. Jntimation vom 20 . Juni 1879 , Z . 1242 Vr ., angeordneten
einfachen Bezeichnung „ Steuer " noch den Zusatz „ vom Ertrage hauszinssteuerfreier Gebäude"
zu gebrauchen und diese Bezeichnung auch auf die , die Periode vor dem 1 . Jänner 1879

treffenden Rückstände an 5 ^ -iger Einkommensteuer ( Abgabe ) vom Ertrage hauszinssteuerfreier
Gebäude in Anwendung zu bringen.

Entscheidung des k. t. Venrnttmigsgerichtshofes vom NX Juni 1870,
Z . 1139, M , Z . 148 .241,

über die Beschwerde der Erben nach L. L. gegen die Entscheidung des k . k . Finanz¬
ministeriums vom 18 . Deeembcr 1878 , Z . 26 .950 , betreffend die Bemessung des lOpercen-

tigen städtischen Zuschlages der Stndtgemeinde Wien zu den Stnatsgebühren vom Rach¬
taffe des L. L.

Die Beschwerde wird als gesetzlich nicht begründet ab gewiesen.

Entscheidungsgründe:

Im Nachlasse des am 5 . September 1877 verstorbenen L. L. befanden sich als unbe¬

wegliches Vermögen (nebst Antheilen an Baustellen , die hier nicht weiter in Betracht kommen ) ,

die zwei Häuser C . - Nr . 1289 und 1290 in der inneren Stadt Wien , im angenommenen

Werthe von fl . 773 .395 österr . Währ.
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Testamentarisch hatte der Nachlaß des 2 . L. mit seinen Geschwistern und mit ^
seiner Schwägerin zuzufallen , wonach auch die Bemessung der Staatsgebühr vom reinen Nach¬

lasse mit vier , beziehungsweise 8A und nebstdem die nach Anmerkung 1 zur Tarifpost 106 8

zu entrichtende Gebühr mit I ^ L vom obigen Werthe der Häuser im abgerundeten Betrage
per fl. 773 .400 österr . W . stattgefunden hat.

Auf Grund dieses Werthes und der hiervon mit 4 . beziehungsweise 8A , dann 1 '/^
bemessenen Staatsgebühren ohne Zuschlag wurde vom k. k. Central - Taxamte zur Last der

Erben des L. L. für die Stadtgemeinde Wien der mit dem n . ö. Landesgesetze vom 15 . März
1866 , L. G . Bl . Nr . 3 eingeführte städtische Zuschlag von 10A bemessen und die

diesfällige Zahlunzsauflage mit fl. 5284 ' 82 im administrativen Instanzenzuge endgiltig
ausrecht erhalten . Die dagegen beim Verwaltungsgerichtshofe eingebrachte Beschwerde vertritt

nun die Ansicht , daß der erwähnte städtische Zuschlag sich bei ganz oder theilweise unentgelt¬
lichen Uebertragungen des Eigenthumes nur auf die Gebühr von IVg und 3 ' / ^ , welche
nach der Anmerkung 1 zur Tarifpost 106 8 des Gesetzes vom 9 . Februar 1850 und nach

§ . 3 der kaiserl . Verordnung vom 19 . März 1853 , N . G . Bl . Nr . 53 , zu entrichten ist,

bezieht , keineswegs aber auch aus die 1-, 4 - und 8Aige Gebühr , welche vom reinen Werthe der

unentgeltlichen Erwerbung durch Erbschaft oder Schenkung entfällt . Der Verwaltungsgerichtshos
fand diese Ansicht nicht begründet.

Denn nach dem citirten Landesgesetze vom 15 . März 1866 , ist die Gemeindevertretung
von Wien berechtigt , ein Zehntheil der ordentlichen Gebühr ohne Zuschlag „ welche der Staat

aus Anlaß von Uebertragungen des Eigenthumsrechtes auf die im Wiener Gemeindegebiete

gelegenen Realitäten in Procentsätzen  von dem Werthe der unbeweglichen Sachen bezieht,

und des statt dieser Percentualgebühr von den juristischen Personen zu entrichtenden Äqui¬

valentes  als Gemeindeauflage nach den für die Staatsgebühr bestehenden Grundsätzen zu

erheben " und es hat die Bemessung dieses städtischen Zuschlages gleichzeitig mit der Bemessung
und Vorschreibung der landessürstlichen Gebühr durch die Finanzbehörde zu erfolgen.

Es kann nun wohl kein Zweifel darüber bestehen , daß auch die 1 -, 4 - und 8Aige Gebühr

von unentgeltlichen Uebertragungen des Eigenthumes unbeweglicher Sachen solche Gebühren

sind , welche der Staat in Percentsätzen vom Werthe derselben bezieht , daß somit auch bezüglich
dieser Gebühren jene Voraussetzungen zutreffen , welche zur Einhebung des fraglichen städtischen
Zuschlages berechtigen.

Die Beschwerde wendet zwar ein , daß nur die nach Tarifpost 106 8 , Anmerkung 1, vor¬

zuschreibende 1 ' / „ ^ (eventuell nach Z . 3 der kaiserl . Verordnung vom 19 . März 1853 , N.

G . Bl . Nr . 53 , ^ / ^ ^ ige) Gebühr von dem Werthe,  hingegen die 1 -, 4 - und 8Aige
Gebühr auf einer anderen Grundlage bemessen werde , nämlich auf Grundlage des reinen
Nach laß Vermögens (Z . 57 des Gesetzes vom 9 . Februar 1850 ) .

Diese Einwendung ist aber nicht stichhältig , nachdem doch auch , wie dies selbst im Z. 58

desselben Gesetzes unerkannt wird , das reine Nachlaßvermögen eine Werthgrundlage
bildet , und sich von dem Werthe , welcher zur Basis der nach Anmerkung 1 zur Tarifpost 106 8
zu bemeffenden Gebühr zu dienen hat , lediglich dadurch unterscheidet , daß diese den Brutto -,
jene den Nettowert !) darstellt.

Ein ganz ähnliches Verhältniß waltet rücksichtlich der Schenkungen unbeweglicher Sachen

ob (§ . 91 des Gesetzes vom 13 . December 1862 und § . 2 der kaiserl . Verordnung vom
19 . März 1853 ) .

Die Behauptung der Beschwerdeführer , wenn sie richtig wäre , würde zur Anomalie

führen , daß der lOAige städtische Zuschlag bei der Erwerbung von Realitäten eines über¬

schuldeten  Nachlasses , welcher somit von der 1 -, 4 - oder 8 ^ igen Gebühr dieses Umstandes wegen
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nicht getroffen werden kann , in einem höheren Betrage entfallen würde , als wenn derselbe

Nachlaß activ wäre , und den letzterwähnten Staatsgebühren unterläge.
Die Richtigleit der Anschauung der Finanzbehörden findet endlich eine Stütze im § . 5

der gesetzlich sanctionirten Verordnung vom 2 . October 1868 , R . G . Bl . Nr . 135 , wird aber
durch folgende Erwägung geradezu außer Zweifel gesetzt.

Mit dem Landesgesetze vom 15 . März 1866 wird , wie schon oben bemerkt , die Gememde-

Vertretung von Wien berechtigt , den fraglichen Zuschlag einzuheben von jener ordentlichen
Gebühr , welche der Staat von Uebertragungen u . s. w . in Perceutsätzen vom Werthe der

unbeweglichen Sache und von dem statt dieser Percentualgebühr  zu entrichtenden
Gebühren -Aequivalente bezieht.

Nun beruht das im Gesetze vom 13 . December 1862 , R . G . Bl . Nr . 89 , für unbe¬

wegliche Sachen mit 3A des Werthes festgesetzte Ausmaß des Gebühren -Aequivalentes auf
dem Umstande , daß bei juristischen Personen im engeren Sinne dem Staate nicht nur die

Uebertragnngsgebühren vom nnbeweglichen Eigenthume ( 1 ^ 2 und 3 ' / ^ ) sondern auch die
aus Anlaß einer unentgeltlichen Uebertragung mit 1 , 4 oder 8A , sowohl vom unbeweglichen,

wie vom beweglichen Vermögen zu entrichtenden Gebühren entgehen.
Nach statistischen Daten beträgt dieser letztere Entgang durchschnittlich 1 -42L;  es wurde

demgemäß von der Regierung beantragt , und späterhin mit dem citirten Gesetze vom
13 . December 1862 genehmigt . Das Gebühren - Aequivalent für das unbewegliche Vermögen

mit 3A , für das bewegliche mit IV 2A einzuheben ( Stenographisches Protokoll zur 188 . Sitzung
des Hauses der Abgeordneten de / Reichsrathes vom 20 . November 1862 , III . Band dieser
Protokolle , S . 4607 ) .

Die zum Ausdrucke gebrachte Absicht einer gleichmäßigen Gebührenbehandlung juristischer
und anderer Personen , hinsichtlich des städtischen Zuschlages würde aber gerade vereitelt , wenn

bei Bemessung des letzteren die 1 , 4 und 8A Gebühren außer Berücksichtigung bleiben sollten.

Die Beschwerde wurde demnach als unhaltbar abgewiesen.

II.

Gemein- eraths -Beschlüjse.

Vom 29 . Juli 1879 , Z . 5583?

Wegen Baues von Gruftarkaden am Centralfriedhofe  wird beschlossen:
1 . Daß die Arkaden überhaupt gebaut werden;

2 . daß jene 36 Arkadengrüfte , die in der Nähe des Administrationsgebäudes liegen,

jetzt in Angriff genommen werden und endlich
3 . daß der Grundpreis für eine Gruft mit dem Betrage von 1500 fl. genehmigt und

die Kosten für den Bau vorschußweise von der Gemeinde getragen werden , welche dann von
Seite der Abnehmer der Gemeinde zu ersetzen sind.
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Vom 29 . Juli 1879 , Z . 2797.

Nach dem Anträge des Magistrates und der Rechtssection wird den als Rath Haus¬
wächter  verwendeten Amtsdienern , welche bisher kein Quartiergeld bezogen und im Amts¬
locale am Rathhause wohnten , das 30 ^ ige Quartiergeld  mit dem Bezuqstermine vom
1. August 1879 bewilligt.

Vom 1. August 1879 , Z . 1760.
Nach dem Anträge der Rechtssection wird beschlossen:
1. Die Stelle eines Stadtwundarztes  wird ausgelassen.

2 . Es wird eine definitive städtische Arztensstelle , 1. Gehaltsstufe (800 fl.
Gehalt , 160 fl. Quartiergeld ) , creirt.

3 . Einem der städtischen Aerzte sind die Functionen im städtischen Polizeihause zuzu¬
weisen. Diesem Arzte können eventuell auch noch andere sanitäre Dienstleistungen von dem
Bürgermeister übertragen werden.

4 . Der Magistrat wird aufgefordert , darüber baldigst Bericht zu erstatten , welche Ge¬
schäfte aus der Dienstleistung der Stadtphysiker ausgeschieden und den städtischen Aerzten in
den Bezirken übertragen werden können.

5 . Der Herr Bürgermeister wird ersucht, für die ungestörte Versetzung des Physicat-
dienstes während der Erkrankung des Stadtphysicus Dr . Innhauser Vorsorge zu treffen.

6 . Bei der Ausschreibung des Concurses für die neu creirte städtische Arztenstelle ist die
Bedingung zu stellen, daß die Bewerber um diese Stelle sich über die erfolgte Ablegung der
durch das Gesetz vom 21 . März 1873 , R . G . Bl . Nr . 37 , vorgeschriebenen ärztlichen Prüfung
für den öffentlichen Sanitätsdienst (Physicatsprüfung ) auszuweisen haben.

Vom 5 . August 1879 , Z . 3587.

Die von dem Magistrate vorgelegte provisorische Instruction  für die beiden Aufseher
auf den Stationsplätzen und für das Personale der zur Verführung des Unrathes  im
Donaucanale bestimmten Schiffe , sowie die unter Einem vorgelegte Vorschrift , auf deren
Grundlage die Vergebung des Verschiffungsgeschästes im Osfertwege zu veranlassen wäre , wird
mit den von der I . Section vorgeschlagenen Veränderungen genehmigt *) .

Vom 5 . August 1879 , Z . 6146 ex 1878.

Ueber eine Anfrage des Magistrates wird demselben bedeutet , es erscheine mit Rücksicht
auf Z. 16 des Gewerbeschulge .setzes  die ausdrückliche Nachweisung der Berücksichtigung
der Überschüsse der Vorjahre seitens der Gewerbeschulcommission nicht erforderlich , und es
bleibe der städtischen Buchhaltung überlassen , sich zu überzeugen , ob der diesfällige Betrag
auch in das Budget eingestellt worden ist.

Vom 8 . August 1879 , Z . 1009 , 3922.

Nach dem Anträge des Magistrates wird der Beschluß des Gemeinderathes aus Ableh¬
nung der Errichtung eines stabilen Pockenhauses aufrecht erhalten und die Auflassung des
bestehenden Provisorischen communalen Blatternspitales genehmigt.

*) Sind separat im Selbstverläge des Magistrates erschienen.
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Weiters wird zur Kenntniß genommen , daß der Magistrat angesichts der Auflassung des
Epidemiespitales eine Eingabe an die Statthalterei gemacht hat , mit dem Ersuchen , daß die
Blatternkranken in die Verpflegung seitens der Regierung übernommen werden , wie dies auch
früher der Fall war.

Vom 12 . August 1879 , Z . 2073.
Nach dem Anträge des Magistrates und der Rechtssection wird beschlossen:
1. Ueber jede Vermiethung oder Verpachtung communalen Eigenthumes sind in Zukunft

ordentliche , den Bestimmungen des a . b. G . B . entsprechende Bestaudverträge abzuschließen.
2 . In Zukunft darf eine unentgeltliche Benützung communalen Grundes nicht mehr

stattfinden , und wo eine solche derzeit stattfindet , ist sie durch einen, wenn auch noch so geringen
Bestandzins zu ersetzen.

III.

Magistrals - Verordnungen und Verfügungen.

Präsidialschreibell des Herrn Bürgermeisters an Herrn Magistratsrath
Th . Dworzak vom 4 . Augnst 1879 , G . N . Z . 4053,

die Vorlage sämmtlicher Numerirungs - Angelegenheiten an den Gemeinderalh betreffend.

In der Präsidialerinnerung des Gemeinderathes vom 28 . August 1862 , Z . 3773 , sind
die Grundsätze enthalten , nach welchen die Numerirung der Gebäude und die Bezeichnung der
Gassen und Plätze der Stadt Wien durchzuführen ist.

Die durch die Gemeinderathsbeschlüsse vom 14 . November 1861 und vom 24 . Februar
1865 festgesetzte Geschäftsordnung für die Sectionen des Gemeinderathes enthält im § . 18
ausdrücklich die Bestimmung , daß alle Vorlagen über Numerirung von Häusern , wenn die
bestehenden Normen eingehalten werden , der II . Section des Gemeinderathes , demnach, wenn
es sich um Ausnahmen von den ausgestellten Grundsätzen handelt , dem Plenum des Gemeinde¬
rathes zur Entscheidung Vorbehalten sind.

Hieraus ergibt sich, daß es jedenfalls in der Intention des Gemeinderathes lag , über
sämmtliche Numerirungsangelegenheiten im Schoße des Gemeinderathes selbst zu entscheiden.

Nachdem nun bereits seit einer Reihe von Jahren beim Magistrate die Gepflogenheit
herrscht , Umnumerirungen , Verschiebungen von Nummern u. dgl . als eine rein administrative
Angelegenheit zu behandeln und selbstständig zu verfügen , so beauftrage ich Sie , Herr Magi¬
stratsrath , unter Bezugnahme auf den Gemeinderathsbeschluß vom 1. August 1879 etwaige
derartige bereits im Zuge befindliche Verfügungen sofort zu sistiren und von nun an die
sämmtlichen Numerirungsagenden dem Gemeinderathe zur Entscheidung
vorzulegen.

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate . — Druck von Earl Gerold ' s Lrohn iu Wien.
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Herausgegeben vom

Magistrate der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien.
Aahrg . 1879 . (Ausgegeben und versendet NM 18. December 1879.) Ar . 7.

I.

Reichs - und Landesgesehe und Verordnungen.

Verordnung des Justizministeriums vom 18 . September 1879,

betreffend die Zuweisung der Gemeinden Lyrzana , Janezowa und Jaskenna zu dem Sprenget
des städtisch-delegirten Bezirksgerichtes Neu -Sandec in Gatizien.

(Reichsgesetzblatt vom 25 . September 1879 , Nr . 114 .)

Auf Grund des § . 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 ( R . G . Bl . Nr . 59 ) werden

die Gemeinden Lhczana , Janezowa und Jasienna aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes

Ciezkowice ausgeschieden und jenem des städtisch -delegirten Bezirksgerichtes Neu -Sandec zugewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1 . November 1879 in Wirksamkeit.

Stremayr rn . p.

Verordnung des Justizministeriums vom 19 . September 1879,

betreffend die Ausdehnung der Gerichtsbarkeit in Strafsachen - es städtisch-delegirten Bezirks¬
gerichtes Alsergrund auf den Sprengel des städtisch- delegirten Bezirksgerichtes Josefstadt

in Wien.

(Reichsgesetzblatt vom 25 . September 1879 , Nr . 115 .)

Auf Grund der Bestimmung des Z. 9 der Strafproceßordnung vom 23 . Mai 1873
wird in theilweiser Abänderung der Ministerialverordnung vom 5 . November 1873 (R . G.

Bl . Nr . 155 ) bestimmt , daß die dem städtisch -delegirten Bezirksgerichte Josefstadt in Wien

zustehende Gerichtsbarkeit in Strafsachen innerhalb des diesem Gerichte durch di ^ Ministerial-
11
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Verordnung vom 25 . November 1853 (R . G . Bl . Nr . 249 ) zugewiesenen Sprengels vom
1 . Jänner 1880 angefangen vom städtisch -delegirten Bezirksgerichte Alsergrund in Wien

auszuüben sei. Im Uebrigen bleibt der Wirkungskreis des städüsch -delegirten Bezirksgerichtes
Iosefstadt unberührt.

_ Siremayr ru . p.

Verordnung des Finanzministeriums vom 9 . September 1879,
wegen Verbotes des Vertriebes anderer als der gesetzlich bestimmten Schgattungen.

(Reichsgesetzblatt vom 21 . October 1879 , Nr . 124 .)

Aus Anlaß eines speciellen Falles wird einverständlich mit dem königl . ungarischen

Finanzministerium erinnert , daß im Sinne des Gesetzes vom 7 . Juni 1868 und des zu¬
gehörigen Tarifes (N . G . Bl . Nr . 70 ) , beziehungsweise des Salzverschleiß - Tarifes vom
21 . December 1875 ( R . G . Bl . Nr . 155 ) im Privathandel mit Salz nur die für solchen

Verkehr jeweilig bestimmten , an den in den Tarifen berufenen Niederlagsorten um die bemes¬
senen allgemeinen Preise käuflichen Salzgattungen vertrieben werden dürfen.

Demnach ist der Vertrieb anderer , als der erwähnten Salzgattungcn , beziehungsweise

von Salzgemengen aus in den gemeinten Niederlagsorten erkauften Salzsorten , salzhältigen
Abfällen und fremden Stoffen zu welchen Zwecken immer , zum Beispiel zur Verwendung als
Viehsalz , Oeconomiesalz u . s. w . ohne besondere Bewilligung des Finanzministeriums unter¬
sagt und wird in vorkommenden Fällen als Gefällsübertretung behandelt werden.

Jnsoferne hiedurch zugleich eine nach den allgemeinen Strafbestimmungen zu ahndende

Handlung begangen wurde , wird dieselbe selbstverständlich auch der Anwendung dieser Straf¬
bestimmungen unterliegen.

Chertek m . p.

Verordnung des leitenden Ministers für Cultus und Unterricht
vom 16 . October 1879,

mit welcher rinr provisorische Abänderung des Z. 82 der evangelischen Kirchenverfassung
verlautbart wird.

(Reichsgesetzblatt vom 21 . October 1879 , Nr . 126 .)

„Der Z . 32 der evangelischen Kirchenverfassung vom 6 . Jänner 1866 (R . G . Bl.
Nr . 15 ) ist gemäß H. 102 , 8 dieser Kirchenverfassung provisorisch außer Kraft gesetzt und
hat bis auf Weiteres folgende Bestimmung zu gelten:

„Die Stelle eines Pfarrers oder ständigen Pfarrgehilfen (Vicars ) wird erledigt:
a ) durch dessen Ableben;

K) durch freiwillige Niederlegung des Amtes in Folge der Annahme einer Berufung als
Pfarrer oder Vicar einer anderen Gemeinde , oder aus einem anderen Grunde;

Die Niederlegung wird erst durch die erfolgte Genehmigung derselben seitens des Ober-
kirchenrathes rechtswirksam;

e) durch rechtskräftiges auf Amtsentsetzung lautendes Disciplinarurtheil.

In den zwei ersterwähnten Fällen hat das Presbyterium die erfolgte Erledigung , be¬

ziehungsweise die ihm vom Seelsorger angezeigte Amtsniederlegung sofort dem Senior zur

Kenntniß zu dringen und zugleich Vorschläge für die durch Letzteren anzuordnende einstweilige
Vertretung der erledigten Stelle zu erstatten.
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3m Falle der Erledigung durch Amtsniederlegung ( b) hat der Senior im Wege der
Superintendantur unter gleichzeitiger Berichterstattung über etwa rückständige Amtsgeschäfte des
abgehenden Pfarrers bei dem Oberkirchenrathe die Genehmigung der erfolgten Amtsnieder¬
legung anzusuchen. "

Dies wird hiemit kundgemacht.

_ _ Stremayr w . p.

Im XU Stück des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1879 ist unter Nr . 127 die Ver-
ordnung des Handelsministers vom 1. November 1879 enthalten , betreffend die Abän¬

derung einiger Bestimmungen des mit Verordnung vom 10 . Juni  1874 ( R.
G . Bl . Nr . 75 ) eingeführten Betriebs - Reglements für die Eisenbahnen der
im Neichsrathe vertretenen Königreiche (und Länder , beziehungsweise der
nnt Verordnung vom 25 . Juli  1877 (R . G . Bl . Nr . 69 ) eingeführten neuen
Fassung des § . 48 desselben.

Note des k. k. Eentral -Tar - und Gebnhren -Bemeffmlgsamtes vom 21 . Febr.
1879 , Nr . 4889/1 , Mag . Z . 51 .554,

betreffend die Bemessung der Eintragungsgebühr für die Vormerkung des Pfandrechtes
auf die Häuser Nr . 1289 und 1290 innere Stadt für leine Gemeindeauffage.

Für die mit dem landesgerichtlichen Bescheide dto. 11 . October 1878 Z . 74032 be¬
willigte Vormerkung des Pfandrechtes auf die Häuser C . Nr . 1289 und 1290 der inneren

Stadt Wien für die Gemeindeauflage per 4073 fl. 38 kr. wurde mit dem h. ä . Zahlungsaufträge
dto . 21 . intnn . 29 . Jauner 1879 , Reg .-Z . 590/11 die Eintragungsgebühr mit 25 fl. 50 kr.
bemessen und der löblichen Commune Wien zur Zahlung aufgetragen.

Nachdem jedoch die obige Gemeindeauflage den lOAigen städtischen Zuschlag zu der,
den L. L. scheu Erben für dessen Nachlaß sub Reg .-Z . 3154/111 1878 bemessenen Staatsgebühr
betrifft und dieser städtische Zuschlag gemäß § . 2 des Landesgesetzes vom 15 . März 1866
6 der Staatsgebühr das gesetzliche Pfandrecht auf der fraglichen Realität genießt , so wird
^ ^ n von dem löblichen Magistrate am 18 . Februar 1879,
Z . 29 .042/1V termingemäß angebrachten Recurs gegen den obigen Zahlungsauftrag angewiesen
die sub Reg^ Z . 590/11 ex 1879 mit 25 fl. 50 kr. (Zwanzig fünf Gulden 50 kr.) vor¬
geschriebene Gebühr in Abfall zu bringen.

Die Beilage des Necurses folgt im Anschlüsse zurück.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthaltern vom 29 . Juni 1879 , Z . 4876 ? v.,
M . Z . 169 .446,

die Abstellung - er Ausgabe und Verwendung van Privatgeldzeichen betreffend.

Da in der letzten Zeit wiederholte Fälle der Ausgabe von Privatgeldzeich -'n, insbeson¬
dere von Seite von Bauunternehmungen , vorgekommen sind, wird der Magistrat in Ausführung
eines von dem Herrn k. k. Finanzminister einvernehmlich mit den k. k. Ministerien des Innern
und des Handels an mich gelangten Auftrages vom 14 . Juni 1879 , Z . 3205 F . M . und

11 *



134

unter Hinweis auf die Finanzministerial -Erlässe vom 7 . December 1848 ( R . G . Bl . Nr . 12

ex 1849 ) , vom 8 . Februar 1849 ( R . G . Bl . Nr . 123 ex 1849 Ergänz .) und vom 27 . April
1849 (R . G . Bl . Nr . 232 ex 1849 Ergänz .) aufgefordert , mit aller Kraft auf die Abstel¬

lung der Ausgabe und Verwendung von Privatgeldzeichen (Privat -Geldmarken , Gelbnoten u . dgl . )

zu dringen.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 5 . August 1879 , Z > 18 . 112,
M . Z . 201 .620,

die Revision der Arzneitaxe betreffend.

Anläßlich mehrseitig gestellter Anfragen hat das hohe k. k. Ministerium des Innern
unterm 30 . Mai 1879 , Z . 5105 eröffnet , daß mit dem Erlasse , vom 22 . December 1872,

Z . 20 .042 (eröffnet mit dem Statthalterei - Erlasfe vom 1 . Jänner 1873 , Z . 38 .440 ex 1872)
rücksichtlich der Revision der Arzneitaxe keineswegs imperativ angeordnet , sondern dem Apotheker¬

gremium , beziehungsweise den Landessanitätsräthen nur frei gestellt wurde , ihre darauf bezüg¬
lichen Wünsche und Anträge etwaigen , nicht für jedes Jahr bestimmt vorausgesetzten Falles

rechtzeitig , d . i. spätestens Anfangs October jeden Jahres zur Kenntniß des Ministeriums des
Innern zu bringen.

Unter diesem Zeitpunkte kann höchstens die erste Hälfte des Monates verstanden werden.

Von denjenigen , welche bis zu diesem Termine eine diesbezügliche Vorlage nicht ein¬

brachten , mußte und muß angenommen werden , daß sie sich zu einer solchen nicht veranlaßt finden.
Uebrigens kann die zugestandene alljährliche Vornahme einer Arzneitaxrevision durch das

Ministerium des Innern nur dahin aufgefaßt werden , daß dadurch der im Laufe eines Jahres
Lei dem einen oder anderen Arzneikörper eingetretenen Preisänderung , dem Steigen oder Fallen

des Einkaufspreises einer Rohwaare Rechnung getragen werden will , nicht aber , daß auch die

für die Feststellung der Arzneitaxe bestehenden Grundsätze alljährlich in Frage gestellt werden
können . Principielle Aenderungen bedürfen selbstverständlich eines längeren Zeitraumes der

Erfahrung und Erwägung , um gerechtfertigt zu erscheinen.
Die erwähnten Preisveränderungen werden durch die October -Preiscourants der betref¬

fenden Handelsfirma constatirt , von welchen dieselben sofort nach ihrem Erscheinen dem Mini¬

sterium des Innern unmittelbar im kurzen Wege zukommen.
Die für die hochortige Vornahme der Revision der alten und für die Feststellung , Druck¬

legung und Versendung der neuen Taxe , welche vom 1 . Jänner jeden Jahres an geltend,
längstens Mitte des vorhergehenden Decembers hinausgegeben und kundgemacht werden muß,
noch übrige Zeit ist daher an und für sich so kurz bemessen , daß eine weitere Erstreckung der

Frist zur Einbringung etwaiger Wünsche und Anträge Seitens der Apothekergremien und Landes-

sanitätsräthe hierorts über die erste Hälfte des Monates October hinaus nicht zugestanden
werden kann.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf den Bericht vom 21 . September 1878,

Z . 220 .042 , dessen Beilagen zurückfolgen , zur Verständigung des Wiener Apotheker -Haupl-

gremiums in Kenntniß gesetzt.
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Erlast des h. k. k. Ministeriums des Innern vom 27 . August 1879,
Z . 4386 , intimirt mit Statthalterei -Erlaß vom 5 . Oetober 1879 , Z . 28 .856,

M . Z . 254 .298,
betreffend die Ertheilung von Bewilligungen zur Errichtung von Wafferüberfuhren und die

Genehmigung der bezüglichen Gebührentarilc.

Im Hinblicke auf die wahrgenommene Ungleichartigkeit des Vorganges in den einzelnen
Ländern bei Ertheilung von Bewilligungen zur Errichtung von Wasserüberfuhren  und
bei Genehmigung der bezüglichen Gebührentarife findet das Ministerium des Innern im Ein¬

vernehmen mit dem k. k. Ackerbaumiuisterium und den k. k. Ministerien des Handels und der

Finanzen unter Rücksichtnahme auf die Bestimmungen der Wasserrechtsgesetze einerseits und die

bestehenden Vorschriften über die Competenz in Betreff der Bewilligung von Mauthgebühren

und der nach denselben Grundsätzen zu behandelnden Uebersuhrsgebühren anderseits folgende
Anordnungen zu treffen:

1 . Die Bewilligung zur Errichtung von Ueberfuhren in den zur Schiff - oder Floßfahr

benützten Strecken der fließenden Gewässer steht in erster Instanz der politischen Landesbehörde
jenes Landes zu , in welchem die Ueberfuhr errichtet werden soll.

Besteht in der Strecke der zu errichtenden Ueberfuhr eine Aerarialüberfuhr , so ist vor

Ertheilung der Bewilligung das Vernehmen mit der Finanzlandesbehörde zu pflegen.

2 . Berührt die zu einer solchen Ueberfuhr gehörige Anlage das Verwaltungsgebiet mehrerer

Länder , so hat jene Landesbehörde , in deren Gebiet sich der Hauptbestandtheil der Anlage be¬

findet , im Einverständnisse mit den anderen betheiligten Landesbehörden die Bewilligung zur
Errichtung zu ertheilen , oder , wenn die betheiligten Landesbehörden sich nicht einigen , die Ver¬
handlung zur ministeriellen Entscheidung vorzulegen.

Mit Rücksicht auf die Bestimmungen des § . 72 des Wasserrechtsgesetzes für Nieder¬

österreich vom 28 . August 1870 wird in Vorhinein bestimmt , daß dieser Grundsatz auch

hinsichtlich der Bewilligung von solchen Ueberfuhren Anwendung zu finden hat , welche zwischen
Niederösterreich und anderen Ländern in Frage kommen.

In analoger Weise ist auch bei Bewilligung von Ueberfuhren zwischen dem Gebiete der

diesseitigen Reichshälfte und dem Gebiete der königl . Ungar . Krone vorzugehen und ist im
Falle eines Dissenses mit den königl . Ungar ., beziehungsweise croatischen Behörden die Ver¬

handlung zur weiteren Erörterung der Angelegenheit mit der betheiligten königl . Ungar . Central¬
stelle in Vorlage zu bringen.

3 . Die ministerielle Bewilligung ist auch in allen jenen Fällen einzuholen , in welchen
die Ueberfuhr zwischen dem In - und Auslande verkehren soll.

Vor Erstattung der Anträge ist stets die Wohlmeinung der Finanzlandesbehörde einzu¬
holen und mit dem eigenen Gutachten vorzulegen.

4 . Nachdem die Bestimmungen der Wasserrechtsgesetze über die Ertheilung von Bewilli¬

gungen zur Errichtung von Ueberfuhren den bestehenden gesetzlichen Vorschriften über die Com¬

petenz zur Bewilligung von Mauth -, beziehungsweise Uebersuhrsgebühren nicht derogiren , ist

das der politischen Landesbehörde durch das Wasserrechtsgesetz eingeräumte Bewilligungsrecht

zur Errichtung von Ueberfuhren nur innerhalb jener Grenzen auszuüben , auf welche nach den

diesfalls bestehenden Vorschriften die Competenz der Laudesbehörde zur Bewilligung von Mauth -,
beziehungsweise Uebersuhrsgebühren eingeschränkt ist. Es sind daher insoferne in einzel¬

nen Ländern durch spätere gesetzliche Anordnungen in Betreff der Ueberfuhsgebühren nicht
„ etwas anderes bestimmt ist, in den unter 1 . und 2 . erwähnten Fällen Bewilligungen zur

Errichtung von Ueberfuhren und zur Einhebung der bezüglichen Gebühren nach Vorschrift des

Ministerialerlasses vom 14 . December 1867 , Z . 18 .260 beziehungsweise des Ministerialerlasses
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vom 18 . März 1866 , Z . 1452/8t . N . Z . V . lit . e ) von der Landesbehörde nur auf die Dauer
von längstens fünf Jahren zu ertheilen , bei Bewilligungen über diese Zeitdauer hinaus aber
die Angelegenheit unter Beantragung des zu genehmigenden Gebührentarifes zur ministeriellen

Entscheidung vorzulegen.
5 . Mit Rücksicht auf die vorstehend unter 4 . festgesetzten Bestimmungen hat die Be¬

willigung von Ueberfuhrßgebühren auch bei Ueberfuhren auf nicht zur Schiff - oder Floßfahrt
benützten Strecken der fließenden Gewässer in erster Instanz von der politischen Landesstelle

unter der bei 4 . angegebenen Beschränkung der Zeitdauer auszugehen.
6 . In den Fällen , in welchen nach den vorstehenden Bestimmungen die Einholung der

ministeriellen Entscheidung stattzufinden hat , ist als Grundsatz festzuhalten , daß die bezügliche

Verhandlung dann , wenn es sich um Ueberfuhren mit gewerbsmäßigem Betriebe oder unter

Einhebung von Gebühren überhaupt handelt , dem Ministerium des Innern , in allen anderen
Fällen aber dem k. k. Ackerbauministerium vorzulegen ist.

Erlaß der k, k, ». ä . Slatthalterei vom 18 . September 1878 . Z . 29 .845.
M Z . 239 .549.

betreffend den Verkauf von Esiwaaren und von Schulrequisiten durch Diener der Mittel¬
schulen an Schüler derselben.

Ueber eine von dem n . ö. Landesschulrathe gestellte diesfällige Anfrage hat der Herr

Minister für Cultus und Unterricht mit dem Erlasse vom 24 . Juni 1879 , Z . 9187 eröffnet,

daß gegen den Verkauf von Eßwaaren (Gebäck und Obst ) , sowie von  Schul-
(Schreib - und Zeichen - ) Requisiten durch Diener der Mittelschulen an die Schüler

derselben im Schulgebäude  unter gehöriger Beaufsichtigung der Directoren und Lehr¬

körper unter der Voraussetzung , daß den Bestimmungen der Gewerbeordnung und der Steuer¬

gesetze vollkommen entsprochen wird , vom Standpunkte der llnterrichtsverwaltung kein Ansland

zu erheben  ist.
Dagegen sei der Vertrieb von Lehrbüchern,  sowie aller , nicht im Selbstver¬

läge der Lehranstalt erscheinenden Druckschriften auf das Strengste zu untersagen.
Der n . ö. Landesschulrath hat in dieser Beziehung die Directionen der erwähnten Schulen

laut Note vom 4 . September 1879 , Z . 4396 , bereits entsprechend informirt.

Ich setze den Magistrat als Gewerbsbehörde erster Instanz hievon zur geeigneten Dar-

nachachtung in vorkommenden Fällen in die Kenntniß.

Decret des k. k. städt . del . Bezirksgerichtes Wieden vom 25 . Mai 1879,
Z . 21 .699/7 , an den Stadtanwalt vr . Kratky,

betreffend das Erkenntnis des k . k . Dberlandesgerichtes vom 21 . Mai 1879 , Z . 8223 , in
der Rechtssache des M . H . wider die Commune Wien pto . Besitzstörung durch Absperrung

der Hochquellenwafferableitung in sein Haus.

Das k. k. Oberlandesgericht findet in der pos8688orio 8umuig,rii88imo verhandelten Rechts¬

sache des M . H . wider die Commune Wien wegen von Ersterem mittelst der Klage äe prae8.

29 . März 1879 , Z . 13 .534 . gebetenen Erkenntnisses , die Commune Wien habe sich durch
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Absperrung der Hochquellenwasser -Ableitung in sein Haus . . . einer Besitzstörung schuldig

gemacht , dieselbe sei diese Absperrung sofort zu beheben und den Wasserzufluß wieder herzu¬

stellen und künftige Besitzstörungsacte bei Pönfällen von 100 fl . für jeden Wiederholungsfall
zu unterlassen schuldig und habe auch die GerichtskosteNj zu ersetzen , das vom k. k. städlisch-

delegirten Bezirksgerichte Wieden am 6 . April 1879 , Z . 14 .448 geschöpfte Erkenntniß über

Recurs der Commune Wien auszuheben , die Klage des M . H . wegen Unzuständigkeit
der Gerichte abzuweisen  und dem Kläger den binnen 14 Tagen nach Zustellung des
obergerichtlichen Erkenntnisses bei Execution an die Commune Wien zu leistenden Ersatz der

auf 12 fl . 97 kr. bestimmten Kosten erster Instanz , sowie der auf 29 fl. 31 kr. bestimmten
Recurskosten auszuerlegen , welche Entscheidung sich auf folgende Gründe stützt:

Die Streitsache betrifft die Benützung der Kaiser Franz Iosephs -Hochquellenwasserleitung
eines Wasserwerkes , zu dessen Errichtung die Bewilligung der politischen Behörde und die

Erwirkung des Exp ropriationsrechtes nach Z§ . 16 und 34 des Gesetzes vom 28 . August 1860
L. G . Bl . Nr . 56 , erforderlich und für dessen Herstellung sanitätspolizeiliche Rücksichten maß¬
gebend waren.

Der 8 - 71  des bezogenen Gesetzes erklärt in Ausführung des Z . 27 des Gesetzes vom

30 . Mai 1869 , R . G . Bl . Nr . 93 , daß alle Angelegenheiten , welche sich auf die Benutzung,
Leitung und Abwehr der Wässer nach ersterem Gesetze beziehen , insoweit sie nicht der richter¬

lichen Competenz unterliegen , in den Wirkungskreis der politischen Behörden gehören.

Da die Competenz in Wasserrechtsstreitigkeiten zwischen Gerichts - und politischen Be¬

hörden nicht ausdrücklich abgegrenzt ist , so können der gerichtlichen Entscheidung offenbar nur
jene Streitigkeiten Vorbehalten werden , bei welchen es sich zweifellos nur um ein Privat¬

interesse oder nur um die Wiederherstellung gestörten Besitzes unvorgreiflich der Wahrung öffent¬
licher Rücksichten handelt.

Die Benutzung der Kaiser Franz Iosephs -Hochquellenwasserleitung unterliegt öffentlichen
Rücksichten , weshalb schon mit Rücksicht auf das Gesetz vom 28 . August 1860 , L. G . Bl.

Nr . 56 , die diese Benutzung betreffende Streitigkeit der Entscheidung der politischen Behörde
vorzubehalten ist.

Aus dem Umstände ferner , daß die Kaiser Franz Iosephs -Hochquellenwasserleitung von
der Gemeinde Wien in dem ihr zukommenden natürlichen Wirkungskreise der Sanitätspolizei

hergestellt wurde , erhalten und betrieben wird , ergibt sich mit Bezug aus die HZ. 64 u . 69

der Gemeindeordnung für die Stadt Wien vom 9 . März 1850 , L. G . Bl . Nr . 21 , auf das

Gesetz vom 30 . April 1870 , R . G . Bl . Nr . 68 , und auf die die Benutzung der Wasserleitung
regelnde und durch mannigfache administrative Rücksichten beschränkende Kundmachung des Wiener

Magistrates vom 10 . Juli 1876 , Z . 70 . 713 suli . Nr . 1 des äuxlieunäuna gleichfalls , daß
diese Streitsache der Entscheidung der politischen Behörde zu unterstellen ist.

Die vom Kläger als Besitzstörung gekennzeichnete Absperrung der Hochquellenwaffer-
Zuleitung in sein Haus geschah in Ausführung der vom Wiener Stadtbauamte mit Berufung

auf den Auftrag des Wiener Magistrates , Z . 51 .759/1879 , an den Kläger unter Androhung
der Absperrung des Wasserzuflusses ergangenen Aufforderung zur Zahlung der rückständigen
Abzweigungskosten.

Es handelt sich also bei dem vermeintlichen Besitzstörungsacte nm den Vollzug einer

vom Wiener Magistrate als politischen Behörde getroffenen Verfügung , über deren Recht¬
mäßigkeit zu entscheiden das Gericht nicht berufen ist.



138

Aus diesen Gründen mußte das erstrichterliche Erkenntniß aufgehoben , die Klage wegen

Unzuständigkeit der Gerichte gemäß § . 48 Jur . - Norm zurückgewiesen und zufolge W . 24
und 26 des Gesetzes vom 16 . Mai 1874 , R . G . Bl . Nr . 69 dem Kläger der Ersatz der

Verhandlungskosten sowie der Recurskosten an die Commune Wien auferlegt werden * ) .

Entscheidung des Verwaltungsgenchtshofes vom 18 . September 1879,
Z . 1648 , über die Beschwerde der Commune der k. k. Reichshaupt - und
Residenzstadt Wien gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums für Cnltus

und Unterricht vom 28 . Jänner 1879 , Z . 20 .508,

betreffend die Concurrcn) zum Pfarrhosbnue bei der Votiv-(Heilnnds-)Kirchc in Wien.

Die angefochtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

E n t s ch e i d u n g s g r ü n d c:

Nach dem Gesetze vom 7 . Mai 1874 , R . G . Bl . Nr . 50 , 35 , 36 bildet die

Gesammtheit der in einem Pfarrbezirke wohnhaften Katholiken desselben Ritus eine Pfarr¬

gemeinde . Alle einen kirchlichen Gegenstand betreffenden Rechte und Verbindlichkeiten , welch
in den Gesetzen den Gemeinden zugesprochen oder auferlegt werden , gebühren und obliegen

den Pfarrgemeinden . Nur Patronatsrechte können auch einer Ortsgemeinde als solcher zu-
kommen . Insoweit für die Bedürfnisse einer Pfarrgemeinde nicht durch eigenes Vermögen

derselben oder durch andere zu Gebote stehende kirchliche Mittel vorgesorgt erscheint , ist zur

Bedeckung derselben eine Umlage auf die Mitglieder der Pfarrgemeinde auszuschreiben.

Das Gesetz unterscheidet daher in Uebereinstimmung mir der rechtlichen Natur der Ver¬

hältnisse zwischen Pfarr - und Ortsgemeinden.  Die Verschiedenheit dieser beiden
Nechtssubjecte liegt zu Tage . Die künftige , zur Votivkirche gehörige Pfarrgemeinde wird nur

die in dem erst zu bestimmenden Psarrbezirke wohnhaften Katholiken des lateinischen Ritus

umfassen ; die Ortsgemeinde Stadt Wien hingegen umfaßt , als zu den Gemeindelasten bei¬

tragspflichtig , ohne Unterschied und Rücksicht des religiösen Bekenntnisses , alle wo immer in
derselben wohnenden Gemeindeangehörigen , Gemeindebürger , Gemeindegenosfen , überhaupt alle

Gemeindeglieder und andere Personen , die in Wien eine directe Steuer entrichten ( § ß . 5
und 26 der Wiener Gemeindeordnung vom 9 . März 1850 , L. G . Bl . V . Stück und Gesetz

vom 5 . October 1868 , L. G . Bl . Nr . 12 , § . 1) .
Es besteht keine gesetzliche Vorschrift , aus welcher die Verpflichtung der Ortsgemeinde

abgeleitet werden könnte , die von einer Pfarrgemeinde ihres Territoriums zu leistenden Pfarr-
Hofbau -Concurrenzbeiträge auch nur vorzuschießen , zumal wenn wie im vorliegenden Falle , die

Umgrenzung des Pfarrbezirkes noch nicht bestimmt , die Pfarrgemeinde folglich noch nicht ge¬

geben ist.
Eine solche Verpflichtung könnte daher auch nicht im Verordnungswege statuirt werden,

wurde übrigens in der berufenen Mimsterial -Verordnuug vom 31 . December 1877 , N . G.
Bl . ex 1878 Nr . 5 ausgesprochen.

Auch wenn es richtig wäre , daß die vorliegende Angelegenheit nach den älteren Vor¬

schriften , insbesondere nach dem für Oesterreich unter der Enns erflossenen Concurrenznormale

*) Laut Deeretes des k. k. österr . Oberlandesgerichtes ääo . 29. Juli 1879 , Z . 12.700 , intimirt mit
Bescheid des k. k. Bezirksgerichtes Wieden ääo . 2. August 1879 , Z . 31 .922 , hat der k. k. oberste Gerichts¬
hof  mit Erlaß vom 15. Juli 1879 , Z . 7873 , die mit einem Revisiousrecurse angefochtene oberlaudes¬
gerichtliche Erledigung unter Bezugnahme auf deren Begründung bestätigt.
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von 1805 und nach der für Wien ergangenen Regierungs -Verordnung vom 31 . October 1827,

Z , 60 .423 ( Prov .-Gesetz -Sammlung Nr . 282 , S . 611 ), so zu entscheiden gewesen ist, wie

sie das Ministerium entschieden hat , so würde daraus die Richtigkeit der angefochtenen Ent¬
scheidung noch nicht folgen , weil durch dieselbe die dermal bestehenden Gesetze verletzt und

weil durch das citirte Gesetz vom I . 1874 , § . 57 , die in den einzelnen Königreichen und
Ländern in Betreff der Herstellung und Erhaltung der katholischen Kirchen - und Pfründen¬

gebäude bestehenden Vorschriften nur unbeschadet der Bestimmungen des bezogenen
Gesetzes,  also auch unbeschadet der Bestimmungen der 35 und 36 in Kraft erhalten

worden sind . Die letzteren Paragraphe eben bestimmen klar und deutlich , daß von nun an

alle einen kirchlichen Gegenstand betreffenden , in den Gesetzen den Gemeinden auferlegten

Verbindlichkeiten den Pfarrgemeinden  obliegen . Dem Gesagten zufolge läßt sich die mit

der angefochtenen Entscheidung des Ministeriums für Cultus und Unterricht der Commune

Wien auferlegte Verpflichtung , das Geldrelutum für die bei dem Baue des Pfarrhofes an

der Votivkirche erforderliche Hand - und Zugarbeit anstatt der künftig dieser Kirche zuzuweisenden
Psarrgemeinde vorzuschießen , aus den einschlägigen Gesetzen nicht begründen , weshalb die an-
gefochtene Entscheidung aufgehoben werden mußte.

II.

Gemeinderaths-Beschlüjse.

Vom 19 . August 1879 , Z . 4234.

Die Vermehrung des Straßensäuberungs - P ersonales  des IX . Bezirkes um

zwei Mann zum Zwecke der Reinigung der neuen Straße vor der Votivkirche wird genehmigt.

Vom 2 . September 1879 , Z . 4226.

Anläßlich des Referates über den Rechnungsabschluß des Großarmenhaus st iftungs-
fondes  pro 1878 beschließt der Gemeinderath:

1 . Die bei neuen Stiftungen bestehenden , den Betrag von 80 fl . erreichenden Cassareste
sind durch den Ankauf von Silberrente zu fructificiren und das durch diese Fructificirung

erzielte Mehrerträgniß ist zur Erhöhung der Bezüge der bei den einzelnen Stiftungen bereits
bestehenden Stiftplätze nach dem von der städtischen Buchhaltung ermittelten Ausmaße zu
verwenden.

2 . Der Genuß der höheren Stiftungsbezüge hat mit 1 . Jänner 1880 in ' s Leben

zu treten.

Vom 2 . September 1879 , Z . 3032 (vertraulich ) .

Der Magistrat und das Stadtbauamt werden angewiesen , sich künftighin der Ausstellung

von ämtlichen Zeugnissen  über die Qualität  irgend welcher Arbeiten ober der hiezu ver¬

wendeten Materialien zu enthalten.

Vom 26 . September 1879 , Z . 4845.

Nach dem Magistratsantrage wird der Direction des Communal - , Real - und Ober-

Gymnasiums in Mariahilf bedeutet , daß in Gemäßheit der für die Bildung der Turnriegen
und der für die Bestellung der Turnlehrkräfte an Mittelschulen vom Gemeinderathe auf¬

gestellten Normen:
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1. auf die von ihr hinsichtlich der Bildung der Turnriegen vorgefchkagenen Auskunfts¬
mittel nicht eingegangen werden kann;

2 . das Classenturnen,  wobei jedoch eine Combinirung der Abtheilungen einer und
derselben Clafse ( Parallelklassen ) nicht ausgeschlossen ist, durchzuführen und aufrecht zu
erhalten  ist;

3 . die Zahl der Turnenden in je einer Riege  der Schüler aus den unteren Classen
mit 30 bis 35 , aus den oberen Classen aber mit 20 bis 25 festzusetzen  ist , so
daß die Zahl von 35 , resp. 25 Schülern als Maximalzahl  zu gelten hat , welche bei
der Bildung der Riegen zur Grundlage zu nehmen ist;

4 . Riegen aus Schülern einer und derselben Classe auch im Laufe des Schuljahres
sofort zusammenzulegen  sind , sobald die Zahl der Turnenden derart gesunken ist , daß
die Gesammtzahl der Turnenden der zusammenzulegenden Riegen die Maximalzahl einer
Riege erreicht.

Ueber eine solche Riegenreducirung ist sofort Bericht zu erstatten *) .

Vom 7. Oktober 1879 , Z . 5112.
Nach dem Magistratsantrage wird die Dotation für den Seelsorger der Ver¬

sorgungsanstalt in Liesing  von 130 fl. auf jährlich 200 fl. erhöht.

Vom 7. Oktober 1879 , Z . 5119.

Nach dem Magistratsantrage wird die Aufnahme einer zweiten auswärtigen Wärterin
für die Versorgungsanftalt in Liesing  bewilligt.

Vom 14 . Oktober 1879 , Z . 4902.
Das der Direktion des städtischen Conscriptionsamtes  zum Ankäufe der erforder¬

lichen Kanzleirequisiten (Oblaten , Siegellack , Spagat , Zwirn , Fascikelbänder u. dgl .)
zugewiesene Pauschale  per jährlich 4 fl. 20 kr. wird nach dem Magistratsantrage vom
Jahre 1879 an mit jährlich 60 fl. systemistrt und ist der Direktion in halbjährigen Anti-
cipativraten auszuzahlen.

Vom 14 . Oktober 1879 . Z . 4192.
Nach dem Magistratsantrage wird die zeitweilige Auflassung der Filialver-

sorgungsanstalt in Klosterneuburg  beschlossen und der Magistrat mit der Einleitung
und Durchführung der diesfalls nothwendigen Amtshandlungen betraut.

Vom 14 . Oktober 1879 , Z . 4225.

Nach dem Magistratsantrage wird die Nichtbesetzung  der erledigten Hilssarztens-
fielle im Abbser Versorgungshause  genehmigt.

Vom 14 . Oktober 1879 , Z . 1992 ex 1876.

Bezüglich der Aenderung der ZZ. 48 , 50 , 51 , 53 und 54 der Dienstpragmatik
für die städtischen Beamten und Diener  in Betreff der Ausfüllung der Personal-
standeSausweise wird nach dem Sectionsantrage beschlossen:

1 . Der Antrag des gewes. Gem .-Rathes Dr . Pichl auf Qualifikation der Beamten durch
das Rathsgremium des Magistrates wird abgelehnt.

Bergt . Gemeinderaths -Beschluß vom 9. Mai 1879 , Z . 2144 , Seite 108 des Verordnungs -Blattes.
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2 . Die bisher bestehendes . Rubrik der Qualificationstabelle „ Fähigkeit und Verwendbarkeit"
ist in zwei  Rubriken zu theilen.

Die Rubrik „Verwendbarkeit"  ist sohin unter Anführung jener einzelnen

Dienstzweige , in welchen der Beamte verwendet wurde , sowie unter Angabe präciser
Daten darüber , wie er sich hiebei bewährt hat , auszufüllen.

3 . Die Qualification sämmtlicher Beamten und Diener hat wie bisher alljährlich
stattzufinden.

Bei Besetzung von Dienstesstellen hat jedoch die Revision der Personalstandes¬
ausweise zu unterbleiben.

4 . Die bisherige Rubrik 8 „Eignung zu dem angesuchten  D i e n st p o st e n"
hat zu entfallen . Es entfällt mithin auch der letzte Absatz des § . 54 D . Pr.

5 . Die Qualifications -Commission für die C o n c e p t s b e a m t e n von den Secretären
abwärts soll in Zukunft bestehen:

Aus dem Magistrats -Director oder dessen Stellvertreter als Leiter der Commission,

ferner aus sechs vom Bürgermeister auf die Dauer eines Jahres ernannten Magistrats¬
beamten , sowie aus den Leitern jener Departements , in welchen der zu Qualisicirende
seit der letzten Qualification gedient hat.

Falls der unmittelbare Amtsvorstand sich bereits unter den vom Bürgermeister

ernannten sechs Beamten befindet , so ist von dem Bürgermeister ein Ersatzmann zu
ernennen.

Sämmtliche Mitglieder der Commission haben nicht nur berathende , sondern auch
entscheidende Stimme.

Die Qualification der B u ch h a l t u n g s b e a m t e n vom Rechnungsrevidenten

abwärts , erfolgt durch den Oberbuchhalter , den Buchhalter und drei von dem Bürger¬

meister aus die Dauer eines Jahres ernannten Beamten der städtischen Buchhaltung.
6 . Ueber den Einspruch  gegen eine Qualification (für sämmtliche der Dienstpragmatik

unterstehende Communalbedienstete ) ist von einer Berufungs -Commission zu entscheiden,
welche zu bestehen hat:

1 . Aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden;

2 . aus vier von ihm ernannten Magistrats - resp . Rechnungsräthen;

3 . aus vier von der I . Section gewählten Gemeinderäthen , welche Mitglieder dieser
Section sein müssen.

Jene Magistrats - , resp . Rechnungsräthe , welche bereits der Qualifications-

Commission angehörten , dürfen als Mitglieder der Berufungs -Commission nicht fungiren.

Die Ernennung , resp . Wahl der Mitglieder der Berufungs - Commission erfolgt
für jeden einzelnen Fall des Einspruches gegen eine Qualification durch den Bürger¬
meister , beziehungsweise durch die I . Section.

Alle übrigen Bestimmungen der Dienstpragmatik über die Ausfüllung der Personal-
standeSauSweise bleiben unverändert.

Vom 17 . October 1879 , Z . 3177.

In Folge Dringlichkeitsantrages des Gem .-Rathes Löblich  vom 1 . April 1879 wird
nach dem Anträge der VIII . Section beschlossen:

1 . Bei der Bewilligung von Standplätzen  ist auf die Vertrauenswürdigkeit der
Bewerber besondere Rücksicht zu nehmen und soll unter consequenter Festhaltung an dem un¬

beschränkten Versügungsrechte der Gemeinde bezüglich der ihr gehörigen Standplätze bei jeder

ohne vorherige Bewilligung erfolgten Ueber trag 'ung der Standplätze,  eben so auch

bei länger als 14 Tage andauernder Schließung der Verkaufs  stände mit der sofortigen
Entziehung der Standbewilligung vorgegangen werden.



142

2 . Parteien , die einen ihnen ertheilten Verkanfsstand in erwiesen gewinnsüchtiger Weise

verkauft  haben , oder denen die Standbewilligung entzogen  worden ist , sind von der

ferneren Erlangung eines Standplatzes auf Märkten , sonstigen Plätzen und in den Markthallen

auszusch ließen.
3 . Der Magistrat wird aufgefordert , darüber zu wachen , daß Diejenigen , welche die

Bewilligung für einen Stand haben , diese Bewilligung selbst ausüben  und dieselbe nicht an
einen Pächter übertragen.

Vom 17 . October 1879 , Z . 5259.

Nach dem Commissionsantrage wird die Erhöhung der Dotation der städtischen
Bibliothek  auf 2000 fl. für die Jahre 1880 , 1881 und 1882 bewilligt.

HI.
Magistrats - Verordnungen und Verfügungen.

Pmsidialschreibm des Herrn Bürgermeisters an den Herrn Obmann der
II . Section des Wiener Gemeinderathes vom 25 . August 1879,^

G . R . Z . 4534,

die Durchführung des Regulativs für Neu - und Umpflasterungen und Herstellung geschotterter
Straßen betreffend.

In der Plenarsitzung des Gemeinderathes vom 22 . d. M . hat Herr Gemeinderath

Löblich  eine Interpellation eingebracht , in welcher auf die mangelhafte Herstellung des Straßen¬

pflasters sowohl bei Neu - als auch bei Umpflasterungen hingewiesen , und namentlich der Um¬

stand gerügt wird , daß die Fugen zwischen den Pflastersteinen nicht gut mit Sand ausgefüllt
und mittelst des Flacheisens ausgestoßen werden , wodurch sich in diesen Fugen der feste und

flüssige Unrath von Pferden ansammelt und die Luft mit seinen Ausdünstungen verpestet.
Dieser Gegenstand ist bereits in der Sitzung der II . Section vom 19 . d. M . anläßlich

der Berathung des Referates über Pflasterungsherstellungen in der Mariahilferstraße zur Sprache

gebracht worden , und ich habe mich bereits am 20 . d . M . über Beschluß der II . Section
veranlaßt gefunden , den Herrn Magistratsrath Rautenkranz zu beauftragen , strengstens darauf

zu sehen , daß das mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom 21 . März l . I ., Z . 416 , genehmigte
Regulativ für Neupflasterungen , Umpflasterungen und Herstellung geschotterter Straßen in
allen seinen Punkten und namentlich was die im § . 17 dieses Regulativs enthaltene Vorschrift

über die Fugenausfüllung betrifft , auf das Genaueste eingehalten werde.
Die nun vom Herrn Gemeinderathe Löblich  eingebrachte Interpellation , in welcher ich um

Abstellung dieser Uebelstände ersucht werde , hat mich bewogen , diesfalls persönlich weitere ein¬

gehende Erhebungen zu pflegen und hat sich hiebei herausgestellt , daß diese Klagen Wohl be¬

gründet sind , so daß es den Anschein gewinnt , als ob die Jnspicirung von Straßenherstellungen
nicht überall und von allen hiezu berufenen Organen mit der gleichen Strenge geübt wird.

Ich habe demnach unterm 23 . d . M . den Stadtbauamts -Vicedirector Hieronymus

Arnberger unter seiner persönlichen Verantwortung  beauftragt , durch periodische

eigene Nachschau seinen Einfluß dahin geltend zu machen , daß die Leistungen der Unternehmer
städtischer Pflasterungsherstellungen auf das Strengste und Nachdrücklichste überwacht und

Ordnungswidrigkeiten jeder Art bei der Ausführung solcher Objecte sofort in der geeigneten
Weise und im Sinne der betreffenden Eingangs citirten Vorschrift abgestellt werden.

Hievon beehre ich mich Sie , Herr Obmann , in die Kenntniß zu setzen.

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate . — Druck von Carl Gerold 's Sohn in Wien.



Verordnungsblatt.

Hernusgkgeben vom

Magistrate der Reichshailpt-und Residenzstadt Wien.
1879 . (Ausgegeben und versendet am 81. December 1879.) Wr. 8.

I.

Reichs - und Landesgesehe und Verordnungen.

Verordnung des Justizministeriums vom 3 . November 1879,

betreffend die Zuweisung der Gemeinde Biskupih zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes
Prosinih in Mähren.

(Reichsgesetzblatt vom 25 . November 1879 , Nr . 128 .)

Auf Grund des Z . 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 ( R . G . Bl . Nr . 59 ) wird

die Gemeinde Biskupitz aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Kojetein ausgeschiedeu und
jenem des Bezirksgerichtes Proßnitz zugewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1 . Jänner 1880 in Wirksamkeit.

Stremayr ru . x.

Verordnung des Justizministeriums vom 18 . November 1879,

betreffend Aenderungen in dem Gebietsumfnnge der Bezirksgerichtssprenget Zmigrod,
Niemirow , Jasto und Rawa in Galizien.

(Reichsgesetzblatt vom 25 . November 1879 , Nr . 131 .)

Auf Grund des Z. 2 des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 ( R . G . Bl . Nr . 59 ) werden
die Gemeinden und Gutsgebiete:

I . Lajsce , Lubno sztachtzckle und Lubno opacie aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes
Zmigrod und

II . Lawrykow , Okopy , Zamek , Pogorzelisko , Manasterek , Kamienna - Gora , dann
Horodzow aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Niemirow ausgeschieden und die unter 1

12
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Genannten dem Sprengel des Bezirksgerichtes Jaslo und die unter II Genannten dem des

Bezirksgerichtes Rawa zugewiesen.

Auf Grund des Gesetzes vom 26 . April 1873 (R . G . Bl . Nr . 62 ) werden zugleich

die unter I genannten Gemeinden und Gutsgebiete aus dem Sprengel des Kreisgerichtes

Przemyäl jenem des Kreisgerichtes Tarnow überwiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1 . Februar 1880 in Wirksamkeit.

dtremayr in . p.

Verordnung des Justizministeriums vom 21 . November 1879,
betreffend die Zuweisung der Drtsgcmeinde Payerstetten zu dem Sprenget des Bezirks¬

gerichtes PöggstaU in Niederösterreich.

(Reichögesetzblatt vom 10 . Decembcr 1879 , Nr . 134 . )

Auf Grund des Gesetzes vom 11 . Juni 1868 ( R . G . Bl . Nr . 59 ) wird die Orts¬

gemeinde Payerstetten aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Persenbeug ausgeschieden und
jenem des Bezirksgerichtes Pöggstall zugewiesen.

Diese Verordnung tritt mit 1 . Februar 1880 in Wirksamkeit.

Stremayr in . p.

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume Oesterreich unter
der Enns vom 21 . September 1879 , Z . 29 .937,

betreffend die vollzogene Neuconstituirung der im politischen Bezirke Wiener - Neustadt
gelegenen Detsgemeinde Stollhof.

(Landesgesetzblatt vom 7 . October 1879 , Nr . 33 .)

Nachdem Seine k. und k. Apostolische Majestät mit Allerhöchster Entschließung vom
3 . Jänner l . I . den Beschluß deS uiederösterrcichischcn Landtages vom 17 . Octnber 1878,

betreffend die Trennung der im politischen Bezirke Wiener - Neustadt gelegenen Katastral¬

gemeinden Stollhof und Gaden  von der Ortsgemeinde Muthmannsdorf  und Con-
stituirung der beiden erstgenannten Gemeinden als eine selbstständige Ortsgemeinde zu ge¬

nehmigen geruht haben , ist diese Trennung durchgeführt worden und die Neuconstituirung

der Ortsgemeinde Stollhof  mit der vollzogenen Neuwahl der Gemeindevertretung und der

Angelobung der Mitglieder des neuen Vorstandes am 7 . September l . I . in Wirksamkeit

getreten.

Dies wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
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Kundmachung des k, k, Statthalters im Erzherzogthume Oesterreich unter
der Enns vom 22 . November 1879 , Z . 809I/ ? r .,

b-lrrffend die Ausscheidung der Brisgem -inde Payerstetten  aus dem Gebieisumfauge
der Beiirkshauptmaunschast Au , stette „ und Zuweisung M A^ irkshsnptmannschsfi

Krems.

(Landesgesetzblatt vom 11 . December 1879 , Nr . 36 .)

Mittelst der Verordnung des hohen k. k. Justizministeriums vom 21 . November 1879

(L. G . Bl . Nr . 35 ) wurde die Ortsgemeinde Payerstetten  aus dem Sprengel des Be¬
zirksgerichtes Persenbeug  ausgeschieden und jenem des Bezirksgerichtes Pögq stall
zugewiesen.

Da in Folge dieser Verfügung in Gemäßheit des § . 10 des Gesetzes vom 19 . Mai
1866 , N . G . Bl . Nr . 44 , auch eine Aenderung der politischen Bezirksemtheilung einzutrelen
hat , so wird die bisher zur Bezirkshauptmannschaft Amstetten  gehörige Gemeinde Payer-
stetten  der Bezirkshauptmannschaft Krems  zugewiesen.

Diese Aenderung der politischen Territorialeintheilung tritt gleichzeitig mit dem Ins-
lebentreten der von dem hohen Justizministerium genehmigten Abänderung in dem Gebiets¬
umfange der bezüglichen Bezirksgerichte , d. i. mit 1 . Februar 1880 , in Wirksamkeit.

Note der k. k. Steueradmmistration für den I. Bezirk vom 18 . September
1879 , Z . 15 .132 , M . Z . 233 .591,

betreffend die Citirung der gerichtlichen Bescheide über privatrechtliche Pfändungen bei den
Relationen über die Unterlassung von Transferirungen.

Nach der mit dem Erlasse der k. k. Finanz - Landesdirection vom 17 . August 1878,
Z . 26 .780 , mitgetheilten hohen Finanz - Ministerialverordnung vom 7. August 1878^
Z . 12 .788 , ist bei Relationen über die Unterlassung von Transferirungen wegen voraus¬
gehenden privatrechtlichen Pfändungen die Priorität derselben durch genaue Citirung der
gerichtlichen Bescheide außer Zweifel zu stellen.

Erlaß des k. k. Ministeriums des Innern vom 3 . October 1879 , Z . 14 .495,
intimirt mit Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 7 . November 1879.

Z . 33 .140 , M . Z . 261 .697,

betreffend die Mtaffung des Sprengmittels „ Amidogene " zur Erzeugung und zum
allgemeinen Verkehre.

Das k. k. Ministerium des Innern findet im Einvernehmen mit dem k. k. Handels¬
ministerium und dem k. k. Neichs -Kriegsministerium über Ansuchen des Herrn Gemperle in
Wien und auf Grund der durch das technische und administrative k. k. Militär - Comitö im

Einvernehmen mit oer k. k technischen Hochschule in Wien vorgenommenen Prüfung und
Begutachtung das Sprengmittel „ Amidogene " , welches in seiner im Prüfungsberichte be¬
schriebenen Zusammensetzung und Darstellung dem Staatsmonopole nicht unterliegt , welches
auch nicht als Munition im Sinne des Waffenpatentes vom 31 . März 1853 zu betrachten

12 *
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ist — und auf welches im Allgemeinen vermöge seiner schwarzpulverartigen Beschaffenheit die

für die Erzeugung und den Verkehr des Schwarzpulvers geltenden Sicherheitsvorschriften
Anwendung zu finden haben , im Sinne der Sprengmittel -Verordnung vom 2 . Juli 1877,
R . G . Bl . Nr . 68 , innerhalb der im österreichischen Reichsrathe vertretenen Königreiche und

Länder zur Erzeugung und zum allgemeinen Verkehr einschließlich des Eisenbahntransportes

gegen Beobachtung der für das Schwarzpulver bestehenden oder noch zu gewärtigenden Vor¬
schriften und unter nachstehenden besonderen Bedingungen zuzulassen:

1 . Bei der Erzeugung des „ Amidogene " darf der Salpetergehalt die im Prüfungs¬

berichte festgesetzte Maximalgrenze niemals überschreiten , doch ist eine Schwankung des letzteren

bis zu der im obigen Prüfungsberichte bestimmten Minimalgrenze mit Beibehaltung des gegen¬

seitigen Mengungsverhältnisses der übrigen Bestandtheile gestattet , wobei bemerkt wird , daß
jede eigenmächtige Veränderung in der Art der Zubereitung , der Mengung , Meinung und
Form des Präparates gegenüber dem der Untersuchung zu Grunde gelegten Muster strenge

untersagt ist — und in Gemäßheit der Sprengmittelverordnung vom 2 . Juli 1877 , N . G.
Bl . Nr . 68 , evenmell mit der Entziehung der Concession geahndet würde.

2 . Bei der Fabrication des Präparates hat die Erhitzung des feuchten Amidogene in

Kesseln durch eine solche Feuerung zu erfolgen , welche das Ueberschreiten der Temperatur von
120 ° C ., die als zulässige Maximal - Temperatur für das erhitzte Präparat zu betrachten ist,

zuverlässig hintanhält.
Die freie Feuerung unter den Kesseln ist daher unstatthaft . Die Rührvorrichtungen sind

so anzuordnen , daß die rührenden Arbeiter vor Verbrennungen im Falle der Entzündung des
Präparates geschützt sind . Die Erhitzungskessel müssen hinreichend große Abzugsöffnungen für
die aus dem Präparate entweichenden Gase und Dämpfe besitzen und es muß überdies ein

ausgiebiger Wasserzulaß in die Kessel für den etwaigen Fall einer Selbstentzündung des Prä¬
parates vorhanden sein . — Das in einem Kessel auf einmal zu erhitzende Maximalquantum
des Gemenges darf nie mehr als 100 Kilogramm betragen.

3 . Was den Eisenbahntransport anbelangt , so sind bezüglich der äußeren Gestaltung

und Bezeichnung der Packgefäße die Bestimmungen des ß . 66 , aliu . 1 und 2 — KZ . 71 und
72 der obgenannten Sprengmittelverordnung genau zu beachten , und es find die im tz. 71

dieser Verordnung vorgeschriebenen Erfordernisse , nämlich:

s.) die genaue Bezeichnung des Präparates , die Firma des Erzeugers und das Datum der

Erzeugung;

k ) der Abdruck der ministeriellen Transportbewilligung und

e) die Plombenabdrücke , und zwar : in je 50 Exemplaren an das k. k. Handelsministerium

zur Betheilung der Eisenbahnverwaltungen directe vorzulegen.
4 . In Betreff der gewerbsmäßigen Erzeugung dieses Sprengmittels , der dazu erfor¬

derlichen Betriebsanlage und des gewerbsmäßigen Verschleißes wird überdies auf die Vorschrift

der Gewerbeordnung verwiesen.

5 . Der Beginn der Fabrication wird mit Angabe des Ortes der Fabriksanlage un¬

mittelbar anher anzuzeigen sein.

Hievon wird der k. k. Statthalterei zur eigenen Kenntnißnahme und angemessenen Ver¬

ständigung der Unterbehörden mit dem Bemerken die Mittheilung gemacht , daß der Concessions-
werber dem Vernehmen nach seine Fabrik in Vöslau errichten will und daß nach erfolgter

Anzeige hierüber der k. k. Statthalterei zum Behufe der weiteren geeigneten Ueberwachung
der Prüfungsbericht des technischen und administrativen Militär - Comits ' s über das erwähnte

Sprengmittel in zwei Exemplaren zur eigenen Verwahrung und Mittheilung an die betreffende
k. k. Bezirkshauptmannschaft übersendet werden wird.
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Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 26 . October 1879 , Z . 34 .427,
M . Z . 268 .148,

die Abgrenzung der Pfarrbezirke St . Stefan und St . Peter betreffend.

Mit Beziehung auf den Bericht vom 11 . September 1879 , Z . 272 .963 , wird dem
Magistrate mitgetheilt , daß im Einverständnisse mit dem Wiener fürsterzbischöflichen Ordinariate
von der k. k. n. ö. Statthalterei mit h. ä . Note vom 30 . September 1879 , Z . 30 .078 , auf
Grund des Z. 20 des Gesetzes vom 7 . Mai 1874 , Nr . 50 R . G . Bl ., die staatliche Ge¬
nehmigung unter dem 30 . September 1879 , Z . 30 .078 , ertheilt wurde , daß vou den zwischen
dem Stefansplatze , der Iasomirgottgasse , der Brandstätte und dem Bauernmärkte gelegenen
neuerbauten Häusern das Haus Nr . 1 der Brandstätte und das Haus Nr . 2 der Iasomir¬
gottgasse dem Pfarrsprengel St . Stefan , hingegen die übrigen Häuser der bezeichnten Gruppe
der Jurisdiction des Sprengels der Pfarre St . Peter zufallen.

Das genannte Ordinariat hat von dieser staatlich genehmigten Abgrenzung der Pfarr-
bezirke St . Stefan und St . Peter , dem Chormeister zu St . Stefan und dem Pfarrer zu
St . Peter mit dem dortigen Erlasse vom 19 . October 1879 , Z . 5676 , die Mittheilung gemacht
und denselben bedeutet , daß die Wirksamkeit dieser Pfarrgrenzänderung mit Empfang des
citirten Erlasses zu beginnen habe.

Die Beilagen des Eingangs erwähnten Berichtes folgen im Anschlüsse mit.

Erlaß der k. k. Finanz -Landes -Direction ln Wien vom 11 . November 1879,
Z . 23 .562 , M . Z . 273 .467,

betreffend die Besteuerung der den Ländern der kön . ung . Krone ungehörigen Hausirer^
welche ihr Haustrbefugnist in den diesseitigen Ländern ausüben.

Ueber den Bericht vom Ü4. Juni 1879 , Z . 141 . 143 , betreffend die Besteuerung der
den Ländern der kön. ung . Krone angehörigen Hausirer , welche ihr Hausirbefugniß in dies¬
seitigen Ländern ausüben , wird dem Magistrate unter Hinweisung auf den Erlaß des hohen
k. k. Finanz -Ministeriums vom 7. Juli 1871 (Finanz -Ministerial -Verordnungsblatt Seite 136
ex 1871 ) bemerkt, daß in Rücksicht dessen, daß nach Art . XV des Gesetzes vom 27 . Juni
1878 ( R . G . Bl . Nr . 62 ex 1878 ), betreffend das zwischen dem Ministerium der im Neichs-
rathe vertretenen Königreiche und Länder und dem Ministerium der Länder der ung . Krone
vereinbarte Zoll - und Handelsbündniß , die in einem Ländergebiete an dessen Angehörige vor¬
schriftsmäßig ertheilten Hausir -Bewilligungen in dem andern Ländergebiete unter den für die
eigenen Angehörigen desselben bestehenden Beschränkungen nach erfolgter Vidirung des Hausir-
Documentes durch die zuständige Behörde zur Ausübung des Hausirbefugnisses berechtigen,
bei Bemessung der Erwerbsteuer für die aus Ungarn übertretenden Hausirer jener Betrag in
Abrechnung zu bringen ist, welchen dieselben in dieser Eigenschaft erweislich schon in Ungarn
an der Personal -Erwerb - und Einkommensteuer entrichtet haben.

Hiernach hat es von der beim Wiener Magistrate bisher bestehenden Gepflogenheit , daß
von den, den Ländern der kön. ung . Krone angehörigen Hausirern , welche ihr Hausirbefugniß
in den diesseitigen Ländern ausübend die volle für Hausirer in Niederösterreich bestehende
Erwerbsteuer sammt Zuschlag von jährl . 8 fl. 92 ^ kr. auf Einmal eingehoben und darauf
keine Rücksicht genommen wird , ob und welchen Hausirsteuerbetrag dieselben bereits bei einem
kön. ung . Steueramte entrichtet haben , in Hinkunft das Abkommen zu erhalten.
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Da jedoch nach dem Eingangs bezogenen Berichte vom 14 . Juni 1879 , Z . 141 . 143

nach den dortorts gemachten Wahrnehmungen von Seite der kön. ung . Behörden jenen Hausirern

gegenüber , welche den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern angehören und
die ihnen in dem diesseitigen Ländergebiete ertheilten Hausir -Bewilligungen in Ungarn aus¬

üben wollen , ein ungleicher Vorgang eingehalten und von diesen bei ihrem Uebertritte in das

ung . Verwaltungsgebiet die ung . Hausirsteuer ganz und ohne Rücksicht auf den bereits in den
diesseitigen Ländern eingezahlten Steuerbetrag eingehoben wird , so wird wegen Herstellung

eines gleichmäßigen Verfahrens in dieser Beziehung an das hohe k. k. Finanz - Ministerium
unter Einem Bericht erstattet.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 11 . November 1279 , Z . 30 .009,
M . Z . 290 .100,

betreffend die Ausstellung von Zeugnissen für österr . Staatsangehörige behufs Eheschließung
im Anstande.

Da nach gemachten Wahrnehmungen den österreichischen Staatsangehörigen ihre im

Auslande beabsichtigten Eheschließungen unter erheblicher Schädigung ihrer Interessen häufig

deshalb unmöglich werden , weil nach der Gesetzgebung mancher Staaten für einen Ausländer,
welcher sich daselbst verglichen will , eine Erklärung seiner heimatländischen Behörde dem Wesen
nach des Inhaltes gefordert wird , daß die Gesetze des Heimatlandes dem Ehewerber gestatten,
die Ehe in dem betreffenden fremden Staate rechtsgiltig , d . i. mit Uebertragung seiner Slaats-

und Heimatsangehörigkeit auf die Gattin und ehelichen Kinder , und mit allen übrigen recht¬

lichen Wirkungen einer im Heimatlande selbst giltig eingegangenen Ehe abzuschließen,
eine Auskunft in dieser Richtung aber in den Zeugnissen , welche den österreichischen Staats¬

angehörigen im Grunde des mit dem h. o. Erlasse vom 9 . Mai 1873 , Z . 14 .030 , intimirten
Ministerial - Circular - Erlasse vom 27 . April 1873 , Z . 13 .505/1872 über den Besitz ihrer

persönlichen Fähigkeit zur Eheschließung ausgestellt werden , nicht enthalten ist , so hat das h.
k. k. Ministerium des Inneren mit Erlaß vom 28 . October 1879 , Z . 11 .409 im Einver¬

nehmen mit dem h . k. k. Justizministerium und dem h . k. k. Ministerium für Cultus und

Unterricht angeordnet , es seien die mit der Ausstellung der bezeichnten Zeugnisse betrauten

politischen Behörden zu beauftragen , diese Zeugnisse mit dem Beifügen zu versehen , daß ein
österreichischer Staatsangehöriger , welcher nach den österreichischen Gesetzen die hiezu erforder¬

liche persönliche Fähigkeit besitzt , auch im Auslande eine giltige Ehe eingehen kann , und daß

zur Giltigkeit einer solchen im Auslande geschlossenen Ehe nach österreichischem Rechte die

Beobachtung der von der betreffenden ausländischen Gesetzgebung vorgeschriebenen Form der
Eheschließung ausreichend ist, daß es ferner nach österreichischen Gesetzen eine von selbst ein¬

tretende Folge jeder giltigen Verehlichung einer Ausländerin mit einem österreichischen Staats¬
angehörigen ist, daß diese Ausländerin sammt ihren aus solcher Ehe entsprossenen Kindern die

österreichische Staatsbürgerschaft und das Heimatsrecht des Gatten erlangt , daß jedoch die

Prüfung und Entscheidung über die Frage , ob in einem gegebenen bestimmten Falle die
abgeschlossene Ehe wirklich giltig sei , sobald diese Frage in Oesterreich zur Austragung zu

gelangen hat , ausschließlich dem zuständigen österreichischen weltlichen Gerichte zusteht , und

deshalb der Mangel jjedweden Ehehindernisses hiemit weder bescheinigt wird , noch vorhinein

bescheinigt werden kann.
Hievon wird der Magistrat zur weiteren Darnachachtung in die Kenntniß gesetzt.
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n.
Gemeindernths -BeschlM.

Vom 21 . October 1879 , Z . 5599.

Nach dem Anträge des Magistrates wird für den zweiten Bauinspicienten für den
neuen Viehhofbau  ein Zehrungsbeitrag von täglich 2 fl. 50 kr. und die Aufnahme eines
Aushilfstechnikers mit einer Monatsgage von 100 fl. gegen vierzehntägige Kündigung ge¬
nehmigt.

Vom 21 . October 1879 , Z . 5557.
Nach dem Anträge des Magistrates und der Wasserversorgungs -Commission wird das

von dem Maschinenfabrikanten Wilh . Knau  st construirte verbesserte Selbstschlußventil
zur Anbringung bei den Wasserleitungsausläufen der Kaiser Franz Iosefs -Hochquellenleitung
in den Wohnhäusern für zulässig erkannt und dessen Anwendung gestattet.

Vom 21 . October 1879 , Z . 4877.

Nach dem Anträge des Magistrates und der Wasserversorgungs -Commission wird das
vom Ingenieur Ernst Schebesta  erfundene Selbstschlußventil  bei den Wasserleitungs¬
ausläufen der Kaiser Franz Iosefs -Hochquellenleitung in den Wohnhäusern für zulässig aner¬
kannt und bewilligt , daß ein Exemplar mit Regulirung zu 7 fl. 50 kr. und ein Exemplar
ohne Regulirung zu 6 fl. 50 kr. zu weitern Studien angekauft werden.

Von 24 . October 1879 , Z . 5687.

Nach dem Magistratsantrage wird die Aufnahme eines provisorischen Haus¬
dieners  für die eingemietheten Bureaux Am Gestade Nr . 4 und Am Hof Nr . 7 mit dem
jährlichen Aufwands von 556 fl. genehmigt.

Vom 24 . October 1879 , Z . 5696.

Nach dem Anträge der Friedhofs -Commission wird die von der Localcommission vorge¬
schlagene Reduction in der Dicke der Schlög elschotterschichte bei den Fahrbahnen
der 114  und über 114 Meter breiten Wege des Centralfriedhofes  von 12 auf 8
Centimeter Dicke genehmigt.
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Vom 24 . October 1879.

Nach dem Anträge der VIII . Section wird genehmigt , daß der Contumazvie hmarkt
Mittwoch , den 29 . October d. I ., eröffnet wird und daß auf demselben im Sinne des Ge-
meinderathsbeschlusses vom 4 . November 1875 die Thiere auf freiem Fuße zu verkaufen
sind. Es wird jedoch auch gestattet , den Kauf nach Schlachtgewicht , das ist im geschlachteten
Zustande , abzuschließen.

Der Magistrat wird beauftragt , sofort eine Kundmachung zu erlassen, damit Käufer und
Verkäufer von dieser Neuerung in Kenntniß gesetzt werden.

Vom 27 . October 1879 , Z . 5625 . (VII . Section .)

Dem Herausgeber des Wiener Communal - Blattes,  Friedr . Wmterberg , wird
nach dem Magistratsantrage pro 1880 eine Subvention im Betrage von 500 fl. gegen dem
bewilligt , raß 40 Exemplare dieses Blattes der Commune Wien unentgeltlich zur Verfügung
gestellt und die fämmtlichen Kundmachungen des Magistrates in diesem Blatte wie bisher
unentgeltlich publicirt werden.

Vom 28 . October 1879 , Z . 5130 und 5575.

Der Statthaltereierlaß vom 14 . September 1879 , Z . 29 .715 , mit welchem bekannt¬
gegeben wird , daß das k. k. Handelsministerium mit Erlaß vom 5 . September d. I ., Z . 27 .519,
der Wiener Tramway -Gesellschaft die Bewilligung zur Anlage eines zweiten Geleiser
auf der Wiedner Hauptstraße  und eines einfachen Geleises in der Paulaner-
gasse  im Sinne des seinerzeitigen Gemeinderathsbeschlusses ertheilt hat , wird zur Kenntniß
genommen.

Zugleich wird den Forderungen der Vertreter der Gemeinde bei der politischen Be¬
gehungs -Commission vom 27 . September 1879 über die Modalitäten der Ausführung dieses
Tramwaylinie und insbesondere der Legung der beiden Geleise in der Wiedner Hauptstraße
zwischen der Elisabethbrücke und dem Thors des sogenannten Freihauses (Or .-Nr . 2 ) in einem
Abstande von 4 Schuh von einander zugestimmt.

Vom 28 . October 1879.

Nach dem Ansuchen des Lagerhausverwalters und dem Anträge der Lagerhauscom¬
mission wird die Lagerhausverwaltung ermächtigt , nachfolgende Tarifsätze für eine
Getreidelagerung im Lagerhause  unter 150 Cm . per 100 Kilo und Woche , wenn
eine solche niedere Einlagerung von der Partei verlangt wird , in Anwendung zu bringen.
Dieser Tarif ist nach H. 31 der Lagerhausordnung entsprechend zu verlautbaren.

Lagerung 1. Woche . 2. Woche . 3 . Woche und
jede folgende.Cm . hoch.

I4/g kr. 1 ^ kr. 1 kr.



151

Vom 28 . Octobcr 1879 , Z . 5701.

Die vom Lagerhausverwalter angeregte und von der Lagerhauscommission befür¬
wortete Erhöhung der Versicherungs - Maximalsumme  in den einzelnen Magazinen
des Lagerhauses,  und zwar in den Magazinen:

Nr I von 600 .000 fl. aus 750 .000 fl.
„ V „ 450 .000 fl. „ 570 .000 fl.
„ VII „ 50 .000 fl. „ 250 .000 fl.

und „ x „ 200 .000 fl . „ 1,500 .000 fl.
wird genehmigt.

Vom 31 . October 1879 , Z . 3060.

Nach dem Anträge der Mittelschuldeputation beschließt der Gemeinderath , daß aus den
Volks - und Bürgerschulen an die Communal -Mittelschulen kommende Schüler auf Grund eines
sehr guten Zeugnisses und bei erwiesener Armuth auch schon für den I . Semester von der
Entrichtung des Schulgeldes  befreit werden können, wenn die Erfolge des I . Semesters
entsprechend sind.

Im Uebrigen haben die für die staatlichen Mittelschulen geltenden Normen für die Schul¬
geldbefreiungen auch für die Communal -Mittelschulen zu gelten.

Vom 31 . October 1879 , Z . 2982.

Zum Zwecke des Neubaues eines Gemeindehauses im III . Bezirke  wird
die Einstellung eines Betrages von je 50 .000 fl. in die Voranschläge für die Jahre 1880
und 1881 genehmigt und das Stadtbauamt beauftragt , den Plan und die Kostenanschläge zu dem
zu erbauenden Gemeindehause auszuarbeiten und dem Gemeinderathe zur Prüfung vorzulegen.

Vom 31 . October 1879 , Z . 4369.

Nach dem Sectionsantrage wird beschlossen, die bereits fälligen Monatsraten des pro
1879 veranschlagten Communalbeitrages zu den Localpolizeiauslagen  sofort , die
weiteren aber zu Beginn eines jeden Monats an die n. ö. Landeshauptcassa in Abfuhr
zu bringen.

Durch diese Zahlung wird jedoch für die Entscheidung der Frage bezüglich der Beitrags¬
leistung der Gemeinde zu den Miethzinsen der für die Sicherheitswache in Anspruch ge¬
nommenen Localitäten in ärarischen Gebäuden kein Präjudiz geschaffen.

Ferner ist bei der vorbezeichneten Zahlung noch der weitere Vorbehalt zu machen, daß
bezüglich aller jener Posten , welche nicht aus dem mit der Staatsverwaltung getroffenen
Uebereinkommen und dem Gemeinderathsbeschlusse vom 18 . Februar 1864 beruhen , seinerzeit
Rückvergütungsansprüche geltend gemacht werden.

Vom 31 . October 1879 , Z . 3948.

Das Ansuchen des Turnrathes des I . Wiener Turnvereines,  um Enthebung von
der jährlichen Abhaltung eines Turnlehrerbildungscurses , beziehungsweise um Nachsicht der
Weiterentrichtung der für Beleuchtung nnd Heizung entrichteten Quote wird nach dem Ma-
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gistratsantrage abgelehnt und dem Vereine nur die Instandhaltung der Turngeräthe in den
Turnlocalitäten des Wiener Lehrer -Pädagogiums , soweit sie nicht vom Turnvereine zu seinen

Turnzwecken allein benöthigt werden , nachgelassen.

Vom 4 . November 1879 , Z . 5649.

Die in dem ursprünglichen Offertüberschlage des Architekten Frey für den Central-

Viehmarktbau  nicht enthaltenen Einheitspreise  werden genehmigt * ) .

Vom 4 . November 1879 , Z . 5313.

Der Recurs des Dominik Edlen v . Mainoni und Wilhelm Weber , Besitzer der Häuser

Or . -Nr . 15 und 19 Kärnthnerstraße gegen die Entscheidung des Gemeinderathes vom

19 . August l . I ., Z . 4049 , mit welcher dem Ernst Wahliß die Herstellung von Schaukästen
an den freigewordenen Mauern der obigen Häuser bewilligt wurde , wird zurückgewiesen , nachdem
der durch die Zurückrückung gewonnene Grund nach Durchführung der Schadloshaltungs¬

verhandlung im Sinne des § . 20 der Bauordnung in das Eigenthum der Commune übergeht
und das Recht der Commune , mit diesem Grunde beliebig zu verfügen und denselben unter

Wahrung der Interessen des öffentlichen Verkehres von einem Dritten benützen zu lassen als
unbestritten angesehen werden muß.

Was den Recurs des Edlen von Mainoni gegen die von dem Magistrale verweigerte

Anbringung einer Auslagsöffnung in der Feuermauer des Hauses Nr . 15 Kärnthnerstraße,
betrifft , so wird dieser Recurs von dem Gemeinderathe als der im Sinne des § . 89 der
Bauordnung competenten Berufungsinstanz zurückgewiesen , nachdem die recurrirte Verfügung

des Magistrates in dem § . 54 der Bauordnung ihre vollkommene Begründung findet , da in
Feuermauern , welche Eigenschaft die Mauer des genannten Hauses durch die Zurückrückung

de8 Hauses Nr . 17 nicht verliert , keine Oeffnungen gegen die Nachbargründe angebracht

werden dürfen . _

Vom 6 . November 1879 , Z 5592 . (III . Section .)

Die vom Magistrate im eigenen Wirkungskreise für die Mädchenschule im IV . Bezirke,

Paulanergasse Nr . 3 , genehmigte Beistellung neuer Schulbänke in der Elaste I . ^
und II . und Anschaffung mehrerer Schuleinrichtungsgegenstände  im Kostenbeträge

von 480 fl . wird zur Kenntniß genommen , der Magistrat jedoch angewiesen , künftighin

in solchen Fällen vorerst durch einen Localaugenschein unter Intervention
des Gemeinderathes die Nothwendigkeit solcher Ausführungen zu erheben.

Vom 7 . November 1879 , Z . 5748.

Gegen den Magistratsantrag und nach dem Sectionsantrage ist
1 . dem Vereine des Mariahilfer Ambulatoriums  der Auftrag zu ertheilen , ihre

Localitäten im Februartermin 1880 zu künden und dieselben im Maitermin 1880 zu räumen.

*) Dieselben sind  imProtokolle  der öffentlichen Sitzung des Gemeinderathes vom 4 . November
1879 aufgeführt.
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2 . Ist das Stadtphysicat zu beauftragen , im Mariahilfer Ambulatorium viermal in

jedem Monat Nachschau zu pflegen und zu veranlassen , daß die auf den Gang führenden

Fenster geschlossen bleiben.
3 . Ist in Hinkunft stets vor der Errichtung einer derlei Anstalt die Anzeige behufs der

Inaugenscheinnahme der dazu bestimmten Localitäten bei dem Magistrate zu machen und ist

zu dieser Augenscheins -Commission nebst dem Magistrate und dem Stadtphysicate wenigstens
ein Mitglied der Sanitätssection beizuziehen , worauf erst bei erwiesener Zweckmäßigkeit der
Localitäten die Erlaubniß zur Errichtung durch den Gemeinderath zu ertheilen ist.

Vom 7 . November 1879 , Z . 5376.

Nach dem Magistratsantrage wird 1 . gegen den angezeigten Verkauf von Gräber-

Blumenkörben , 2 . gegen den Betrieb des Handels mit Grabkreuzen und Grabsteinen Seitens

des Todtengräbers außer dem Friedhofe und 3 . gegen die Erdaushebung und die Aus¬

mauerung von Grüften noch vor Erlag der bezüglichen Grufttaxe bei der städt . Casse , sowie

die Besorgung der Herstellung des Gruftbelages durch berechtigte Steinmetzmeister kein
Anstand erhoben.

Vom 7 . November 1879 , Z . 4662.

Mit Bezug auf den Plenarbeschluß vom 26 . August 1879 , Z . 3949 , womit die

I . Section beauftragt wurde , über die Frage der Competenz der k. k. Statthalterei

zur Entscheidung über Recurse in Viehpaßangelegenheiten  ein Gutachten
abzugeben , erklärt die I . Section:

Die I . Section erachtet , daß über alle Beschwerden gegen Verfügungen des Markt-
Departements , wodurch Viehpässe als vorschriftswidrig beanständet oder wegen deren Vor¬
schriftswidrigkeit Strafbeträge abgefordert werden , von der k. k. Statthalterei als politischer

Behörde zweiter Instanz zu entscheiden ist , da derlei Verfügungen aus Grund des Gesetzes

vom 29 . Juni 1868 , Nr . 118 R . G . Bl ., betreffend die Hintanhaltung und Unterdrückung
der Rinderpest und zwar Z. 15 desselben Gesetzes , beziehungsweise der Durchführungsverord¬

nung vom 7 . August 1868 , Nr . 119 R . G . Bl ., erlassen worden und die Mitwirkung der

Gemeinde bei den Vorkehrungen und Verhütung der Einschleppung und zur Tilgung von

Viehseuchen nach § . 40 des Gesetzes vom 30 . April 1870 , Nr . 68 R . G . Bl ., zum über¬
tragenen Wirkungskreise gehört , daher auf derlei Verfügungen des Markt - Departements die

Bestimmung des § . 86 der prov . Gemeindeordnung keine Anwendung erleidet.

Es sind demnach alle Beschwerden gegen solche Verfügungen , gleichviel ob dieselben an
die Statthalterei direct oder an die höhere Behörde , ohne Bezeichnung derselben , oder aber

an den Gemeinderath gerichtet sind , stets der Statthalterei zur kompetenten Entscheidung
vorzulegen.

Vom 7 . November 1879 , Z . 5494.

In Betreff der Repartition der Canalräumungskosten  werden nach dem An¬
träge des Magistrates folgende Beschlüsse gefaßt:

1 . Die Gesammtkosten für die Canalräumungsarbeiten sind vorerst nach dem factischen

Verhältnisse in der Weise zu vertheilen , daß hievon 3/, , auf die Commune und ^ auf die
Hauseigenthümer entfallen.
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2 . Von diesen sind die Beträge , welche auf die Häuser mit Senkgruben , für

öffentliche und communale Gebäude und für die separat geschätzten Häuser entfallen , in Abzug

zu bringen und der sohin verbleibende Rest für die Hauscanalräumung nach dem Zins¬

erträgnisse und nach einer einheitlichen , für alle Bezirke gleichen (Cumulativ -) Scala  auf

die einzelnen Hauseigenthümer zu repartiren.

Vom 7 . November 1879 , Z . 4431.

Nachdem bereits mit dem Gemeinderaths - Beschlüsse vom 13 . April 1875 die Haupt¬

bestimmungen in Betreff der Conventionalstrafen für die Ersteher städt . Arbeiten

festgesetzt wurden und im Sinne dieser Beschlüsse auch die allgemeinen und speciellen Bedinguisse

vorliegen , demnach den in dem Anträge des Gemeinderathes Gröbner  und Genossen vom

19 . März 1878 , bezüglich der Festsetzung der Principien in dieser Hinsicht geäußerten Wünschen
bereits Rechnung getragen ist , so ist dieser Antrag in dem Sinne aufzufassen , daß die beste¬

hen d en Bestimm un g en von ven städt . Organen von Fall zu Fall auf das
Genaueste einzuhalten  sind.

Vom 7 . November 1879 , Z . 4855.

Der Rechnungsabschluß des Johannesspitalstiftungsfondes  für das Jahr 1878

wird genehmigend zur Kenntniß genommen.
Die Cassareste,  insoweit sie bei den einzelnen Stiftungen den Betrag von 80 fl.

übersteigen , sind durch Ankauf von Silberrente zu fructifi ciren  und ist das dadurch erzielte

Jnteressenmehrerträgniß zur Erhöhung der Bezüge der einzelnen Stistplätze in dem von der

städt . Buchhaltung berechneten Ausmaße zu verwenden.
Die in dieser Weise erhöhten Stistungsgenüsse haben vom 1 . Jänner 1880 an zur

Auszahlung zu gelangen.

Vom 18 . November 1879 , Z . 5361.

Nach dem Magistratsantrage wird der Antrag des Gemeinderathes Schlechter  wegen
Verschärfung der Vorschriften für das Halten der Zughunde abgelehnt , jedoch angeordnet , daß
Hunde,  von welchen constatirt ist, daß selbe Jemand gebissen haben , vom k. k. Thierarznei-

Jnstitut aber als gesund erklärt werden , fernerhin stets mit einem Maulkorb versehen
sein müssen.

Vom 18 . November 1879 , Z . 2693.

Bei dem Umbaue von Eckhäusern , in welchen bereits Hauscanäle bestanden haben , und

nur deren Trace sowie die Einmündungsstelle verlegt wurden , wird von der Vorschreibung

und Einhebung einer neuen Canaleinleitungs -Gebühr auch dann gänzlich abgesehen , wenn etwa

die neu zu bemessende Gebühr mit Rücksicht auf die große Frontlänge des Hauses , welche
durch den neuen Hauscanal traversirt wird , sich höher stellen würde.
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Vom 18 . November 1879 , Z . 5248.

Nach dem Magistratsantrage wird die versuchsweise , planmäßige Anpflanzung von
ungeschulten Gehölzen und Gesträuchen,  etwa 5000 Stück aus den Auen des
Fondsgutes Kaiser -Ebersdorf im gegenwärtig erweiterten Friedhofstheile  auf einer
Gräbergruppe , welche erst nach mehreren Jahren belegt wird , genehmigt.

Vom 18 . November 1879 , Z . 5140.

Nach dem Magistratsantrage wird genehmigt:
1 . Daß die Fahrbahn in der Hauptstraße bis zum Capellenhofe am Centralfried¬

hose  in der gleichen Breite von 12 Meter hergestellt werde,

2 . daß längs der beiden Flügel der vorderen Gruftarkaden an der Hauptstraße auf
jeder Seite nur eine Baumreihe (Kugelakazien ) angebracht , dagegen aufwärts von den Arkaden
bis zum Capellenhof längs der Gruppen der eigenen Gräber Gehwege von 5 Meter Breite
und Doppelbaumreihen hergestellt werden,

3 . daß für letztere Gehweg - Alleeen hochstämmige schattenspendende Bäume zu ver¬
wenden sind,

4 . die zu cassirenden 36 Akazien zunächst des Hauptfahrweges am Centralfriedhof
versetzt werden.

Vom 21 . November 1879 , Z . 6391.

Der Handelsministerialerlaß vom 16 . November 1879 , Z . 36 .002 , wonach das k. k.
Finanzministerium über Verwendung des k. k. Handelsministeriums mit Erlaß vom 8 . No¬
vember 1879 , Z . 26 .197 , die k. k. Finanzlandesdirection in Wien beauftragt hat , die
k. k. Steueradministration für den II . Bezirk entsprechend zu verständigen, nach Vorlage der
bezüglichen Documente für die Maschinenhalle  die Steuerfreiheit im Sinne des Gesetzes
vom 15 . Juni 1871 , R . G . Bl . Nr . 57 , für die noch entfallenden Jahre auszusprechen , und
wonach die k. k. Finanzlandesdirection ermächtigt worden ist, bei Einbringung eines einschlä¬
gigen Gesuches auch für das Hochdruckwasserwerk  unter Zurückziehung der Entscheidung
vom 2 . Mai 1879 , Z . 9697 , die zeitliche Steuerfreiheit aus dem Titel der Bauführung
zuzuerkeunen , wird zur Kenntniß genommen.

Vom 21 . November 1879 , Z . 6386 (vertraulich ) .

^In Zukunft hat bei den Ausfertigungen über Verleihung des Bürgerrechtes mit
Nachsicht der Taxen  dieser Zusatz bei der Intimation an die Partei wegzubleiben und soll
von dieser Nachsicht nur in dem Decrete an die städt . Hauptcasse Erwähnung gemacht werden.

Vom 25 . November 1879 , Z . 4119.

Nach dem Magistratsantrage wird die Verpflegsgebühr für die auf Rechnung des
allgemeinen Versorgungsfondes in der n . ö. Landesfindelanstalt  untergebrachten , nach

Wien zuständigen  Kinder , und zwar für die Kinder im ersten und zweiten Jahre aus
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8 fl. per Monat und vom dritten Jahre an bis zum Normalalter auf 6 fl. vom Jahre 1880
an und gegen dem erhöht , daß diese Verpflegsgebühr den Pflegeeltern auch ohne Abzug einer
Regieauslage ausbezahlt werde.

Vom 25 . Novemoer 1879 , Z , 6303.

Der Jahresbeitrag der Dienstgeber zur Dienstbotenkrankencasse wird nach dem Magistrats-
antrage für das Jahr 1880 mit 50 kr. für je Einen Dienstboten festgesetzt.

Vom 28 . November 1879 , Z . 4965.
Der Hauptrechn ungsabschluß der Commune Wien pro  1878 wird genehmigt.

Hiebei wird u. A. :
1. Das Stadtbauamt aufgefordert , mit größter Strenge und Gewissenhaftigkeit die

vorschriftsmäßige Ausführung der städt . Bauten zu beaufsichtigen , und
2 . die Buchhaltung angewiesen , in Hinkunft anmerkungsweise den Aufwand bei den

einzelnen Bezirken für Straßensäuberung ersichtlich zu machen.

Vom 28 . November 1879 , Z . 6236 . (II . Section .)
Der Magistrat wird aufgefordert , während der strengen Winterszeit keine Trottoir¬

übernahmen  vorzunehmen , da während dieser Zeit eine genaue Controle unmöglich ist.

Vom 2 . December 1879 , Z . 5774.
Nach dem Magistratsantrage werden neuerlich vier Stiftplätze an der Wiener

Handelsakademie  vom Schuljahre 1879 — 1880 an , auf die Dauer von 20 Jahren
gegründet , beziehungsweise die Erneuerung der vier erloschenen Stiftplätze genehmigt und hiezu
ein sofort aus dem Reservesonde pro 1879 zu entnehmender Betrag von 12 .600 fl. unter
Inanspruchnahme des statutenmäßigen Besetzungsrechtes für diese vier Stiftplätze gewidmet.

Vom 2 . December 1879 , Z . 5078.
Nach dem Anträge des Magistrates und der Wasserversorgungs -Commission wird dem

Ingenieur Paul Hofsmann  in Berlin gestattet , sein Brunnenventil  bei Hofausläufen
der Wiener Hochquellenleitung anzubringen . Sein Closetventil wird jedoch nicht zugelassen,
weil es der Bestimmung des § . 12 der Kundmachung vom 10 . Juli 1876 , Z . 70 .713,
nicht entspricht.

Ebenso wird dem Ansuchen , das Ventil in Hausleitungen einbauen zu dürfen , nicht
Folge gegeben , weil die vorgelegten Ventile hiezu nicht geeignet sind und daher vorerst ein
Hausventil vorgelegt werden müßte.

Redigirt und herausgegeben vom Ä,.. gistrate . — Druä von Earl Gerold 's Sohn in Wien.
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